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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 2 Minuten 

Präsident Erwin Köstler: Ich e r ö f f n e 
d ie 5 1 0. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll  der 509. Sitzung 
des Bundesrates vom 6. Dezember 1 988 ist 
aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt 
daher als genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t hat sich Herr Bundes­
rat Guggi. 

Ich begrü ße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesmin ister Prof. Dr. Hans Tuppy. 
(Allgemeiner BeifalU 

Einlauf 

Präsident: Eingelangt ist ein Schreiben des 
Präsidenten des Kärntner Landtages betref­
fend eine Mandatsveränderung im B undesrat. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um 
Verlesung d ieses Schreibens. 

Schriftführer lng. Anton Nigl: "An den 
Präsidenten des Bundesrates Herrn Erwin 
Köstler 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 1 988 wur­
de Ihnen mitgetei lt ,  daß Frau Dr .  Helga Hie­
den-Sommer auf ihr Mandat als Bundesrat 
und ihr  Ersatzmitglied, Herr Albert Sadjak, 
auf sein Mandat als Stellvertreter im Bundes­
rat verzichtet haben. 

Nunmehr darf ich I hnen mitteilen, daß der 
Kärntner Landtag in seiner 4 1 .  S itzung am 
1 3 . Dezember 1 988 Frau Susanne Kövari ,  
Stiegengasse 1 ,  9300 St. Veit/Glan, zum Mit­
glied des Bundesrates sowie Herrn Albert 
Sadjak, 9 1 42 G lobasnitz 1 1 1 , zu seinem Er­
satzmitglied gewählt hat. 

Ich darf um Kenntnisnahme ersuchen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Schand" 

Angelobung 

Präsident: D ie neue Bundesrätin ist im 
Hause anwesend .  Ich werde daher sogleich 
ihre Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
den Schriftführer wird d ie Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten sein .  

Ich ersuche den Herrn Schriftführer um 
Verlesung der Gelöbnisformel. (Schriftführer 
Ing. Afllon N i g l verliest die Gelöbnis/arme/. 
- Bundesrätin Susanne K ö v a  r i leistet die 
Angelobung mit den Worten "Ich gelobe". ) 

Ich begrü ße F rau Bundesrätin Susanne Kö­
vari recht herzlich in unserer Mitte. (Allge­
meiner Beifall. ) 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Eingelangt ist ferner e ine Anfra­
gebeantwortung, die dem Anfragesteller 
übermittelt wurde. 

Die Anfragebeantwortung wurde vervielfäl­
tigt und auch a n  al le übrigen M itgl ieder des 
Bundesrates verte i lt. 

Eingelangt sind weiters Besch lüsse des Na-
tionalrates vom 1 4 . bezieh ungsweise 
1 6. Dezember 1 988 über 

ein B undesgesetz betreffend d ie Übernah­
me der Haftung für einen Kredit einer öster­
reichischen Bank an die Jugoslawische Natio­
nalbank,  

ein B undesgesetz, mit dem d ie Geschäfts­
ordnu ng des Nationalrates (Geschäftsord­
nungsgesetz 1 975) geändert wird, und 

ein B undesgesetz über d ie Bewil ligung des 
Bundesvoranschlages für das Jahr 1 989 (Bun­
desfinanzgesetz 1 989 - BFG 1 989) samt An­
lagen. 

Nach Artikel 42  Abs. 5 B-VG kommt hin­
sichtl ich d ieser Gesetzesbeschlüsse des Natio­
nalrates dem B undesrat eine M itwirkung 
nicht zu. 

Eine weitere geschäftsordnungsmäßige Be­
handlung d ieser vorliegenden Beschlüsse des 
Nationalrates durch den B undesrat ist daher 
nicht vorgesehen . 

Eingelangt s ind ferner jene Besch lüsse des 
Nationalrates, d ie Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 
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Ich habe diese Besch lüsse den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen .  

Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen 
über diese Vorlagen sowie über den bereits 
früher eingelangten und zugewiesenen Selb­
ständigen Antrag der Bundesräte Dkfm. 
Dr. Frauscher, Strutzenberger und Genossen 
betreffend Gleichbehandlung von Pensioni­
sten bei der Befreiung von der Telefongrund­
gebühr abgeschlossen und schrift l iche Aus­
schu ßberichte erstattet. 

Im Hinblick darauf sowie mit Rücksicht 
auf einen mir zugekommenen Vorschlag, von 
der 24stü ndigen Aufliegefrist Abstand zu 
nehmen, habe ich alle d iese Vorlagen sowie 
die Wahl der beiden Vizepräsidenten sowie 
von zwei Schriftführern und zwei Ordnern 
des Bundesrates für das 1. Halbjahr 1989 auf 
die Tagesordnung der heutigen Sitzung ge­
stellt. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates. 
d ie mit der Abstandnahme von der 24stündi­
gen Aufliegefrist der Ausschu ßberichte ein­
verstanden sind, um ein Handzeichen . 
Dies ist Stimmeneinhel l igkeit. 

Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 
Geschäftsordnung erforderlichen Zweidritte l­
mehrheit a n g e n  0 m m e n .  

Beschlüsse des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 betreffend Änderungen 

des Famil ien lastenausgleichsgesetzes 1 967 
und 

des Familienberatungsförderungsgesetzes. 

Die Punkte 1 7  und 1 8  sind 

Besch lüsse des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 betreffend 

zwei Abkommen zwischen Österreich und 
der Europäisc hen Wirtschaftsgemeinschaft 
über d ie Kontrolle und den gegenseitige n 
Schutz von Qualitätsweinen sowie über die 
gegenseitige Einführung von Zollkontingen­
ten für Q ualitätsweine.  

Die Punkte 20 bis 24  sind 

ein Bericht des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales über die soziale Lage 1 98 7  und 

Besch lüsse des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend Änderungen 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset­
zes, des Kriegsopferversorgungsgesetzes und 
des Opferfürsorgegesetzes, 

des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, 

des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset-
Wird zur Tagesordnung das Wort ge- zes sowie 

wünscht? - Dies ist n icht der Fall .  

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Aufgrund eines mir we iters zu­
gekommenen Vorschlages beabsichtige ich ,  
d ie Debatte über die Punkte 1 b is  3 ,  9 und 
1 0, 17 und 18 sowie 20 bis 24  der Tagesord­
nung jewei ls unter einem abzuführen. 

Die Punkte 1 bis 3 sind Beschlüsse des 
Nationalrates vom 1 3. Dezember 1 988 betref­
fend Änderungen 

des Uni  versitäts-Organisationsgesetzes und 
des Krankenanstaltengesetzes, 

des Kunsthochschul-Studiengesetzes und 

des Al lgemeinen Hochschul-Studiengeset­
zes. 

Die Punkte 9 und 10 sind 

des Beamten-Kranken- und Unfal lversiche­
ru ngsgesetzes. 

Erhebt sich gegen eine Zusammenziehung 
der Debatten über diese Tagesordnungsp unk­
te ein E inwand? - Es ist d ies nicht der Fall. 
Wir werden daher in  d iesem Sinne vorgehen. 

1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Universitäts-Organisa­
tionsgesetz (UOG) und das Krankenanstal­
tengesetz (KAG) geändert werden (504 und 
814/NR sowie 3612/BR der Beilagen) 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Kunsthochschul -Studien­
gesetz geändert wird (536 und 777/NR sowie 
3607 und 3613/BR der Beilagen) 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13.  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge-
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setz, mit dem das Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz geändert wird (535 und 
776/NR sowie 3608 und 3614/BR der Beila­
gen) 

Präsident: Wir gehen nunmehr in die Ta­
gesordnung ein und ge langen zu den Punk­
ten 1 bis 3. über die d ie Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind dies: Beschlüsse des Nationalrates 
vom 1 3 .  Dezember 1 988 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das U niversi­
täts-Organisationsgesetz (UOG) und das 
Kran kenanstaltengesetz (KAG) geändert wer­
den, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Kunsthoc h­
sc hul-Studiengesetz geändert wird, und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über d iese drei  
Punkte hat  Herr Bundesrat Franz Kampich­
ler übernommen. Ich bitte ihn um die Be­
richterstattung. 

Berichterstatter Franz Kampichler: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster !  Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren ! Ich bringe zunächst den Bericht des U n­
terrichtsausschusses über den Beschluß des 
Nationalrates vom 1 3. Dezember 1 988 betref­
fend ein Bundesgesetz. mit  dem das Universi­
täts-Organisationsgesetz (UOG) und das 
Krankenanstaltengesetz (KAG) geändert wer­
den. 

Ziel des gegenständlichen Gesetzesbe­
schlusses ist es, gesetzliche Grundlagen für 
d ie Medizinische Fakultät. insbesondere für 
deren klin ische Bereiche, zu schaffen. 

Durch d iesen Gesetzesbesch luß  sollen 

die Gliederung der Kl iniken und Institute 
i m  kl inischen Bereich nach den Bedürfnissen 
der einze lnen Fachgebiete sowie damit im 
Zusammenhang stehend 

eine neue geregelte Leitungsverantwortl ich­
keit für d ie Instituts(Kl inik)vorstände und die 
Leiter  von kl inischen Abtei lungen; 

d ie Zusammenfassung von zwei oder meh­
reren Klinken und Instituten des klinischen 
Bereiches der Medizinischen Fakultäten zu 
Fachbereichen; 

gemeinsame Einr ichtungen von Kl iniken 
und Instituten an Medizinischen Fakultäten 
unter besonderer Bedachtnah me auf die Er­
fordernisse des kl in ischen Bereiches; 

der Ausbau der Arbeitsberichte gemäß 
§ 95 UOG als Instrument einer Bewertung 
der Tätigkeit von Kliniken und Instituten so­
wie von 

Regelungen (Vereinbarungen) betreffend 
das Verhältnis des Bundes beziehungsweise 
von Bundesbediensteten (Universitätsangehö­
r igen) zu den Trägern der jeweil igen Kran­
kenanstal ten und deren Organen 

ermöglicht werden .  

Die Änderung des Krankenanstaltengeset­
zes wurde durch die Anpassung des Kranken­
anstaltengesetzes an die U ntergliederung von 
Universitätskl iniken u nd klinischen Instituten 
notwendig. 

Der Unterrichtsausschuß hat d ie gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stel lt der 
U nterrichtsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wol le beschließen: 

Gegen den Besch luß  des Nationa lrates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz ,  mit dem das Universitäts-Organisations­
gesetz (UOG) und das Krankenanstaltenge­
setz ( KAG) geändert werden, wird kein E in­
spruch erhoben. 

Ich bringe weiters den Bericht des U nter­
richtsausschusses über den Besch luß des 
Nationalrates vom 13. Dezember 1 988 betref­
fend ein B undesgesetz, mit dem das Kunst­
hochschul-Studiengesetz geändert wird. 

D urch den vorl iegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sol l  im Geltungsbereich des 
Kunsthochschul-Studiengesetzes das System 
der Studienrichtungsinskription anstel le der 
b isherigen Lehrveranstaltungsinskription ein­
geführt werden. Nur mehr die Lehrveranstal­
tungen des zentralen künstlerischen Faches 
sollen weiter bei der Inskription angegeben 
werden. Weiters sieht der gegenständliche 
Gesetzesbesch luß vor, daß durch  Verordnung 
des Bundesministers für Wissenschaft und 
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Forschung Internationale Studienprogramme 
als Kurzstud ien an inlä nd isc hen Hochschulen 
gemeinsam mit ausländischen Hochschulen 
eingerichtet werden können. 

Ferner sol l  durch eine Verfassungsbestim­
mung die Abhaltung von Lehrveranstaltun­
gen und Prüfungen sowie die Abfassung von 
Diplomarbeiten und schriftlichen Prüfungsar­
beiten in Fremdsprachen ermögl icht werden.  
Hiezu soll e in Beschlu ß der zuständigen Stu­
dienkommission über Vorschlag des Lehrver­
anstaltungsleiters erforderlich sein .  Ein sol­
cher Beschluß soll - außer bei den oben 
erwähnten Internationalen Studienprogram­
men beziehungsweise bei Freifächern - nur 
zu lässig sein ,  wenn gewährleistet ist, daß den 
Studierenden unabhängig von fremdsprachi­
gen Lehrveranstaltungen der Abschluß ihres 
ordentl ichen Studiums in der vorgeschriebe­
nen Studiendauer al lein aufgru nd der i n  
deutscher Sprache angebotenen Lehrveran­
sta ltungen möglich ist. 

Schließlich enthält der Gesetzesbeschluß 
neue Best immungen über das be i  der  Imma­
trikulation erforderl ic he ärztliche Zeugnis. 
Dabei wird auf die TBC-Reihenuntersuchun­
gen verzichtet. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in se iner Sitzung vom 
19. Dezember 1988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu e mpfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Un­
terrichtsausschuß somit den  A n t r a g , der 
Bundesrat wolle besch ließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Kunsthochschu l-Studienge­
setz geändert wird , wird kein  Einspruch er­
hoben. 

Schließlich bringe ich den Bericht des U n­
terrichtsausschusses über den Beschluß des 
Nationalrates vom 1 3. Dezember 1988 betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Allge­
meine Hochschul-Studiengesetz geändert 
wird. 

Durch den vorl iegenden Gesetzesbesch luß 
des Nationalrates sol l  das bisherige System 
der lehrveranstaltungsbezogenen Inskription 
durch ein System studienrichtungsbezogener 
Inskription ersetzt werden. Die Inskription 

so ll d ie pauschale E inschreibung für eine be­
stim mte Studienrichtung bezieh ungsweise ei­
nen best immten Studienzweig sein .  Weiters 
sieht der gegenständliche Gesetzesbeschluß 
vor, daß durch Verordnung des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forsc hung Ergän­
zungsstudien für Absolventen ausländischer 
Universitäten beziehungsweise Internationale 
Stud ienprogramme als ordentliche Studien an 
inländ ischen Hochschulen gemeinsam mit 
ausländischen Hochschulen e ingerichtet wer­
den kön nen. Außerdem sol l  für Studenten, 
die das erwähnte E rgänzungsstudium für Ab­
so lventen ausländischer Universitäten durch 
Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen 
abgesch lossen haben, der akademische Grad 
"Internationales Magisterium" eingeführt 
werden. 

Ferner sol l  durch eine Verfassungsbestim­
mung die Abhaltung von Lehrveranstaltun­
gen und Prüfungen sowie d ie Abfassung von 
Diplomarbeiten und schriftl ichen Prüfungsar­
beiten in Fremdsprachen ermöglicht werden .  
Hiezu sol l  e in  Beschluß der zuständigen Stu­
dienkommission über Vorschlag des Leh rver­
anstaltungsleiters erforderlich sein .  Ein sol­
cher Beschluß soll - außer bei den oben 
erwähnten Internationalen Studienprogram­
men beziehungsweise bei Freifächern - nur 
zu lässig se in ,  wenn gewährle istet ist, daß den 
Studierenden unabhängig von fremdsprachi­
gen Lehrveranstaltungen der Abschluß ihres 
ordentl ic hen Studiums in der vorgeschriebe­
nen Studiendauer allein aufgrund der in 
deutscher Sprache angebotenen Lehrveran­
staltunge n  möglich ist. 

Schließlich enthält der Gesetzesbeschluß 
neue Bestimmungen über  das be i  der  I mma­
trikulation erforderliche ärztl iche Zeugnis. 
Dabei wird a uf die TBC-Reihenuntersuchun­
gen verzichtet.  

Der Unterrichtsausschuß hat d ie gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
19. Dezember 1988 in Verhandlung genom­
men u nd einstimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu  empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Un­
terrichtsausschuß  somit den A n t r a g , der 
Bundesrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Allgemeine Hoc hschul-Stu-
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diengesetz geändert wird. wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein .  
d ie über die zusammengezogenen Punkte un­
ter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dipl .-Ing. Dr. Harald Ogris. Ich erteile es 
ihm.  

9.17 
Bundesrat Dipl . - Ing. Dr .  Harald Ogris 

(SPÖ, Wien) :  Sehr geeh rter Herr Präsident! 
Herr B undesmin ister !  Meine Damen und 
Herren !  D ie hier zur Debatte stehenden Ge­
setzesnovel len  sind Schritte auf einem Weg, 
der ständig weitergegangen werden muß,  
wenn das Leben an unseren Universitäten im 
Laufe der Zeit nicht in Stagnation übergehen 
soll .  So wie die Entwicklung der Wissen­
schaften nie zum Stil lstand kom men darf 
darf auch die E ntwicklung unserer Universi� 
täten, an  denen die W issenschaften ja zu 
Hause sein  sollen, nie zum Stillstand kom­
men. Hochschulreform ist daher ein Prozeß.  
der ständig in Gang gehalten werden muß. 

D ie vorl iegenden Gesetzesnove llen sind be­
müht, d ieser Forderung nachzukommen. Es 
geht dabei im wesentl ichen um vier Neuerun­
gen :  

E rstens u m  eine Veränderung der Organi­
sationsstruktur im Bereich der drei Medizini­
schen Fakultäten in Wien, Graz und Inns­
bruck .  

Zweitens um die  Möglichkeit der  geordne­
ten Anerkennung von Studienzeiten,  die von 
österreichischen Studenten an ausländischen 
Universitäten in I nternationalen Studien pro­
gramme n  verbracht wurden. 

D rittens um die Institu tionalisierung einer 
lega len Möglichkeit für die Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen im einer 
Fremdsprache außerhalb des S prachunter­
richtsbereiches. 

Viertens um die Vereinfachung bei I mma­
trik ulation und Inskription. 

Die letzten drei  Neuerungen so l lten mög­
lichst für alle Universitäten und Hochschu­
len, unabhängig von der Fachrichtung, i n  
Geltu ng gesetzt werden .  

Befassen w i r  uns  zunächst m i t  der  Organi­
sationsstruktur der Mediz in ischen Fakultäten .  

Diese ist im geltenden U niversitäts-Organisa­
tionsgesetz. soweit Kl iniken betroffen sind, 
anders gerege lt als im Bereich der übrigen 
Fakultäten.  

Während Institutsvorstände an " normalen" 
Instituten jewei ls für e ine Periode von zwei 
Jahren zu wählen sind, werden nach gelten­
dem Recht Kl in ikchefs auf Amtsdauer be­
stellt .  Der Grund für d iese Sonderrege lung 
wurde se inerzeit in der e rweiterten Aufga­
bensteIlung gesehen, welcher von den Medi­
zinischen Fakultäten entsprochen werden 
muß.  

Universitätskl in iken haben n icht  nur die 
Aufgabe, Leh re ,  einsch l ießl ich der ärztlichen 
Fortbi ld ung, und Forschung zu betreiben, 
sondern auch der regionalen medizinischen 
Versorgung zur Verfügung zu stehen. 

Aus der Verbindung organisatorischer und 
ärztlicher Verantwortl ichkeit wurde gefolgert, 
daß in  I nstituten, die zugleich Kliniken sind, 
der Vorstand wie auch Pr imarärzte an ande­
ren Krankenanstalten nicht durch Wahl zu  
best immen wären. Heute wird das zum Teil 
anders gesehen.  Man kann sich recht gut e ine 
Trennung von organisatorischer und ärztl i ­
cher Verantwortung vorstel len. Vor al lem im 
Bereich des Neuen Wiener Allgemeinen 
Krankenhauses sol l  es a us Gründen der For­
schungsökonomie zur Schaffung von besser 
ausgestatteten ,  größeren Forschungseinrich­
tu ngen kommen, die eine solche Trennung 
erforder l ich  machen. 

Das Zusammenwirken von Gesamtheitsme­
dizinern auf der eine und von Spezialisten 
auf der anderen Seite sol l  durch die neue 
Struktur gefördert werden. Vorgesehen ist 
die Schaffung von in ä rztlicher H insicht ei­
genverantwortlichen Abteilungen innerhalb 
von größeren Kl iniken. Organisatorisch wer­
den d iese Abteilungen zu einer Klinik zusam­
mengefaßt, deren Vorstand dann auf fünf 
Jahre gewählt werden kann. Er darf im Nor­
malfa l l  nur e inmal wiedergewäh lt werden. 
Sollte er  darüber hinaus noc h e inma l  gewählt  
werden ,  muß dies mit  Zweidrittelmehrheit 
geschehen. D iese Art der Bestel lung auf Zeit 
so ll eine gewisse Leistungsmobil isierung u nd 
eine Steigerung der Motivation bewirken. 

U rsprüngli ch  ist auch daran gedacht wor­
den, e ine Sonderregelung für den Wiener Be­
reich allein in Kraft zu  setzen. Daß es jetzt 
aber zu einer Lösung gekommen ist, die a l le 
drei medizinischen Fakultäten' unter Wah-
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rung der nötigen Freiheiten für lokale Beson­
derheiten einschl ießt, ist den Bemühungen 
und der Kompromißbereitschaft al ler Betei­
l igten, vor al lem den an den Universitäten 
Lehrenden und Lernenden . zu danken. Das 
Zustandekommen einer bundeseinheitl ichen 
Organ isationsreform im med izin ischen Be­
reich ist jedenfalls sehr zu begrüßen. 

Es darf darüber a l lerdings n icht vergessen 
werden. daß auch die Medizinerausbildung 
einer dringenden Reform bedarf. D ie Tren­
nung von Theorie und Praxis, von Skriptum 
und Krankenbett ist nicht mehr zeitgemäß 
und im Hinblick auf den Verlust an Kennt­
nissen ,  denen ein junger Doktor in seiner 
mehrjähr igen Wartezeit auf einen Turnus­
p latz im allgemeinen ausgesetzt ist, auch ge­
fährlich. 

Freuen wir uns über das Zustandekommen 
der Organisationsreform, die uns heute vor­
liegt. Aber entziehen wir uns nicht der Ein­
sicht, daß die weit wichtigere und schwierige­
re Studienreform noch vor uns liegt . 

Damit möchte ich zur zweiten und dritten 
Neuerung kommen, die heute zur Diskussion 
stehen. Sie betreffen die International ität un­
serer hohen Schulen, die Internationalität des 
Lernens und die Internationalität des Leh­
rens. 

Seit vielen Jah ren wird die unzureichende 
Weltaufgeschlossenheit der österreichischen 
Gesellschaft , auch ihrer Akademiker, beklagt. 
U nd tatsächlich war es so, daß viele Jahre 
lang nur wenige, jedenfalls viel zu wenige 
junge Österreicher bereit waren, ins Ausland 
zu gehen , um dort oft in fremden Kulturkrei­
sen Erfahrungen zu sammeln. N icht selten 
kam es vor ,  daß sich selbst für gut dotierte 
Auslandsstipendien zuwenig Bewerber finden 
l ießen, denn die Zeit, die ein Student im 
Ausland verbrachte, war zwar immer ein Ge­
winn an Lebenserfahrung, der meist auch der 
gesamten österreichischen Gesellschaft über 
die Wirtschaft zugute kam, zugleich aber 
auch ein Verlust an anrechenbarer Studien­
zeit. Das Semester an einer ausländischen 
Universität bedeutete im Regelfall  eine gleich 
lange Verzögerung des Studienabsch lusses. 
D ie vorliegenden Novellen sollen in dieser 
Hinsicht die SchlechtersteIlung jener verhin­
dern, die sich für eine entsprechende Aus­
landserfahrung entschieden haben, und sehen 
d ie Möglichkeit zur Anrechnung der dafür 
aufgewendeten Studienzeiten vor. 

Die Förderung von Fremdsprachenkennt­
nissen und internationalen Erfahrungen der 
österreichischen Studenten ist nicht nur . im 
Hinblick auf die europäische Integration 
wünschenswert, sie ist auch eine notwendige 
Voraussetzung für die Vertiefung und Erwei­
terung der geistigen Entwicklung unseres 
Landes. Nach einer Entsc hl ießung der Euro­
päischen Gemeinschaft aus dem Jahre 1984 
sollte jeder junge Mensch zwei lebende 
Fremdsprachen beherrschen. In Österreich 
gibt es auf diesem Gebiet noch sehr viel 
nachzuholen. 

Mit der Möglichkeit, in Zukunft auch 
Lehrveranstaltungen aller Fachgebiete in 
Fremdsprachen abzuhalten, wird ein zusätzli­
cher Schritt zur International ität getan .  Es 
wird gelingen, bedeutende Persönl ichkeiten 
des wissenschaft l ichen Lebens, die nicht der 
deutschen Sprache mächtig sind. als Lehren­
de an österreichische Universitäten zu brin­
gen ,  während Österreichern die Gelegenheit 
geboten wird, ausländische Lehrveranstaltun­
gen in der Originalsprache auch im In land zu 
besuchen. Daß Regelungen, die das ermögli­
chen, große Vorteile für a l le U niversitäten 
mit sich bringen, braucht n ichts besonders 
hervorgehoben zu werden . 

Zuletzt zu den Verbesserungen im Bereich 
von Immatrikulation und Inskription .  Beim 
Ersteintritt in eine Universität war es b isher 
für Studierende verpfl ichtend, eine T uberku­
loseuntersuc hung mit Lu ngenröntgen über 
sich ergehen zu lassen. Diese Verpflichtung 
so l l ,  wie wir gehört haben, in  Zukunft entfal­
len. Dies ist zu begrüßen, weil bei der gerin­
gen Tuberkulosenhäufigkeit der 1 8- bis 
20jährigen die Strahlenbelastung der Durch­
leuchtung wahrscheinlich in Summe mehr 
Schaden anzurichten vermag als eine dabei 
nur gan z  selten entdeckte I nfektion u nd wei l 
der verhältnismäßig hohe Aufwand für eine 
wenig zeitgerechte Reihen untersuchung nicht 
mehr ganz gerechtfertigt erscheint. 

Ebensowenig gerechtfertigt erscheint auch 
die derzeit noch erforderliche Einzelinskrip­
tion,  mit der jeder Gegenstand gesondert be­
legt werden muß. Dieses System geht auf die 
Zeit vor 1 972 zurück, als noch anteilsmäßige 
Inskriptionsgebühren verrechnet wurden und 
demgemäß zugehörige Bestätigungen uner­
läßlich waren. Die Lockerung dieser Bestim­
mungen in  manchen Bereichen wird nicht 
nur eine Erleichterung für die Studierenden, 
sondern auch eine Vereinfac hung der Ver­
waltung m it sich bringen . 
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Die sozialistische Fraktion des Bundesrates 
wird aus all diesen Gründen den Anträgen 
des Unterrichtsausschusses auf Nichtbeein­
spruchung der in den Tagesordnungspunk­
ten I bis 3 behandelten Gesetzesnove llen ihre 
Zustimmung ertei len.  (BeifaLL bei SPÖ und 
Ö VP. ) 9.211 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
B undesrat S iegfried Sattlberger.  Ich ertei le es 
ihm.  

9.28 

Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP, 
Oberösterre ich) :  Herr Präsident !  Herr Bun­
desminister !  Meine sehr  geehrten Damen und 
Herren! Hoher Bundesrat! Da wir u ns in  der 
vorweihnachtlichen Zeit befinden, gestatten 
Sie mir, bevor ich auf die eigentliche Geset­
zesmaterie zu sprechen komme, folgende Ge­
danken vorzutragen.  Vielleicht wäre es heute 
zu dieser Zei t  angebracht - und das Vorbild 
meines Vorredners hat das gezeigt - ,  die 
Redezeit durch Selbstbeherrsch ung auf zehn 
M inuten zu  begrenzen. Vielleicht wäre das 
e.�ne Anr�gung. (Be.. ifall bei Bundesräten von 
O VP. SPO und FPO. )  

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  
Hoher Bundesrat! Aus den drei  Gesetzesno­
vel len, d ie wir hier zu besch l ießen haben, 
9.arf ich eine für mich persönl ich und für die 
Osterreichische Volkspartei im B undesrat 
herausgreifen ,  und zwar möchte ich mich mit 
dem Krankenanstaltengesetz beschäftigen .  

Aber vorerst. Herr Minister, darf ich Ihnen 
doch den Dank aussprechen , daß in d ieser 
kurzen Zeit d iese drei wichtigen Gesetze vor­
gelegt wurden - zuerst in e inem Entwurf 
und heute zur Besch lußfassung aufl iegend - ,  
die eine umfassende Reform i m  Bereich des 
UOG regeln .  

Die mediz inische Wissenschaft - das hat 
mein Vorredner schon angeschnitten - ist i n  
den  Jahrzehnten, ja  man  kann fast sagen,  in  
den letzten Jahren einer sehr  großen Ent­
wicklung u nterlegen,  sei es i m  Bereich der 
Organisationsstruktur, se i es aber auch in der 
Spezial isierung, im techn ischen Bereich .  Be­
sonders dort findet das den N iederschlag, und 
n icht nur in den Universitätskl iniken. son­
dern auch noch in anderen Regionalk l iniken 
und Schwerpunktkrankenhäusern .  

Die Einr ichtungen der Universitäten für 
d ie Forschung s ind das e ine. Ich glaube, das 
ist e ines der wichtigsten Gebiete. D ie Lehre 

und das Studium, aber auch gleichzeitig -
das sei gesagt für diese drei Städte , die vor­
h in  erwäh nt wurden - die Krankenvers<;:>r­
gung sind das andere. Es wäre fast verlok­
kend hier, einen anderen Ausdruck zu ver­
wenden. 

Es ist aber notwendig, daß diese Kl iniken 
Stätten der Spezialisierung des U niversitäts­
bereiches und natürl ich auch der medizi ni­
schen Spitzen versorgung sind , wo se lbstver­
ständlich auch jene Ärzte ihre Ausbildung 
erhalten - das er lauben Sie mir, da ich ein 
langjähriges Mitglied in einem Krankenhaus­
ausschuß bin. hier anzumerken - ,  die dann 
in Regional- oder in Schwerpunktkranken­
häusern tätig sind. 

Die Spezialisierung der Universitätskl ini­
ken hat noch lange nicht ihren Höhepunkt 
erreicht. Es muß dort, im Gegensatz zum 
Regional- oder Schwerpunktkrankenhaus, der 
Arzt beziehungsweise der praktizierende Vor­
stand - gestatten Sie mir, das laienhaft zu 
sagen - von der Zehe b is zum H irn alles 
können und alles machen. Es ist daher not­
wendig, daß unsere Studenten, besonders was 
diesen medizinischen Bereich anlangt, zu 
Sp itzenkräften in diesen Kran kenanstalten 
herangebi ldet werden. 

Es ist derzeit leider eine Schwemme -
gestatten Sie mir,  daß ich das auch anschnei­
de - an Medizinern gegeben. Ich verweise 
auf das Land Oberösterreich, wo für Turnus­
ärzte die Wartezeit aufgru nd der Objektivie­
rung Gott sei Dank auf ein Jahr reduziert 
wurde. 

Die Objektivierung hat sich in Österreich 
bewährt und ist daher sehr stark mit d iesen 
u nseren Ärzten verbunden. 

Es wurde mir m itgete ilt, daß in Wie n  sogar 
e ine Wartezeit von sechs bis sieben Jahren 
gegeben ist .  Vielleicht wäre auch da - als 
Föderalist möchte ich mich aber nicht in die 
Angelegenheit anderer Bundesländer einmen­
gen - die Möglichkeit gegeben,  die Objekti­
vierung auch in Wien in diese Richtung ein­
zuführen. um die Wartezeiten der Turnusärz­
te zu verkürzen. (Bundesrat 5 t r u t z e n  -
b e r g e r: In Wien gibt es sie schon.') Sehr 
gut, Herr Kol lege Strutzenberger. Ich freue 
m ich dann hier auf eine tatsäch l iche Berichti­
gung. (Bundesrat 5 c r u t z e n  b e r g e r: 
Ich brauche nicht zu berichtigen! Das ist da­
mit geschehen!) Selbstverständlich. In Kärnten 

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)12 von 117

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 5 10. S itzung - 20. Dezember 1988 22505 

Siegfried Sattlberger 

sind es nur sechs Monate. Das ist sehr er­
freu lich. 

Durch diesen vorliegenden Gesetzentwurf, 
das UOG im Zusammenhang mit der Neu­
ordnung ' im k l in ischen Bereich und im al lge­
meinen Bereich - das Allgemeine Kranken­
haus in Wien ist dankenswerterweise bereits 
erwähnt worden - zu ändern, wäre sicher­
l ich r ichtig gewesen. Es muß daher in diesen 
drei Fakultäten al les gegeben und berechtigt 
sein .  

Gestatten S ie mir  auch ein Wort a ls  Ver­
treter Oberösterreichs: Auch wir in Ober­
österreich haben eine U niversität, und es gibt 
seit langem Bestrebungen,  Herr Bundesmini­
ster,  auch im Bereich L inz  eine medizin ische 
Fak ultät einzurichten.  V ie l leicht wäre bei ei­
ner Lockerung des Medizi nstudiums e inmal 
die Möglichkeit gegeben, diesem Antrag 
Oberösterreichs stattzugeben.  

Die Rechtsverhältnisse - das wurde von 
Herrn Dr.  Ogris bereits angezogen - sind so 
gestaltet, da ß der Vorstand auf fünf Jahre 
gewählt wird. Er sol l  m it einer Zweidrittel­
mehrheit gewählt werden. Motivation,  Lei­
stungsimpu lse und Anreize sol l  es innerhalb ,  
aber auch außerhalb der Klinken geben.  

Al les in a l lem handelt es s ich h ierbei um 
ein Gesetzespaket. Das UOG und das Kran­
kenanstaltengesetz sind ein Fortschritt im fi­
nanziellen und im gesetz l ichen Bereich. Ich 
glaube daher,  daß es notwendig ist, daß wi r 
diese Gesetze heute noch verabschieden. Die 
Fraktion der Österreichischen Volkspartei im 
Bundesrat wird diesen Gesetzen gerne ihre 
Zustimmung ertei len .  (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 9.3� 

Präsident: Ich erte i le Herrn Bundesrat 
Dr. Martin Strimitzer das Wort. 

9.34 

Bundesrat Dr. Mart in  Strimitzer (ÖVP,  
Tiro l ) :  Herr Präsident ! Herr Bundesminister !  
Meine sehr geehrten Damen und Herren !  I ch  
darf eingangs kurz auf  zwei Bemerkungen 
meiner Vorredner eingehen, zunächst a uf 
den Vorsch lag eies Herrn Kollegen Sattlber­
ger, elie Redezeit auf 10 Minuten zu be­
schränken. Ich habe die gute Absicht, d iesem 
Ersuchen nachzukommen .  

Zweitens: E ine Randbemerkung des Herrn 
Professor Ogris veranlaßt mich, Ihre Auf­
merksamkeit auf Aussagen des Herrn Bun-

desministers für Finanzen Dkfm.  Lacina in 
e iner gestrigen Tageszeitung zu lenken, und 
zwar auf Aussagen eines SPÖ-Pol itikers, dem 
man nicht unbedingt, wie Sie wissen, nachsa­
gen kann, der sogenannten rechten Reichs­
hälfte anzugehören. Er hat unmißverständ­
lich zum Ausdruck gebracht, Österreich 
mü ßte auf jeden Fall Zugang zum europäi­
schen Binnenmarkt f inden. Jenen, die mir  ela 
erwidern wol len, Zugang zum Binnenmarkt 
bedeute nicht unbed ingt Beitr itt, darf ich 
noch die wörtliche Beifügung des Herrn 
Bundesministers für F inanzen zur Ken ntnis 
bringen. Er hat nämlich gesagt: " . . .  was in 
eier augenblick l ichen Situation eine klare Prä­
ferenz für e inen Beitr itt ausdrückt." 

Warum beginne ich mit solchen Aussagen? 
- Nicht nur  deswegen ,  we i l  ich mich freue, 
daß ein pragmatischer sozial istischer Pol itiker 
elie Zeichen der Ze it offenbar richtig deutet 
und den von der Österreichischen Volkspar­
tei unter Berücksichtigung der neutralitäts­
rechtl ichen u nd bundesstaatl ic hen Interessen 
begonnenen Weg offenbar als richtig erkannt 
hat und nun auch mitzugehen bereit ist. Was 
elie Kompetenzlage anlangt, die Frage , wel­
ches Ressort bei  der Abgabe des Beitrittsan­
suchens federführend sein muß, hat es  ja in 
der letzten Sitzung dieses Hohen Hauses un­
widersprochen - das darf ich ausdrücklich 
festhalten - klare Aussagen eies Herrn Vize­
präsidenten Professor Schambeck gegeben .  

Ich sage das auch deswegen, weil  ich mei­
ne ,  daß s ich mit e inem geme insamen Binnen­
markt - da bin ich vol l kommen der Auffas­
sung des Herrn Professor Ogris - der 
Zwang zur sprachl ichen Universalität, wei­
chem der Beschluß des Nationalrats über elie 
Novellen zu den Hochschulstudiengesetzen 
entgegenkommt, einfach von selbst ergibt. 

Wenn auch nur als ersatzweises Mitglied 
der Par lamentarischen Versammlung des Eu­
roparates wei ß ich aus persön licher Erfah­
rung noch dazu sehr  gut, wie wichtig es ist, 
neben der e igenen Muttersprache - elas 
scheint mir doch eine grundlegende Voraus­
setzung zu sein  - wenigstens eine der wich­
tigsten anderen Sprachen der Welt - das 
sind E nglisch ,  Französisch und Spanisch 
gut zu kennen und gut zu können. 

Bei jeder menschlichen oder wirtschaftl i­
chen Begegnung wird es bekanntlich nicht 
möglich sein ,  sich eines Dolmetschers zu be­
dienen. Es m u ß  also ganz ohne Zweifel d ie 
Parole lauten:  Se lbst ist der Mann !  Es genügt 
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einfach n icht mehr ,  nur  global, international 
zu denken, ne in ,  man muß sich auch dem 
internationalen Partner gegenüber verständ­
lich machen können. 

Ich begrü ße daher die Regelungen der 
Hochschu l-Stucliengesetze, durch die Mög­
lichkeit fremdsprachiger Vorlesungen auch 
außerhalb der Fremdsprachenstudien und 
durch die Erleichterung von Auslandsaufent­
halten, auch mit H ilfe von Begabtenst ipen­
dien ,  d ie Mobil ität der Lehrenden und der 
Studierenden zu erhöhen, wobei ich in die­
sem Zusammenhang noch die Zusatzbemer­
kung machen darf, daß es dazu natürl ich 
auch e iner gründl ichen Vorbereitung der Stu­
dierenden auf der Ebene der a llgemeinbil­
denden höheren Schulen beziehungsweise der 
berufsbildenden höheren Schulen auf die 
Univers itätsreife bedarf. 

Jedenfalls möchte ich - und da schlie ße 
ich mich den Ausführungen des Vorredners,  
des Kollegen Sattlberger, an - Herrn Bun­
desminister Professor Dr .  Tuppy dazu gratu­
lieren ,  daß er  rechtzeitig auf die Zielsetzung 
der EG reagiert hat, die universitäre Ausbil­
dung in ihren Mitgliedsländern in jeweils 
zwei Fremdsprac hen durchzuführen.  Wir 
Österreicher würden zweifellos unvermeidlich 
ins H i ntertreffen geraten, wenn wir nicht 
Gleichartiges täten. 

Erfreulicherweise fal len die nun in bezug 
auf das Fremdsprachenstudium vorgesehenen 
Regelungen der Hoc hsc hul-Studiengesetze, 
wie der Herr Bundesminister auch in der 
Debatte im Nationalrat schon ausgeführt hat. 
in e ine Zeit, die durch eine grundlegende 
Mental itätsänderung bei den Studierenden 
gekennzeichnet ist. 

S ind nämlich in den vergangenen Jahren 
vorhandene Stipendien für Auslandsaufent­
halte doch nur verhältnismäßig wenig genutzt 
worden,  so streben die jungen Leute heute ja 
vermehrt an ausländ ische Universitäten. Ich 
glaube, das ist seh r  positiv. hi lfreich und der 
richtige Schr itt in Richtung Europareife 
Österreichs. 

Erlauben Sie mir b itte aber auch noch ,  
ganz kurz  e inige kritische Bemerkungen zur  
Anderung des I nskriptionsvorganges machen 
zu dürfen .  Meine Damen und Herren ! Es ist 
keine Frage , daß diese Änderung des Inskrip ­
tionsvorgangs zu  e iner Verwaltungsvereinfa­
chung für Studenten und zum Tei l  auch für 
Universitätsbedienstete führen wird. Es wer-

den auch die E rfassungskosten bei der EDV­
unterstützten Datenverarbeitung ganz ohne 
Zweife l  sinken ,  aber es ist doch zu befürch­
ten , daß dagegen der Aufwand für Bedienste­
te durch vermehrte Ausku nftserteilung -
zum Beisp iel  bei Nostrifizierungsverfahren 
und bei Anrechnungen i m  Ausland - erheb­
l ich steigen wird. Denn bisher hatte ja jeder 
Student se ine Vorlesungen im Studienbuch 
stehen, das heißt, er hatte dort stehen, wel­
che Lehrveranstaltungen er inskribiert hat. 
Künftighin mü ßte er in jedem Einzelfall eine 
Bestätigung ausgeste llt bekommen ,  welche 
Lehrveranstaltungen durch die Blockinskrip­
tion erfaßt sind. Das Prob lem verschärft sich 
ja dann zweifel los sogar noch durch die sich 
ständig ändernden Studien vorschriften , Lehr­
pläne, Studienp läne, Studienordnungen und 
so weiter. 

Die Blockinskription b ringt aber auch -
und ich möchte auch das nicht verschweigen 
- Probleme mit der Vollziehung des § 5 1  
Abs. 8 des Gehaltsgesetzes mit sich; das ist 
das Problem der Kolleggeldabge ltung. Diese 
Gesetzesstelle des Gehaltsgesetzes verlangt 
nämlich die Inskription von 30 Hörern, damit 
den Lehrveranstaltungsle itern Kolleggeld ge­
bührt .  Durch den Wegfal l  der Lehrveranstal­
tungsinskription gibt es keine Inskriptions­
zahlen mehr .  Die sich daraus ergebenden 
Folgerungen könnten nach meiner Auffas­
sung derzeit im Grund n ur durch Auflegung 
von Anwesenheitslisten bei allen Lehrveran­
staltungen gelöst werden. 

Aber abgesehen davon ,  daß damit wieder 
ein erhöhter Verwaltungsaufwand entstehen 
würde, würde d iese Vorgangsweise auch dem 
§ 5 des Allgemeinen Hochschu l-Studiengeset­
zes widersprechen, der normiert, daß die Stu­
denten eben das Recht haben ,  die Lehrveran­
staltungen frei zu besuchen. Der Gesetzgeber 
hat ja bewußt darauf verzichtet gehabt, d ie 
Pflicht zum Besuch der Lehrveranstaltungen 
festzuhalten. 

Hier türmen sich also - und ich komme 
damit jetzt schon zum Schluß - gewisse 
Probleme auf, von denen ich gemeint habe, 
sie heute und hier nicht unerwähnt lassen zu 
sollen . Ich füge aber, Herr Bundesminister ,  
trotzdem gerne hinzu, daß diese Kritik nicht 
destruktiv, sondern konstruktiv gemeint ge­
wesen ist, wei l  ich erstens wirklich zutiefst 
davon überzeugt bin,  daß die Vortei le der 
Neuregelung d ie Nachtei le bei weitem über­
wiegen ,  und weil ich andererseits aber meine. 
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daß die von mir aufgezählten Probleme, 
wenn man sie kennt,  auch lösbar sind. 

Ein Satz nur noch zur UOG-Novelle.  Ich 
freue mich - Kol lege Sattlberger hat ja kurz 
darauf h ingewiesen - , daß diese Novelle 
nicht bei einer  AKH-Regelung stec kengeblie­
ben ist, sondern auch die Universitätskl iniken 
in den Ländern in den Regelungsbedarf mit­
e inbezogen hat. Die Chefs der U niversitäts­
kl iniken in den Ländern , das hei ßt die Deka­
ne der Medizinischen Fakultäten, s ind - wie 
mir gesagt worden ist - in das Gesetzwer­
dungsverfahren laufend eingebu nden gewesen 
und haben bei d ieser Gelegen heit den Ein­
druck mitnehmen dürfen, daß auf d ie Inter­
essenslagen der Bundesländer gebührend 
Rücksicht genommen werden so l l .  

Herr Bundesminister !  Ich  kenne die Stel­
lungnahme der Rektorenkonrefenz zu dieser 
Novelle u nd wünsche Ihnen für den nächsten 
Schritt e iner weiteren Novel l ierung des 
UOG, der unausbleib l ich , aber wahrschein­
l ich noch schwieriger se in wird als der jetzi­
ge, heute schon viel Glück und E rfolg. Ih­
nen, meine Damen und Herren, darf ich für 
die Aufmerksamkeit danken. (Allgemeiner 
Beifall. ) 9.45 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesminister Dr. Hans Tuppy. Ich ertei le 
es ihm. 

9.45 

Bundesminister für Wissenschaft u nd For­
schung Dr .  Hans Tuppy: Herr Präsident! Ho­
hes Haus! Meine seh r  geehrten Damen und 
Herren Bundesräte ! Zunächst danke ich Ih­
nen sehr für die Würdigung der Novel len , 
welche heute im Bundesrat zur Diskussion 
stehen. 

In der Tat ist die Rege lung der Struktur 
der medizinischen Fakultäten von großer Be­
deutung im Hinbl ick auf d ie Aufrechterhal­
tung des hohen Niveaus der akademischen 
Lehre und Forschung auf medizinischem Ge­
biet, aber auch der Sp itzenkrankenversor­
gung in unserem Land. 

Dem Regierungsübere inkommen e ntspre­
chend ist es im Zuge von langen Erörterun­
gen gelungen. für a l le drei medizinischen Fa­
kultäten eine gemeinsame Regelung zu 
finden;  e ine Regel ung, die im Hinbl ick auf 
die Strukturierung der Kliniken in k l in ische 
Abtei lungen. auf das Zusammenwirken des 
Bundes mit den Bundesländern, welche als 

Träger der Krankenanstalten fungieren,  auf 
die Zusammenfassung von Kliniken zu  Fach­
bereichen und so weiter gemei nsame Grund­
züge e nthält, gleichzeitig aber auch den drei 
Fakultäten weitgehend ihre Gestaltungsfrei­
heit bewah rt .  

Es wird interessant sein zu sehen, wie die 
drei Fakultäten in unserem Lande i hre Berei­
che nunmehr vielleicht auc h  untersc hied l ich 
gestalten: stärker geg liedert. weniger stark ge­
gl iedert, stark in Abteil ungen gegl iedert mit 
einer Wahl  des Instituts- und Klinikvorstan­
des aus den Abtei lungen oder weniger gegl ie­
dert. Ich freue mich auch sehr zu sehen ,  wie 
dieser Wettbewerb befruchtend sein  wird in 
der medizinischen Landschaft in Österreich.  

Zu den Studiengesetzen möchte ich sagen, 
daß sie in  der Tat eine große Internationali­
sierung ermöglichen.  Das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für unsere Verbundenheit mit 
der Bi ldungs- und Forschungslandschaft in  
Europa, speziell auch eine Voraussetzu ng für 
eine vol le Teilnahme an der EG. 

Ich wi l l  aber speziel l  auf die Ausführungen 
des letzten Redners eingehen, der nicht nur 
die Vorzüge hervorgehoben hat, die die In­
skriptionsreform insofern mit sich bringt ,  daß 
sie die Studierenden weniger belastet als bis­
her und auch die Hochschule verwaltungsmä­
ßig entlastet, sondern auch einige konstrukti­
ve krit ische Bemerkungen angebracht hat. 
Auf die wollte ich kurz eingehen. 

Meine Damen und Herren ! Wir hatten bis­
her ein unaufrichtiges Inskriptionssystem. 
Man hat sich für Vorlesu ngen und a ndere 
Lehrveranstaltungen angemeldet, die nie be­
sucht worden sind. Es gab nicht e ine Freiheit 
der Wahl der Lehrveranstaltungen,  sondern 
vor allem eine Freiheit, die Lehrveranstaltun­
gen nicht zu besuchen. Daher gab es eine 
ungeheure Diskrepanz zwischen den schein­
baren Studentenzahlen und der Zahl der Hö­
rer.  d ie nun wirkl ich an den Hochschulen bei 
den Vorlesungen und Veranstaltungen anwe­
send waren .  (Bundesrat Doktor 
5 c h a m b e c k: Auch bei uns Juristen.') Auf 
dieser Grundlage konnte man nicht rational 
planen. D ie bisherige Inskription war keine 
vernünftige Grundlage mehr für weitere Ge­
staltungen und Planungen unseres Hoch­
schulwesens. 

Richtig ist frei l ich, daß jetzt einige Begleit­
maßnahmen gesetzt werden müssen. 
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Es muß beim Abschluß e ines Stud iums 
dem Studierenden nachgewiesen werden, was 
er nun eigentlich studiert hat. Das ist n icht 
nur  ein österreichisches Problem, sondern bei 
der Zusammenarbeit der europäischen Kol le­
gen wird a ll gemein verlangt, europaweit mit 
der Vergabe der Grade einheitl ich nachzu­
weisen, was nun d ie Studierenden während 
i hre Stud iums erworben haben ,  um damit 
auch die Z ugangsberechtigungen für d ie Be­
rufe besser zu  gestalten.  Also wir werden uns 
europaweit bemühen, d ieses Problem zu lö­
sen .  

Zweitens: r;� ist richtig, daß e s  i m  Gehalts­
gesetz eine Anderung geben wird müssen, 
damit die Honorierung der an den Lehrver­
anstaltu ngen betei l igten Lehrkräfte in einer 
angemessenen und ehrl ichen Weise erfolgt. 
Wir sind uns darüber im k laren und werden 
die konstruktive Krit ik sicherl ich  positiv um­
setzen .  - Ich danke. (Allgemeiner Beifall. ) 
9.49 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist n icht der Fall. Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Berichterstattung ein Sch luß­
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fal l .  

Die  Absti mmung über d ie  vorl iegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Bei der gelrennt durchgeführcen A b -

S t i m  m u n g beschließt der Bundesrat mit 
Stimmeneinhelligkeit. gegen die drei Gesetzes­
beschlüsse des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz über den Ersatz des bei der Ausübung 
polizeilicher Zwangsbefugnisse entstandenen 
Schadens (Polizeibefugnis-En tschädigungsge­
setz) (722 und 809/NR sowie 361S/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 4. Punkt 
der Tagesordnung: Polizeibefugnis-Entschädi­
gungsgesetz. 

D ie Berichterstattung hat Frau Bundesrätin  
Hedda Kainz  übernommen. Ich bitte sie um 
den Bericht.  

Berichterstatterin Hedda Kainz: Herr Prä­
s ident ! Sehr geehrter Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Mit dem vorlie­
genden Beschluß des Nationalrates sol len 
Personen, d ie bei der Ausübung von Zwangs­
befugnissen durch ein Organ der Exekutive 
Schaden erl itten haben,  wei l  Maßnahmen un­
mittelbaren Zwanges gesetzt wurden, hiefür 
stets dann schadlos gehalten werden ,  wenn 
der Zwang nicht vom Geschädigten selbst 
durch rec htswidriges Verhalten ausgelöst 
wurde. Während das Amtshaftungsgesetz le­
diglich Ersatz für den durch rechtswidrige 
u nd schu ldhafte Organhandlungen entstande­
nen Schaden b ietet, ist nach dem gegenständ­
l ichen Besch luß e ine Prüfung, ob rechtswidri­
ges oder rechtmä ßiges Organverhalten vor­
l iegt, n icht  erforderlich. Für die Durchset­
zung des Anspruches sol l  e in besonders 
bürgernahes und transparentes Verfahren ge­
schaffen werden, dennoch aber die Möglich­
keit der Anrufung des Gerichtes bestehen. 

Der Rechtsausschuß  hat d ie gegenständli­
che Vor lage in  seiner S itzung vom 
1 9. Dezember 1988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig besch lossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als E rgebnis seiner Beratung ste llt der 
Rechtsaussch u ß  somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wol le beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 . Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz über den Ersatz des bei der Ausübung 
pol izei l icher Zwangsbefugnisse entstandenen 
Schadens (Pol izeibefugnis- En tschädigungsge­
setz) wird kein Einspruch erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein.  
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Albrecht Konecny. Ich ertei le es ihm. 

9.53 

Bundesrat Albrecht Konecny (SPÖ, Wien) :  
Herr P räsident! Meine Damen und Herrenl  
Auch in Gesetzen,  d ie n icht  a ls  Jahrhundert­
gesetze bezeichnet werden,  offenbart sich 
eine gesel lschaftspolitische Entwicklung. So 
ist auch dieser Gesetzesbesch luß  des Natio­
nalrates ein Stückehen Abschied vom Obrig­
ke itsstaat, e in  Stückehen mehr Recht für den 
einzelnen Staatsbürger und damit ein Stück­
ehen mehr L iberalität in  diesem Land. Jeder 
Schritt in  d iese Richtung ist sicherlich zu 
begrüßen, i hm ist zuzustimmen, und er ist 
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als e in  Ste in  in einem sicherlic h  noch n ic ht 
abgeschlossenen Bauwerk zu sehen. 

Was wil l  dieses Gesetz? - Jeder von uns 
hat irgendwo in  seiner Nachbarschaft. in  sei­
nem Bekanntenkreis e inen jener Fälle, die 
diesem Gesetz unterl iegen so l len .  schon mit­
erlebt: Eine Wohnung wird von der Exekuti­
ve aufgebroc hen .  das Schloß oder das Tür­
blatt wird irreparabel beschädigt, oder -
ernstere Fälle - bei e inem legitimen Schu ß­
waffengebrauch durch die Exekutive kommt 
vielleicht e in  unbetei ligter Passant zu Scha­
den, bei legitimem Exekutive insatz wird viel­
leicht ein geparktes Auto beschädigt oder 
ähnl ic hes mehr .  

In allen jenen Fällen war die Rechtssitua­
tion für die Bürger b is her zwar nicht e ine 
theoretisch schwache, aber eine praktisch un­
günstige .  Natürlich gibt es für sie - das gibt 
es als gewissermaßen  zweite I nstanz ja auch 
weiterhin - die Möglichkeit, den ordentli­
chen Rechtsweg zu beschreiten ,  aber es ist 
keine Frage , daß es sich dabei um ein lang­
wieriges und auch kostspiel iges Verfahren 
handelt .  Indem nun die Entschädigung jener 
Bürger, die d urch einen rechtmäßigen Ein­
satz der Sicherheitsorgane zu Schaden kom­
men - sei es persönlich, sei es an ihrem 
Eigentum - ,  in den Bereich der Verwal­
tungsbehörde, des B undesministeriums für 
Inneres, übergeführt wird, kom mt es zweifel­
los zu einer substantiel len  Vere infachung u nd 
- wie wir hoffen dürfen - auch Verkür­
zung des Verfahrens. 

Es soll also dem Geschädigten möglich ge­
macht werden ,  sehr u nmitte lbar seine An­
sprüche gegen über dem Innenministerium -
das hier ja durch seine Organe wohl als 
Hauptakteur auftritt - geltend zu machen, 
es sol l  in einem sehr raschen Verfahren sei­
tens des Ministeriums entsch ieden werden .  
und es  soll auch d ie  Möglichkeit einer sehr 
raschen Enderledigung geschaffen werden. 

Zwei Gesichtspunkte scheinen  mir in die­
sem Zusammenhang besonders bedeutsam zu 
sein. 

Zum einen d ie Absichtserklärung d ieses 
Gesetzes, den Geschädigten bereits von Be­
ginn an über d ie Mögl ichkeiten dieses Geset­
zes u nd damit über seine Rechte zu informie ­
ren .  Auch das  ist e in Stückehen Absch ied 
vom Obrigke itsstaat, wen n  - und ich hoffe , 
daß das techn isch so funktionieren wird -
an der aus guten Gründen und rechtmä ßig 

geöffneten und dabei beschädigten Woh­
nungstür halt nicht nur  ein Zettel "Wir .  d ie 
Polizei. waren es ! " ,  sondern eben auch der 
Hinweis darauf. daß dem Geschädigten nun. 
sofern der Schaden n icht aus Versicherungs­
ansprüchen oder anderem gedeckt ist, e in  
Entschädigungsanspruch gegen über dem 
Bund zusteht, angebracht wird. 

Das zweite ist etwas, was mir geradezu 
vorbildhaft erscheint, vorbildhaft für viele 
andere Rechtsbereiche. Dieses Gesetz statu­
iert. daß dann, wenn das Bundesministerium 
eine Enderledigung mit einer bestimmten  Be­
tragshöhe dem Geschädigten mitteilt, d ieser 
eine zweiwöchige Frist hat, innerhalb der er 
diesen Bescheid annehmen kann ,  was für ihn 
auch e in  Rechtsmitte lverzicht darstel lt. Aber 
er steht nicht unter dem Zwang, den wir so 
oft bei den Verwaltungsbehö rden haben, daß 
das eine Entscheidung von h ier und jetzt, 
also am Schreibtisch des Beamten ist. Ich 
glaube, daß diese 14 Tage Frist, innerhalb 
der man sich erkundigen kann,  sich beraten 
lassen kann und auch selbst überlegen kann, 
ein vernünftiges Mitte l ist, um dem begreifli­
chen Wunsch der Behörde , einen Akt auch 
wieder zu sch l ießen und zu erledigen , und 
dem Recht des Staatsbürgers, seine Annahme 
einer behördlichen Entscheidung gut und 
gründlich und nach Rücksprache zu erledi­
gen .  zu entsprechen. 

In diesem Sinne - und ich will damit 
schon zum Schluß kommen - :  Wir haben 
hier ein Gesetz, das - ich sagte es eingangs 
- ein Stückehen Abgehen vom Obrigkeits­
staat ist, und es könnte auch e in  Gesetz wer­
den, das für die Praxis der E xekutive eine 
sehr, sehr positive Bedeutung haben könnte.  
Im gegenwärtigen Zustand - das ist ja  gar 
keine Frage - geht sicherlich der eine oder 
andere Exekutivbeamte ein b ißchen gro ßzü­
gig mit dem Eigentum des Bürgers um, wei l  
j a  kein nachfolgendes Verfahren,  keine finan­
zielle Belastung und damit auch ke ine neuer­
liche Befassung von ihm mit diesem Vorfa l l  
verbunden ist. Ich b in  fest davon überzeugt 
- persönliche Beobachtungen und Gesprä­
che mit Bürgern haben mich davon über­
zeugt - .  daß ein b ißehen zu oft und ein 
bißchen zu leicht aufgebrochen wird, wen n  
auch.  o hne Vereite lung des Einsatzzweckes, 
aufgesperrt werden könnte ,  zum Beispie l  un­
ter Heranziehung der durchaus existierenden 
Professionisten, die das können,  wenn es 
schon der Exekutivbeamte nicht kann .  
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Und ich könnte mir  auch vorstellen, daß 
ein Teil der praktischen Umsetzung dieses 
Gesetzes darin besteht, daß mit dem Geda n­
ken daran, daß hier eben Schadenersatzforde­
rungen begründet ·werden könnten,  in dem 
einen oder anderen Fall nicht mit brutaler 
Gewalt und mit dem Fuß  voran eine Tür 
geöffnet wird, sondern halt die 20 Minuten 
zugewartet werden, bis i rgendwo ein Schlos­
ser aufgetrieben werden kann. Auch das ist 
ein Stückchen Abschied vom Obrigkeitsstaat, 
wei l  es ein Stückchen mehr Respekt auch vor 
dem Bürger ist. 

Diesem Gesetzesbesch luß  des Nationalra­
tes, d ieser konsequenten Fortsetzung eines 
polit ischen Kurses , der die Rechte des Bür­
gers stärken wil l ,  der für mehr Respekt der 
Obrigkeit gegenüber dem Bürger sorgen wil l  
und letztl ich damit auch zur weiteren Ver­
rechtl ichung unseres gesel lschaftlichen Le­
bens beiträgt, ist von meiner Fraktion vorbe­
haltlos die Zustimmung zu geben. (Allgemei­
ner Beifall. ) 10 .01 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fal l .  Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Berichterstattung e in  Sch luß­
wort gewünscht? - Auch das ist  nicht der 
Fal l .  

Wir  gelangen z u r  Abstimmung. 

Bei der A b S l i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend das 
Verbot des Einbringens von geiährlichen 
Gegenständen in Zivilluftfahrzeuge geändert 
wird (702 und 804/NR sowie 3616/BR der 
Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 5. Punkt 
der Tagesordnung: Besch luß des Nationalra­
tes vom 1 3. Dezember 1 988 über ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
das Verbot des Einbringens von gefährlichen 
Gegenständen in Zivi l luftfahrzeuge geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Peter 
Köpf. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Peter Köpf: Herr Präsi­
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! M it 
dem vorliegenden Besch luß des Nationalrates 
soll e ine gesetzl iche Ermächtigung, mit der 
d ie Zivi lfl ugplatzhalter verpfl ichtet werden, 
die für die Sicherheitskontrollen auf den 
F lugp lätzen nötigen Anlagen und Geräte be­
re itzustellen und zu warten,  geschaffen wer­
den. 

Die Spannungssituation im Flugverkehr 
macht genaue und auch umfassende Sicher­
heitskontrollen notwendig. Da h iebei aber 
Massenkontrollen angesprochen sind, ist der 
Einsatz von Maschinen u numgänglich, sodaß 
sowoh l  international als auch in  Österre ich 
besonders Gepäckdurch leuchtungsgeräte und 
Torsonden für diese Kontrollen herangezo­
gen werden. M it einer sogenannten händi­
schen Kontrolle könnte das Passagieraufkom­
men nicht  bewältigt werden. 

I m  Sinne der Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage wird davon ausgegangen, daß 
von dem gegenständlichen Beschlu ß  des Na­
tionalrates die Bestimmungen des Art. I I  so­
wie des Art. IU, soweit sich dieser auf die 
vorgenannte Bestimmung bezieht, nach Arti­
kel 42 Abs. 5 Bundes-Verfassu ngsgesetz 
n i c h  t dem Einspruchsrecht des Bundesra­
tes unterl iegen .  

Der  Rechtsausschuß hat  die gegenständl i ­
che  Vorlage in  seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebn is seiner Beratung stel lt  der 
Rechtsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wol le besch l ießen: 

Gegen den Beschluß des National rates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz betreffend 
das Verbot des Einbringens von gefährlichen 
Gegenständen in Zivi l luftfahrzeuge geändert 
wird, wird - soweit er dem Einspruchsrecht 
des Bundesrates unter l iegt - kein E inspruch 
erhoben. 

Präsident: Wir gehen in  die Debatte ein .  

Ich erteile Herrn Bundesrat Mag. Helmuth 
Weiss das Wort. 
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10.1)4 

Bundesrat Mag. Helmuth Weiss (FPÖ, 
Niederösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bun­
desminister !  Meine sehr  verehrten Damen 
und Herren !  Stellen Sie sich vor ,  S ie werden 
nach dem Abflug von einem ausländischen 
Flughafen das Opfer einer Flugzeugentfüh­
rung. Was werden Sie wohl tun.  wenn Sie e.in 
glückl iches Ende d ieser Entführung erleben 
sol lten? - Sie werden zunäc hst e inmal sehr 
froh se in  und werden alsbald fürchterlich zu 
schimpfen beginnen, zu schimpfen über das 
Land, in dem dieser Abflughafen gelegen ist. 
Sie werden nämlich gar nicht wissen,  und es 
wird Ihnen auch völl ig egal se in, ob für die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit auf diesem 
Flugplatz das betreffende Land oder der 
F lugplatzhalter verantwortl ic h  und zuständig 
gewesen wäre. 

Meine verehrten Damen und Herren!  Ich 
bin mir sicher, daß hinsichtlich der Quali­
tät der Sicherheit , uf Flugplätzen und in 
F lugzeugen in  diesem Haus keinen grund­
sätzlichen Meinungsunterschied geben wird. 
Wir  alle wissen, wie rasant der Zivil luftver­
kehr  zugenommen hat. Allein die Zahl von 
5 Mi l l ionen Abfertigungen pro Jahr auf dem 
Flughafen Wien-Schwechat ist beeindruckend 
und sagt schon etwas aus über die Frequenz 
auf diesem Flughafen, aber auch über das 
täglich u nd stündl ich dort herrschende Si­
cherheitsrisiko. 

Die zahlreichen Terroransch läge auf Flug­
zeuge mit  teilweise blutigem Ende sind e ine 
bekannte Tatsache.  Ebenso ist es e ine Bin­
senweisheit, daß Terror vor Grenzen, auch 
vor Grenzen neutraler Staaten nicht halt­
macht.  Es ist daher ein eminent öffentl iches 
Interesse, namentl ic h e ines Fremdenverkehrs­
landes, das Sicherheitsrisiko auf F lugplätzen 
und in F lugzeugen möglichst zu minimieren. 

Nach e inem Terroranschlag zählt der be­
treffende Flughafen zwar eine Zeitlang ganz 
bestimmt zu den sichersten F lughäfen der 
Welt, dennoch wirkt sich so e in Ansc hlag auf 
die Umsatzzahlen der betreffenden F lugl inie 
und natürl ich auch auf den Fremdenverkehr 
des betreffenden Landes spürbar, und zwar 
negativ, aus. 

Unzweifelhaft hat Österreich große An­
strengu ngen unternommen, auf dem Gebiet 
der Sicherheit i nternationalen Standard zu 
erreichen. Der U mstand , daß in den letzten 
beiden Jahren zirka 3 000 Gegenstände in 

Wien-Schwechat beanstandet und sicherge­
stel lt wurden, die auf der Verbotsliste der 
ICAO, der Internationalen Zivil luftfahrtsor­
ganisation , stehen,  zeigt schon ,  daß unsere 
Sicherheitsbeamten in Wien-Schwechat nicht 
schlafen.  

Dennoch, meine Damen und Herren ,  kön­
nen jederzeit U naufmerksamkeiten passieren 
- wer ist schon unfehlbar - ,  und au ßerdem 
sind le ider Gottes Gangster sehr erfindungs­
reich. 

Meine Damen und Herren!  Ich darf wohl 
davon ausgehen, daß wir al le dem Terror 
eine möglichst geringe Chance geben wollen 
u nd daß wir auch bereit sind, um d ieser 
Sicherheit wi l len namhafte Beträge auszuge­
ben .  Keine vol le Übereinstimmung werden 
wir wahrschein l ich darüber erzielen, wer für 
diese Beträge aufzukommen hat. 

Meine verehrten Damen u nd Herren!  Herr 
Bundesminister! Ich darf die fre iheitl iche 
Haltung zu dieser Frage vorwegnehmen.  
Wenngleich wir schon immer die Ansicht 
vertreten haben, daß sich der Staat nicht all­
zuviel in  das tägl iche Leben einmischen sol l ­
te , gibt es doch einige geradezu k lassische 
Bereiche, die aussch ließlich dem Staat vorbe­
halten sein sol lten .  Das ist neben der Außen­
und der Verteidigungspolit ik ganz bestimmt 
der Bereich der Sicherheitspolit ik.  

Private Bereiche in  die Sicherheitspolitik 
ganz oder auch nur teilweise einzubinden, 
das bedeutet aus meiner Sicht nichts anderes 
als das Abschieben von Verantwortung. Mir  
ist schon klar, daß man mitunter krampfhaft 
nach Mögl ichkeiten sucht,  Einsparungen zu 
erzielen, und ich habe auch dafür volles Ver­
ständnis. Bei der Sicherheit zu sparen bezie­
hungsweise die Kosten abzuwälzen ,  scheint 
mir aber kein guter und vor allem kein siche­
rer Weg zu sein .  

Auch der Hinweis, daß  die Flughafen Wien 
Betriebsgesel lschaft im vergangenen Jahr 
etwa 55,6 Mi l l ionen Schi l l ing Reingewinn er­
zielt hat und daher aus diesem Titel etwas 
zur Sicherheit beitragen könnte, sich finan­
ziell betei l igen könnte, scheint mir nicht ziel­
führend zu sein .  Einerseits hat der Staat , 
bevor es zu diesem Reingewinn von 
55,6 Mi llionen Schi l l ing kam, ohnehin schon 
einen ganz beträchtlichen Teil abgeschöpft, 
und andererseits steht  ja nicht fest, ob diese 
Gesel lschaft immer einen Reingewin n  erwirt­
schaften wird; was ich ihr natürl ich von Her-
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zen wünsche, aber es ist leider nicht sicher. 
Wer aber, meine Damen und Herren, ist 
dann für die finanzielle Sicherstel lung in be­
zug auf d ie Sicherheit auf dem Flughafen 
verantwortl ich? Wer bezahlt dann, wenn der 
F lugplatzhalter keinen Gewinn mehr erzielt? 

Ohne diesen Flugplatzhaltern etwas Böses 
zu unterstellen, kann man doch davon ausge­
hen , daß i hnen die möglichst rasche und rei­
bungslose Abfertigung der Fluggäste primär 
am Herzen l iegt; das ist ganz natürlich, das 
ist ihr Geschäft. D ie Frage der Sicherheit ist 
den Flugplatzhaltern ganz bestimmt n ic ht 
egal - das wil l  ich nicht unterstellen, daß es 
egal wäre - ,  aber diese Sicherheit dürfte bei 
den Fluplatzhaltern doch nicht ganz so im 
Vordergrund stehen, wie das bei Sicherheits­
behörden zu sein hat. 

Daran ändert auch die bescheidmäßige 
Vorschreibung des Ankaufes von Geräte n zur 
Personen- und Gepäckkontrolle überhaupt 
n ichts. Außerdem gibt es bekanntlich gegen 
Bescheide Rechtsmittel und andere Mögl ich­
keiten,  e in Verfahren zu verzögern. 

Wer trägt aber d ie Verantwortung, wenn 
beispielsweise während eines solchen Verfah­
rens etwas passiert, weil  Geräte nicht intakt 
oder vielleicht nicht mehr auf dem neuesten 
Stand der Technik waren? (Zwischenruf des 
Bundesrates H o l z i n g e r. J Weil techni­
sche Geräte, namentliche solche tech nische 
Geräte, viel sensibler sind als a l les andere, 
Herr Kollege! 

Vielleicht findet man, wen n  so etwas pas­
siert, wäh rend ein Verfahren im Gange war 
und wei l  e in  Gerät nicht mehr  ganz auf dem 
neuesten Stand war, dann nachträgl ich jem­
anden, der finanziell die Verantwortung 
trägt. Aber, meine Damen und Herren: D ie 
moralische Verantwortung für einen solchen 
Vorfal l  tragen immer der Staat und seine 
Repräsentanten.  

Meine Damen und Herren! S ie werden von 
mir in d iesem Hause noch oft genug zu hö­
ren bekom men. daß der Staat in vielen Ange­
legenheiten mehr sparen sol lte. (Bundesrat 
S t r u [ z e n  b e r g e r: Sie werden auch 
noch einiges zu hören bekommen in diesem 
Haus.') In Fragen der Sicherheit des Lebens 
u nserer B ürger und Gäste so l lten wir uns 
aber nicht davonstehlen vor dieser Verant­
wortung. 

Wir Freiheitlichen können daher nicht dem 
beitreten, daß der Bund für die Kontrolle der 
Einhaltung des Verbotes des Einbringens von 
gefährlichen Gegenständen in Flugzeuge nur 
den Personalaufwand trägt, die Kosten für 
den Sachaufwand aber abgewälzt werden. -
Wir Freiheitlichen werden diesem Gesetzes­
beschluß nicht zustimmen. I Bundesrat 
S [ r II ( z e n  b e r g e r: Mir kommen die 
Tränen!) 10./2 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall .  

Die Debatte ist gesch lossen . 

Wird von der Berichterstattung e in Schluß­
wort gewünscht? - B itte. 

!OE! 

Berichterstatter Peter Köpf (Schlußwort ) :  
Werte Damen und Herren ! Herr Bundesmi­
n ister !  Herr Präsident! Ich darf noch einmal 
darauf hinweisen, daß dieser Gesetzesbe­
schlu ß des Nationalrates sehr eingehend im 
Rechtsausschuß  des Bundesrates behandelt 
wurde und dort keine wie i mmer gearteten 
E inwände gemacht  wurden. Im Gegentei l :  
Diese Maßnahme wurde sogar begrüßt. Es 
wurde im Bundesratsausschuß auch kein Ein­
wand von irgendei ner Partei oder von i rgend 
welchen Diskutanten erhoben. 

Ich finde es daher nicht zielführend, sich 
h ier einem gemeinsamen Beschluß des Bun­
desratsausschusses gegenüber so zu verhalten, 
wobei noch dazu d ieses Verhalten überhaupt 
keine Berechtigung hat, wei l  es ja - u nd das 
darf ich jetzt als Berichterstatter Ihnen ge­
genüber sagen - der Haltung der FPÖ oder 
dem. was sie zu sein  vorgibt, geradezu ins 
Gesicht schlägt. Für mich ist das eine eigent­
lich fast empörende Aussage von Ihnen ,  die 
Sie immer weniger Staat verlangen, d ie ande­
re Hälfte gei ßeln, wei l  wir zuviel Staat haben. 
und wen n  dann endlich wirklich e inmal dem 
Verursacher - dort, wo das Aufkom men ist, 
dort, wo d ie Verursachung der S icherheits­
kontrol le ist - die Kosten auferlegt werden,  
dann sagen Sie wieder nein .  

Als Berichterstatter möchte i ch  h ie r  noc h 
einmal feststellen, daß es sich hier u m  einen 
e instimmigen Besch luß  des Ausschusses han­
delt, und ich empfehle noch einmal - und 
darum habe ich mich zu Wort gemeldet, wei l  
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ich es als meine Verpflichtung ansehe, Herr 
Bundesrat. h ier darauf zu dringen, dies zu 
empfeh len - ,  daß dieser Gesetzesbesch luß 
keinen Einspruch erfährt. (Beifall bei SPÖ 
und Ö VPJ W. l 4  

Präsident: Wünscht noch jemand das 
Wort? - Das ist nicht der Fall .  

D ie Debatte ist gesch lossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m /l  n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmenmehrheit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates - soH:eil 
er dem Einspruchsrecht des Bundesrates un­
terliegt - k e i Il e n E i n s p r u c h zu er­
heben. 

Präsident: Ich begrüße den im Hause er­
sch ienenen Herrn Bun desminister für Inneres 
Karl Blecha. (Allgemeiner Beifall. ) 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14.  Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Arzneimittelgesetz geän­
dert wird (AMG-Novelle 1988) (823 und 
858/NR sowie 3618/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Beschluß des 
Nationalrates vom 1 4. Dezember 1 988 betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Arznei­
m ittelgesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Norbert 
P ichier. Ich b itte ihn  um den Bericht. 

Berichterstatter Norbert PichIer: Herr Prä­
sident! Herr Minister !  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! D urch den vorl iegenden 
Gesetzesbesch luß  des Nationalrates sol l  die 
A ufzählung jener Begriffe, die nicht dem 
Arzneimitte lgesetz u nterl iegen, neu gefaßt 
werden. H iebei sol le n  d ie Begriffe "Zusatz­
stoffe" und "Gebrauchsgegenstände" aufge­
nommen werde n,  sodaß auch bezüglich die­
ser Produkte eine deutliche Abgrenzung zum 
Lebensm ittelgesetz getroffen wird. Diese 
Neuregelung sol l  weiters sicherste l len, daß 
Verzehrprodukte , deren Zweck es ist, die Be­
schaffenheit, den Zustand oder die Funktio­
nen des Körpers oder seel ische Zustände zu 
beeinflussen, auch dann nicht dem Arznei­
mittelgesetz zuzuordnen sind, wen n  sie mit 
gesu ndheitsbezogenen Angaben versehen 
sind. Ebenso soll d urch diese Neuregelung 
auch d ie Abgrenzung zwischen Arzneimitteln 

und Produkten,  die den futtermittelrechtli­
chen Vorschriften unterliegen, neu formuliert 
werden.  In den Kata log jener P rodu kte , .d ie 
keine Arzneimittel sind, sol len  auch aus­
drückl ich  Zahnmaterialien und Produkte zur 
Herste l lung von Zahnprothesen aufgenom­
men werden .  Ferner so l l  eine deutliche Ab­
grenzung zwischen dem Arzneimittelgesetz 
und dem Hei lvorkommen- und Kurortegesetz 
geschaffen werden.  

Der Gesetzesbesch luß enthält eine Verord­
nungsermächtigung, wodurch d ie Möglichkeit 
geschaffen wird, jene Bestandtei le ( insbeson­
dere Wirk-, aber auch Hilfsstoffe) zu bestim­
men, bei deren Verwendung unter bestimm­
ten Bedingungen ein erleichtertes Zulas­
su ngsverfahren gestattet ist .  Für Arzneispe­
zial itäten aus Staaten, die dem 
Übereinkommen zur gegenseitigen Anerken­
nung von Bewertungsberichten über pharma­
zeutische Produkte beigetreten sind - der­
zeit sind dies Österreich, die Bundesrepublik 
Deutsch land, Finnland, Großbritannien, Nor­
wegen und die Schweiz - und für die ein 
Bewertungsbericht vorgelegt wird, sollen nur 
bestimmte weitere Zulassungsunterlagen er­
forderlich sein, wobei aber die Möglichkeit 
eingeräumt wird, im Interesse der Arzneimit­
telsicherheit weitere Unterlagen nachzufor­
dern. 

H insichtl ich der apothekeneigenen Arznei­
mittelspezialitäten sol len durc h  den vorlie­
genden Gesetzesbesch luß  erleichterte Z ulas­
sungsvoraussetzungen geschaffen werden und 
künftig Angaben über In-process-Kontrollen, 
über die Arzneiform sowie die Analysen- und 
Standardisierungsvorschriften entfallen und 
Angaben zur Spezifikation der fertigen Arz­
neispezial itäten erforderl ich sein .  Weiters sol l  
bei  der Aufzähl ung jener Begriffe, die als 
Arznei mittel gelten, auch der Ausdruck 
" Dentalarzneimittel" eingeführt werden und 
der Begriff "B iogenes Arzneimittel" abge­
schafft werden. Durch die vorliegende Novel­
le sol l  die Kennzeichnung radioaktiver Arz­
neimittelspezialitäten e iner gesonderten Rege­
lung zugeführt werden; sie enthält auch eine 
Neufassung des Begriffes "Radioaktives Arz­
neimittel" , wodurch radioaktive beziehungs­
weise inaktive Vorstufen künftig ebenfa l ls als 
rad ioaktive Arzneimittel gelten. 

Während b isher unter anderem der Kon­
zessionär, Pächter oder verantwortliche Lei­
ter einer in ländischen öffentlichen Apotheke 
zur AntragsteI lung auf Zulassung einer Arz­
neimittelspezialität berechtigt war, so ll künf-
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tig der " Betreiber" einer solchen Apotheke 
hiezu berechtigt sein,  sodaß zum Beispiel 
auch der Stellvertreter des verantwortlichen 
Leiters den Antrag stel len kann. Ebenso sol l  
künftig als ., Depositeur" im Sinne des Arz­
ne imittelgesetzes der "Betreiber" der Apothe­
ke gelten .  

Wäh rend bisher in der Definition des Ge­
setzes für das " Herstellen" von Arzneimitte ln 
auch das Kennzeichnen enthalten war, so l l  
dies künftig nur  für das Kennzeichnen von 
Arzneimittelspezial itäten gelten.  Dadurch sol l  
dem Drogisten das Kennzeichnen von Arz­
neimitteln, zu deren Abgabe im Kleinverkauf 
er berechtigt ist, ermögl icht werden .  Außer­
dem soll die Definition des "Inverkehrver­
br ingens" dahin gehend geändert werden, 
daß Arzneimittel, die dem Gesetz nicht ent­
sprechen, dann nicht in  Verkehr gebracht 
werden ,  wenn durch geeignete Maßnahmen 
sichergestellt ist, daß d iese Mittel nicht zum 
Verbraucher oder Anwender gelangen.  

Durc h  den gegenständl ic hen Gesetzesbe­
schl u ß  wird vorgesorgt, daß für den Fall des 
E insatzes des Bundesheeres zur mil itärischen 
Landesverteidigung auch Arzneimittelspezia­
litäten in Verkehr gebracht werden dürfen,  
wen n  bei  Arzneispezialitäten das Verfal lda­
tum überschritten ist, soferne d iese Vor­
gangsweise für die Arzneimittel versorgung 
unerläßlich ist und d urch Untersuchungen 
festgestel l t  wurde, daß der Schutz der Ge­
sundheit von Mensch und Tier gewahrt 
b leibt. 

Bei Arzneispezialitäten,  die ausschließl ich 
dazu bestimmt sind, vom Anwender am Pa­
tienten angewendet zu werden, soll künftig 
auch das I nverkehrbringen ohne Gebrauchs­
information möglich se in .  Außer bei radioak­
tiven Arzneispezialitäten muß aber die jewei­
l ige Handelspackung anstelle der Gebrauchs­
information die Fachinformation enthalten .  
Bei  der Fachinformation so l l  künftig keine 
Verpflichtung mehr zur Aufnahme des Er­
scheinungsdatums bestehen. 

Während bisher nur die Abgabe von Arz­
neispezialitäten an eine bescheidmäß ige Zu­
lassung gebunden war, sol l  künftig auch für 
das Fei lhalten eine solche Zulassung erfor­
derl ich sein.  

Durch den Gesetzesbesch luß  sol l  nunmehr 
eine bescheidmäßige Zulassung der Wirkstof­
fe der Herstel lungsverfah ren bei Stoffen zur 
Allergiebehandlung eingeführt werden, um 
zu verh indern ,  daß diese Zubereitungen ent­
weder von den Zulassu ngsbestimmungen gar 

nicht erfaßt werden oder zu einer Unzahl 
von Zulassungsverfahren führen würden. Bei 
der Neufassung der unter  das Arzneimittelge­
setz fal lenden Stoffe ist auch vorgesehen. daß 
zum Beispiel Desinfektionsmittel, die pro­
phylaktischen Zwecken dienen und zur An­
wendung an der gesu nden Haut bestimmt 
sind , vom Arzne imittelbegriff ausgenommen 
werden .  Mittel zur Wunddesinfektion sowie 
Produkte zur Operationsvorbereitung bezie­
hungsweise zur Vorbereitung für Injektionen, 
Infusionen, Blutabnahmen et cetera sollen je­
doch weiterhin Arzneimittel bleiben. 

Der Gesetzesbesch luß enthält bei den Be­
stimmu ngen über die Zulassungsunterlagen 
von Arzneispezial itäten n icht nur wie bisher 
die Verpfl ichtung, Angaben über d ie an der 
pharmazeutischen Herste llung betei l igten Be­
triebe zu machen, sondern auch Angaben 
über jene Betriebe , von denen d ie Ausgangs­
stoffe stammen. Weiters soll bei der Vorlage 
der Zulassungsunterlagen die Möglichkeit ge­
schaffen werden, bekannte Wirkstoffe, für 
die eine kl inische Prüfung nicht mehr erfor­
derlich ist, anders zu dokumentieren. Die für 
die Vorlage der Zulassungsunterlagen beste­
hende Best immung, wonach bei Arzneispe­
zial itäten,  deren Bezeich nung ein Phantasie­
wort enthält, der Nachweis des aufrechten 
Markenschutzes in  Österreich erforderlich ist, 
sol l  künftig entfallen. Für  Arzneispezial itäten 
zur I njektion, für sterile, pyrogenfreie Spül­
flüssigkeiten sol l  nur ein Tei l  der  sonst erfor­
derlichen Zulassungsunterlagen vorgesehen 
werden .  Bei den Best immungen über die An­
tragstellung auf Zulassung von homöopath i ­
schen Arzneispezialitäten soll d ie  Möglichkeit 
der Angabe von spezifischen anthroposophi­
schen Wirksamkeiten ermöglicht werden .  

Der  Gesetzesbeschluß enthält e ine Neufas­
sung der Bestimmungen bei der Entschei­
dung über Anträge auf Zulassung einer Arz­
neispezial ität, wobei grundsätzl ic h  innerhalb 
von zwei Jahren nach Ein langen des Antra­
ges zu entscheiden ist. Spätestens vier Mona­
te nach Einlangen des Antrages ist der An­
tragstel ler aufzufordern, unvollständige Zu­
lassungsunterlagen zu e rgänzen.  H iedu rc h  
wird die vorh in  erwähnte Frist gehemmt. 

Schließlich enthält der Gesetzesbesch luß  
neue Bestimmungen über d ie  unentgeltliche 
Abgabe von M ustern zugelassener Arzneispe­
zial itäten .  

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 
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1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen. dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der So­
zialaussc huß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wol le beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit  dem das Arzneimitte lgesetz geän­
dert wird (AMG-Novelle 1 988) , wird kein 
Einspruch erhoben.  

Präsident: Ich begrüße den im Hause er­
schienenen Herrn Bundesmin ister Dr. Franz 
Löschnak. (Allgemeiner Beifall. ) 

Wir gehen in die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr  Bundes­
rat Dr. Franz Großmann. Ich erteile es ihm. 

/(UJ 

Bundesrat Or .  Franz Großmann (SPÖ, 
Kärnten) :  Sehr geehrter Herr Präsident !  Herr 
Minister!  Meine Damen und Herren !  Ich 
habe meine Hausaufgaben gemacht, das wil l  
ich Ihnen zeigen .  Da aber der Herr Kollege 
aus Oberösterreich heute schon mit so gutem 
Beispie l  vorangegangen ist, werde ich d ie 
vorbereitete Hausaufgabe vernichten und 
mich etwas kürzer fassen, als ich vorgehabt 
habe, wei l  das ja in der vorweihnachtlichen 
Stimmung. wirklich sinnvol l  ist. ( Zwischenruf 
bei der 0 VP. ) Es ist bei uns nicht  übl ich.  
daß wir Strafaufgaben bekommen, Herr Kol­
lege. (Bundesrat S t r u t z e ll b e r g e r: 
Macht der Satt/berger in Oberösterreich.' -
Heiterkeit. ) 

Ich darf nur kurz zur Arzneimittelgesetz­
Nove l le 1 988 Stel lung nehmen. 

Meine Damen und Herren !  Ein Überblick 
über die volkswirtschaftl iche Bedeutung des 
Arzneimittelwesens: 

1 987 haben d ie Krankenversicherungsträ­
ger rund 8 Mil l iarden Schi l l ing für Hei lmittel 
aufgewendet. Das ist e in 6,5prozentiger Ko­
stenanstieg gegenüber 1 986. Das bedeutet, 
auf jeden der rund 7,3 Mil l ionen Anspruchs­
berechtigten entfielen 1 987  10,3 Arznei­
mitte lpackungen; Medikamente, d ie ohne 
ärzt l iche Verschreibung besorgt wurden. sind 
nicht enthalten .  Auf jeden Österreicher ent­
fielen durc hschnittlich 1 09 1 S an Arzneimit­
telkosten.  

Der Kostenanstieg l iegt laut  Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger in der Ver­
sc hreibung von teureren Medikamenten. Und 
in  den letzten Jahren kamen viele neue teure 
Arzneimittel für die Behandl ung bisher medi­
kamentös kaum behandelbarer Kran kheiten 
auf den Markt. 

Die Tatsache. daß die Menschen in unse­
rem Land immer älter werden, hat natürlich 
Auswirku ngen auf den Medi kamentenver­
brauch, we i l  eben heute seh r  viele Menschen 
an Krankheiten leiden, d ie sie früher nicht 
erlebt hätten.  52,2 Prozent der Gesamtausga­
ben an Hei lmitte ln konzentrieren sich auf 
fünf Indikationsgruppen: Gefäß- und Herz­
therapeutika. Antibiotika, Magen- und Darm­
therapeutika. 

Me ine Damen und Herren !  Als Ange hörige 
der Spezies Politiker dürften uns die Indika­
tionsgruppen bekannt vorkommen. Mehr Le­
bensqualität. weniger  Stre ß dürfte vieles 
leichter machen und auch den Medikamen­
tenverbrauch etwas zurückschrauben .  

Die zweite Novel le 1 988 wurde deshalb 
notwendig, wei l ,  obwohl man wußte, daß das 
ursprüngliche AMG e ines der besten Gesetze 
ist. das in den letzten Jahren gemacht wurde, 
doch Neuerungen notwendig waren .  

Diese zweite Novel le berücksichtigt Erfah­
rungen aus der Vollzugspraxis des AMG, Be­
dachtnah me auf neue Entwicklungen, Er­
leichterungen im administrativen Bereich ,  
ohne Anforderungen an Verbrauchersch utz 
und Produktsicherheit in  Frage zu stel len. 
( Vizepräsidenr 5 1 r I I  t z e n  b e r g e r über­
nimmt den Vorsitz. ) 

Ich verzichte darauf, Ihnen jetzt über die 
genauen Auswirku ngen der kl inischen Prü­
fung von Arzneim itte l ,  über den Fortschritt 
der gegenseitigen Anerkennung von Bewer­
tungsberichten über pharmazeutische Pro­
dukte , wenn mit einem anderen Staat ein 
d iesbezügliches Abko mmen gesch lossen wur­
de. über die Arzneimittelwerbung zu  berich­
ten .  

Ich fasse bereits zusammen :  In  der Novel le 
wird die Vol lzugspraxis aufgrund der E rfah­
rungen verbessert, und es  wird neuen Ent­
wicklungen Rechnung getragen.  Es wurden 
real itätsbezogene Normen geschaffen ,  ver­
meidbare Kosten reduziert. Unter Wahrung 
der Arzneimittelsicherheit gibt es eine rasche 
Verfügbarkeit sicherer Medikamente für den 
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Patienten, aber das AMG bleibt weiterhin 
eines der strengsten Gesetze der Welt. 

Meine Damen und Herren !  Ich verzichte 
heute bewu ßt darauf, von "bitteren Pi l len" 
und ähnlichem zu sprechen; Berichte darüber 
gäbe es genug. Aber  es bleibt mir natürl ich 
eines nicht erspart, und I hnen wil l  ich es 
auch nicht ersparen ,  eine alte Kärntner Bau­
ernweishe it zu bringen,  die da lautet: " Der 
Herrgott bringt d ic h  gesundheitlich wieder 
hin ,  aber der Gesundheitsindustrie bleibt der 
Gewinn." 

Meine Damen und Herren !  Nichtsdestowe­
niger ist es so, daß der Konsument aus­
schließlich Vortei le aus der AMG-Novelle 
1 988 erwarten kann und daß ich diese Novel­
le für gut halte. Diese Novelle findet daher 
die vorbehaltlose Zustimmung meiner Frak­
tion. (Allgemeiner BeifalU lIJ.28 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies nicht der Fall . 

Die Debatte ist gesch lossen.  

Es ist 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Sc hlu ßwort gewünscht? - Dies ist ebenfalls 
nicht der Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b S l i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mic Scimmeneinhelligkeit, gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 über. ein Bundesge.setz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Re­
gelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sa­
nitätshilfsdienste geändert wird (197/A -
11-5662 und 799/NR sowie 3619/BR der Bei­
lagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen zum 7.  Punkt der Tagesordnung: 
Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 über e in  Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Re­
gelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sa­
nitätshi lfsdienste geändert wird. 

Die Be richterstattung hat Herr Bundesrat 
Pichler übernommen .  Ich bitte ihn um den 
Bericht. 

Berichterstatter Norbert PichIer: Herr Prä­
sident ! Herr Bundesminister !  Me ine sehr ge­
ehrten Damen und Herren ! Durch den vor­
l iegenden Gesetzesbeschlu ß des Nationalrates 
sol l  auch die freiberufliche Ausübung des be­
schäftigungs- und arbeitstherapeutischen 
D ienstes gestattet werden. Gleichze it ig sol l  
wie bei d e n  anderen freiberufl ich ausgeübten 
medizinisch-technischen Diensten ein Verbot 
jeder Art der Werbu ng und Anpreisung nor­
miert werden.  

Der Sozialausschuß  hat d ie gegenständliche 
Vor lage in  seiner S itzung vom 19. Dezember 
1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig besch lossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen ,  keinen E inspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der  So­
zialaussch u ß  somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wol le beschl ießen:  

Gegen den Besch luß  des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1988 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend die Re­
ge lung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sa­
nitätshi lfsdienste geändert wird, wird kein 
Einspruch erhoben.  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein.  

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Sattlberger. Ich ertei le es ihm.  

111.30 
Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP, 

Oberösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bun­
desminister !  Meine sehr  geehrten Damen u nd 
Herren !  Hoher Bundesrat ! Das Bundesgesetz, 
m it dem das Bundesgesetz betreffend die Re­
gelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der Sa­
n itätshilfsdienste geändert wird, l iegt heute 
zur Beschlußfassung vor. 

Auch wenn dieser Besch luß  einhel l ig sein  
wird,  darf i ch  doch auf  e in ige D inge h inwei­
sen .  

Im Mai 1 988 wurde mit dem Krankenan­
stalten-Zusammenarbeitsfonds, kurz KRA­
ZAF genannt, eine wichtige gesetzl iche Vor­
aussetzung für die in d iesem Bundesgesetz 
genannten Bereiche geschaffen .  
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Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
das ist entscheidend, der Herr Kollege hat 
das beim Arzneimittelgesetz bereits ange­
sch nitten - nimmt der Antei l  der älteren 
Generation i mmer mehr zu, die 60- bis 
70jährigen haben einen höheren Bevölke­
rungsantei l  als Jugendliche. 

Wenn d ie Bevölkerungsentwick lung so wei­
tergeht,  wird ein Schwerpunkt d ie Hauskran­
ken pflege sein,  aber auch in den geriatrischen 
Kl in iken, in den Langzeitkrankenhäusern 
werden wir tätig sein  m üssen. 

In  Oberösterre ich - im sozialen Dienst 
des Roten Kreuzes oder anderer karitativer 
Organisationen - ist das mit der Aktion 
" Essen auf Rädern" bereits gegeben. Ich 
glaube, es sollte aus dem Einsatz - das b itte 
nicht falsch zu verstehen - der sogenannten 
mobilen Krankenschwester ein echter Beruf 
werden. Es sol lten dies nicht nur die Sozial­
h i lfeverbände bei den Bez irkshauptmann­
sc haften und bei den Ländern machen kön­
nen, sondern auch auf der Basis freiwi l l igen 
Vereinswesens. 

Das Gesetz regelt nun den medizinisc hen 
Krankenpflegefachdienst. 

Ich muß feststellen - gestatten Sie, daß 
ich das unumwunden tue -, bei der Errich­
tung der früheren Alten- und Pflegeheime, 
bei der Betreuung der alten Menschen wur­
den Fehler gemacht. die wir heute auszu mer­
zen versuchen .  

War  noch vor Jahrzehnten d ie  Schwester 
in d iesen Pflegeheimen, die den Pflegebe­
dürftigen, den Kranken Hilfe zukommen 
l ieß ,  nicht ausgebildet, so ist heute für diesen 
Beruf eine Ausbildung im Krankenpflege­
fachdienst, im medizin isch-techn ischen 
Dienst für die diplomierte Krankenschwester 
notwendig. 

Es wird daher zu überlegen sein ,  Herr 
Bundesminister,  ob nicht noch finanzielle 
H ilfe durch Umschichtung - bei einer der 
nächsten Verhandlungen betreffend den 
Krankenanstalten -Zusammenarbeitsfonds 
für Krankenhausträger,  für Altenheimträger 
und für Kliniken, die Langzeitbetten haben,  
gegeben werden kann. 

Da wir die Zahl  der Akutbetten in den 
Krankenhäusern abbauen sollen (Bundesmini­
ster Dr. L ö s  c h fl a k: Müssen.') - müssen 
- ,  wäre das speziel l  für Regionalkranken-

häuser und Schwerpunktkrankenhäuser not­
wendig. 

Es wäre nun verlockend, über d ie Situation 
eines Bezirkes und über den Sozialhilfever­
band bezüglich der Altenhe ime - was d ie 
finanzielle, was die Verpflegungsseite ,  aber 
auch was d ie U nterstützungen betrifft - zu  
reden. Da  i ch  aber e in  Vorbild a us Kärnten 
habe und mich mit der " Hausaufgabe" ent­
sprechend beschäftige ,  werde ich auch diese 
Seite überfl iegen. 

Aber eines muß u ns schon k lar  sein :  Die 
Belastungen für d ie Gemeinden im Bereich 
des Sozialhi lfeverbandes werden langsam un­
erträglich. D ie maximale Le istungsfähigkeit 
der Gemeinden für den Sozialhi lfeverband ist 
erreicht. 

Weiters erlauben Sie mir die Feststel lung, 
es sollte, wo es ein Altenheim mi t  Pflegep ra­
xis und ein Schwerpunktkrankenhaus oder 
ein Regionalkrankenhaus gibt, keine Konkur­
renzsituation entstehen, es sol l te nicht so 
sein,  daß sich diese förmlich u m  die alten 
Menschen rei ßen. 

Für m ich hat es aber nach wie vor mehr 
Bedeutung, daß d ie Pflege in  der Familie 
erfo lgen kann .  Die Fami lie ist die richtige 
Institution ,  und wir wissen auch, daß die 
Zah l  der Famil ienmitglieder in Zukunft im­
mer geringer wird ,  daher wäre es r ichtig, 
d iese Institution der Pflege in der Familie 
noch mehr auszubauen.  

Eine große Erweiterung i m  Sozialbereich 
in Österreich und in den einze lne n  Ländern 
ist auch gegeben,  wen n  die Gemeinden finan­
ziell abgesichert sind. 

Durch die Verkürzung im Krankenhausbe­
reich ist es notwendig, die Pflege durch so l­
che Institutionen, vor a l lem aber - das sei 
nochmals erwähnt - durch die Famil ie zu 
fördern. 

Es ist nicht Sinn und Zweck ,  daß nur eine 
Kostenverlagerung vom Krankenhausanstal­
tenträger zum Sozialh i l feträger erfolgt. Wenn 
man von der  kleinsten Zel le,  der  Famil ie,  
ausgeht, sollte es einen finanziellen Anreiz 
für d ie Betreuung in  der Famil ie geben. 

D ie Arbeiterkammer Oberösterreich hat 
e ine Studie durchgeführt, die zeigt, daß vor 
allem im Berufsleben sehr viele U nfälle pas-
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sieren ,  die e ine Rehabi l itation der Verun­
glüc kten notwend ig machen. 

Pro Jahr passieren etwa 260 000 Arbeitsun­
fäl le, die das volkswirtschaftliche Vermögen 
belasten .  Es war daher notwendig, den neuen 
Berufsbegriff "Therapeutinnen" zu schaffen .  
Z u  d iesem neuen Berufsbegriff "Therapeu­
tinnen" - das wurde im Nationalrat erwähnt 
- ist im Zuge der Emanzipation der Männer 
zu sagen,  es sol lte das nicht nur ein Beruf für 
Frauen sein ,  sondern es könnte auch ein Be­
ruf für Männer sein. Rehabi l itation ist Be­
schäftigung im arbeitstherapeutischen Be­
reich .  es ist e in richtiger Schritt zu mehr 
Wirtschaftlichkeit im sozialen Bereich .  

I n  diesem Zusammenhang darf ich ab­
schl ießend al len,  d ie im Krankenpflegedienst 
und im mediz inisc hen Fachdienst tätig sind, 
ein aufrichtiges Dankeschön sagen .  

In  diesem Sinne stimmt die Österreichische 
Volkspartei diesem Gesetz zu. (Beifall bei der 
Ö VP. ) 10.39 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erte i le ich Herrn Bundesrat 
Gargitter das Wort. 

10.39 

B undesrat Eduard Gargitter (SPÖ, Ober­
österreich): Herr Präsident ! Verehrter Herr 
Bundesminister! Meine Damen und Herren !  
Aus dem Bericht des Herrn Kollegen Pie hier 
ging hervor, daß die bundesgesetzlichen Re­
gelungen des Krankenpflegefachdienstes. des 
medizinisch-techn ischen Dienstes und der Sa­
nitätshi lfsdienste novelliert werden .  

Warum wird dieses Gesetz in diesen Punk­
ten geändert? - Weil es notwendig wird, d ie 
freiberufliche Ausübung des beschäft igungs­
und arbeitstherapeutischen Dienstes zu er­
möglichen. 

Den Beschäftigungs- u nd Arbeitstherapeu­
tinnen kommt eine besondere Bedeutung i m  
Rahmen der Rehabi l itation z u .  Diese Ände­
rung ist notwendig, um Rehabi litation auch 
außerhalb von Krankenanstalten i m  Lebens­
beziehungsweise Wohnbereich der Patienten 
durchführen zu können. 

D ie Veränderungen der Familienstruktu re n  
zwangen schon sehr bald die Kom munen zur 
Einführung der Hauskrankenpflege, beson­
ders im städtischen Bereich, wo j ung und alt 
meistens getrennt leben .  D ie berufliche Tä-

tigkeit der Ehepartner verlangte d ie E infüh­
rung der Hauskrankenpflege. 

Zur Alterspyramide - es wurde ja von 
beiden . Vorrednern darauf eingegangen - :  
Das Durchschnittsalter l iegt bei Männern an 
die 70 Jahre und bei Frauen weit über 
70 Jahre. Mit d iesem höheren Alter ist oft 
Gebrech lichkeit verbu nden, die Rehabi l ita­
tion nac h  Krankenhausaufenthalten muß 
ebenfalls gefördert werden und der  sehr teu­
re Krankenhausaufenthalt sol l  nach der 
KRAZAF - Novelle ebenfalls verkürzt werden .  

Die Geschichte der Hauskrankenpflege ist 
in Österreich sehr unterschiedlich vor sich 
gegangen .  Der Model lversuch Hauskranken­
pflege, "Gesundheitsschwester" , "mobi le 
Krankenschwester" wurde 1 975 i n  Wien be­
gonnen. Dieses Model l  läuft schon seit 
13 Jahren und hat sich bewährt. 

D iese Bemerkungen entnahm ich der sehr 
interessanten Broschüre " Hauskrankenpflege 
in Österreich" vom Österreichischen Bundes­
institut für Gesundheitswesen ,  im Auftrag 
des Bundeskanzleramtes, Sektion VI ,  Volks­
gesundheit. 

Es ist auch interessant ,  wie verschieden die 
Bezeichnungen der Hauskrankenpfleger in 
den e inzelnen Bundesländern sind, zum Bei­
spiel nennt sie sich in Oberösterreich und in 
Salzburg " Hauskrankenpflegeschwester" , "so­
zialmedizinische Schwester" in der Steier­
mark u nd in N iederösterreich,  " Hauspflege­
rin" bei der Caritas u nd "mobile Kranken­
schwester" in  Wien. Die Bezeichnung "Ge­
meindeschwester" ist in ländlichen Bereichen 
der westl ichen Bundesländer gang und gäbe .  

Hohes Haus !  Meine Damen und Herren !  
Gestatten Sie mir ,  daß ich e in b ißchen auf 
Oberösterreich und dessen Entwicklung i m  
Hinbl ick auf die Hauskrankenpflege eingehe. 
Die Anfänge s ind M itte der sechziger Jahre 
durch die E instel lung e iner Hauskranken­
schwester in  der Gemeinde Laakirchen und 
Braunau am Inn  zu suchen. I m  Jahr 1 969 
began n  Linz mit der Hauskrankenpflege 
durch E instel lung von Diplomkrankenschwe­
stern für diese Aufgaben ,  1 974 folgten Steyr 
und Ansfelden bei Linz.  Heute besteht be­
reits in allen Landbezirken Oberösterreichs, 
mit Ausnahme von Eferding u nd Grieskir­
ehen, der Hauskrankenpflegefachdienst, der 
seit  1 98 7  mit der Landesorganisation Ober­
österre ich  vorwiegend vom Roten Kreuz or­
ganisiert wird. 
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Die Landesräte Hermann Reich!. Soziales, 
und Leo Habringer. Gesundheitswesen .  wa­
ren hiebei federführend. Die gesel lschaftl iche 
Entwicklung zeigt uns: In e iner gewohnten 
U mgebung gesundet man schneller, die Re­
habil itation wird beschleun igt. Eine individu­
e l le Behandlung und Beratung in der ge­
wohnten Umgebung ist som it sicher l ich ziel­
führender. Dies sollte auch bezüglich der Re­
habi l itation nach Unfäl len  ermöglicht 
werden, wobei mit den arbe itsmedizinischen 
Zentren zusammengearbeitet werden sollte . 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren ! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen !  Sicherlich 
müssen Mittel und Wege für eine Harmon i­
sierung der Ausbildung dieses sehr wichtigen 
neuen Berufes der Hauskrankenpflege ge­
sucht werden, und auch die versch iedenen 
Begriffsbestimmungen sol l ten vereinheitlicht 
werden.  

Eine sehr wichtige soziale Aufgabe der 
Jungen besteht darin, sich den Älteren bezie­
hungsweise den Kollegen gegenüber ,  die e i ­
ner  Rehabil itation nach Unfällen bedürfen,  
sol idarisch zu verhalten.  

Ein Wohlfahrtsstaat zeichnet sich dadurch 
aus, daß er  den Kranken das Recht e inräumt, 
von der übrigen Gesel lschaft die Möglichkeit 
zu bekom men, soweit als möglich wieder ge­
sund zu werden. Ein Wohlfahrtsstaat ist d ies 
se inen M itmenschen schon aus Solidaritäts­
gründen sc huldig. 

Wir Sozial isten beeinspruchen diese Geset­
zesnovel le nicht und stim men d ieser I nitiative 
gerne zu .  - Ich danke für Ihre Aufmerksam­
keit. (Beifall bei der SPÖ.) lO . .f5 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies nicht  der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen.  

Es ist 

Wird vom Herrn Berichterstatter e in 
Schlußwort gewünscht? - Das ist auch nicht 
der Fal l .  

Wir  kommen zur Abst imm ung. 

Bei der A b s I i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit SlimmeneinheL ligkeil, gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r Li c h zu erheben. 

8. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gesetz betreffend die Abwehr 
und Tilgung von Tierseuchen geändert und 
das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen zur 
Abwehr und Tilgung der bei Haus- und 
Wildkaninchen sowie bei Hasen auftreten­
den Myxomatose aufgehoben wird (Tierseu­
chengesetznovelle 1988) (733 und 798/NR so­
wie 3610  und 3620/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 8.  Punkt der Tagesord­
nung: Tierseuchengesetznovelle 1 Q�8. 

Die Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Irene Crepaz übernommen.  Ich b itte sie um 
den Bericht. 

Berichte rstatter in  I rene Crepaz: Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister !  Liebe Kollegin­
nen und Kollegen !  Die gegenständliche No­
ve lle, die auch die E inführung der Kurzbe­
zeichnung "Tierseuchengesetz - TSG" für 
das Stammgesetz vorsieht,  enthält folgende 
Änderungen: 

Schaffung einer einwandfreien Rechts-
grundlage für die veterinärbehördliche 
Grenzkontro l le, 

verbesserte gesetzliche Möglichkeiten zur 
Verhinderung der E inschleppung von Tier­
seuchen , 

Abschaffung der Tierpässe und E inführung 
einer Kennzeichnung für Rinder und Schwei­
ne,  

tierärztliche U ntersuchung und Zeugnis­
aussteI lung für Tiere bei m  Export, 

weitere E inschränkung der Verfütterung 
von Speiseabfällen, 

Beseitigung des Anspruchsverlustes auf 
Entschädigung bei Verstoß gegen tierseu­
chenrechtliche Vorschriften,  

Anpassung e iniger Bestimmungen an die 
Erfordernisse der Vollziehung. 

Da die Myxomatose, eine auf Haus- und 
Wildkaninchen sowie Hasen übertragbare 
Seuche, heute kaum eine Rolle spielt, sieht 
der gegenständliche Gesetzesbeschluß die 
Aufhebung des Bundesgesetzes, BGBL 
N r. 1 291 1 954, vor, in  dem Maßnahmen zur 
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Abwehr und Tilgung der Myxomatose getrof­
fen werden .  

Der  Sozialausschuß hat die gegenständl iche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 
1 988 in Verhandlung genom men und ein­
stimmig beschlossen,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der So­
zialausschuß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschlu ß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gesetz betreffend die Ab­
wehr  und Ti lgung von Tierseuchen geändert 
und das Bundesgesetz betreffend Maßnah­
men zur Abwehr und Tilgung der bei Haus­
u nd Wild kaninchen sowie bei Hasen auftre­
tenden Myxomatose aufgehoben wird (Tier­
seuchengesetznovelle 1 988) ,  wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Ing. Johann Penz. Ich erteile es ihm.  

lOAIi 

Bundesrat lng. Johann Penz (ÖVP, Nieder­
österreich ) :  Sehr geehrter Herr Präsident !  
Herr Bundesminister !  Meine sehr geeh rten 
Damen und Herren! Als die Präsidentenkon­
ferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs 1 984 den damaligen Bundesminister 
für Gesund heit und U mweltschutz schr iftl ich 
e rsucht hat,  das Tierseuchengesetz zu novel­
l ieren und insbesondere die Tierpässe abzu­
schaffen, hat der damalige Bundesminister in 
e inem Schre iben geantwortet, d ie Gründe 
dargelegt und abschl ießend geqteint: Aus al l  
d iesen G ründen kann e ine Anderung des 
Tierseuchengesetzes im Sinne des Antrages 
der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern Österreichs n icht in Erwä­
gung gezogen werden .  

Ich stehe daher heute nicht an ,  I h nen ,  Herr 
B undesminister, namens der österreichischen 
Bauern ein aufrichtiges Danke zu sagen für 
I h r  Verständnis, das Sie entgegengebracht ha­
ben ,  und Ihr  Bemühen, einen langgehegten 
Wunsch der Bauern nach Abschaffung des 
Tierpasses, der 1 909 u nter ganz anderen Vor­
aussetzungen eingeführt wurde , den prakti­
schen Erfordernissen anzupassen. 

D ieser Tierpaß bedeutete Bürokratie ,  nicht 
nur  für die Bauern, sondern auch für die 
Gemeindeverwaltung, war m it Kosten . ver­
bunden und praxisfremd, da die jeweiligen 
Beschauer lange gar nicht die Möglichkeit 
hatten,  jedes einzelne Tier zu beurteilen. An­
dererseits bestand aufgrund der Formblätter 
gar nicht d ie Mögl ichkeit, jedes Tier e inzeln 
zu qualifizieren , denn wie wollen Sie denn 
heute aufgrund der Züchtungen besondere 
Merkmale, sowohl bei Schweinen als auch bei 
R indern, bei einem e inzelnen Tier festhalten? 
- Daher ist diese Novelle des Tierseuchenge­
setzes ein gro ßer Fortsch ritt und als sehr 
praxisnah zu bezeichnen . 

Es besteht nunmehr die Möglichkeit, die 
Tiere mit Ohrmarken zu kennzeichnen und 
auch - aufgrund eines Drei-Parteien -Antra­
ges ist d ies möglich - Schweine .  fal ls sie in 
den Verkehr kommen, mit e inem Schlag­
stempel zu kennzeichnen.  

D ieses Tierseuchengesetz trägt aber weite­
ren Entwicklungen Rec hnung, insbesondere 
den Fortschritten der Veterinärmedizin. Ich 
darf nur daran er in nern, daß d ie Krankheit 
Rotlauf  aus diesem Tierseuchengesetz wegge­
fal len ist. da eben d iese Krankheit nicht mehr 
auftritt. A ndererseits hat es bei d ieser Novel­
le strengere Maßstäbe gegeben für die Ver­
fütterung von Speiseabfällen. 

Wir sagen auch Dank, Herr Bundesmini­
ster, daß es möglich ist,  durch eine effiziente 
Grenzkontrolle n icht nur  Tiere, die Seuchen 
haben. zurückzuweisen, sondern sogar seu­
chenverdächtige Tiere zurückzuweisen und 
tierische Rohstoffe, P rodukte und Gegenstän­
de, die Träger von Seuchen sein könnten 
oder als solche erkannt werden, auch durch 
die Grenzorgane zu  kontrollieren und sie 
n icht nach Österreich hereinkommen zu las­
sen .  

Herr B u ndesminister !  D iese Fortschr itte, 
d ie zweifel los durch d iese Novelle des Tier­
seuchengesetzes gegeben sind, sollen aufge­
zeigt werden,  aber andererseits auch jene Be­
reiche, die bei d ieser Novelle nicht berück­
sichtigt werden kon nten. Da ist insbesondere 
d ie infektiöse bovine  Rhinotracheitis und die 
infektiöse pustylöse V ulvovaginitis z u  nen­
nen, wo in  e iner Information a uch des Bun­
deskanzleramtes, der Veterinärverwaltung, 
1 987 schriftlich festgehalten wurde, daß diese 
Krankheiten durch die hervorgerufenen 
Schäden als die w irtschaftl ich bedeutendste 
Form anzusehen ist. 
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Herr Bu ndesminister !  Dieser Entwicklung 
hat man leider - trotz Forderung der Land­
wirtschaft - n icht Rechnung getragen.  Wir 
sehen also heute auch ,  daß wir durch diese 
Krankheiten  eine Reihe von Nachteilen ha­
ben, nicht nur wirtschaft licher Natur bei den 
Bauern selbst, sondern insbesondere auch 
beim Export. Österreich ist nun einmal ein 
klassisches Rinderexportland; der Großteil 
der Tiere wird ins Ausland, und zwar nach 
Italien gebracht. Wir bekommen zunehmend 
Schwierigke iten,  wei l  eben diese infektiösen 
Krankheiten nicht dem Tierseuchengesetz 
u nter l iegen u nd damit auch keine Kontro lle 
auf breiter Basis vorhanden ist. 

Herr Bundesminister ,  ich darf aber noch 
e ine zweite Bemerkung anschließen: Wir ha­
ben ein Tierseuchengesetz, das - mit e iner 
Ausnahme. ich habe d iese genannt - als gut 
zu bezeichnen ist. Was nützt aber ein gutes 
Tierseuchengesetz, wenn wir keine entspre­
chenden Impfstoffe haben� U nd h ier, glaube 
ich, sollten wir auch in aller Offenheit dar­
über diskutieren,  daß bei uns d ie Bundesan­
stalt für Tierseuchenbekämpfung kei ne I mpf­
stoffe mehr herstel lt; mit wenigen Ausnah­
men, aber das sind Impfstoffe, die in der 
Praxis wenig Bedeutung haben .  leh denke 
etwa nur an den Impfstoff Pyrop lasmose 
oder an d ie Krankheit Weide rot, die unbe­
deutend sind . Zu den wirklich gefährlichen 
Krankheiten,  d ie in Österreich immer wieder 
auftreten, wie etwa die Maul- und Klauenseu­
che: Dagegen wird seit  d rei Jahren in Öster­
reich ke in  Impfstoff erzeugt, und, was noc h 
vie l  sch l immer ist: Wir importieren diese 
I mpfstoffe, aber es gibt bei den Importen 
keine Kontrol le  bezüglich Wirksamkeit d ieser 
Sera . 

leh würde Sie bitten ,  Herr Bundesminister, 
in Ihrem Bereich alles daranzusetzen, daß die 
österreichische Landwirtschaft mit heimi­
schen Impfstoffen, d ie auf die entsprechen­
den Virusstämme auch reagieren, versorgt 
werden kann .  leh glaube, es wäre auch in 
Österreich genug wissenschaftl iches Kapital 
vorhanden, wir haben hervorragende Veteri­
närmediziner, d ie gleichfalls i n  der Lage sind, 
sich mit d iesen Fragen zu beschäftigen. 

Andererse its, Herr Bu ndesminister, hat die 
genannte Bundesanstalt, und zwar in einem 
anderen Zusammenhang, le ider eine Aufgabe 
erfüllt , die ihr  gar n icht zusteht, d ie von 
gro ßem Nachte i l  war und ist n icht nur für 
d ie österreichischen Bauern, sondern für das 

gesamte Image Österreichs, nämlich der Hor­
monskandal .  

Herr Bundesminister, Sie wissen.  daß 
durch eine sehr oberflächl iche Untersuchung 
der B undesanstalt für Tierseuchenbekämp­
fung in Österreich bei Kälbern beziehungs­
weise bei Rindern Hormone festgestel l t  wer­
den konnten .  D ie E rgebnisse der U ntersu­
ch ungen haben sich aber als nicht haltbar 
herausgeste l lt ,  und bei einer Nachuntersu­
chung in Bayern hat man dann feststel len 
müssen,  daß d iese Proben negativ waren, daß 
in Österreich - Gott sei  Dan k !  - niemals 
Hormone verwendet wurden. Was b leibt von 
der ganzen Diskussion,  ist ein Schaden für 
die betroffenen Bauern und für die österrei­
ch ische Landwirtschaft. 

leh darf nur  darauf h inweisen ,  sehr geehr­
ter Herr Bundesminister, daß gestern in  Eng­
land jene Staatssekretärin, die auch gemeint 
hat, daß in England E ier mit Salmonellen 
behaftet s ind.  zurücktreten mußte. Ich ver­
lange, Herr Bundesminister - ich ste l le da 
überhaupt keine Paral le le her . damit es keine 
Mißve rständnisse gibt - ,  ich spreche die Bit­
te aus, daß Sie alles daransetzen, daß die 
Ihnen untergeordneten Dienststel len nicht 
auf Sensationen aus sind, sondern sach l iche 
Untersuchungen,  sach l iche Kontrol len durch­
füh ren,  die den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechen. Das wäre meine B itte an Sie, 
und ich bin überzeugt davon.  daß S ie diesem 
Ersuchen auch Rechnung tragen .  

In  diesem Sinne darf ich auch sagen ,  daß 
d ie Fraktion der Österreichischen Volkspartei 
der Novelle des Tierseuchengesetzes, die nun­
mehr wesent l iche positive Bestimmu ngen 
enthält. gerne zustimmt. (Beifall bei Ö VP 
und SPÖ. )  10.56 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem erteile ich Herrn Bundesminister 
Dr. Löschnak das Wort. 

lII.57 

Bundesminister für Gesundheit und öffent­
l ichen Dienst Dr.  Franz Löschnak: Herr Prä­
sident! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren !  Ich möchte nur e inige wen ige Sätze zu 
dem h ier angedeuteten " Hormonskandal" in  
Österreich sagen. 

Ich stel le fest, daß d ie Untersuchungen, die 
im Gesundheits- und damit auch i m  Lebens­
mitte Lbereich  anLäß l ic h  von Vorkommnissen 
in der Bundesrepublik Deutsch land angeord-
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net wurden, in drei Fällen zu den d ie Grenz­
werte überschreitenden Feststel lungen führ­
ten .  Wir haben diese drei Fäl le auf eine Wei­
se festgestel lt ,  daß eben nach anerkannten 
wissenschaftlichen Empfehlungen, so wie bis­
her , in  der Bundesanstalt für Tierseuchenbe­
kämpfung vorgegangen wurde. 

Es hat sich dann herausgestel lt ,  daß Ge­
genproben, die in Deutschland durchgeführt 
wurden, dieses Ergebnis der Unte rsuchungs­
anstalt für Tierseuchenbekämpfung nicht be­
stätigt haben, und wir haben das zum Anlaß 
genommen, unseren Verdacht zurückzuzie­
hen. 

Ich möchte nur mit aller Deutl ic h keit beto­
nen, daß das keineswegs von uns als " Hor­
monskandal" hochgespielt oder als solcher 
bezeichnet wurde. sondern es waren das e in i­
ge österreichische Printmedien, d ie das so 
verbreitet haben.  Wir haben d iese Feststel ­
lung in jenen drei  Fällen getroffen;  es  strei­
ten s ich jetzt noch d ie wissenschaftl ichen In ­
stitute, wer denn wirkl ich recht  hat bezie­
h ungsweise recht gehabt hat. Ich habe das 
zum Anlaß genommen, um für die Zukunft 
einwandfrei vorgehen zu können,  die Tier­
seuchenbekämpfungsansta lt zu beauftragen ,  
nach neuesten wissenschaft l ichen E rkenntnis­
sen vorzugehen. 

Darüber h inaus, Herr Bundesrat Penz ,  
habe i ch  auch veranlaßt, daß  sich d ie  F inanz­
prokuratur  mit der Problematik einer e nt­
sprechenden Entschädigung befaßt.  Ich stelle 
zusammenfassend nochmals fest, daß es in 
Österreich keinen Hormonskandal gegeben 
hat. Ich hoffe, daß es ihn  auch n icht geben 
wird, eben im Interesse der Konsumenten ,  
und ich stel le nochmals fest, d a ß  al lfäl l ige 
Verdächtigungen, die hochgespielt wurden ,  
n icht vom Bundeskanzleramt, von der Sek­
tion VI, Volksgesundheit, und schon gar 
nicht von mir in itiiert wurden. (AlLgemeiner 
Beifall. ) 10.59 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrü ße die im Hause erschienene Frau Bun­
desminister Dr .  Flemming. (Allgemeiner Bei­
[all.) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn 
Bundesrat Farthofer das Wort. 

1 1 .00 

Bundesrat Erich Farthofer (SPÖ, Nieder­
österreich): Herr Präsident !  Frau Bundesmi­
n ister !  Herr Bundesminister !  Durch d ieses 

Gesetz wurden neue Erkenntnisse und Erfah­
rungen im Bereich der Abwehr von Tierseu­
chen in  Anwendung gebracht. Es ist das für 
die Bauern e ine ganz wichtige gesetz liche 
Maßnahme,  um den Tierbestand zu sichern, 
ebenso aber auch für uns als Konsumenten ,  
um etwaige Krankheiten hintanhalten zu  
können. 

Durch dieses Gesetz werden einwandfreie 
Grenzkontrol len  ermöglicht,  und dadurch 
wird ein wesentl ich grö ßerer Schutz vor der 
Einsch leppung von Seuchen gewährle istet.  
Beispiel - soeben angeführt vom Herrn 
Bundesminister Dr. Löschnak -: in Deutsch ­
land der  Kälberskandal. 

Eine wesentl iche Verbesserung, nämlich 
die Einschränkung der Verfütterung von Ab­
fällen , ist eine nicht zu unterschätzende Maß­
nahme. Weiters sieht das Gesetz d ie Abschaf­
fung von Tierpässen vor - das wurde aus­
führlich vom Kol legen Ing. Penz angeführt 
- ,  u nd es folgt dem jetzt eine Kennzeich ­
nung der Schweine und Rinder durch Mar­
ken. 

Das Tierseuc hengesetz stammt bereits aus 
dem Jahr 1 909; es wurde aber des öfteren 
novel l iert. Die letzte Novelle wurde 1 978 
vorgenommen. Da es immer wieder neue ve­
terinärmedizinische Erkenntn isse gibt, wird 
es auch in Zukunft notwendig sein ,  bestimm­
te Anpassungen zu beschl ießen. Ich bin auc h  
davon überzeugt, daß es sehr bald z u  einer 
weite ren Novel le kommen wird, denn derzei t  
ist d ie  Kennzeichnungspfl icht von Schafen 
ausgenommen. Da aber Tausende Schafe im­
portiert werden, wird es notwendig sein ,  i n  
diesem Bereich bereits i n  nächster Zeit Maß­
nahmen zu setzen ,  um eine E inschleppung 
von Krankheiten be i  d iesen Tieren zu verhin­
dern.  - In diesem Sinne wird meine Frak­
tion diesem Gesetzesbeschluß i hre Zust im­
mung geben. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 1 / .03 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? 
dies n icht der Fal l .  

Die Debatte ist  geschlossen. 

Es ist 

Wird von der F rau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist auch nicht 
der Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung. 
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Bei der A b s l i m m u n g beschließE der 
Bundesrat rnil Stimmeneinhelligkeic. gegen den 
Gesetzesbeschillß des Nationalrates k e i 11 e n 
E i n  s p r II c h zu erheben. 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Familienlastenausgleichs­
gesetz 1967 geändert wird (748 und 842/NR 
sowie 3627/BR der Beilagen) 

10. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Familienberatungsgesetz 
geändert wird (734 und 843/NR sowie 
3628/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen zu den Punkten 9 und 1 0, über die 
die Debatte ebenfalls unter einem abgeführt 
wird. 

Ferner sol l  die monatliche Freigrenze für 
die eigenen Einkünfte des Kindes um 1 000 S 
auf 3 500 S erhöht werden .  Schließlich si�ht 
der Gesetzesbesch luß auch legistische Anpas­
sunge n  vor, die zum Beispiel  durch Änderun­
gen im Bereich des Steuerrechtes erforderl ich 
geworden sind. 

Die Mehrausgaben,  die sich aus der Aufhe­
bung der Befristung des Familienbeih i lfenan­
spruches für arbei tslose volljähr ige Kinder bis 
zum 2 1 .  Lebensjahr ergeben,  werden in den 
E rläuteru ngen der Regierungsvor lage mit 
jährl ich 27 ,84 Mil l ionen Sch i l l ing beziffert. 

Der Ausschuß für Fami l ie und U mwelt hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 1 9. Dezember 1988 i n  Verhandlung ge­
nommen und einstimmig besc hlossen ,  dem 
Hohen Hause zu empfehlen ,  keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Es sind dies: 

Besch lüsse des Nationalrates 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der 
Ausschuß für Famil ie und Umwelt somit den 

vom A n t r a g, der Bundesrat wol le beschl ießen: 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend 

ein B undesgesetz, mit dem das Famil ienla­
stenausgleichsgesetz 1 967 geändert wird und 

ein Bundesgesetz, mit dem das Famil ienbe­
ratungsförderungsgesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung über diese beiden 
Punkte hat Frau Bundesrat Helga Marko­
witsch übernommen.  Ich bitte sie um die 
Berichte . 

Berichterstatter in Helga Markowitsch: Sehr 
geehrter Herr Präsident !  Frau Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren !  Ich erstatte zunächst den Bericht zu 
Tagesordnungspunkt 9. 

Der Familienbeihi lfenanspruch für vol ljäh­
rige Kinder bis zum 2 1 .  Lebensjahr, die beim 
Arbeitsamt als arbeitssuchend vorgemerkt 
sind, ist bis 3 1 .  Dezember 1 988 befristet. 
Durch den vorl iegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates so l l  d iese Befristung aufge­
hoben werden.  

Weiters sol l  der Antrag auf Ausgleichszah­
lung, der bisher innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Kalenderjahres zu stellen 
war, nunmehr durch eine rückwirkende An­
tragste l lung während eines Zeitraumes von 
drei Jahren nach Ablauf des betreffenden Ka­
lenderjahres ermöglicht werden. 

Gegen den Besch luß des Nationalrates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Familien lastenausgleichsge­
setz 1 967 geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Weiters erstatte ich den Bericht des Aus­
sch usses für Famil ie und U mwelt über den 
Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz ,  mit dem das Fami l ienberatungsförde­
rungsgesetz geändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
sol l  b isherigen Erfahrungen bei  der Förde­
rung der Famil ienberatungsstel len entspro­
chen werden, die gezeigt haben , daß eine 
Nachfrage nach der ärztlichen Beratung i m  
bisher vorgesehenen Stundenausmaß nicht 
i mmer gegeben ist. In  Hinkunft muß ein zur 
selbständigen Berufsausübung berechtiger 
Arzt, der in  der Lage ist, über Angelegenhei­
ten der Famil ienplanung zu  informieren, so­
wie befugt ist , Empfängnisverhütungsmitte l 
zu verschreiben, nur noch m indestens vier 
Stunden monatl ich zur Verfügu ng stehen. 
Dadurch haben die Rechtsträger der Bera­
tungsstellen die Mögl ichkeit ,  die Heranzie­
hung des Arztes flexibler zu gestalten ,  um 
eine bessere Auslastung herbeizuführen . 

Außerdem hat sich in der Vergangenheit 
die Mindestberatungszeit von vier Stunden 
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innerhalb von zwei Wochen, i nsbesondere bei 
kleineren Beratungsstellen, als zu wenig flexi­
bel erwiesen .  Sie sol l  nunmehr acht Stunden 
innerhalb e ines Kalendermonats, aufgetei lt 
auf mindestens zwei Beratungstage, betragen,  
damit die Beratungsstellen i h r  Angebot den 
lokalen und regionalen Gegebenheiten best­
möglich anpassen können. 

Die ausdrückliche Anführung best immter 
Berater, d ie bei Bedarf herangezogen werden 
sollen, soll für Schwerpunktberatungen ent­
sprechend qual ifizierte Berater garantieren. 

Daneben wurden die Förderungsauflagen 
den derzeit  üblichen Auflagen bei der Ge­
wäh rung von Förderungen aus B undesmitteln 
angepaßt. Dem Famil ienpoli tischen Beirat 
beim Bundesminister ium für Umwelt, Jugend 
und Famil ie sol l  nur noch jährlich über die 
gewährten Förderungen zu berichten sein .  

Der Ausschuß für Famil ie u nd Umwelt hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 
vom 19 . Dezember 1 988 in Verhandlung ge­
nommen und e inst immig beschlossen ,  dem 
Hohen Hause zu  empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner  Beratung ste llt der 
Ausschuß für Famil ie und Umwelt somit den 
A n t r a g, der Bundesrat wolle beschl ie ßen :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend e in  Bundesge­
setz, mit dem das Familienberatungsförde­
rungsgesetz geändert wird, wird kein Ein­
spruch erhoben. 

V izepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte ein,  d ie über d ie zusam­
mengezogenen Punkte unter e inem abgeführt 
wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich F rau Bundes­
rat Karin Achatz . Ich erteile es ihr .  

1 1 .08 
Bundesrätin Karin Achatz (SPÖ, Kärnten) :  

Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! 
Sehr geehrte Damen und Herren !  Der vorlie­
genden Gesetzesregelung, mit der das Fami­
l ienlastenausgleichsgesetz geändert wird, kann 
ich die vollste Zustimmung erteilen. 

Frau Minister, Ihre Amtsvorgängerin ,  die 
ehemal ige Famil ienministerin Gertrude Fröh­
l ich-Sandner hat durch ihren großen E insatz 
diese Bestimmung ins Leben gerufen,  sodaß 
für Kinder zwischen dem 1 9. und 

2 l .  Lebensjahr, die beim Arbeitsamt als Ar­
beitssuchende vorgemerkt sind, also als ar­
beitslos gemeldet sind, weiterhin Fami lienb�i­
hi lfe gewährt werden kann. 

Diese Bestimmung wäre mit Ende 1 988 
ausgelaufen,  sie bleibt aber durch diese Ge­
setzesregelung nun weiterhin bestehen. Da 
trotz Rückgang der Arbe itslosigkeit und der 
derzeit relativ guten Wirtschaftslage die Ju­
gendarbeitslosigke it sehr hoch ist, ist bei der­
zeit zirka 1 600 Anspruchsberechtigten die 
Gewährung der Famil ienbe ihilfe we iterhin 
dringend notwendig. 

Für J ugendliche, die das 1 8 . Lebensjahr 
vol lendet haben u nd eigene Einkünfte von 
mehr als 2 500 S monatlich beziehen ,  besteht 
kein Anspruc h  auf Familienbeihi lfe. Bei der 
Ermittlung der Einkünfte der Jugendlichen 
werden nicht berücksichtigt : durch das Ge­
setz als e inkommensteuerfrei erk lärte Ein­
künfte , Entschädigung aus gesetzlich aner­
kannten Lehrverhältnissen, Waisenpensionen 
und Waisenversorgungsgenüsse und Bezüge 
aus einer Ferialbeschäftigung. 

Durch den neuen Entwurf wird der Grenz­
betrag für monat l iche eigene Einkünfte der 
J ugendlichen, be i dessen Überschreitung der 
Anspruch auf Fam il ienbeih ilfe entfällt, von 
2 500 S auf 3 500 S valorisiert werden .  

Sehr geehrte Damen und Herren !  Wenn 
auch die Arbeitslosenrate im allgemeinen im 
Sinken  begriffen ist , so sind es i m merhin 
rund 50 000 Jugendliche im Alter zwischen 
1 5  und 25 Jahren, d ie einen Arbeitsplatz su­
chen. Mir ist es a uch in diesem Zusammen­
hang sehr  unverständlich, und ich kann die 
diesbezüglichen Äu ßerungen des Herrn Mini­
sters Mock nicht teilen, daß die "Aktion 
8000" i n  Frage gestel lt wird. Ich habe mich 
über diese Äußerungen sehr  gewundert, da es 
gerade die Aktion und der damit verbu ndene 
Arbeitspraxiserwerb den Jugendlichen erst er­
möglichen, e inen Übergang u nd einen leich­
teren Einst ieg ins Berufsleben zu finden .  

Meine Damen und Herren !  Wen n  es  uns 
nicht gelingt, den J ugendlichen e ine nach 
dem letzten technischen Stand a ngepaßte 
Ausbi ldung zukommen zu lassen ,  endlich die 
Berufsschulreform durchzusetzen, sogenannte 
Frauenarbeitsplätze durch Dauerarbeitsplätze 
zu ersetzen - ich erinnere nur  an die derzei­
t ige Situation bei der Firma Adidas i n  Kärn­
ten ,  wo wir sehr in Sorge sind, wei l  nach der 
Weihnachstszeit 300 Frauen abgebaut wer-
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den: diese F irma hat Zuschüsse von der öf­
fentlichen Hand bekommen und geht dann in 
die Bi l l igstländer produzieren - .  wen n  es 
uns nicht gel ingt, neue Produkte für die Zu­
kunft auf den Markt zu bringen und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. sodaß wir keine 
Arbeitslosen mehr haben ,  denn für mich ist 
jeder Arbeitslose zuviel ,  das sage ich hier 
ganz offen IBeifalL bei der SPÖJ .  dann ver­
stehe ich die große Angst der konservativen 
Seite vor der Bevölkerungsentwicklung n icht. 
denn dann ist die Förderung der Mehrkin­
derfamil ie ab dem dritten Kind durch die 
ÖVp, Frau Minister,  verständlich ,  näm lich 
insoferne, als man die Frauen und Mädchen 
von vornherein dazu bringen wil l ,  keinen Be­
ruf mehr auszuüben. 

Dieser Entwic klung werden wir nicht zu­
stimmen! Jede Famil ie sol l  sich frei entschei­
den können,  ob sie Kinder und wie viele 
K inder sie haben wil l .  Und diese Kinder sol­
len gefördert werden, ob ein, zwei oder mehr 
K inder, denn jedes Kind ist dem Staat weiter­
hin gleich viel wert. (Beifall bei der SPÖ. ) 

Sehr geehrte Frau Minister !  Wir wollen 
h ier  keine U ntersch iede machen, und Erhe­
bungen haben gezeigt, daß nicht  in jedem 
Fall mehrköpfige Familien von vornherein 
armutsgefährdet sind. D ie finanzielle Situa­
tion der Familie hängt in erster Lin ie vom 
Einkommen und nicht von der Zahl der Kin­
der ab. Das Anheben der Mindestein hommen 
wäre daher dringend geboten. 

Zu den armutsgefäh rdeten Fami l ien gehö­
ren vor allem viele Alle inerzieherfamil ien, 
Arbeitslosenfamil ien, Familien mit  behinder­
ten Kindern. Nach dem M ikrozensusergebnis 
1987 des Österreichischen Statistischen Zen­
tralamtes gibt es in Österreich 
1 1 3 000 Teilfami lien m it Kindern unter 
1 5  Jahren. Das entspricht einem Anteil ' von 
1 3 ,9 Prozent an allen Familien mit  Kindern 
unter 1 5  Jahren. 

Von Müttern mit Kindern unter 15 Jahren 
ist jede Sechste ledige und fast jede D ritte 
n ichtledige Alleinerzieherin .  Auch der Antei l  
der Teilzeitbeschäftigten - wöchentliche Ar­
be itszeit unter 36 Stunden - ist m it e inem 
Siebente l bei Alleinerzieherinnen deutlich ge­
r inger als bei E hefrauen. Unter den einkom­
menschwächsten 10 Prozent der unselbständi­
gen Haushalte sind Alleinerzieherinnen über­
repräsentiert. Bei den Arbeiter innen mu ßte 
1 98 7  jede dritte, bei den Angeste l lten müssen 

16 Prozent der Famil ien pro Kopf mit weni­
ger als 4 900 S auskommen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine 
wichtige Aufgabe der Familienpolitik ist es, 
d ie Famil ien zu fö rdern, aber keinesfalls 
manche von i hnen zu diskrimin ieren. Als dis­
kriminierend betrachte ich jene Aktivitäten 
wie das von der ÖVP geforderte und in man­
chen Bundesländern bereits i n  Verwirkl i ­
chung befindl iche E rziehungsgeld, das für 
nicht berufstätige Mütter ab dem dritten 
Kind für ein Jahr ausbezahlt wird. Ein Groß­
tei l  der Arbeiterfamil ien mit zwei Kindern 
würde ebenso wie d ie Alleinerzieher nicht in 
den Genuß d ieses Erziehungsgeldes kommen.  

Anstelle des E rziehungsgeldes müsse n 
Möglichkeiten geschaffen werden ,  die es den 
Mensc hen erlauben, i hre Lebensbedürfnisse 
und ihre Lebensp lanung mit dem Ki nder­
wunsch zu verbinden.  Wenn ich jetzt das 
niederösterreichische Model l  hernehme, wo 
das erste K ind von vornherein dabei heraus­
fa llen so ll, so verstehe ich dies nicht. Für 
mich sind alle Kinder gleich ! Diesem Grund­
satz wollen  wir treu b leiben. (Beifall bei der 
SPÖ. J 

Die frühere Familienminister in Gertrude 
Fröh lich-Sandner hat eine Studie über den 
Bedarf an Kinderbetreuungseinr ichtungen in 
Auftrag gegeben, d ie eine Nachfrage von 
1 75 000 zusätzlichen P lätzen ergeben hat. 

Sehr geehrte Frau Minister !  Ich weiß  
schon: Sie reden von den Kindergärten und 
Horten, wo gut und bestens ausgebildete 
Fachkräfte den Kindern das Leben in der 
Gemeinschaft und das persönl ic he Entfalten 
ermöglichen, als von "ganztägigen Bewah­
rungsanstalten" . Ich lese die Ausführungen, 
die im Nationalrat gemacht werden. seh r  ge­
nau. E ine langjähr ige Forde rung der SPÖ­
Frauen ist auch e ine Änderung der Öff­
nungszeiten der Kindergärten, vor allem dort, 
wo die Nachfrage gegeben ist, wei l  es eben 
soundso viele berufstätige Frauen gibt, deren 
Arbeitszeiten entweder früher beginnen oder 
später enden, etwa wenn ich al lein die Ver­
käuferinnen hernehme. die bis 1 8  Uhr und 
länger, ja bis 1 8 .30 Uhr  im Geschäft arbeiten 
müssen. 

Sie führen in  Ihren Ausführungen im Na­
tionalrat sehr belehrend der Kollegin Traxler 
gegenüber aus: Fragen Sie einmal eine Frau, 
die schon zwei kleine Kinder hat. ob das 
dritte Kind n ic ht noch viel ,  viel mehr Plage 
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ist im Zusammenhang m it den bereits vor­
handenen zwei Kindern !  ( Zwischenrufe bei 
der Ö VP. ) - H ier gehen unsere Meinungen 
eben um vieles auseinander, denn ich bin der 
Meinung, daß Kinder in die Welt zu setzen 
von Verantwortung getragen se in soll und 
daß d iese Kinder dann das Recht haben,  m it 
Liebe und Freude großgezogen zu werden ,  
wobei Vater und  Mutter gemeinsam und 
partnerschaftl ich dafür zu sorgen haben .  
(Beifall bei der SPÖ. ) 

Oder ist das Erziehungsgeld als "Plageent­
schädigung" für jeweils e in Jahr mit dem 
Verzicht auf e ine spätere Berufstätigkeit ver­
bunden? Denn wie wir wissen, haben Männer 
und Frauen ab dem 40. Lebensjahr kaum 
eine Chance, e inen Arbeitsp latz zu  fi nden,  
und schon gar nicht, nach jahrelangem Pau­
sieren e inen Wiedereinstieg ermöglicht zu be­
kommen. 

Deshalb lehnen wir auch eine Famil ienbei­
hi lfe mit Mehrkinderstaffel entsch ieden ab 
und fordern eine zusätzl iche Altersstaffel ab 
dem sechsten Lebensjahr und eine gleichzeit i­
ge Erhöhung der Fami I ienbeih ilfe um 350 S .  
Durch diese allgemeine Anhebung der  Fa mi­
lienbeihi lfe würden Fam ilien m it dre i  Kin­
dern monat l ich 1 050 S mehr erhalten, u nd 
das nicht nur im ersten oder zweiten Lebens­
jahr des Kindes, wie d ies die ÖVP-Model le 
vorsehen . 

Sehr  geehrte Damen und Herren!  Durch 
d ie  Einfüh rung des  Fami l ienlastenausgleic hs­
fonds wurde ein wesentl iches E le ment der 
staat l ic hen Förderung für die Famil ien ge­
schaffen ,  und gerade dadurch wurde erreicht ,  
daß die durch d ie Kinder entstehenden Ko­
sten auf d ie gesamte Gesel lschaft vertei lt 
werden,  also auch von jenen m itfinanziert 
werden, die keine Kinder haben .  Damit wur­
de eine Umvertei lung zugunsten e inkommen­
schwacher Fami l ien  erreicht. Und sei t  
1 .  Jänner 1 98 1  ist d ie  Famil ienbeih ilfe vom 
ersten Kind an gleich hoch und nach dem 
Alter der Kinder gestaffelt. 

Jedes K ind ist eben dem Staat gleich viel 
wert, und eine Bevölkerungspol it ik durch un­
tersc hiedliche Förderung der Kinder ist daher 
abzulehnen. Wir setzen uns auch weiterhin 
für die direkten Förderungen der Famil ie an­
stelle der steuer l ichen Begünstigungen, d ie 
den Famil ien mit ger ingem Einkommen 
n ichts oder nur wenig bringen, ein.  

Ich darf in d iesem Zusammenhang auf d ie 
steuerliche Neuregelung bezüglich der Ab­
schreibungen von Sonderausgaben für die Fa­
milien verweisen.  Für Sonderausgaben i n  
Höhe von 5 000 S werden 2 500 S ste uer l ich 
berücksichtigt. Wo bleiben jene Fami l ien, d ie 
durch zu ger ingen Lohn diese Abschreibu ng 
nicht erhalten können? 

Ich bin aber sehr froh darüber, daß jene 
Famil ien, d ie den Kinderzuschlag zum AI­
leinverdienerabsetzbetrag von 1 800 S pro 
Kind nicht voll ausschöpfen können, eine 
Steuergutschrift erhalten. Diese wird im Zuge 
der Lohnverrechnung laufend vom Arbeitge­
ber ausbezahlt .  Wir sind froh darüber, daß 
auf unser großes Betreiben hin eine unbüro­
kratische Lösung gefunden wurde. 

Seh r  geehrte Damen und Herren!  D ie 
ÖVP wil l  i m  kommenden Jahr das "Jahr der 
Famil ie" ausrufen. (Ruf bei der Ö VP: Gott 
sei Dank.') Das freut uns sehr. ( Zwischenrufe 
bei der Ö VP. ) Ja, das freut u ns sehr ,  denn 
von seiten der sozial istischen Regierung wur­
de der Fami l ie durch die Gründung eines 
Fami l ienmin isteriums im Jahre 1 984 beson­
dere Bedeutung zuerkannt (Beifall bei der 
SPÖ) .  und ich erinnere mich noch sehr ge­
nau an die Protestrufe der ÖVP gegen diese 
Gründung des Fam il ienministeriums.  

Es würde den zeitl ichen Rahmen sprengen ,  
wenn ich  die Leistungen,  d ie i n  den letzten 
Jahrzehnten für die Fami l ien erreicht wur­
den, jetzt aufzählen würde. 

Die wichtigsten sind - das wird sicher von 
niemandem bestritten werden - :  d ie E infüh­
rung des Mutter-Kind-Passes, europaweit an­
erkannt, Geburtenbeih ilfe, Karenzgeld, Son­
dernotstandshi lfe. Schülerbeih il fen,  Schüler­
freifahrten,  Gratisschulbücher u nd der Fami­
l ienhärteausgle ich für in  Not geratene 
Familien . um nur ein ige wenige anzuführen .  

Es  freut m ic h  besonders, F rau M inister ,  
daß von der  Koalit ionsregierung erreicht 
wurde - dafür möchte ich m ich auch sehr 
herzlich bedanken -, daß in  Zukunft jene 
E lternteile, die die Pflege ihrer schwerstbe­
hinderten K inder übernehmen,  einen Pen­
sionsanspruch erwerben können. 

Es besteht kein Zweifel: Die Fami l ie 
braucht in  Zukunft vermehrt unsere Auf­
merksamkeit und Hilfe , wobei unter Famil ie 
all jene Menschen zu verstehen sind , die für 
Kinder zu sorgen haben.  Sie braucht nicht 
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nur Zuwendung von staatlicher Seite ,  son­
dern sie braucht auch Aufmerksamkeit von 
vielen engagierten Mensc hen, d ie bereit sind, 
sich für die Austragung von Konflikten ohne 
Gewalt und für partnerschaft liches Denken 
einzusetzen und d ie davon überzeugt sind, 
daß Fami l ienleben d ie Chancen für d ie Ju­
gend von heute und d ie Welt von von mor­
gen ist. 

Für diese Entwick lung m üssen wir weiter 
d ie Rahmenbedingungen schaffen. Die heile 
Famil ie kann man aber nicht verordnen ,  son­
dern muß sie vorleben. E ine Veran kerung 
von Ehe und Familie in der Verfassung dürf­
te da woh l  zu wenig se in;  sie muß aus Ver­
stehen und Wollen wachsen.  

Sehr  geehrte Frau Minister !  Ich fordere Sie 
auf ,  das J ugendwohlfahrtsgesetz nicht mehr 
zu verzögern, sondern den auf Regierungs­
ebene erarbeiteten Kompromiß in der stritt i­
gen . .  Frage zu verwirkl ichen (Beifall bei der 
SPO J, damit endlich die für Fami lien und 
Kinder so wichtigen Best immungen ,  wie die 
Verankerung des Grundsatzes der gewaltfrei­
en  Erzieh ung, die Verbesserung der Situation 
von Müttern unehelicher K inder, die Gleich­
stellung ehelicher und unehel icher K inder im 
E rbrecht u nd die Verbesserungen für Pflege­
eltern und i hre Pflegek inder, Gesetzeswirk­
l ichkeit werden. 

Ich bitte Sie auch, das von Frau Minister 
Sandner eingefüh rte Famil ienservice in den 
Bundesländern wieder aufzunehmen. Es 
konnten dort sehr  gro ße Erfolge erzielt wer­
den, denn die Wünsche und die Probleme 
der Famil ien wurden dort vor Ort bespro­
chen; die Sorgen konnten mit der Ministerin 
direkt diskutiert und mit nach Wien genom­
men werden.  

Sehr geehrte Damen und Herren!  Mit die­
ser Novel le sol l  auch die Antragsfrist für die 
Ausgleichszahlung - das ist der D ifferenzbe­
trag zwischen einer vergleichbaren ausländi ­
schen Beih ilfe und der österreichischen Fa­
mil ienbe ihi lfe - auf drei Jahre verlängert 
werden. 

Zum Familienberatungsförderungsgesetz 
wird meine Kollegin Edith Paischer Ste l lung 
nehmen. Ich möchte dazu nur fo lgendes sa­
gen: Es freut mich, daß mehr Mittel für die 
Beratungsstellen zur Verfügung stehen;  es 
sollen insgesamt 50 Mi l l ionen sein .  Ich finde 
aber die Überlegung wert, diese Beratungs­
ste llen für die Zukunft öffentl ich  wirksamer 

und umfangre icher zu gestalten, damit die 
Schwellenangst der Bevöl kerung, d ie da und 
dort vorherrscht, genommen wird und diese 
Familienberatungsstel len in Zukunft noch 
mehr in Anspruch genommen werden, 

Ich e rte ile für meine Fraktion den beiden 
Gesetzesvor lagen die Zustimmung. Danke 
schön. (Beifall bei der SPÖ. ) l l .�.f 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bu ndesrat Kam­
p ichler .  Ich ertei le es ihm.  

I U.f 

Bundesrat Franz Kampichler (ÖVP, Nie­
derösterre ich) :  Sehr geeh rter Herr P räsident! 
Frau Bundesmin ister !  Meine seh r  geehrten 
Damen und Herren!  Hoher Bundesrat ! Die 
vorliegende Gesetzesänderung des Famil ien­
lastenausgleichsgesetzes br ingt wieder zwei 
wesentliche Verbesserungen für die Familien . 
Ich möchte mich h ier an dieser Ste l le auch 
als Vorsitzender des Fami l ienbundes bei der 
Frau Minister dafür sehr  herzl ich bedanken. 
Ich möchte d ie Gelegenheit aber auch dazu 
benutzen,  der Frau Minister für das massive 
E intreten für die echten Sorgen der Familien 
- das Wort "echt" möchte ich gerne unter­
streichen - sehr,  sehr herzlich zu danken. 
(Beifall bei der Ö VP. } 

Me ine Damen und Herren !  Da sich  meine 
Vorrednerin mit  dieser Gesetzesmaterie seh r  
intensiv beschäftigt hat, möchte i c h  mich i n  
erster Linie m i t  dem Fam i l ienlastenaus­
gle ichsgesetz beschäftigen. Ich möchte vorher 
nur noch eines feststel len:  daß Sie, Frau Kol­
legin Achatz, Ihrer Kollegin Traxler im Na­
tional rat um n ichts nachstehen - bitte be­
trachten S ie das vielleicht doch als ein Kom­
pl iment - , Sie treten tüchtig in Ihre Fuß­
stapfen .  

Ich möchte I hnen aber in  e inem P unkt 
zustimmen. Auch bin bin der Mei nung, daß 
jede Famil ie die gleiche Chance haben sol l .  
IBundesrätin A c h a t z: Bravo.') S ie  haben es 
ungefähr so formul iert. Ich muß jedoch fest­
stellen, daß d ie Mehrkinderfamilien derzeit 
n icht gleiche Chancen haben. Aus diesem 
G rund geht mein gro ßes Engagement auf a l le 
Fälle in  diese Richtung. (Beifall bei der 
Ö VP. ) 

Mei ne sehr geehrten Damen u nd Herren!  
Ich möchte diese Novelle zum Fami l ien la­
stenausgleichsgesetz zum Anlaß nehmen, die 
Grundideen des Familienlastenausgleiches 
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kurz zu skizzieren und auf die Wichtigkeit 
dieses Fonds h inweisen .  

Die Familienpolitik in Österreich ist seit 
über drei Jahrzehnten vom Fami l ien lasten­
ausgleich geprägt. Das Fami l ienlastenaus­
gleichsgesetz wurde 1 954 einstimmig be­
schlossen und hat den Grundsatz verankert, 
für Familien mit Kindern annähernd jenen 
Lebensstandard zu sichern, der für Ledige 
und kinderlose E hepaare gegeben ist. 

Im Bericht des F inanz- und Budgetaus­
sch usses aus dem Jahre 1 954 kann man dazu 
folgendes lesen - ich darf wörtl ich zitieren 

Der vorliegende Gesetzentwurf beruht auf 
der unleugbaren Tatsache, daß durch d ie 
wirtschaft l iche Entwicklung der letzten Jahr­
zehnte die mit der Erhaltung und der Erzie­
hung von Kindern verbundenen Belastungen 
den Lebensstandard einer Familie um so 
mehr herunterdrücken, je grö ßer die Kinder­
zahl der e inzelnen Famil ie ist. 

Weiters hei ßt es in d iesem Bericht: 

Der Ausgleich der Familienlasten hat zwi­
schen denen zu erfolgen,  die die Laste n im 
Interesse der gesamten  Gesel lschaft tragen, 
und jenen,  d ie so lche Lasten nicht tragen, 
aber bewu ßt oder u nbewu ßt daraus Nutzen 
ziehen, daß es andere für sie tun. 

Meine sehr  geeh rten Damen und Herren !  
Der Famil ienlastenausgleich ist a lso der Aus­
gleich zwischen K inderreich und Kinderarm 
und nicht zwischen Reich und Arm, so wie es 
die sozialistischen  Frauen und d ie Sozialisti­
sche Partei so gerne bezeich nen möchte u nd 
fälsch l ich darstel lt .  (Zwischenruf der Bundes­
rätin A c h  a t z. )  F rau Kollegin ,  ich glaube, 
das ist e in  ideologisches Problem, und da 
werden Sie es nicht schaffen,  mich zu über­
zeugen.  (Beifall bei der Ö VP. - Bundesrätin 
A c h a t z: Nein, das ist kein ideoLogisches 
ProbLem. das ist die finanzielle Hilfe der Letz­
ten Jahrzehnte.') 

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
I m  wesentlichen ruht  der Famil ienlastenaus­
gleich auf zwei Säulen: auf der einen Seite 
auf den d irekten Beihi lfenzahlungen und auf 
der anderen Seite auf den steuerlichen Er­
leichterungen, wobei man da eher von steuer­
l icher Gerechtigkeit sprechen sol l .  Es hat 
aber die verfehlte Familienpolitik der letzten 
Jahre unter der sozialistischen Regierung die 

beiden Säulen in gleichem Maße ersch üttert. 
(Bundesrätin A c h a t z: Das ist eine Unver­
schämtheit.') Sehr viele zweckwidrige E ntnah­
men aus dem Famil ien lastenausgleichsfonds 
haben die Mittel für die e igentliche Famil ien­
h ilfe seh r  stark reduziert. D ie Übernahme 
von Sachle istungen ,  wie Schülerfreifahrten 
und Schulbücher, haben die Familien nicht 
im erforder l ichen Ausmaß entlastet. Tei lwei­
se wurden Leistungen von anderen Institutio­
nen erbracht. In Wahrheit wurden die Fami­
l ien dadurch entlastet. (Bundesrätin 
S c  h i c k e r: Woher \-1,'issen Sie das?) 

Meine Damen und Herren !  Der Fonds 
wird 1 988 Ausgaben in der Größenordnung 
von 39,5 Mil liarden Schi l l ing haben. E in  
D rittel d ieser Summe das sind fast 
1 0  Mil l iarden Schil l ing - werden Ausgaben 
für Sachleistungen verschl ingen. Und das 
sind Errungenschaften,  die Sie, l iebe Frau 
Kollegin Achatz, vorhin als große U nterstüt­
zung der sozial istischen Regierung h ingeste llt 
haben. (Bundesrat S c h a c h  n e r: Wir wer­
den sie mit Zähnen und KLauen verteidigen.') 

Meine sehr geehrten  Damen und Herren !  
Das Traurige daran ist aber, daß e in  sehr 
großer B rocken dieser Gelder heute für die 
Schi.ilerfreifahrten i n  Anspruch genommen 
werden muß (Bundesrätin Dr. H Ö d I: Gott 
sei Dank!) ,  wovon sich die ÖBB ein beson­
ders großes Stück abschneiden. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
I ch  weiß n icht, wie Sie mi r  e rk lären wollen, 
daß die Bundesbahnen 75 P rozent des Regel­
tarifes verrechnen u nd daß die Bundesbah­
nen 60 Fahrten pro Monat verrechnen dür­
fen.  Ich habe den Eindruck, daß da sehr 
großzügig mit Famil iengeldern umgegangen 
wird und daß da tei lweise eine Sanierung der 
Bundesbahn mit Famil iengeldern vorgenom­
men werden so ll .  (Beifall bei der Ö VP. ) 

Meine sehr  geeh rten Damen und Herren!  
D ie Frau Kollegin Achatz hat es bereits e r­
wähnt: Es werden auch die Schulbücher aus 
dem Familien lastenausgleichsfonds bezahlt. 
Es wird der Mutter-Kind-Paß aus dem Fami­
l ienlastenausgleichsfonds bezahlt (Bundesrätin 
A c h a t z: Ist das keine Leistung für die Fa­
milie?) ,  wobei ich nicht verstehe, obwohl es 
sich hier um eine e indeutige gesundhei tspoli­
tische Maßnahmen handelt, daß dafür die 
Familiengelder herhalten m üssen. Es sind die 
Kosten für den Härteausgleich ,  die aus dem 
Famil ienlastenausgleichsfonds kommen (Bun­
desrätin A c h  a t z: Für Familien, die in Not 

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)36 von 117

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 5 1 0 .  S itzung - 20.  Deze m ber 1 988 22529 

Franz KampichIer 

geraten sind!) , und es s ind die Unterhaltungs­
vorauszahlungen, es ist d ie Schü lerunfal lver­
sicherung und so weiter .  

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  
Ein Riesenbetrag, der u ns als Fami lienorgani­
sationen besonders sch merzt, ist  der Antei l  
des Karenzurlaubsgeldes, der aus dem Fami­
l ienlastenausgleichsfonds bezahlt  wird - heu­
er si nd es 1 ,6 Mil liarden Schi l l ing -, und 
zwar werden 75 Prozent des Karenzge ldes 
diesem Fonds entnommen. Und ich verstehe 
nicht, meine Damen und Herren,  wenn schon 
das Karenzgeld zum größten Tei l  aus dem 
Famil ien lastenausgleic hsfonds kommt, warum 
n icht auch dann alle anderen M ütter oder 
Väter Anspruch auf dieses Karenzgeld, zu­
mindest auf den Ante i l ,  der aus dem Fami­
l ienlastenausg}eichsfonds kommt, haben.  ( Bei­
fall bei der O VP und BeifaLL der Bundesrärin 
Achatz. - Bundesrälin A c h a t z: Da gebe 
ich Ihnen recht, Herr Kollege.') 

Wir von der Interessenvertretung der nie­
derösterreichischen Famil ien haben bei der 
Diskussion um die von Ihnen, Frau Kol legin 
Achatz, so geschmähte niederösterreichische 
Famil ienhilfe sehr vehement gefordert, daß 
jene, die heute noch keinen Anspruch auf 
Karenzgeld haben, wen igstens d iesen Tei l  aus 
dem Familien lastenausgleichsfonds zugespro­
chen bekommen. Den n  es ist mir noch im­
mer lieber, es bekommen jene Mütter und 
Väter d ieses Geld und nicht d ie Bundesbahn. 
(Beifall bei der Ö VP. - Ruf bei der SPÖ:  
Kaufen wir lieber Panzer damit.') Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich kann mich 
daran erinnern: Es gab in den letzten 
1 7  Jahren auch den Panzerkauf und die Sa­
nierung des S tadions in Wien. Das sind auch 
Dinge, die früher gro ße Aktual ität gehabt 
haben. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren!  
Der grö ßte Anschlag auf den Famil ienlasten­
ausgleichsfonds aber war die Reduktion des 
D ienstgeberbeitrages von 6 auf 4,5 Prozent 
der Lohnsum me. Damit wurde d ie F inanz­
kraft d ieses Fonds gan z  entscheidend gekürzt. 
Wenn wir d iese Gelder zur Verfügung hät­
ten ,  dann bräuchten wir heute über keine der 
von uns gewünschten Maßnahmen zu disku­
tieren;  al les wäre spielend finanzierbar. 

Allein durch diese Maßnahme sind den Fa­
mi l ien  68 Mi l l iarden Schi l l ing entzogen wor­
den und den Sozialversicherungen zugeflos­
sen .  (Bundesrat D r 0 c h t e r: Den Unterneh­
mern!) Herr Kollege ! Da müssen S ie sich 

genauer informieren,  den U nternehmern 
wurden sie leider Gottes nicht erspart. (Bun­
desrat S c h a c h n e r: Herr Kollege Kam­
pichLer.' SoLL mall die Leistungen in der So­
zialversicherung kürzen für die Familien?) Ich 
könnte mir vorstellen, daß der Weg weiterbe­
schritten wird, der früher hier gegangen wur­
de. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Mi t  diesen 68  Mill iarden haben d ie Famil ien 
einen sehr wesentl ichen Beitrag zur Sanie­
rung des Staatshaushaltes geleistet, und ich 
kenne kei ne andere Bevölkerungsgruppe, d ie 
so gro ße Opfer gebracht hat. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Die Lohnsceuerpflichtigen 
mindestens genauso!) Würde man diese 
68 Mill iarden Schil l ing auf die Kinder auftei­
len ,  könnten wir heute jedem Kind 33 000 S 
in  bar überweisen. Da wären auch diese For­
derungen,  die Sie heute geste llt haben, Frau 
Kollegin Achtz, sehr,  sehr leicht zu finanzie­
ren .  (ßundesrätin A c h a t z: Weil Sie die 
bäuerlichen Familien vergessen, die stark pro­
filiere haben in den letzten Jahren! - Bundes­
rat S c h a c h n e r: Das Budget sollen wir 
sanieren, die Leistungen sollen lA.'ir erhöhen! 
Sagen Sie mir: Wo nehmen wir das Geld 
her?) Da hätte man halt vorher n icht so viel 
verschwenden dürfen ,  Herr Kollege Schach­
ner, dann würden wir uns heute durch die 
Bank d iese Sanierungen ersparen .  (Zwischen­
mfe bei der SPÖ. )  Sie können sich dann ja 
im Anschluß zu  Wort melden, Herr Kollege. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die zweite Säule des Familienlastenausgle i­
ches war die steuerliche Gerechtigkeit für die 
Familie, und sie ist ebenfalls unter der sozia­
listischen Regierung sukzessive abgebaut wor­
den. (Bundesrätin A c h a t z: Die Ungerech­
tigkeit ist abgebaut worden.') Und erst jetzt 
mit der Steuerreform wird sie sehr mühselig 
wieder eingeführt durch d ie Erhöhung des 
Alleinverdienerabsetzbetrages und durch d ie 
Erhöhung des Kinderzuschlages auf 1 800 S 
pro Monat. H ier beginnt schrittweise eine 
Steuergerechtigkeit, wieder ein Steuersystem 
einzuziehen ,  das den Fami l ien wieder einiger­
maßen die Chance gibt, bestehen zu können. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Ich erwarte mir ,  daß im Rahmen der Steuer­
reform weitere Schritte folgen .  U nser großes 
Ziel ist nach wie vor - ich spreche für den 
Familienbund - ein steuerfreies Existenzmi­
nimum für jedes Fami lienmitglied. Es muß 
einfach wieder berücksichtigt werden ,  wie 
viele Famil ienmitglieder von e inem Einkom-
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men leben m üssen .  (Beifall bei der ÖVP. 
Bundesrätin A c h  a t z: Die Höhe des Ein­
kommens muß maßgebend sein.') 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich muß bei d ieser Gelegenheit - die F rau 
Kol legin Achatz hat ja d iese Thematik bereits 
angesprochen, ich bin h ier wieder einmal 
nicht ihrer Meinung - auf das Arbeitsüber­
einkommen zwischen ÖVP und SPÖ hinwei­
sen ,  in  dem eindeutig festgelegt wurde, daß 
nach den positiven Schritten, d ie gesetzt. und 
die schon angeführt wurden ,  noch zwei gro ße 
Schritte fäl lig sind. 

Der erste Schritt: d ie Verankerung von 
Ehe und Familie i n  der Verfassung. Und ich 
bin auch hier nicht Ihrer Meinung: Ich glau­
be, daß es e in wichtiges Signal ist für jene, 
die heute noch in  einem Abkommen, in ei­
nem Vertrag dokumentieren, daß sie fürein­
ander da sind und da ß sie füreinander sor­
gen ,  wenn der Staat zu jenen steht, und diese 
Institution unter den Sch utz der Verfassung 
ste l l t .  (Bundesrätin A c h a l z: Es gehl um die 
Formulierung.' Bundesrätin Dr. 
K a r l s s 0 n: Das ist total ausverhandelt.' ) 

U nd das zweite , wogegen sich auch speziell 
d ie sozialistischen Frauen - ich wei ß, Frau 
Kol legin , daß auch Sie hier sehr dagegen sind 
- massiv wehren,  ist d ie soziale Staffelung 
der Famil ie nbehi lfe. (Bundesrätin A c h a l z: 
.. Soziale " Staffelung.' Das ist die Mehrkinder­
staffelung! - Bundesrätin Dr. K a r I s s  0 n: 
Was ist dran sozial? - Weitere Zwischenru­
fe. )  Ich erwarte mir und ich b in  fest davon 
überzeugt, daß die Frau Minister in ihrem 
Engagement für die Famil ien auch hier ein 
Stück weiterkommt. (Beifall der Bundesrälin 
GfÖller. - Bundesrat S c h a c h  n e r: Der 
Frau Minister schenken wir zu Weihnachten 
einen Sexualkoffer mit Spezialausstauung.' ) 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren! 
Es gibt ja sehr positive Ansätze im Bereich 
der Bundesländer. Ich würde sagen,  die ein­
zelnen Modelle des Erz iehungsgeldes oder 
der Famil ienh ilfen sind sicher ein sehr  wich­
tiger Schritt in  die richtige Richtung. Die 
Erfahrungen,  die wir in den Bundesländern 
machen,  können dann gipfeln in e iner gro­
ßen Lösung auf Bundesebene, die wir uns 
a l le erwarten .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
von der SPÖ, ich verstehe Ihren Widerstand 
gegen die niederösterreichische Familienhilfe 
nicht. (Bundesrätin A c h  a t z: Weil das erste 

Kind total wegfällt!) Ich bin als Präsident der 
Interessenvertretung sehr intensiv mit der 
Gesetzwerdung betraut gewesen ,  ich durfte 
sehr intensiv daran mitarbeiten.  Es gibt eine 
Institution in Niederösterreich, nämlich d ie 
Interessenvertretung, in der auch die " Kin­
derfreunde" - Ihre Organisation - vertre­
ten sind. U nd auch sie haben dort d ieser 
Lösung zugest immt. Ich verstehe nicht, war­
um Sie von der SPÖ in  der Öffentl ichkeit 
diese Lösung verteufeln .  

Meine seh r  geehrte n  Damen und Herren !  
Wir sind uns einig: Wenn wir genug Geld 
zur Verfügung hätten ,  dann würden wir a l le  
dafür e intreten,  daß jedes Kind etwas be­
kommt.  (Bundesrat S c  h a c h  n e r :  Waren 
es in Niederöslerreich auch die ., bösen " Sozia­
listen, die das Geld verplempert haben?) Mei­
ne sehr  geeh rten Damen und Herren ,  es muß 
d ie  Lösung in Niederösterreich begrüßt wer­
den und honoriert werden ,  daß als neuer 
Budgetposten erstmalig 60 Mill iarden Sch i l­
l ing für die Familien ins B udget genommen 
wurden.  (Bundesrätin A c h a t z: Jedes Kind 
heißt auch das erste.' - Weitere Zwischenrufe 
bei der SPÖ. ) 

Ich glaube, das gehört unbedingt POSitiv 
erwähnt und sol l te hier nicht verteufelt wer­
den. Wenn ein erster Schritt gesetzt wird, 
dann sol l  er jenen zugute kommen, die das 
al les am notwendigsten brauchen. und das 
sind jene, die ein ganz  ger inges Einkommen 
beziehen und jene, die für mehrere Kinder 
zu sorgen haben.  (Bundesrärin Dr. H Ö d I: 
Das sind die alleinstehenden Mütter!) 

Davon werden wir uns nicht abbr ingen las­
sen ,  und ich bin zuversichtlich ,  Frau Kol le­
gin, daß heute nachmittag in der Regierungs­
sitzung diese Fam ilienhi lfe beschlossen wer­
den wird . Ich würde mir erwarten,  daß auch 
Ihre Vertreter in ,  die Frau Landesrat Vortru­
ba,  d iesem Modell i m  I nteresse der Kinder 
Niederösterreichs zustimmt.  

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  
Lassen Sie mich abschl ie ßend aus dem Be­
richt des F inanz- und B udgetausschusses aus 
dem Jahre 1 954 z itieren ,  in  dem die Wichtig­
keit und die Existenznotwendigkeit einer effi­
zienten Fami l ienpolitik betont wird. 

"Die Entwickl ung der Geburtenzahlen in 
Österreich ist außerordentlich unbefriedi­
gend. Die Perspektiven für die wirtschaftl iche 
und soziale Zukunft des österreichischen 
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Volkes s ind düster,  wenn es nicht gel ingt, die 
Geburtenzahlen zu erhöhen." 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren!  
Das wurde seinerzeit festgestellt, als wir  noch 
in  der glückl ichen Situation waren, e inen Ge­
burtenüberschuß von 2,8 Promil le zu haben. 
Heute l iegt d ie Geburtenrate bei 1 .4 ,  und die 
E lterngeneration wird nur mehr  zu zwei 
Dritteln von ihren Kindern "ersetzt" . 

Ich glaube, diese Alarmsignale sollten die 
Wichtigkeit der Famil ienpolitik unterstre i­
chen, und ich hoffe, meine seh r  geehrten 
Damen und Herren . daß wir sie gemeinsam 
für eine glückliche und sichere Zukunft ge­
stalt�.n können. -::- Ich danke schön !  (Beifall 
bei O VP und FPO. ) 1 1.-+ 1  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat s ich Frau B undesrätin 
Paischer. Ich ertei le es ihr .  

1 1 .-+1 

Bundesrät in Edith Paischer (SPÖ, Ober­
österreich) :  Herr Präsident! Seh r geehrte 
Frau M in ister !  Meine beiden Vorredner ha­
ben sich mit dem Familien lastenausgleichsge­
setz beschäftigt, und es sind dabei ideologi­
sche Unterschiede zutage getreten. Ich möch­
te aber dennoch sagen: Ich glaube, wir tun 
gut daran, wen n  wir alle miteinander bei  der 
b isherigen Chancengleichheit für al le festhal­
ten .  

Es  wurden die Schulfreifahrten als "Ver­
schwendungspolitik" angeführt; ich frage die 
ÖVP-Fraktion, was ihre Bergbauern, ihre 
Landwirte sagen würden ,  wenn wir  den Kin­
dern d ieser Bauern, die über Güterwege wei­
te Strecken in die Schule zurücklegen, sagen 
würden,  wir sparen diese Schulfahrten ein.  
(Beifall bei der SPÖ . Bundesrat 
K a m  p i c h  [ e r: Wenn es sich um Direkl­
jörderungen handelt. haben wir sicher nichts 
dagegen!) 

Aber ich weiß ,  daß es immer w ieder eine 
so h ingeworfene Kritik von Ihnen ist, zu sa­
gen .  das haben die Sozialisten als Verschwen­
dungspolit ik eingefü hrt. - Dagegen wehren 
wir uns! 

S ie haben auch d ie Schulbücher kritisiert 
und b inden das auch immer wieder in das 
Paket der Kritik e in .  Ich habe es von dieser 
Stelle einmal gesagt: Als ich zur Schule ging, 
als Armenschülerin .  hatte ich nur Leihbü­
cher, d ie zerfetzt und abgegriffen waren . Da-

mals habe ich mir nichts sehnlicher ge­
wünscht, als auch einmal ein Schulbuch  zu 
haben,  so wie d ie anderen Kinder begüterter 
Eltern. Und an diesen Schu lbüchern, glaube 
ich. ist wohl nicht zu kritisieren, daß heute 
eben jedes Kind ein neues Schulbuch  hat. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Und wenn hier die sogenannte Famil ien­
beihi lfe so strapaziert wird, dann muß ich 
schon sagen, daß ich auch Ihre Redner im­
mer wieder höre,  wenn sie drau ßen, n icht 
h ier herinnen, sagen, d ie Famil ie fängt an bei 
Mutter und Kind. Und diese Mutter m it Kind 
ist für u ns auch Famil ie .  Oder der Vater mit 
Kind, oder Gro ßeltern mit  Enkelkindern, 
wenn die Eltern fehlen . Gerade ein al le inste­
hender E lternteil - das kann ein Vater, eine 
Mutter sein  - mit  einem Kind, ist für uns 
genauso förderungswürdig wie die Fami l ie 
mit drei Kindern.  (Beifall bei der SPÖ. ) 

Ich möchte das also h ier  ins richtige Lot 
rücken und mich nun mit dem Famil ienbera­
tungsförderungsgesetz befassen. Es ist kaum 
zu glauben, daß seit Einführung dieses Ge­
setzes fast 15 Jahre ins Land gezogen sind. 
Man sch rieb den 23 .  Jänner 1 974, als im Na­
tionalrat dieses Gesetz verabsch iedet wurde. 
Damals wurde ein Gesetz geschaffen,  das es 
über ganz  Österreich ermöglicht, durch staat­
l iche Förderung kostenlos Beratung und Hi l ­
fe in nunmehr fast 200 Beratungsste llen an­
zubieten. Heute noch gilt mein Dank der 
ehemaligen Staatssekretäri n  E lfriede Karl ,  die 
diese Einr ichtungen geschaffen hat. Variabel 
haben diverse Rechtsträger, wie Städte, Ge­
meinden öffentliche und private Rechtsträger 
diese Beratungsstel len  übernommen .  

Anfangs war man  von mancher Seite skep­
tisch über die Handhabung und über die 
Wirkung dieser Beratungsmöglichkeiten. 
Auch Frau Abgeordnete Hubinek äußerte 
sich damals sehr  skeptisch über die diesbe­
züglichen Reisen von Staatssekretärin E lfrie­
de Karl und meinte, man werde die E ntwick­
lung in den Bundesländern genau beobachten 
und das Augenmerk darauf lenken, daß es 
nicht "zu schwed isch" wird. Sie meinte da­
mals, die Erwartungen könnten zu hoch ge­
spannt sein .  

Inzwischen können wir aber alle aus der 
Sicht der ins Leben gerufenen Beratungsstel­
len sagen :  Alle Ängste waren umsonst. Das 
Gegenteil ist eingetreten: Es herrscht  grö ßte 
Zufriedenheit, wir könne n  uns d iese Einrich-
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tungen gar nicht mehr wegdenken, wei l  es 
keinen Ersatz dafür gibt. 

Der Jurist und Psychologe sind die am 
meisten frequentierten Berater neben den So­
zialarbeitern und dem Gynäkologen, zumin­
dest ist es aus meiner Sicht so, und es wird 
anderswo genauso sein. 

Viele Staatsbürger scheuen nämlich den 
Weg in eine Rechtsanwaltskanzlei. Sie haben 
Angst, daß sie schon bei einer Erstberatung 
e ine Rech nung bekommen, die sie unter Um­
ständen nicht in der Lage sind zu bezahlen. 
S ie suchen daher den Weg in die kostenlose 
Beratungsstelle .  Dort ist oft in Sachen, wo 
der Staatsbürger u nsicher ist, nur eine Aus­
k unftsertei lung durch einen Rechtskund igen 
notwendig. Das ist das eine. 

Zum anderen haben manche Familien Ge­
nerationsprobleme, Erziehungssc hwierigkei­
ten, auch Alkohol- und Drogenmißbrauch 
belasten oft ganze Famil ien. Gewalt gegen 
Kinder, Gewalt in der Famil ie sind weitere 
Probleme. Daher ist der meistbesuchte Bera­
ter der Psychologe, natürlich aufgrund seiner 
Kenntnisse , ausgestattet mit der erforderli­
c hen Verantwortung, im Besitz des nötigen 
Feingefühles, aber auch der erwarteten Ver­
schwiegenhe it. Dankbar sind d ie in Not gera­
tenen Menschen vor allem dafür, wenn wie 
bei uns der Psychologe bereit ist, weitere 
Therapiegespräche m it den Betroffenen zu 
führen, und d ies kostenlos. Von gro ßem Vor­
tei l  ist es , wenn paral lel dazu auch eine Dro­
gen- und Alkoholberatungsstelle zur Verfü­
gung steht. 

D ie Samaritertätigkeit a l l  d ieser Berater, 
vor allem auch jener in den Alkohol- und 
Beratungsstel len ,  sol l  in d iesem Zusammen­
hang äußerst dankbar erwähnt werden ,  auch 
d ie Leistungen des "B lauen Kreuzes" . Der 
Arzt betreibt weder eine Abtreibung, noch 
wird jemand dazu veranlaßt. Es wird immer 
wieder versucht, durch Rat u nd H ilfe Alter­
nativen anzubieten, sowohl was den sozialen 
Bereich als auch d ie zwischenmenschlichen, 
partnerschaft l ichen Beziehungen betrifft. 

Folgendes möchte ich aber schon ganz klar 
unterstreichen .  Es darf kein Rütteln an den 
e igenen E ntscheidungen geben, ob es sich um 
alleinstehende Frauen oder E hepartner han­
delt - ich wiederhole, was schon meine Vor­
rednerin gesagt hat - ,  ob sie ein Kind wol­
len und wann sie d ieses Kind wollen! (Beifall 
bei der SPÖ. ) 

Und für uns wird es auch keine Verände­
rung geben in bezug auf straffreien Abbruch 
einer Schwangerschaft. (Neuerlicher Beifall 
bei der SPÖ. ) 

Wir von der SPÖ dürfen wohl schon sa­
gen, daß wir alles unternom men haben ,  d ie 
Geburt eines ehelichen wie auch außere hel i­
chen Kindes zu erleichtern, angefangen von 
der Einführung der Geburtenbeih ilfe, der 
Schaffung des Mutter-Kind-Passes, der Anhe­
bung der Familienbeihilfe, der U nterhaltsbe­
vorschussung, der Verlängerung der M utter­
schutzzeiten vor u nd nach der Geburt, über 
Karenzurlaub, Erhöhung des Karenzgeldes, 
Kündigungsschutz, Pflegeurlaub bei E rkran­
kung der Kinder b is h in zur Betriebshi lfe für 
d ie Zeit der Wochenhilfe für Bäuerinnen und 
Selbständige. Auch die Hi lfe der Länder in 
besonderen Lebenslagen muß erwähnt wer­
den , ebenso alle sozialen Einrichtungen der 
Städte und Gemeinden. 

Neben den Beratungsstellen wollen wir da­
her auch weiterhin mit pol itischen Maßnah­
men unseren Beitrag dazu leisten ,  daß glück­
l iche Kinder unser Land bevö lkern, denn wir 
halten fest an dem S logan: "Glückliche Fami­
l ien - glück l iche Kinder" . Es gi lt auch nach 
wie vor das geschriebene Wort i m  Arbeits­
übereinkommen der beiden Groß parteien ,  
daß schwangeren Frauen in Not unbürokra­
tisch und rasch Hilfe geleistet wird durch die 
Förderung von Beschäftigungsmögl ichkeiten 
und - was ich besonders u nterstreiche -
durch den Ausbau der Familienberatungsstel­
len .  

A n  d ieser Ste lle möchte ich die Frau Bun­
desminister ersuchen - wenn ich schon nicht 
von Ausbau spreche,  weil d ies finanziell  viel­
leicht nicht möglich ist; wir haben dafür Ver­
ständnis - ,  daß zumindest - das wäre mei ­
ne  B itte - die Berater zeitgerecht für ihren  
D ienst entlohnt werden. D ie  Frau Bundesrat 
Gföller wird sicherlich m it m ir übereinstim­
men ,  wenn ich diesen Aufruf tätige . 

D ie Frequenz ist hoch. I n  Braunau zum 
Beispiel wurden 1 977  280 Beratungen durch­
geführt, zehn  Jahre später - 1 987  - waren 
es rund 300, und heuer werden es wahr­
scheinl ich sogar 400 sein .  Es wird a lso e ine 
hervorragende Leistung erbracht. 

Aufgrund eines finanziellen Engpasses ha­
ben wir dem Ministerium schon vor Inkraft­
treten des heute zu beschließenden Gesetzes 
sparen geholfen, i ndem wir verkürzte Bera-
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tungszeiten in den verschiedensten Stellen 
e ingeführt haben. Frau Bundesrat Gföller 
wei ß  das, denn wir haben mehre re Gespräche 
in dieser Richtung geführt. Wir sind sicher 
al le bemüht, zu den in  der heutigen Geset­
zesvorlage festgesetzten Zeiten zu kommen, 
und wol len hoffen - ich darf das wiederho­
len - ,  daß die Honorare etwas rascher ange­
wiesen werden. Ansonsten haben wir von bei­
den Fraktionen, glaube ich, keine Klagen .  
Wir  b itten nur weiterhin um Ihr Wohlwollen ,  
Frau Minister. 

Ich möchte abschl ie ßend in Anbetracht der 
bevorstehenden Weihnachtsze it folgendes sa­
gen :  Immer wieder werfen j unge Menschen 
ih r  Leben weg. Die Einengung der persönl i ­
chen Freiheit, Probleme im Beruf, Schwierig­
keiten in der Fami l ie ,  der Mangel an echten 
Werten, das Fehlen von Perspektiven für die 
Zukunft führen oft zu e inem derartigen 
Schritt. Oft fehlt es auch an der Vorbi ldfunk­
tion der Eltern, manchmal fehl t  einfach die 
Zeit für zwischenmenschl iche Gespräche zwi­
schen den Generationen, oft ist es die fal­
sche, vorgegaukelte Welt der zu verdam men­
den Brutal-Videos. (Allgemeiner Beifall. ) 

Oft ist es nur ein k napper Zeitraum, in 
dem ein Mensch total verzweifelt. H ilft in 
d ieser entscheidenden Zeit jemand dem Be­
troffenen über die kritische Schwelle h inweg, 
könnte manchmal das Ärgste gebannt wer­
den. Möge deshalb , Frau Minister, den Bera­
tern  in den E he-, Partner- und Fam ilienbera­
tungsstellen i mmer w ieder d ie Möglichkeit 
gegeben werden, zeitgemäße Ausbildung zu 
erfahren und Schulungen zu besuchen,  um 
Ratlosen,  Verzweifelten ein b ißehen Licht ins 
D unkel zu vermitteln.  (Allgemeiner Beifall. ) 
Z Z .55 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wo rt gemeldet hat sich Frau B undesminister 
Or. F lemming. Ich erteile ihr d ieses. 

1 1 .55 

Bundesministerin  für Umwelt, Jugend und 
Famil ie Or. Mari l ies Flemming: Sehr verehr­
ter Herr Präsident! Hohes Haus! Mit großer 
Freude habe ich die engagierte Diskussion 
verfolgt, denn das gibt mir die Hoffnung, daß 
ich dann, wenn ich Hi lfe brauche gegenüber 
dem Finanzminister, sie bei Ihnen, meine 
seh r  verehrten Damen und Herren, finden 
werde. Ganz besonders möchte ich dem 
Herrn Bundesrat Kampichler für seine Worte 
danken. Er hat mir  wirkl ich vol l  und ganz 
aus dem Herzen gesprochen. 

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen doch eine 
erfreuliche Mitteilung mache. Diese Bundes­
regierung hat sich in ihrem Arbeitsprograrpm 
sechs Punkte vorgenommen, die innerhalb 
dieser Legislaturperiode im Famil ienbereich 
erfüllt werden so llten, und bereits jetzt, also 
zur Halbzeit der Regierungszeit, sind vier 
d ieser Punkte , also zwei Drittel des Arbeits­
programms erfül lt. 

Ein ganz wesentlicher Punkt, zu dem sich 
diese Bundesregierung bekannt hat, war d ie 
verstärkte steuerliche Berücksichtigung der 
Familie. Wir haben es geschafft. Der Kinder­
zuschlag beim Alleinverdie nerabsetzbetrag 
wurde von 600 S auf 1 800 S pro Jahr ange­
hoben. Die Zuverd ienstgrenze für den nicht­
erwerbstätigen Partner wurde von 10 000 S 
auf 40 000 S erhöht. Das heißt, man n immt 
beim Alleinverdiener- und Alleinerhalterab­
setzbetrag auch Bedacht auf jenen Ehepart­
ner, der dazuverdienen muß,  weil es e infach 
anders nicht geht. Es hat mich e in bißehen 
geschmerzt, verehrte Frau Bundesrat, daß Sie 
d iesem im steuerlichen Bereich tatsächlich 
erzielten großart igen Erfolg dieser Bundesre­
gierung offensichtlich nichts abgewinnen 
können. 

Wir haben es ebenfal ls geschafft, den zwei­
ten Punkt unseres Arbeitsprogramms zu er­
fül len, näml ich die Pension für die Betreu­
ung Schwerstbehinderter. Ich glaube, das 
stößt auf al lgemeine Zustim mung. Der Fami­
t ienlastenausgte ichsfonds hat die Kosten da­
für übernom men, obwohl es in  der Vergan­
genheit eigentlich immer als selbstverständ­
l ich angesehen wurde, daß d ies eine Aufgabe 
für den Sozial minister wäre. Ich habe , um 
nicht diesen so wichtigen Punkt zu verhin­
dern, zugesti mmt, daß auch dieser Betrag aus 
dem F ami lienlastena usgleichsfonds übernom­
men wird - neben einer ganzen Reihe von 
anderen Aufgaben , die Herr Bundesrat Kam­
pichter hier schon aufgezählt hat. 

Der Fami lienlastenausgleichsfonds über­
nimmt halt e ine Fülle von Aufgaben,  die 
eigentlich von anderen Ressorts getragen 
werden m üßten ,  denn schließlich und endl ich 
ist al les Familienpolitik.  Ich kann sagen ,  die 
Pensionen für a lte Menschen sind auch eine 
famil ienpolitische Maßnahme, lassen wir sie 
also in vol ler  Länge vom Familien lastenaus­
gleichsfonds bezah len .  Das könnte man auch 
sagen. Ich hoffe, ich bringe Sie nicht auf 
sch lechte Ideen.  
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Wir haben es auch geschafft, d i rekte Hilfe 
für schwangere Frauen durchzusetzen. Es 
war eine Gesetzesänderung notwendig, und 
ich bin froh darüber, daß auch die Sozial i­
sten, daß auch die sozial istischen Frauen 
über ihren Schatten gesprungen sind und ein­
gesehen haben, daß e ine direkte Hilfe, eine 
sch nelle Hilfe eine doppelte Hi lfe ist. Ich 
bitte, i n  den Familienberatungsstel len darauf 
hinzuweisen,  daß es für eine alleinstehende 
Frau. wenn sie in wirtschaftlicher Not ist, 
möglich ist, einen Antrag an den Härteaus­
gleichsfonds zu stellen, und dann können wir 
tatsächlich helfen.  

Der Ausbau der Familienberatungsstellen 
war ein dritter wichtiger Punkt. Wir sind 
auch h ier  vorange kommen. Ich wei ß  schon ,  
daß diesbezüglich n ie genug geschehen kann ,  
meine sehr geeh rten Damen und Herren,  
denn die Fül le der Probleme n immt zu .  oder 
die Menschen sind heute eher bereit. Hilfe zu 
suchen. D ie Scham oder die Angst zuzuge­
ben ,  daß etwas im fam il iären Bereich nicht 
stim mt, wird zunehmend geringer, und man 
kommt und sucht H ilfe .  Und das ist gut so. 

Wir  würden noch viel mehr als diese 
50 Mi l lionen Schi l l ing brauchen. Ich bitte Sie 
schon jetzt um H ilfe, wenn es darum geht, 
den Finanzmin ister dazu zu bewegen, näch­
stes Jahr vielleicht 60 oder 70 M illionen 
Sch il l ing dafür zur Verfügung zu stellen. 

Wir haben also vier Punkte des Arbeitspro­
gramms erfüllt .  Zwei s ind noch offen. Das 
eine ist die Verankerung von Ehe und Fami­
l ie  in  der  Verfassung. Ich  nehme an, daß die 
Sozialistische Partei zu diesem Arbeitspro­
gramm steht und daher wei terhin mit mir d ie 
Diskussion über die Form. in der wir d iesen 
Punkt erfüllen können, führen wird. Ich wer­
de meine Kollegen und Kollegin nen dazu 
einladen. Ich glaube, wir sollten das nicht 
aufgeben; wir haben ja noch zwei Jahre Zeit 
hiefür. 

V iel leicht sollten wir uns wirkl ich im Lich­
te der Fami l ienrechtsreform, d ie wir 1 975 
beschlossen haben, überlegen, ob die partner­
schaftliche Ehe und die partnersc haftliche 
Familie nicht vielleicht wirklich etwas ande­
res sind. Diskutieren wir noch einmal dar­
über: Was ist E he? Was ist Fami lie? Was 
wol len wir festschreiben? Wo könnte man 
unter Umständen auch sagen, Strafbarkeit 
des Ehebruchs in der Verfassung verankert, 
brauchen wir das heute noch? Das wollen wir 
sicherlich nicht. 

Meine Damen und Herren!  E inen Punkt 
werden wir ganz sicher erfüllen müssen :  die 
soz iale Staffe lung der Familienbeihi lfe. Jch 
glaube, daß m it dem Fortschreiben der Fami­
l ienhi lfe für a rbeitslose Jugendliche bis zum 
2 1 .  Lebensjahr ein ganz,  ganz wichtiger u nd 
wesentlicher P unkt heute - so hoffe ich -
hier beschlossen wird. Aber wir können ein­
fach n icht darüber h inwegkommen, daß e i ne 
Bundesregierung innerhalb einer Legislatur­
periode, wenn sie keine Erhöhung der Fami­
lienbeihilfen beschließen würde, damit im 
Familienbereich tatsäch l ich eine Bankrotter­
klärung abgeben wü rde . Das ist für mich 
unvorstellbar. 

Jetzt erlauben Sie mir doch e in ige Bemer­
kungen zu den Ausführungen der werten 
Kolleginnen. 

Vielleicht z uvor zu den finanztechnischen 
Schwierigkeite n  bei der Auszahlung der Gel­
der für die Famil ienberatungsstellen .  Der 
Herr Finanzminister ist sehr, sehr sparsam -
ich verwende nicht das Wort ,.ge izig" - und 
gibt uns Gelder halt nur in zwölf Raten. Das 
heißt, wir bekommen pro Monat immer nur  
eine ganz bestimmte Summe. er gibt uns  das 
Geld in ganz bestimmten kleinen Raten, was 
verständlich ist. Würde er das Fül lhorn gleich 
i m  Jänner ausschütten, würden ihm natürl ich 
sehr viele Zinseingänge entgehen. Aber wir 
werden hier noch einmal  darauf h inweisen ,  
vor al lem dann ,  wenn S ie sozusagen in Vor­
lage treten m üssen, Schulden machen m üs­
sen ,  Zinsen bezahlen m üssen, die ja dan n  
wieder aus Steuergeldern finanziert werden 
m üssen. 

Bundesrat Kampichler hat bereits darauf 
hingewiesen, daß der Famil ienlastenaus­
gleichsfond tatsächlich  - so wie er vor vielen 
Jahren beschlossen wurde - dazu da war, 
die Belastungen jener Familien, die Kinder 
haben ,  und die Belastungen jener Familien ,  
d ie keine haben,  auszugleichen. 

Meine seh r  geehrten Damen und Herre n !  
Erlauben Sie m i r  doch ,  seitens der Bundesre­
gierung zu sagen: Diese Bundesregierung hat 
in finanzieller Hinsich t  ein seh r  schweres 
Erbe übernommen. Die wirtschaftliche Situa­
tion unseres Landes war vor zwei Jahren so 
sch lecht, daß wir an eine soziale Staffelung 
denken müssen,  wei l  wir uns eine direkte 
Förderung für alle Kinder e infach n icht lei­
sten können.  Das sind Sünden der Vergan ­
gen heit, die Regierunge n  vor u n s  begangen 
haben, mit denen sich diese Bundesregierung 
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in ihrer Gesamtheit heute auseinandersetzen 
muß .  Ich  glaube, wir haben das bisher sehr, 
sehr gut gemacht. 

Der Familien lastenausgleichsfonds ist also 
dazu da, dort zu helfen, wo es notwendig ist. 
Er lauben Sie mir.  S ie nur darauf h inzuwei­
sen: In Österreich gibt es heute 
660 000 Famil ien, die überhaupt keine Kin­
der haben ,  650 000 Famil ien haben ein Kind, 
nur 490 000 Famil ien sind noch bereit, zwei 
Kinder zu bekommen, und nur 
250 000 Familien, meine Damen und Herren. 
haben drei  und mehr Kinder . Es ist eine fast 
beängstigende Entwicklung, daß immer weni­
ger Famil ien Kinder bekom men, daß immer 
mehr Fami l ien  entweder gar keine oder 
höchstens ein Kind bekommen. 

Schauen wir uns an, welche Fami l ien unter 
der Armutsgrenze l iegen, Frau Kol legin !  Ich 
b in  sehr gerne bereit, I hnen die Zahlen mei­
nes Ministeriums zur Verfügung zu stel len , 
wir haben das ganz genau erhoben.  Von den 
Arbeiterfamil ien - vielleicht ist das eine Per­
sonengruppe, die Sie besonders interessiert 
- ,  die drei Kinder haben und es natürl ich 
dann meistens nur mehr einen Verdiener 
gibt, l iegen 65 Prozent unter der Armuts­
grenze. Von den Arbeiterfamilien mit e inem 
Kind, wo nur einer verdient, l iegen immerhin 
noch 15 Prozent unter der Armutsgrenze. 

Es ist aufgrund der Zah len, die uns vorl ie­
gen ,  ganz eindeutig zu erkennen ,  daß Fami­
l ien,  die mehr Kinder haben, einfac h gefähr­
det sind, unter die Armutsgrenze zu rut­
schen . Wenn ich e in Kind habe, Frau Kol le­
gin, kann ich noch berufstätig se in, dann 
kann man sein Einkommen noch verdoppeln. 
Mit zwei Kindern ist es schwierig, aber es 
geht noch .  Aber e iner Mutter mit drei k lei­
nen Kindern zu sagen: Schau, daß du dein 
Einkommen verbesserst und geh arbeiten ! ,  
das ist unzumutbar. Ich glaube, einer Frau 
mit drei Kindern ist e ine Berufstätigkeit nicht 
mehr zum utbar. (Beifall bei der Ö VP. ) 

Erlauben Sie mir  auch zum Erziehungsgeld 
e in paar Sätze. Sie reden immer sehr  viel von 
F reiheit .  Freiheit heißt,  das Leben so zu be­
stimmen,  wie ich es wil l .  Wenn ich aber nicht 
das nötige Kleingeld dazu habe, dann kann 
ich es nicht. Daher möchte ich auch der 
H ilfsarbeiterin durch das Erziehungsgeld die 
Möglichkeit geben,  sich dafür zu entscheiden 
- so wie es die Frau kann, die eben das 
G lück hat, einen Mann zu haben, der sehr 
v ie l  verdient -,  bei  ihrem kleinen Kind zu 

bleiben, und nicht  verpflichtet se in, arbeiten 
zu gehen. (Beifall bei der Ö VP. ) 

Verehrte Frau Kollegin! S ie haben vorge­
sch lagen,  die Kinderbeihi lfe um 350 S zu er­
höhen. - Großartig, wen n  Sie und Ihre 
Fraktion gemeinsam mit mir  diesen Antrag 
im Parlament einbringen, hinre ißend. Be­
sch l ießen wir es doch! Ich darf Ihnen aber 
etwas zu den Zahlen sagen. Würden wir die 
Kinderbeihi lfen heute auch nur um 1 00 S 
pro Kind und Monat erhöhen , würde das 
2 Mil l iarden Schil l ing kosten .  Ihre 350 S wür­
den 7 Mil l iarden ausmachen.  Das ist ein Be­
trag, vor dem - glaube ich - sich auch der 
Herr F inanzminister fürchtet. (Bundesrätin 
A c h a t z: Wir haben ein Modell dafür. daß 
diesem Vorschlag in anderer Hinsicht zum 
Durchbruch verholfen werden kann!) Sie wol­
len also die Steuerreform, d ie diese Bundes­
regierung eben besch lossen hat, wieder rück­
gängig machen.  Ich bedaure, daß Sie nicht 
zur Arbeit Ihrer Bundesregierung stehen, 
aber das ist Ihr privates Problem. 

Verehrte Frau Bundesrat! Das Jugendwohl­
fahrtsgesetz l iegt i n  den Händen der Abge­
ordneten .  Ich habe meinen Teil gele istet, ich 
habe es durchgebracht durch  den Ministerrat, 
appell ieren Sie b itte an die sozial istischen 
Abgeordnete n des Familienpol itischen Beira­
tes, es endlich zu  beschl ießen .  (Beifall bei der 
Ö VP. ) 

Um diese wirklich interessante D iskussion ,  
die so emotione ll geführt wird , nicht noch 
weiter anzuheizen,  erlauben Sie mir  noch 
zwei abschl ießende Bemerkungen .  (Bundesrat 
5 c h a c h  n e r: Jetzt gilt kneifen nicht, Gnä­
digste.' ) 

F rau Kollegin ,  Sie haben vorhin gesagt: 
Glückliche Kinder bedeuten glück l iche Fami­
l ien. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen ,  daß 
Sie hier einem gro ßen Irrtum unterl iegen. 
Glückliche Fami l ien brauchen wir, erst dan n  
werden w i r  glückl iche Kinder haben.  ( Beifall 
bei der Ö VP. - Bundesrätin A c h a t z: In 
glücklichen Familien gibt es glückliche Kin­
der.' So habe ich es gemeint.') 

Sie, sehr  verehrte Frau Bundesrat Paischer, 
haben etwas gesagt, was mir große Freude 
gemacht hat: Sie haben die "echten Werte" 
angesprochen. Sorgen Sie bitte in I hrer Partei 
dafür, daß sie nicht dauernd abgewertet wer­
den. - Danke schön.  (Beifall bei der Ö VP. ) 
1 2.111\ 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Liechtenstein .  Ich ertei le es ihm.  

12.08 
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein 

(ÖVP, Steiermark) :  Sehr geehrter Herr Präsi­
dent !  Ich wollte mich an sich jetzt nicht zu 
Wort melden, sti mme der Sache famil ienmä­
ßig zu. 

Ich will nur darauf antworten, Frau Kolle­
gin,  was Sie angeschnitten haben: die Frage 
der Abtreibung. Ich muß sagen :  Ich bin ein 
Mensch ,  meine Mutter ist ein Mensch .  Ich 
habe ein Recht auf mein Leben, meine Mut­
ter hat ein Recht auf ihr Leben. Wir müssen 
den Müttern helfen.  wir müssen aber auch 
eines sagen:  Abtreibung ist Mord. - Dieses 
Wort möchte ich protokol liert haben, ebenso 
daß ein Arzt, der e ine Abtreibung vornimmt. 
einen Mord begeht. 

Es ist jetzt zwar gegen d ie Rechtsstel lung, 
Herr Kollege, ich bin auch Jurist, aber das 
muß auch einmal gesagt werden. Wen n  es 
heute mehr  Abtreibungen als Lebendgebur­
ten in Österreich gibt, dann ist das etwas 
Fürchterliches für unseren Staat. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Woher .vissen Sie das?) Vor 
e in  paar Jahren - es l iegt etliche Jahre zu­
rück - hat Dozent Rockenschaub von etwa 
1 00 000 bis 1 20 000 Abtreibungen in Öster­
reich pro Jahr gesprochen. Demgegen über 
stehen die Zahlen der Lebendgeburten, die 
man den Aufzeichnungen des Statistischen 
Zentralamtes entnehmen kann.  Ich kann sie 
jetzt nicht zitieren,  weil ich ad hoc darauf 
angesprochen worden bin. Ich wol lte das nur 
sagen und hier auch deponieren.  - Danke 
sehr .  (Beifall bei der ÖVP. ) 12.09 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zu 
Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin 
Karisson. Ich erte ile es ihr .  

12.10 
Bundesrätin Dr. I rmtraut Karlsson (SPÖ, 

Wien) :  Man muß Herrn Bu ndesrat L iechten­
stein ja dankbar sei n  dafür,  daß er eindeutig 
ausspricht, worum es jetzt geht, nämlich um 
das Zurückdrehen in  d ie  unseligen Zeiten des 
§ 144, in d ie Zeiten, als es sich die Reichen 
richten konnten, wie Ihresgleichen, Herr Kol­
lege Liechtenstein, und die anderen, die ar­
men Frauen,  i l legale Methoden zum Schwan­
gerschaftsabbruch ergreife n  mußten .  In diese 
Zeit wollen Sie zurückkehren .  (Beifall bei der 
SPÖ. - Zwischenruf bei der Ö VP. ) Deshalb 
sind wir auch so m ißtrauisch .  

Ich möchte hier von d iesem Rednerpult 
aus schon eines klarstel len: Es ist e ine Regie­
rungsvorlage zum J ugendwohlfahrtsgesetz 
von der h ier anwesenden Frau Minister 
Flemming eingebracht. Die sozial istischen 
Abgeordneten - und das wissen Sie - ste­
hen zu dieser Regierungsvorlage, u nd es sind 
Abgeordnete Ihrer Fraktion, die diese Regie­
rungsvorlage verändert haben wollen. Das 
möchte ich auch hier e indeutig sagen.  Wir 
halten uns an die Beschlüsse, die wir ausge­
macht haben,  wir sind vertragstreu, u nd wir 
sind auch vertragstreu in Sac hen soziale Staf­
felung der Famil ienbeihilfen ,  da gibt es auch 
keine Ause inandersetzung. 

Es ist n ur die Frage (Bundesrat Dr. 
L i n z e r: Wo ist Ihre Vertragstreue . . .  ?) , 
ob Sie u nter sozial Drei-Kinder-Fami lien mit 
hohen E inkommen verstehen. Das ist es 
nämlich ,  Sie wollen über die Familienbeihil­
fen mit der Gießkanne gießen, und wir ha­
ben gesagt, dort helfen,  wo die geringen E in­
kommen s ind .  (Ruf bei  der Ö VP: Da haben 
Sie der Frau Minister nicht zugehört.') 

Wir kommen heute noch zur Diskuss ion 
des Sozialber ichtes, wo wir alle diese Fragen 
noch einmal besprechen können. Aber auch 
hier möchte ich zur sozialen Staffelung der 
Famil ienbeihilfen sagen :  Wir Sozial isten hal­
ten zu dem, was im Koalit ionsabkommen 
festgelegt ist. 

Nun zur Verankerung von E he und Fami­
l ie in der Verfassung. Hierzu ist im Koali­
t ionsabkommen eine e indeutige Vorgangswei­
se festgelegt. Diese Vorgangsweise wurde ein­
gehalten,  ein Entwurf ist da, und es l iegt an 
Ihnen, h ier Vertragstreue zu beweisen. 
Danke . ( Beifall bei der SPÖ . )  12./3 

Vizepräsident WaJter Strutzenberger: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Wabl .  Ich erteile ihm dieses. 

12 . /3  

Bundesrat Dr. Martin Wabl (SPÖ, Steier­
mark) :  Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren !  Sehr geehrter Herr Kollege L iechten­
stein!  Als Mann und Familienvater von drei 
Kindern, der sich mit der Problematik der 
Abtreibung, auch der Fristenlösung, bereits 
vor einiger Zeit, als die Fristenlösung einge­
führt wurde, beschäftigt hat, muß ich sagen,  
daß ich über Ihre Festste l lung, die Sie hier 
getroffen haben, erschüttert bin .  Ich bin auch 
erschüttert darüber, daß Sie sogar besonde­
ren Wert darauf gelegt haben, all jene Frau-
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en,  die eine Abtreibung durchführen, als 
Mörderinnen zu bezeichnen. S ie haben ge­
sagt, das ist Mord, das wollen Sie protokol­
l ie rt haben. (Bundesrat Dr. 
L i e c h t e n s t e i n: Ich habe gesagt. die 
Ärzte./ Dazu stehe ich.') Sie haben gesagt, das 
ist Mord, der hier durchgeführt wird.  ( Zwi­
schenruf der Bundesrätin G f ö l l e r. ) M ich 
hat auch erschüttert, daß der Applaus so 
heftig war. 

Herr Kollege Liechtenstein! Ich se lbst habe 
auch als j unger Richter die Zeit des unsel igen 
§ 1 44 miter lebt, die Zeit vor der Fristenlö­
sung. Ich wei ß  von d iesen Prozessen, und ich 
kann Ihnen sagen,  daß damals vor allem alle 
F rauen glück l ich waren, daß endlich diese 
ehrliche Lösu ng eingeführt wurde, wei l  tat­
sächlich nur  jene armen Frauen dran gekom­
men sind, d ie durch ein Fehlverhalten des 
Arztes entdeckt wurden ,  wo dann meistens 
ble ibende Schäden eingetreten sind, wo das 
werdende Kind getötet worden ist. 

Dann kam d ie .,Aktion Leben" - ich wei ß  
n icht. o b  S i e  sich noch daran erinnern kön­
nen, vielleicht haben Sie sie damals unter­
stützt - ,  die den Vorschlag der sogenannten 
Bedrängnis-Klausel vorgebracht hat, wo es 
darum gegangen wäre, daß die Richter ent­
scheiden hätten sollen, ob eine Frau berech­
tigt gewesen wäre. abzutreiben oder nicht. 
Dann wäre der Fall eingetreten, daß die 
F rauen zum Untersuchungsrichter p ilgern 
hätten müssen,  zu e inem Mann ,  der dazu 
a ufgrund seiner Vorbi ldung und Ausbi ldung, 
aber auch aufgrund seiner psychischen Ein­
stel lung oft gar nicht in  der Lage dazu ist. 
Ich bin glückl ich darüber, daß das den Frau­
en erspart gebl ieben ist, daß diese Lösung des 
§ 1 44 weiter aufrecht b leibt und daß diese 
Bedrängnissituations-Lösung der "Aktion Le­
ben" d�.mals nicht gekommen ist. (Beifall bei 
der SPO. ) 

Ich selbst gebe Ihnen recht: Man sol l  al les 
daransetzen ,  daß Abtreibungen n icht erfol­
gen .  Aber n iemand wage es, zu  beurtei len, 
wann Abtreibung gerechtfertigt ist und wann 
nicht .  ( Zwischenruf des Bundesrates Dr. 
L i e c h t e n s l e i  n. ) Das kann letzten En­
des nur die Frau entscheiden .  Wo ist d ie 
Grenze, wen n  drei Kinder, wen n  vier Kinder 
da sind, wenn das E inkommen 5 000 S ,  
6 000 S oder 7 000 S ist? (Ruf bei der Ö VP: 
Das hat ja mit dem Einkommen nichts zu 
tun./ ) 

Sie sind ja ein traditioneller Monarchist. 
Schauen Sie nach Bayern ! Haben Sie die letz­
ten Berichte über die sogenannten Hexenpro­
zesse in Bayern verfolgt, wo zig Frauen vor 
das Gericht gezerrt wurden und wo Ehen 
ruiniert wurden, we i l  die Frauen dort denun­
ziert wurden !  (Neuerlicher Zwischenruf des 
Bundesrates Dr. L i e c h l e n s i e  i n. ) Sie 
kennen diese Prozesse in Bayern.  Wollen S ie, 
Herr Dr.  Liechtenste in ,  daß diese Verhältnis­
se. d ie in Deutschland , in  Bayern herrschen , 
auch unseren Frauen zugemutet werden sol­
len? 

Frau Minister Flem ming! Ich weiß  nicht,  
welche Einstel lung Sie zur Frage der Abtrei­
bung haben.  Aber ich hoffe, daß auch Sie 
der Meinung sind, da ß wir al l  d iese Fragen 
von den Gerichten fernhalten und uns bemü­
hen sollten, das soziale Umfeld zu verbes­
sern .  

Herr Dr .  Liechtenstein! Als Mann würde 
ich es niemals wagen ,  zu beurtei len, wie weit 
eine Frau moral isch ,  sittl ich, strafrechtlich 
oder rechtlich richtig gehandelt hat. (Bundes­
rat Dr. L i e c h t e n s t e i n: Das sind zwei 
I 'erschiedene Personen . . .  n 

Sie haben gesagt, das ist " Mord" . Mord ist 
fü r mich etwas ganz anderes, das eine hat mit 
dem anderen nichts zu tun. Daß das werden­
des Leben ist , akzeptieren auch wir Soziali­
sten .  Aber ich bitte Sie. daß wir in d iesem 
sensiblen Bereich endlich e inmal außer Streit 
stellen, daß die Frauen ,  die in d iese Situation 
kommen .  die sich in einer menschl ich 
schwierigen Situation befinden ,  unser Ver­
ständnis und u nsere H ilfe brauchen. - Dan­
ke. (Beifall bei der SPÖ. )  12 . 1 7  

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat s ich Frau B undesmi nister 
Dr. Flemming. Ich ertei le ihr d ieses. 

12.1 7 

Bundesministerin für Umwelt, J ugend u nd 
Famil ie Dr.  Maril ies Flemming: Sehr geehr­
ter Herr Kollege ! Zuerst eine scherzhafte Be­
merkung. Ich bin ja froh,  daß . . . (Bundesrat 
K 0 n e C n y: Nicht zu diesem Thema. Frau 
Minister.') Sie wissen ja nicht wozu.  Ich wollte 
nur sagen,  daß ich froh darüber b in ,  daß Sie 
nicht annehmen, daß wir in Österreich He­
xen haben,  sonst m üßte ich mich betroffen 
fühlen. Ich habe eigentlich gar nichts gegen 
Hexen. Man wirft manchmal Frauen, die sich 
erlauben, verschiedenes zu sagen ,  vor, daß sie 
Hexen seien .  Also ich hoffe, daß Sie das 
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nicht als negativ bezeichnen.  (Zwischenruf 
der Bundesräcin Dr. K a r  l s s 0 n. ) 

Zur Fristen lösung: Ich glaube, daß diese 
Diskussion sehr oft ohne das notwendige 
Wissen geführt wird. Erlauben Sie mir, Ihnen 
einen ganz e infachen medizinischen Tatbe­
stand zu nennen . 

Am 2 1 .  Tag nach der Empfängnis, das ist 
eine Woche, nachdem d ie Regel der Frau 
a usgeblieben ist, wo sie also noch gar nicht 
wissen kann oder muß, daß sie sc hwanger ist, 
schlägt bereits das Herz des Kindes. Am 
2 1 .  Tag nach der Empfängnis, schlägt das 
Herz des Kindes! Das so llten Sie sich bitte 
immer vor Augen führen, wenn S ie darüber 
sprechen!  

Daß sich gerade Männer in der Vergangen­
heit immer so leidenschaftlich für die Fri­
stenlösung eingesetzt haben , hat mich ein 
bißchen mißtrauisch gemacht. Denn wer war 
es denn a11 die Jahrhunderte h indurch, der 
übriggebl ieben ist , der a l leingelassen wurde? 
Es war immer die Frau - die Männer haben 
sich immer entfernt, meine seh r  verehrten 
Herren. 

Für mich - das darf ich h ier in aller 
Öffentlic hkeit sagen - waren und sind heute 
die Frauen nach wie vor die Opfer. Und 
heute werden d ie  Frauen allein gelassen wie 
nie zuvor, wei l  der Mann sagen kann, du 
mußt ja dieses Kind n ic ht bekommen, auch 
wen n  es meines ist ,  du  kannst ja abtreiben 
lassen. Wir haben die Frauen heute allein 
gelassen. (Beifall bei der Ö VP. - Bundesrat 
K 0 n e c n y: Sehr richtig. Frau Minister. Sie 
haben die Frauen allein gelassen!) 

Die "Aktion Leben" wie auch meine Partei 
haben sich e indeutig gegen jegliche Strafbar­
keit bei der Abtreibung ausgesprochen, und 
zwar aus e inem einzigen Grund (Bundesrat 
Dr. W a b l: Das stimmt nicht.') . wei l  wir der 
Frau Hilfe geben wollen und wei l  wir dem 
Kind eine Chance geben wol len, auf die Welt  
zu kommen.  - Danke schön. (Beifall bei der 
Ö VP. ) J:!.20 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster Red nerin erteile ich Frau Bundesrat 
Achatz das Wort. 

/2.20 
B undesräti n  Karin Achatz (SPÖ, Kärnten) :  

Herr Präsident !  Sehr geehrte Frau Minister !  
Meine Damen und Herren!  E s  ist sehr viel  

gesagt worden, aber ich möchte trotzdem ein 
paar Worte noch sagen.  

In  Ihrer Antrittsrede, Herr Kollege Liech­
tenstein,  haben S ie  ja d ieses Thema schon 
angesprochen,  Sie sind sehr berührt davon .  
Ich weiß nicht ,  welche Motive Sie haben ,  
denn Sie werden kaum in  die Lage kommen, 
sich damit näher besc häftigen zu m üssen .  
Früher haben sich viele Frauen damit be­
schäftigen m üssen. Viele Mägde haben am 
Feld Kinder geboren,  haben damals nicht ge­
wußt, wohin,  mu ßten die Kinder weggeben. 

Auch in  dieser Zeit von der Sie, Frau 
Minister. meinen, daß damals die Männer 
dafür waren ,  haben sich die Frauen nicht 
rühren können ,  sie haben es entweder so 
gemacht, daß sie krank wurden ,  daß viele 
daran gestorben sind, oder sie haben mit die­
ser " B ürde" - unter Anführungszeichen -
leben müssen,  wei l  sie n icht gewußt haben,  
wohin damit, we i l  eine Notlage gegeben war. 

Ich lasse es n ic ht zu, daß die Frauen heute 
entmündigt werden und nicht selbst entschei­
den können, ob sie in  diese Lage kommen 
wollen, ob sie ja  oder nein sagen .  (Beifall bei 
der SPÖ. )  

Ich möchte h ier ganz kl ipp und klar fest­
stel len ,  Frau Minister, und meine Kollegin ­
nen u n d  Kol legen: W i r  Sozialisten sind nicht 
für die Abtre ibung. Wir sind nur gegen die 
Diskr iminierung jener, d ie sich - aus wel­
chen Gründen und aus welcher Notlage auch 
immer - zu d iesem Sch ritt entschl ie ßen .  Wir  
verurteilen diese F rauen nicht. 

Wir haben die Möglichkeit geschaffen,  daß 
d ie  F rauen und die  Familien ja zum Kind 
sagen.  Wir haben die Notstandshi lfe geschaf­
fen,  d ie ja vielfach krit isiert wurde, von der 
immer wieder gesagt wurde, daß viele d iese 
Notstandshi lfe ausnützen .  Wenn ich das in 
Re lation zu anderen Dingen bri nge, so sehen 
wir, daß das ein sehr  geringer Prozentsatz ist .  
Wir haben vielen Frauen geholfen und vielen 
jungen Mädchen die Möglichkeit gegeben ,  ja 
zum Kind zu  sagen.  U nd durch die Le istun­
gen für die Fami l ie, d ie wir in den letzten 
Jahren geschaffen haben ,  haben sich diese 
Frauen ermutigen lassen und sagen auch ja 
zum Kind. Wir  wollen nicht, daß diese D is­
kriminierung wieder bei uns Schritt faßt, 
Herr Kollege, und dafür werden wir uns ein-

. setzen !  (Beifall bei der SPÖ. ) 12.23 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat s ich Herr Vizepräsident 
Dr. Schambeck. Ich erteile ihm dieses. 

12.2.J 
Bundesrat Dr. Herbert Schambeck (ÖVP, 

Niederösterreich) :  Herr Präsident! Frau Bun­
desminister !  Meine Damen und Herren !  
Wenn überraschend die gegenwärtig anhängi­
gen Gesetzesmaterien Anlaß einer längeren 
- als wir zu Beginn der Sitzung vermuteten 
- Diskussion waren, so ist das e in  Zeichen 
dafür, welche Verantwortung in allen Frak­
tionen dieses Hauses in bezug auf die Grund­
werte des Lebens besteht. 

Ich bin überzeugt davon, daß es wirklich 
zwei Vorfragen der Familienpolitik gibt, 
nämlich wie stehst du zum Leben und welche 
Bedeutung bringt man den Gebilden im 
Kommunikativen e inschl ießl ich der Familie 
entgegen. 

Wir befinden uns seit Jahren aufgrund ei­
ner Initiative des Bundeskanzlers Dr. Josef 
Klaus, die von den nachfolgenden Bundes­
kanzlern, von Dr. Kreiskv b is zu Dr. Vranitz­
ky, fortgesetzt wurde, in einer Phase der 
Grundrechtsreform, wo wir uns damit auch 
um die soz iale Dimension der Grundrechte 
bemühen. 

Ich bin überzeugt davon,  daß wir nicht wie 
im Jahre 1 867 beim Staatsgrundgesetz über 
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, das 
aufgrund des Rezeptionsart ikels 1 49 heute 
noch gilt, es uns so leicht machen können, 
daß wir die Frage des Lebensrechtes ad acta 
legen. Wir werden im Zusammenhang mit 
den sozialen Grundrechten alle sozialen Di­
mensionen noch in Ruhe ausleuchten müs­
sen .  

Ich  glaube, wir können der  heutigen enga­
gierten und überraschenden Diskussion drei 
Punkte entnehmen. 

Erstens: daß wir uns bem ühen so l lten von 
der Natur  der Sache ausgehend diese Fragen 
nicht zu verideo logisieren. 

Zweitens: daß es gut ist, daß mehr als 
bisher die Frauen zu diesem Thema ihren 
Beitrag l iefern und nicht nur d ie  Männer 
darüber sprechen, weil die Frage Abtreibung 
vor a l lem eine Frauenfrage ist. 

Drittens: Ich glaube, es wird notwendig 
sein ,  daß wir im Zusammenhang mit den 
Grundrechten auch die versch iedenen 

Rechtsformen, d ie es bei den Grundrechten 
gibt. in E inklang bringen .  Wir sollten uns 
bemühen . noch in  diesem Jahrhundert -, viel  
Zeit haben wir ja nicht mehr - einen ent­
sprechenden Entwurf zustande zu bringen. 

Wenn Herr Bundesrat Dr. Liechtenstei n  
von " Mord" gesp rochen hat, dann hat e r  
sicherl ich als ein Kenner auch des Strafrech ­
tes nicht den strafrechtl ichen Mord gemeint ,  
sondern er hat die moralische Seite angespro­
chen. Jeder, der diese moral ische Auffassung 
besitzt. kann das i n  mora l ischer Hinsicht a ls  
eine Tötung des Lebens bezeichnen. Das tue 
auch ich. Strafrechtlich kann das zu einem 
Mi ßverständnis führen ,  ich möchte das hier 
aufgeklärt wissen .  

Meine Damen und Herren! Ich möchte 
hinzufügen, was ich vor Jahren - es sind 
nur mehr wenige da. die damals die Straf­
rechtsreformdebatte erlebt haben - sagte -
das ist i n  meiner damaligen Bu ndesratsrede 
nachzu lesen - :  Nicht jeder, der für die Fri­
stenlösung ist, ist deswegen auch für die Ab­
treibung, sondern nur für die Straffreiheit 
der Abtreibung. 

Ich sagte damals und ich darf es heute 
wiederholen: Ich wünsche al len, die sich mit 
großem Engagement - auch ich immer wie­
der. das kann man nach lesen - gegen d ie 
Abtreibung und gegen die F ristenlösung aus­
gesprochen haben, sie mögen sich mit  dem­
selben Engagement  dafür e insetzen ,  daß die 
sozialen Umstände in Österreich herbeige­
führt werden. daß Frauen und deren Kinder 
in Grenzsituationen nicht diskrimin iert wer­
den (Beifall bei der ÖVP) ,  daß Liebe, Barm­
herzigkeit, Verständnis auch jenen Müttern 
und Kindern entgegengebracht werden - las­
sen Sie mich das aussprechen - die uneheli­
cher Geburt sind, denn das Recht auf Leben 
hat hier Vorrang. 

Lassen Sie mich schließen :  Ich glaube, daß 
uns diese Debatte vielleicht in der Vorsehung 
auferlegt wurde, daß wir u ns über politische 
und soziale und sonstige Grenzen bemühen , 
mehr Menschl ichkeit zum Tragen zu bringen,  
denn keiner, der  das Glück haben darf, sich 
in einer Normalsituation des Lebens zu be­
finden, kann wissen und ahnen, was Frauen, 
deren Familie und sonstige mitmachen, wenn 
sich e ine  solche S ituation ergibt, denn auch 
Grenzsituationen sind ein Tei l  in Gottes Wel ­
tenplan. Und wer glaubt oder nicht glaubt, 
sol l  das als einen Bereich des Menschlichen 
mit einbringen. Da werden wir doch n ieman-

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 47 von 117

www.parlament.gv.at



22540 B u n desrat - 5 10. S i tzung - 20. Deze m ber 1 9 8 8  

Dr. Herbert Schambeck 

den fragen :  B ist du ein Arbeitgeber. e in Ar­
beitnehmer, von welcher Partei kommst du? 
sondern es kommt darauf, zu helfen.  

Lassen Sie mich schließen mit dem Satz 
der Mutter Teresa, die mir e inmal in Kalkut­
ta im Jahre 1979 sagte: " Lasse nie zu, daß 
ein Mensch nach der Begegnung mit dir 
nicht glücklicher geworden ist. " Möge es uns 
allen in unserer po l itischen Verantwortung 
gel ingen,  Frauen auch dann, wenn sie in sol­
chen Grenzsituationen s ind,  glückl icher zu 
machen. Die Frau Minister ist darum be­
müht, und ich b in  überzeugt, al le in diesem 
Raum! (BeifaLL bei der Ö VP und bei Bundes­
räten der SPÖ. ) 12 .:!7 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrüße den im Hause ersch ienenen Herrn 
Bundesmin ister Robert G raf. (Allgemeiner 
Beifall. ) 

Weitere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht  noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fal l .  

D ie  Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Frau Berichterstatterin e in 
Schlu ßwort gewünsc ht? - Dies ist ebenfalls 
n icht der Fal l .  

Die A b s t i m  m u n g über die vorl iegen­
den Beschlüsse des Nationalrates erfo lgt ge­
trennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b -

S t i m  m u n g beschließt der Bundesrat mit 
Scimmeneinhelligkeic, gegen die beiden Gesel­
zesbeschLüsse des NationaLrates k e i n e 11 
E i n  s p r U c h zu erheben. 

1 1 . Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1988 betreffend einen Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu­
blik über die Zusammenarbeit auf dem Ge­
biet des Umweltschutzes samt Notenwechsel 
(595 und 802/NR sowie 3629/BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 1 1 . Punkt der Tag�sord­
n ung: Vertrag zwischen der Republ ik Oster­
reich u nd der Tschechoslowakischen Sozia l i ­
stischen Republik über die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des U mweltschutzes samt 
Notenwechsel .  

Berichterstatter ist Herr B undesrat Franz 
Pomper. Ich bitte ihn um den Bericht .  

Berichterstatter Franz Pomper: Sehr  geehr­
ter Herr Präsident !  Frau Min ister!  Herr Mi­
nister! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren !  Im gegenständlichen Staatsvertrag ver­
pflichteten sich die Vertragsparteien, die Zu­
sammenarbeit auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes zu fördern und ihre Bestre­
bungen auf die Lösung der beiden Seiten 
interessierenden und von ihne n  als vorrangig 
bezeichneten Fragen zu konzentrieren.  Aus­
drücklich wird festgestel lt, daß Fragen der 
Luftreinhaltung, der Forschu�g auf dem Ge­
b iet der Wald- und anderer Okosysteme so­
wie der hygienischen Aspekte der Umwelt im 
Vordergrund stehen. 

Die Vertragsparteien verpfl ichteten sich ,  
e inander u nverzüglich über das  Bestehen ei­
ner die Umwelt des anderen Vertragsstaates 
bedrohenden Situation zu i nformieren und 
d ie zur Abwehr d ieser Gefahr allenfalls er­
forderlichen weiteren Maßnahmen gemein­
sam zu beraten. Bei  einer p lötzlich auftreten­
den Gefahr so l l  diese Information und Bera­
tung auf direktem Wege durch die zur Ab­
wehr  dieser Gefahren zuständigen Behörden 
der Vertragsparteien erfo lgen. Weiters ist 
vorgesehen, daß zur  Durchführung des Ver­
trages durch die zuständigen Behörden Ar­
beitspläne mit einer dreijähr igen Geltungs­
dauer vereinbart werden.  Der für die Dauer 
von fünf Jahren abgeschlossene Vertrag ver­
längert s ich jeweils um weitere fünf Jahre, 
sofern nicht sechs Monate vor der Ablauffrist 
e ine Kündigung auf diplomatischem Wege 
erfolgt. 

Im Notenwechsel wird zum Ausdruck ge­
bracht, daß durch d iesen Staatsvertrag keine 
anderen zwischen den beiden Staaten beste­
henden, i nsbesondere sich auf die Problema­
tik des U mweltschutzes beziehenden Verträge 
berührt werden.  

Dem N ationalrat ersch ie n  bei der Geneh­
migung des Absch lusses des vorliegenden 
Vertrages d ie Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­
inhaltes i n  die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderl ich. 

Der Ausschuß für Fami l ie u nd U mwelt hat 
die gegenständliche Vorlage in  seiner Sitzung 
vom 19 .  Dezember 1 988 in Verhandlung ge­
nommen und einstimmig besch lossen ,  dem 
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Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Fami l ie und Umwelt somit den 
A n t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 .  Dezember 1988 betreffend e inen Vertrag 
zwischen der Republ ik Österreich und der 
Tschechoslowakischen Sozial istischen Repu­
bl ik über die Zusammenarbeit auf  dem Ge­
biet des U mweltsch utzes samt Notenwechsel 
wird kein E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gehen in die Debatte e in .  

Zu Wort gemeldet hat  s ich Herr Bundesrat 
Erich Holzinger. Ich erteile ihm dieses. 

1233 
Bundesrat Erieh Holzinger (ÖVP, Ober­

österreich) :  Herr Präsident ! Frau Minister !  
Herr  Minister !  Meine sehr geehrten Damen 
und Herren !  Dieser Vertrag hat gesetzeser­
gänzenden Charakter und bedurfte daher ge­
mäß Bundes-Verfassungsgesetz der Genehmi­
gung durch den Nationalrat und damit auch 
der Zustimmung des B u ndesrates. 

Inhaltl ich hat sich dieser Vertrag einerseits 
an den im Juni  1 984 mit Ungarn abgeschlos­
senen Umweltschutzvertrag angelehnt, ande­
rerseits aber auf die zwischenzeitlich einge­
tretenen aktuellen Entwicklungen Bedacht 
genommen. Er gibt uns die Möglichkeit, auf 
Expertenebene, auf wissenschaftl icher Ebene 
Erfahrungen auszutauschen. 

Besonders bemerkenswert f inde ich , daß 
i m  Artikel 2 Abs. 2 b der Austauch von In­
formationen über grenznahe An lagen verein­
bart wird, die im Gebiet des anderen Ver­
tragspartners zu einem wesentl ichen Anstei­
gen der U mweltbelastung führen. - In den 
Absätzen 3 a und 3 b des gleichen Artikels 
wird eine weitere Präzisierung vorgenommen . 

Wenn wir bedenken. daß 75 Prozent unse­
rer Emissionen Immissionen aus unseren 
Nachbarländern sind, so sehen wir, daß gera­
de diesem Vertrag ganz besondere Bedeutung 
zukommt. 

Ich erinnere an das vor ku rzem in diesem 
Hause beschlossene Luftreinhaltegesetz, wo 
Österreich die Grenzwerte auf ein Zeh ntel 
der bisherigen Werte gesenkt hat, unsere 
westl ichen Nachbarstaaten die Werte auf ein 

Drittel gesenkt haben ,  wir aber nicht wissen,  
wie eigentl ich in u nserem Nachbarland 
Tschechoslowakei d iese Werte genau liegen .  

Wir können nur feststel len - und das ha­
ben Besucher dieses Nachbarlandes ja auch 
deutlich sehen können -, daß es dort sicher­
l ich  sehr starke Emissionen  geben muß, u nd 
sie gibt es auch, wei l  gerade der Wald in 
diesem Bereich eine ganz deutliche Sprache 
spricht. 

Wir Österreicher haben in  Europa, so 
scheint es, e ine - was U mweltgesetze und 
U mweltbewu ßtsein anlangt - Vorbildfunk­
lion eingenommen. Ich erin nere noch einmal 
an das Luftre inhaltegesetz, ich errinere aber 
auch daran , daß wir d ie ersten waren,  d ie auf 
gesetzlicher Basis den Einsatz von Katalysa­
toren geregel t  haben .  

Als Vertreter der Wirtschaft stimme ich 
diesen Maßnahmen zu ,  möchte aber doch zu 
bedenken geben, daß der zeitliche Ablauf im­
mer so e ingeric htet werden sol l ,  daß e ine 
Umstell ung der Industrie und des Gewerbes 
ohne Wettbewerbsver lust verkraftet werden 
kann. 

Man so l lte auch danach trachten, daß In­
dustrie und Gewerbe die Chance haben ,  sich 
in der Produktion auf die Herstel lung von 
Umweltschutzeinrichtungen e instel len zu 
können, damit  wi r n icht darauf angewiesen 
sind. solche Anlagen aus dem Ausland im­
portieren zu müssen .  Denn wir haben doch 
- da, glaube ich, sind wir uns sicher e in ig -
alle zusammen die Verpfl ichtung, in unserem 
Lande Arbeitsplätze zu sichern und, wenn 
möglich, neue zu schaffen.  

Wir müssen uns darüber im klaren sein ,  
da ß gerade d ieser Bereich e in  ganz neuer 
Betätigungsbereich ist u nd daß h ier natürlich 
viel Entwicklungsarbeit notwe nd ig ist .  Das 
he i ßt aber n icht, daß wir u ns mit solchen 
Gesetzen Zeit lassen müssen, wir sollen nur  
den  zeitl ichen Ablauf danach e inrichten .  

E ine weitere Vorbi ldfun ktion haben wir  
wohl  damit gesetzt , daß wir das  Atomkraft­
werk Zwentendorf - obwohl  betriebsfertig 
- nicht in Betrieb genommen haben.  

Die eigent liche Dimension d ieser Entschei­
dung wurde uns erst bekannt, a ls wir von der 
Katastrophe von Tschernobyl i nformiert wur­
den. Gerade deshalb, wei l  dort soviel unge­
wiß und unklar war ,  scheint es mir wichtig 
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zu sein, da ß solche Verträge wie der vor l ie­
gende abgeschlossen werden, wei l  eben e ine 
entsprechende I nformation gegeben werden 
muß.  

Wir Oberösterreicher s ind,  gerade was die 
Grenzen zur Tschechoslowakei h in  anlangt, 
sehr  sensibel .  Sie wissen ,  Tschernoby l ist 
1 200 km entfernt, und wir waren damals 
woh l  al le sehr  beunruhigt, wei l  wir einfach 
nicht wußten ,  was geschehen wird ,  welche 
Folgen wir zu erwarten haben .  Wir wissen 
aber aufgrund der Messu ngen, daß bei uns 
e ine hochgradige Belastung gegeben war. 

Temelin ,  ein Atomkraftwerk, fünfmal so 
gro ß wie Zwentendorf, ist nur 1 00 km von 
der oberösterreichischen Landeshauptstadt 
Unz entfernt. S ie können sich vorstellen , daß 
d ie  U nruhe in  der Bevölkerung mit  der Ab­
nahme der E ntfernung zur Grenze natürl ich 
zunimmt. 

Wenn man heute bei der G renze zur 
Tsc hechoslowakei i n  Oberösterreich steht 
und h inüberschaut, kann man die 1 55 m ho­
hen Kühltürme sehen, die dort errichtet wor­
den sind. Wenn man weiß ,  daß e in  solcher 
Turm pro Tag etwa 1 73 000 mJ Wasser ver­
dampft , dann kann man sich auch vorstel len,  
daß damit mögl icherweise kl imatische Verän­
deru ngen verbunden sind. Das ist gar n ic ht 
soweit hergeholt, wen n  man bedenkt, daß 
zum Beispiel in  Frankreich in e iner ähnl i ­
chen Situation die Nebeltage in  der U mge­
bung eines Kraftwerkes um 50 Tage zuge­
nommen haben verglichen mit der Zeit vor 
der Inbetriebsetzung. 

Aber wei taus größer ist natür l ich  die Angst 
vor einem Reaktorunfal l .  Ich sage nochmals: 
Tschernobyl sitzt uns noch tief in den Kno­
chen,  und dennoch. mei ne sehr geehrten Da­
men und Herren, habe ich den Eindruck: 
Wir vergessen zu schnel l ,  was uns da passie­
ren kann. 

Ich denke mit Schaudern zurück an die 
Besprechungen,  die damals in meinem Bezirk 
abgehalten wurden. Es gab eine gewisse Rat­
losigkeit, da man nicht wußte, we lche Werte 
tatsächl ich G renzwerte sind, und wie m üssen 
wir uns verhalten. Ich g laube daher, daß es 
unbedingt notwendig ist, daß man jetzt schon 
über legt, wen n  so etwas - wovor uns Gott 
behüten möge! - passiert: Wie haben wir 
uns zu verhalten? Was muß geschehen? Ich 
wei ß  nicht, ob die nötigen Pläne für e ine 
solche Situation auch tatsäch l ich vorhanden 

sind. Ich würde Sie bitten,  Frau Minister, das 
einer genauen Betrachtung zu unterziehen 
und - soweit das noch nicht geschehen ist 
- d ie entsprechenden Vorkehrungen zu ver­
an lassen .  

Es muß nämlich auch die Bevölkerung ent­
sprechend aufgeklärt werden. Die Bevölke­
rung muß entsprechend erzogen werden, u nd 
diese Erziehung soll n icht bei den Erwachse­
nen, sondern soll schon in der Famil ie, in der 
Schule begin nen,  nicht nur .  was die Gefahren 
aufgrund von Reaktorunfällen, sondern auch 
was das Umweltbewußtsein betrifft. Es muß 
eben jeden stören, wenn er  sieht, daß jemand 
aus dem fahrenden Auto ein Papiertaschen­
tuch oder e ine brennende Zigarette wirft. 

Ich glaube, daß wir mit d iesem Vertrag 
zwar keine unmitte lbaren Änderungen in un­
serem Nachbarstaat Tschechoslowakei herbei­
führen können und daß es uns auch in Zu­
kunft an di rekter Einflußnahme feh lt ,  es si­
chert uns d ieser Vertrag aber Information zu  
und gibt uns  d ie  Möglichkeit, unsere Erfah­
rungen darzulegen beziehungsweise Informa­
tionen zu erhalten .  

Ich betrachte d iesen Vertrag a ls e inen gro­
ßen Schr itt vorwärts, und ich bedanke mich 
bei Ihnen, Frau Min ister, für Ihren E insatz 
in  dieser Richtung und möchte erkläre n, daß 
die Österreichische Volkspartei daher gerne 
ihre Zustimmung hiezu gibt. (BeifaLL bei der 
Ö VP und SPÖ. )  ZU3 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner ertei le ich Herrn Bundesrat 
Mag. Kulman das Wort. 

12 .+4 

B undesrat Mag. Alexander Kulman (SPÖ, 
Burgenland) :  Herr Präsident! Frau Bundes­
min ister !  Werte Damen und Herren !  Sowohl  
Ursachen als auch Auswirkungen der U m­
weltzerstörung können in vielen Bereichen 
von einzelnen Ländern nicht bewältigt wer­
den, sei es, wei l  d ie Luft keine Grenzen 
kennt und wei l  Luftverschmutzungen nicht 
nur an Ort und Stelle Schaden bewirken, 
sondern sich oft 1 000 Kilometer weiter weg 
niederschlagen,  sei es , wei l  fließende Gewäs­
ser keine staat l ichen Grenzen anerkennen 
und somit Schadstoffanreicherungen weiter 
verfrachten,  oder sei es ganz einfach deshalb, 
weil adäquate technologische Kenntnisse feh­
len beziehungsweise die finanziellen Möglich­
keiten nicht vorhanden sind. 
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Deshalb bedeutet jeder zwischenstaatl iche 
Vertrag über Umweltschutzmaßnahmen e i ­
nen wichtigen Beitrag im Kampf gegen zu­
nehmende Zerstörung der Natur und der 
Umwelt. Besonders erfreul ic h  ist, daß es ge­
lungen ist, mit unserem nördlichen Nachbarn 
Tschechoslowakei so lch ein Arbei tsüberein­
kommen abzuschl ießen. Aufgrund von Zei ­
tungsberichten und vielleicht auch aus per­
sönlicher Erfahrung wissen wir, l1!it welch 
gigantischen Umweltproblem die CSSR zu 
kämpfen hat. Ohne Rücksicht auf Verluste 
oder aus ökonom ischen Sachzwängen sowie 
aus e iner gewissen Überheblichkeit den öko­
logischen Bedingungen gegenüber wurde in 
diesem Land Raubbau an der Natur betrie­
ben .  

Sterbende Wälder, verschmutzte Gewässer,  
eine zum Schneiden dicke Luft und eine auf 
Atomkraft ausgerichtete Energiepolit ik berei­
ten uns als Nachbarn natürl ich gro ße Sorgen.  
Dazu kommt noch,  daß die Gesprächsbasis, 
daß die Verhandlungsbereitschaft mit den 
ausschlaggebenden Staatsorganen der Tsche­
choslowakei nicht immer sehr kooperativ 
war. 

Umso positiver kann deshalb d ieser Ver­
tragsabsc hluß bewertet werden.  Es ist sicher 
nicht das Optimu m  erreicht worden ,  aber das 
Eis scheint gebrochen zu sein. und ich bin 
zuversichtl ich. daß kommende Verhandlun­
gen bessere Ergebnisse bringen werden,  und 
zwar schon aus dem einen Grund, da unser 
nördlicher Nachbar sei ne Umweltprobleme 
alleine sicher nicht wird lösen können .  

Mein  Vorredner erwähnte es schon, und 
auch ich möchte den Informationsaustausch 
als einen großen Fortsc hritt und als wichtige 
vertrauensbi ldende Maßnahme bezeichnen .  
Dieser Informationsaustausch wird zwar vor­
derhand nicht zur Verbesserung der Luft­
oder Wasserqual ität beitragen, aber er ermög­
l icht die Entwicklung von Gege��trategien 
und führt vielleicht dazu ,  daß in Osterreich 
entwickelte und bewährte Umwelttechnolo­
gien auch in der Tschechoslowakei angewen­
det werden. 

E ines dürfen wir uns von solchen Verträ­
gen allerdings nicht erwarten und seien die 
Beziehungen zu unseren Nac hbarstaaten 
noch so gut, daß wir nämlich einem anderen 
Land vorschreiben können ,  wo, wan n  welches 
Großprojekt verwirklicht wird. Jedes Land 
wird sich sofort auf se ine Souveränität beru­
fen. 

Ich glaube, in  so lchen Fällen helfen nur 
internationale Verträge, d ie bestim mte ge­
fährliche Technologien verbieten oder - v�r­
gleichbar vielleicht mit Bestimmungen der 
Bauordnung - bestimmte Bauabstände vor 
der jeweil igen Staatsgrenze verlangen .  

So sehr ich  den Bau des Atomkraftwerkes 
Temel in ablehne und so seh r  ich die Sinnhaf­
tigkeit des Wasserkraftwerkes in Nagymaros 
anzwe ifle, so sehr bin ich der Mei nung ,  daß 
dieses P roblem d ie Länder e inmal  selbst lö­
sen müssen. 

Was wir tun können, ist. daß wir diesen 
Ländern u nser Wissen und unsere E rfahrung 
zur Verfügung stel len. Wir können nur hof­
fen ,  daß diese u nsere Erfahrung und unser 
Wissen angenommen werden.  

In d iesem Sinn möchte ich namens der 
SPÖ-Fraktion dem vorliegenden Vertragsab­
schluß die Zust immung erteilen. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ und Ö VP.) 12  . .J.S 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat s ich Frau Bundesminister 
Dr. Flemming. Ich ertei le es ihr .  

12.-18 

Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Fami lie Dr .  Maril ies Flemming: Werter Herr 
Präsident !  Hohes Haus! Nur ganz kurz zu 
I.�rer Information:  vDer Vertrag zwischen 
Oster reich und der es SR betreffend die Re­
ge lung von Fragen gemeinsamen Interesses 
im Zusammenhang mit der nuklearen Sicher­
heit und dem Strahlenschutz wurde am 1 .  
und 2 .  Dezember i n  Wien finalisiert und 
wird auch sehr bald in  Kraft treten. 

Noch e ine Information dazu: Es war mög­
lich, bei einem Besuch des Herrn B undes­
kanzlers in der Tschechoslowakei, an dem ich 
auch tei l nehmen konnte, und in  den Gesprä­
chen, die der Herr Bundeskanzler mit dem 
damaligen Min isterpräsidenten Strougal ge­
führt hat u nd ich mit meinen Gegenüber, das 
war Minister Obcina, zu erreichen, daß die 
Tschechoslowakei akzeptiert, daß der Begriff 
"grenznahe" , auf die ja die Informationen 
dann gegeben werden, auf alle Atomkraft­
werke ausgedehnt wird, unabhängig davon,  
wo s ich dieses Atomkraftwerk  befindet. Ich 
glaube, das war ein ganz, ganz großer Erfo lg 
und gibt uns wirkl ich  die Mögl ichkeit, unter 
Umständen technisches Know-how e inzubrin­
gen, über das eben die Tschechoslowakei 
nicht verfügt. 
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Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie Dr.  Marilies Flemming 

Zum gegenständlichen Vertrag noc h  weite­
re I nformationen: Um eine möglichst rasche 
und praktische U msetzu ng dieses Vertrages 
sicherzustellen, haben in der Zeit vom 28.  bis 
29. November in Brünn erste Expertenge­
spräche über die Vorbereitung e ines Arbeits­
planes stattgefu nden.  Beamte meines Hauses 
waren in Brünn; man hat sich geeinigt über 
einen Arbeitsp lan bezüglich Luftreinhaltung, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, ökonomische 
Aspekte des Umweltsch utzs, Umweltverträg­
lichkeitsprüfung, Naturschutz, rechtl iche 
Aspekte des Umweltschutzes, ausgewählte 
umweltrelevante Aspekte von Waldschädi­
gungen und so weiter. 

Als weitere Vorgangsweise wurde auch in 
Auss icht genommen,  daß weiterhin im ersten 
Quartal 1 989 Gespräche in Wien geführt 
werden, sodaß der Arbeitsplan dann gleich­
zeitig mit d iesem Übereinkommen in Kraft 
treten kann. 

Erlauben Sie mir nur,  Ihnen, da beide Vor­
redner die hohe E mission angesprochen ha­
ben, die aus der Tschechoslowakei kommen, 
das einmal  plastisch vor Augen zu führen: Im 
Rah men des ECE-Programms der U NO gibt 
es Meßstel len, ein Meßstel lennetz in ganz 
Europa, und mit d iesem kann man ganz ge­
nau festste l len, wer was emitiert .  

Österreich emitiert i m  Jahr 
2 1 6 000 Tonnen NOx, das s ind jene Schad­
stoffe, die vor allem der Straßenverkehr ver­
ursacht, 2 1 6  000 Ton nen; die Tschechoslowa­
kei, obwohl  sie kaum einen Wagenpark hat, 
980 000 Tonnen. Man muß sic h  das einmal 
vorstellen: Das kommt einfach von der kata­
strophalen S ituation, in der sich die Fahrzeu­
ge dort befinden, und es besteht überhaupt 
keine Chance, daß sich das in absehbarer 
Zeit bessert. Sie werden nach wie vor Autos 
aus der UdSSR kaufen, oder wen n  Sie einen 
Wagen aus dem Westen kaufen, dann sind es 
auch die alten, die wir nicht mehr wollen. 
wei l  s ie zu viel Schadstoffe emitieren.  

Was die S02-Emission an langt, so ist die 
Situation noch viel katastrophaler: Österreich 
hat ja  in den letzten zehn Jahren große An­
strengungen ergriffen, um seine 
SOrEmission gerade im Bereich der Indu­
strie und des Gewerbes zu senken, u nd es ist 
uns ja auch gelungen, in den letzten zehn  
Jahren unsere SOz-E mission um 60  Prozent 
zu senken, aber die Immissionssenkung bi tte 
nicht um 60 Prozent, sondern nur um 
25 Prozent .  Und d ie Differenz ist sozusagen 

das, was wir diesbezüglich von unseren Nach­
barn bekommen. 

Wen n  ich es Ihnen noch e inmal anschau­
l ich zeigen darf: Österreich emittiert i m  Jahr 
1 70 000 Tonnen SOz und die Tschechoslowa­
kei b itte 2,9 Mi l l ionen Tonnen. Man stel le 
sich das bitte vor !  Und wenn man jetzt 
manchmal in Österreich sagt, noch rascherer 
U mweltschutz, und Professor Mayer von der 
Hochschule für Bodenkultur fordert das so­
fortige E instel len sämtlicher Emissionen -
niemand fährt mehr  mit dem Auto, n iemand 
heizt meh r  im Winter, überhaupt keine Indu­
strie, wir sperren al les zu - ,  auch dann ,  
meine Damen und Herren. wenn wir das tun 
würden, wären unsere Wälder nicht  gerettet, 
denn das, was wir von unseren Nachbarn an 
Schadstoffen bekommen, würde unsere Wäl­
der weiterhin schädigen. 

Ich meine, es ist daher dringend notwen­
d ig,  so lche Verträge abzuschl ießen.  Und 
wenn es auch nur kleine Schritte sind: Das 
Bewußtsein wächst doch, und viel leicht ha­
ben wir dann doch noch eine Chance. 
Danke. (Allgemeiner BeifaLL. ) /2.5+ 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wei­
tere Wortmeldungen l iegen n icht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird vom Herrn Berichterstatter e in 
Schlußwort gewünscht? - Das ist auch nicht 
der Fall .  

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b 5 t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit StimmeneinheLLigkeü, gegen den 
Beschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

12 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14.  Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
(48. Gehaltsgesetz-Novelle) , das Richter­
dienstgesetz, das Pensionsgesetz 1 965, das 
Nebengebührenzulagengesetz und das Bun­
destheaterpensionsgesetz geändert werden 
(810 und 827/NR sowie 3630/BR der Beila­
gen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
gelangen nun zum 1 2 . Punkt der Tagesord-
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Vizepräsident Walter Strutzenberger 

nung: Besch luß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz ,  mit dem das Gehaltsgesetz 1 956 
(48. Gehaltsgesetz-Novelle) ,  das Richter­
dienstgesetz, das Pensionsgesetz 1 965. das 
Nebengebührenzulagengesetz und das Bun­
destheaterpensionsgesetz geändert werden.  

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Ludwig Bieri nger übernommen. Ich bitte ihn 
um den Bericht. 

Berichterstatter Ludwig Bieringer: Hohes 
Haus! Der vorl iegende Beschl u ß  des Natio­
nalrates hat insbesondere im S inne eines am 
1 8 . November 1 988 mit den vier Gewerk­
schaften abgesch lossenen Gehaltsabkommens 
e ine Anpassung der Bezugsansätze der öf­
fentl ich Bediensteten ab 1 .  Jänner 1 989 um 
2.9 Prozent und darauf aufbauend ab 
1 .  Jänner 1 990 um weitere 2,9 Prozent sowie 
e ine Erhöhung des Pensionsbeitrages ab 
1 .  Jänner 1 989 auf 9 ,75 Prozent und mit 
1 .  Jänner 1 990 auf 1 0,0 Prozent zum Gegen­
stand. Die Erhöhung des Pensionsbeitrages 
ist ein Sch ritt zur Angleichung des Ausma ßes 
der Pensionsbeiträge der öffentlich Bedien­
steten an d ie Höhe der Pensionsversiche­
rungsbeiträge nach dem ASVG. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
l ismus hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 1 9. Dezember 1 988 in  Ver­
handlung genommen und einst immig 
beschlossen,  dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen E inspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Verfassung und Föderal ismus 
somit  den A n t r a g, der Bundesrat wolle 
beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bunde'sge­
setz,  mit dem das Gehaltsgesetz 1 956 
(48. Gehaltsgesetz-Novelle), das Richter­
dienstgesetz, das Pensionsgesetz 1 965, das 
Nebengebührenzu lagengesetz und das Bun­
destheaterpensionsgesetz geändert werden, 
wird ke in E inspruch erhoben. 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: 
Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist d ies 
nicht der Fal l .  

Wir kommen zur Abstimmung .  

Bei  der A b s l i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
GeselzesbeschLuß des Nationalrates k e i II e n 
E i n  s p r U c h zu erheben. 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 
1948 (40. Vertragsbedienstetengesetz-Nove­
He) und die Bundesforste-Dienstordnung 
1986 geändert werden (81 1  und 828/NR so­
wie 36311BR der Beilagen) 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Wir 
ge langen nun zum 1 3 . Punkt der Tagesord­
nung: Besch luß  des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 
1 948 (40. Vertragsbedienstetengesetz-Novel le )  
und die Bundesforste-Dienstordnung 1 986 
geändert werden. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Ludwig Bieringer übernommen. Ich bitte ihn 
u m  den Bericht. 

Berichterstatter Ludwig Bieringer: Hohes 
Haus! Der vorl iegende Beschluß des Natio­
nalrates hat vor a l lem im Sinne des am 
1 8 . November 1 988 mit den v ier Gewerk­
schaften abgeschlossenen Gehaltsabkommens 
eine Erhöhung der Bezugsansätze des Ver­
tragsbedienstetengesetzes 1 948 und der Aus­
bi ldungsbeiträge für die E ignungsausbi ldung 
sowie die E rhöhung der Bezugsansätze der 
Bundesforste-Dienstordnung 1 986 ab 
1 .  Jänner 1 989 um 2,9 Prozent und darauf 
aufbauend ab 1 .  Jänner 1 990 um weitere 
2,9 Prozent zum Gegenstand . Ferner sieht 
der Besch luß die Erhöhung der Beitragssätze 
�� r  d ie Zusatzpensionen der Bediensteten der 
Osterreichischen Bundesforste im gleichen 
Verhältnis vor, wie dies für den Pensionsbei­
t rag für Beamte in der 48.  Gehaltsge­
setz-Novelle vorgesehen ist. (Der 
P r ä  s i d e n  t übernimmt wieder den Vor­
sitz. ) 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei ­
ner  Sitzung vom 1 9. Dezember 1 988 in  Ver­
handlung genommen und einstimmig be­
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 
somit  den A n t r a g, der Bundesrat wol le 
besch ließen: 
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Berichterstatter Ludwig Bieringer 

Gegen den Beschluß des National rates vom 
14 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz,  mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 
1 948 (40. Vertragsbedienstetengesetz-Novel le) 
und die B u ndesforste-Dienstordnung 1 986 
geändert werden, wird kein E inspruch erho­
ben .  

Präsident: Wortmeldungen l iegen nicht 
vor .  

Wünscht jemand das  Wort? - Es ist d ies 
nicht der Fall .  

Wir kom men zur Abst immung. 

Bei der A b S l i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeil. gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

14, Punkt:  Beschluß des Nationalrates vom 
14, Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Verfassungsgerichtshofge­
setz 1953 geändert wird (645 und 826/NR 
sowie 3632/BR der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen nun zum 
1 4. Punkt der Tagesordnung: Beschluß des 
Nationalrates vom 1 4 .  Dezember 1 988 betref­
fend ein Bundesgesetz, mit  dem das Verfas­
sungsgerichtshofgesetz 1 953 geändert wird. 

D ie Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Dr. Martin Strimitzer übernommen.  Ich bitte 
ihn um den Bericht. 

Berichterstatter D r. Martin Strimitzer: Ho­
hes Haus! Der vorl iegende Beschluß  des Na­
tional rates sieht eine Novell ierung der § §  1 7  
Abs. 3 und 62 Abs. 2 des Verfassungsge­
richtshofgesetz 1 953 vor, durch welche der 
Änderung des Art. 1 40 Abs. 1 B-VG dJ,lrch  
das Bundesverfassungsgesetz vom 23 .  J uni  
1 988,  BGBl.  34 1 1 1 988,  entsprochen wird. 
Aufgrund dieser Änderung steht das Recht 
der Anfechtung von Bundesgesetzen wegen 
Verfassungswidrigkeit auch e inem Drittel der 
Mitglieder des Bundesrates zu. 

D ie vorgeschlagene Neufassung des § 66 
Verfassungsgerichtshofgesetz 1 953 bezüglich 
der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 
Staatsverträgen trägt dem Umstand Rech­
nung, daß ab 1 .  Jänner 1 989 gemäß Art .  1 6  
B-VG den Ländern das Recht zusteht, in  
Angelegenhe i ten,  die in ihren selbständigen 
Wirkungsbereich fal len, Staatsverträge mit an 

Österreich angrenzenden Staaten oder deren 
Teilstaaten abzuschließen . 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei ­
ner  Sitzung vom 1 9. Dezember 1 988 in Ver­
handlung genommen und einstimmig be­
sch lossen, dem Hohen Hause zu empfehlen,  
keinen Einspruch zu erheben . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 
somit  den A n t r a g, der Bundesrat wol le 
beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates von 
14 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Verfassungsgerichtshofge­
setz 1953 geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein .  

Zu Wort geme ldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Herbert Schambeck.  Ich erteile es ihm. 

lJ.()[ 

Bundesrat Dr .  Herbert Schambeck (ÖVP,  
Niederösterre ich) :  Herr Präsident!  Herr Bun­
desminister !  Meine Damen und Herren !  Es  
ist ein Kennzeichen der  Entwicklung des de­
mokratischen Verfassungsstaates in Öster­
reich.  daß wir seit der Dezember-Verfassu ng 
1 867 über e ine eigene Verfassu ngsgerichts­
barkeit verfügen. Die Verfassungsgerichtsbar­
keit geht zurück auf das Staatsgrundgesetz 
über die E insetzung eines Reichsgerichtes 
1 867, eines der fünf Staatsgrundgesetze . Be­
reits zwei Jahre später, 1 869, ist das Ausfüh­
rungsgesetz dazu ergangen, für den Verwal­
tungsgerichtshof erst 1 8 75. Die Verfassungs­
gerichtsbarkeit hat eine gro ße Tradition .  
Hans Kelsen hat s ie  selbst a ls  se in l iebstes 
Kind beze ich net. 

Wer das Bundes-Verfassungsgesetz 1 920 
zur Hand nimmt und d ie einzelnen Haupt­
stücke betrachtet, der wird sehen. daß das 
erste Hauptstück an und für sich,  was den 
Inhalt anbetrifft, einen chaotischen Inhalt 
hat. Was da al les so nebeneinander ist, ist 
zum Großteil ziemlich ungeordnet, wenn 
man von den ersten Artikeln absieht. Aber 
sonst geht da einiges durcheinander, was die 
Baugesetze und die Staatsstrukturbestimmun­
gen betrifft. H ingegen sieht man eine großar­
tige Systematik, wenn man die Zuständigkeit 
des Verfassu ngsgerichtshofes zur Hand 
nimmt.  
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Dr. Herbert Schambeck 

Ich se lbst mache es gerne zu einer Prü­
fungsfrage, daß ich die Studenten einlade, 
von hinten nach vorne zu b lättern, nämlich 
von den Zuständigkeiten des Verfassungsge­
richtshofes ausgehend die Struktur der öster­
reichischen Staatsrechtsordnung und des 
Bundes-Verfassungsgesetzes zu erklären, wo­
bei diese Zuständigkeiten vor allem geprägt 
sind durch jene Lehre, d ie auf meinen ver­
ehrten Lehrer Adolf Merkl zurückgeht, näm­
lich die Lehre vom Stufenbau der Rechtsord­
nung, daß das Normensystem in entsprechen­
dem Bezug der e inzelnen Rechtssatzformen 
zueinander überprüft wird. 

Daher ist es völl ig gerecht, u nd wir sind 
sehr glück lich darüber im Bundesrat, daß wir 
heute jenes Zusatzgesetz verabschieden kön­
nen, jene Begleitnormen, die im Hinb lick auf 
die Verfassungsgerichtsbarkeit, nämlich die 
Normenkontrolle, erforderlich geworden sind 
durch die letzte Bundes-Verfassungsgesetz­
Novelle. Ich sage nicht Föderalismus-Novelle, 
weil ich mit dem Herrn B undesrat Dr. Stri­
mitzer, mit dem Herrn Bundesrat Jürgen 
Weiss, mit unserem zukünftigen Präsidenten 
im B undesrat Dr. Frauscher und vielen. die 
hier föderal istisch,  staatsrechtlich mitden ken, 
sagen möchte: In  dem Gesetz sind zum Un­
terschied von anderen Verfassungsgesetz-No­
vellen, die sich vorher überwiegend oder aus­
schließl ich mit föderal istisc hen F ragen be­
schäftigten, nur einzelne föderalistisc he Spu­
ren beinhaltet, die man noch ausbauen und 
die man außerdem auch fortsetzen kann. Wir 
sind sehr glückl ich darüber, daß in d ieser 
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle e in  Fort­
schritt erzeugt werden konnte und in  dem 
vergangenen Jahr,  in diesem nun ablaufenden 
Jahr , nämlich im Juni h ier die Verabschie­
dung der Ergänzung zur Geschäftsordnungs­
reform des Bundesrates erfo lgte. Es war sehr  
richtig, daß gerade jetzt am Ende des Jahres 
jene beiden föderal istischen Fortschritte, 
nämlich der Zugang zur Normenkontrolle 
beim Verfassungsgerichtshof durch den Bun­
desrat und die Regionalpolit ik,  eben für den 
Verfassungsgerichtshof hier kontrol l ierbar ge­
macht werden .  Zwei Verfassungsgesetz-No­
vellen mit föderalistisch beachtenswertem In­
halt werden nun für die Verfassungsgerichts­
barkeit zugänglich gemacht. 

Dies entspricht schon der Normlogik nach 
der Bundes-Verfassungsgesetz-Novel le 1 984, 
in  der der Bundesrat, und zwar u nter Abge­
hen vom Verfassungssystem seit  1920 -

denn da hat der B undesrat nur die Möglich­
keit gehabt zu behindern, aber nicht zu ver-

hindern - ,  das absolute Veto, ist gleich das 
Zustimmungsrecht, für alle Kompetenzände­
rungen bekommen hat. Da der B undesrat 
1 984 e in  solches Recht bekommen hat, ist es 
nun notwendig, daß er auch ein Normüber­
prüfungsrecht hat, ein Normkontrol l ierungs­
recht. 

Dieses haben wir in diesem Jah r  bekom­
men .  denn nun hat nämlich ein Drittel der 
Bundesräte das Gesetzesanfechtungsrecht 
beim Verfassungsgerichtshof. Bisher mußte 
man sich i mmer damit behelfen, daß eine 
qualifizierte Minderheit der Nationalräte so l­
che Anfechtungen vorgenommen hat und 
vorher jahrzehntelang die Landesregierung, 
die politisch näher gestanden ist, wobei ich 
sagen muß :  Hier handelt es sich um den 
Mi ßbrauch einer rechtlichen Kontrolle, die ja 
föderalist isch gedacht ist, zu parteipol itischen 
Zwecken. Jetzt haben wir als Länderkammer 
auch die Möglichkeit der Normüberprüfung. 
Das ist ein großer Fortschritt .  

Hohes Haus! Wir müssen wissen, daß der 
Bundesrat seit 1 920 niemals den Zugang zur 
rechtl ichen Kontro lle gehabt hat, genauso wie 
er ihn heute eben nicht zur finanziellen Kon­
trolle hat. Wir hatten bisher politische Kon­
trollrechte, wir haben jetzt die rechtliche 
Kontro lle durch das Normprüfungsverfahren 
beim Verfassungsgerichtshof bekommen . Das 
ist ein gro ßartiger Fortschritt, den wir von 
der Österreichischen Volkspartei se it  Jahren 
verlangt haben .  Wir freuen u ns,  daß sich die 
Sozial istische Partei dem angesch lossen hat 
und daß wir das einhellig verabsch ieden 
konnten.  Es ist notwendig, daß man hier 
nicht nur  bei qualifizierten Normen ein Zu­
stimmungsrecht hat, sondern daß man auch 
überprüfen kann ,  was al les in die Zuständig­
keit h ineinfällt. Sonst wäre das sanktionslos 
gewesen .  

Das zweite ist der große Fortschritt der 
Regionalpolitik. Gerade in einer Zeit vielfäl­
tiger  Formen des europäischen Zusammen­
rückens ist die Regionalpolitik von vorrangi­
ger Bedeutung, wobei wir wissen, daß Regio­
nen noch nicht Länder sind. Regionen haben 
nicht Staatscharakter. Aber die Regionen ha­
ben e ine sehr große Bedeutung im internatio­
nalen Leben.  Wir wissen das von den ver­
schiedenen Arbeitsgemeinschaften ,  d ie b isher 
mehr  auf dem Wege der Privatwirtschaftsver­
waltung, aber nicht mit hoheitsrecht lichen 
Möglichke iten zusammenarbeiten konnten.  
Diese Möglichkeit ist jetzt gegeben ,  und das, 

. was seit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novel-
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le 1 974 möglich war an kooperativem Föde­
ralismus - Verträge zwischen Bund und 
Ländern und Ländern unterei nander -, kann 
sich nun fortsetzen in einer k lugen Nachbar­
schaftspolitik durch Regionalabkommen. Ne­
ben Gliedstaatsverträgen wird es jetzt auc h 
Regionalabkommen geben können. Auch da­
für ist die Kontrolle durch den Verfassungs­
gerichtshof erforderlich, damit unser Nor­
mensystem eingehalten wird .  

Ich darf bei  d ieser Gelegenheit dasselbe 
sagen wie das letzte Mal:  Ich hoffe sehr, daß 
die Zuständigkeit des Bundes in  bezug auf 
das Zustandekommen solcher Regionalab­
kommen nicht zu einer Oberaufsicht des 
Bundes gegenüber der Landespolitik genutzt 
wird, wie bisweilen die Bundesaufsicht mit 
dem E inspruchsrecht zur Wahrung - nicht 
der Bundeskompetenz, sondern es ist weiter 
form uliert - von Bundesinteressen genutzt 
wird. 

Selbstverständlich wird es notwendig sein,  
daß s ich d ie Landespolitik an der Bundespo­
l itik orientiert. Allerdings sol l  der Staatscha­
rakter der B undesländer gewahrt bleiben und 
das, was schon beim Europarat im Hinblick 
auf die Regionalpo l itik als notwendig zum 
Ausdruck gekommen ist, so l l  auch hier zum 
Tragen kommen. 

Wir freuen uns, daß noch in  diesem Kalen­
derjahr d iese beiden Fortschritte des Födera­
lismus und in d iesem einen Fal l auch der 
Zuständigkeit des Bundesrates zum Tragen 
kommen in dem notwendigen Ausbau der 
österreichischen Verfassungsgerichtsbarkeit. 

Wir selbst für den Bundesrat hoffen, daß 
für die Zukunft es auch möglich ist, dort ein 
solches Drittel ,  das jetzt ein Gesetzesanfech­
tungsrecht beim Verfassungsgerichtshof hat, 
ganz gleich wie die Stärkeverhältnisse im 
Bundesrat s ind ,  die nach der  Dynamik unse­
rer Landespolitik sich ja ändern können, 
auch das Rec ht zu Gesetzesinitiativen im 
Bundesrat erhalten kann. Im Nationalrat -
das wissen die Damen und Herren - sind 
acht U nterschriften für e ine Gesetzesinitiati­
ve erforderl ich, bei uns wäre es bis jetzt e in 
Mehrheitsbeschluß .  

Der zweite Wunsch, den ich in  den Raum 
stellen darf: Es wurde zu meiner gro ßen 
Freude - ich habe das l iterarisch schon 1 9 7 1  
in  meinen Schriften verlangt - das Volksbe­
fragen auf B undesebene eingeführt. Ich hoffe 
sehr, daß d iese Möglichkeit der In it iative zur 

Volksbefragung in der Zukunft neben dem 
Nationa lrat auch e ines Tages dem Bundesrat 
eröffnet werden kann.  

Wir wissen genau - damit darf ich schon 
schließen - ,  daß Verfassungsreformen nicht 
in großen Blöcken vor sich gehen können. 
Dazu ist ein Verständnisprozeß in der plura­
l istischen Demokratie notwendig. Das erfolgt 
schrittweise. Ich freue mich, daß wir am 
Ende dieses Gedenkjahres, in  dem wir man­
ches zu bedenken haben ,  was wir als Ver­
'pflichtung für die Zukunft mit uns nehmen 
müssen, zum Ausbau der österreichischen 
Verfassungsstaatl ichkeit und damit auch des 
Verfassungsgerichtshofes beitragen. 

Meine Fraktion, ich glaube, es wird auch 
be i den anderen keine Gegenstim me geben ,  
wird gerne dieser Novelle d ie  Zustimmung 
geben. 

Ich möchte bei d ieser Gelegenheit aber 
auch dem Verfassungsdienst, der hier durch 
Herrn Dozenten Ministerialrat Dr.  Berchtold 
vertreten ist. und allen Mitarbeitern aufrich­
tig danken für das, was in den letzten Mona­
ten auch zur Fortschreibung der Rechte der 
österreichischen Bundesstaatlichkeit und des 
Bundesrates geschehen ist. U nd wir danken 
für al les Verständnis, das außerhalb des Bun­
desrates im Parlament dafür zum Tragen ge­
bracht wurde, und hoffen, daß auch dieser 
Fortschritt in  Zukunft möglich sein wird. 
(Allgemeiner Beifall. ) 13. I I  

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fal l .  Die Debatte ist geschlossen.  

Wird von der Berichterstattung e in Schluß­
wort gewünscht? - Auch das ist n icht der 
Fal l .  

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r Cl c h zu erheben. 

15. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Fernwärmeförderungsge­
setz geändert wird (786 und 832/NR sowie 
3609 und 3633/BR der Beilagen) 

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)56 von 117

www.parlament.gv.at



B undesrat - 5 1 0. S itzu ng - 20.  Deze mber 1 988 22549 

Präsident 

Präsident: Wir ge langen zum 1 5 . Punkt 
der Tageso rdnung: Beschluß des Nationalra­
tes vom 1 3 . Dezember 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Fernwärmeförde­
rungsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr B undesrat Erich 
Holzinger .  Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Erich Holzinger: Herr Prä­
sident! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren !  Ich bringe den Bericht über das 
Fernwärmeförderungsgesetz. 

Der vorl iegende Besch luß des Nationalrates 
wurde erforderlich, da das Fernwärmeförde­
rungsgesetz in der geltenden Fassung die 
Förderung nur jener I nvestit ionen vorsieht, 
die bis 3 1 .  Dezember 1 988 in  Angriff genom­
men werden.  

Durch den gegenständl ichen Beschluß so l­
len die erforderlichen gesetz lichen Vorausset­
zungen für eine Neugestaltung geschaffen 
werden. Insbesondere erfolgt: 

die Verlängerung des Zeitraumes, inner­
halb dessen Fernwärmeinvestitionen geför­
dert werden können, bis 3 1 .  Dezember 1 99 1 ;  

die Erhöhung des Investitionsrahmens auf 
1 1  Mil l iarden Schi l l ing; 

die Konzentrierung der vorhandenen För­
derungsmittel auf erneuerbare E nergieträger; 

der Wegfall der Zinsenzusch üsse zur Ver­
meidung budgetmäß iger Belastungen. 

Für die E rhöhung des Investitionsrahmens 
um 3 Mil l iarden Sch i l l ing sind bei voller Aus­
schöpfung insgesamt etwa 2 1 0  Mi ll ionen 
Schi l ling Budgetmittel erforderl ich.  

Die jähr l iche B udgetbe lastung könnte 
durch Steuerung der jährl ichen Förderungs­
zuerkennung den budgetären Möglichkeiten 
angepaßt werden.  

Der Wirtschaftsausschuß hat d ie gegen­
ständliche Vor lage in  seiner S i tzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis sei ner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
13 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Fernwärmeförderungsge­
setz geändert wird ,  wird kein Einspruch er­
hoben. 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein .  

Ich ertei le Herrn Bundesrat Dr. h. c .  Man­
fred Mautner Markhof das Wort. 

IJ.IJ 

Bundesrat D1'. h. c. Manfred Mautner 
Markhof (ÖVP, Wien): Herr Präsident !  Herr 
Bu ndesminister !  Hoher Bundesrat! Heute 
habe ich vor mir eine Gesetzesvorlage l iegen , 
durch die das Fernwärmeförderungsgesetz 
geändert werden so l l .  Nun ist es ja grundsätz­
l ich so, daß diese Novelle deshalb nötig ge­
worden ist, weil das Fernwärmegesetz i n  der 
geltenden Fassung nur mehr bis zum Ende 
dieses Jahres die Förderung von Investitionen 
im Bereich der Fernwärmeaufbringung mög­
l ich macht.  

Eigentl ich ist es keine Frage, daß im Sinne 
einer kontinuierlichen Fortführung der öster­
reichischen Energiepolitik auch weiterhin 
Förderungsgelder für den zügigen Ausbau 
der Fernwärme bereitgestellt werden m üssen. 
Denn gerade die Verbil l igung anderer kon­
ventioneller Energieträger, wie etwa des Erd­
öls ,  bringt die Fernwärme kostenmäßig In 
e ine etwas schlechtere Position.  

Und mit  Sicherheit ist es auch so . meine 
sehr geehrten Damen und Herren,  daß die 
Förderung der Fernwärme, insbesondere die 
N utzung betrieblicher Abwärme, der ver­
stärkte Einsatz von Kraft-Wärme-Kupplun­
gen und d ie Verbrennung von Abfal l  und 
Biomasse, einen weiteren erfolgreichen 
Schritt in der Energiepolitik unseres Landes 
bedeutet. 

Nebenbei se i an dieser Stelle erwähnt, daß 
es durch die massive Unterstützung der i m  
al lgemeinen sparsamen und sauberen Fern­
wärme ge lungen ist, den Anschlu ßwert i m  
Bere ich der Fernwärme zwischen den frühen 
siebziger Jahren und dem Vorjahr zu vervier­
fachen. Trotzdem befindet sich die Fernwär­
meversorgung zurzeit noch im Aufbau. Die 
Novel le zum Fernwärmeförderungsgesetz sol l  
deshalb e inen Beitrag zur  Weiterführung der 
Fernwärmeversorgung in Österreich leisten. 

Schwerpunkte dieser Novelle sind: 
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Erstens: Das Ziel des Fernwärme-
förderungsgesetzes 1 988 so ll es sein ,  zusätz­
l ich zu den nach dem Fernwärmeförderungs­
gesetz 1 985 vorgesehenen 8 Mi l l iarden Sc hi l ­
l ing weitere 3 Mill iarden Schi l l ing in Fern­
wärmeinvestitionen zu bewirken. 

Zweitens: Durch einen Antrag in zweiter 
Lesu ng zum Budgetkapitel Handel werden 
die Förderungsmittel von 90 Mi l l ionen Schi l ­
l ing  auf 1 75 Mi l lionen Schi l l ing aufgestockt. 

Drittens: die verstärkte N utzung von er­
neuerbaren Energieträgern wie Biomasse , 
Mül l ,  Geothermie und I ndustriewärme und 
von Braunkohle. Allerdings muß bei d iesem 
Punkt darauf hingewiesen werden, daß nicht 
alle d iese B re nnstoffe tatsäch l ich  die Umwelt 
entlasten, zumal beispielsweise an der TU 
Wien jüngst festgeste l lt wurde, daß bei der 
Verfeuerung von Biomasse eine nicht uner­
hebliche Menge an Schadstoffen anfälIt. 

Ich möchte daher an dieser Stel le e ine 
Lanze für die Nutzung jener natürlichen, im 
höchsten Maße umweltfreund lichen Energie­
quelle brechen, die in Österreich nach wie 
vor im großen Umfang verfügbar wäre. Ich 
bin nämlich der Ansicht, daß wir unsere Um­
welt vor a l lem durch e inen weiteren Ausbau 
der so reichlich vorhandenen Wasserkräfte 
unseres Landes maximal schonen und gle ich­
zeitig den I mportbedarf an Energie deutlich 
vermindern könnten.  

E ine Beendigung der nun schon viel  zu 
lange dauernden Nachdenkpause wäre aller­
dings die Grundlage dafür, daß Österreich 
den Ausbau der Wasserkraft auf ein ähnlich 
hohes N iveau bringen könnte , wie dies etwa 
in der Schweiz schon geschehen ist. Den n  
während bei unseren e idgenössischen Freun­
den bereits mehr als 90 Prozent der nutzba­
ren Wasserkräfte in den Dienst der Energie­
wirtschaft gestellt sind, l iegt dieser Antei l  bei 
uns erst bei 60 Prozent. 

Daß die Verbundgesellschaft m it einer rie­
sigen ,  jederzeit verfügbaren Investitionssum­
me Gewehr  bei Fuß steht, brauche ich woh l  
nicht extra zu  erwähnen,  doch hoffe i ch  in 
diesem Zusammenhang, daß sich ein ebenso 
gro ßes Verständnis für die jewei l ige Umwelt­
kompatib i l ität be i ihr auch eingestellt hat . 

Es ist schon richtig, daß es Österreich spe­
ziell seit den beiden E rdölschocks der siebzi­
ger Jahre gelungen ist , das Wirtschaftswachs­
tum von der Zunahme des Energiever-

brauchs tei lweise abzukoppeln .  Während zum 
Beispiel der  Produktionszuwachs der he imi­
schen Wirtschaft zwischen 1 973 und . 1 98 7  
3 5  Prozent betrug, stieg der gesamte Energie­
verbrauch im selben Zeitraum lediglich um 
12 Prozent. Dennoch ist es eine Tatsache. 
daß der Bedarf an Energie auch weiterhin 
ansteigen wird. B is zur nahen Jahrtausend­
wende rechnet man mit einem Bedarfszu­
wachs bei der elektrisc hen Energie von bis zu 
30 Prozent. 

Ich glaube daher, daß die Förderung er­
neuerbarer E nergieträger und die Unterstüt­
zung der Fernwärme durchaus zielführende 
Maßnahmen sind. Gleichzeitig bin ich auch 
der festen Überzeugung, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, daß wir es uns sowoh l  
aus Umwelt- als auch aus Kosten- und  Be­
darfsgründen auf Dauer n icht leisten können, 
auf die sauberste aller Energieformen, näm­
lich auf die Wasserkraft, zu verzichten.  Das 
haben auch längst die Bürger unseres Landes 
erkannt, d ie sich in verschiedenen Umfragen 
mehrheitlich für den raschen Ausbau der 
Wasserkraft ausgesprochen haben .  

Jetzt aber zurück zu dem mir  vorl iegenden 
Gesetzentwurf, bei dem wir weitere wichtige 
Punkte finden, wie - wenn ich weiter auf­
zählen darf - :  

Viertens: Förderung der Kraft-Wärme­
Kupplung be i Kraftwerksan lagen. 

Fünftens: Begrenzung der Förderung mit  
30 Mi l l ionen Schil l ing Geldzuwendungen pro 
Jahr und Förderungswerber . 

Sechstens: Soferne es sich um ein Fernwär­
meausbauprojekt handelt, das dem Erstaus­
bauer eines Versorgungsgebietes dient, kann 
eine einmalige Geldzuwendung in der Höhe 
von maximal 10  Prozent der gesamten Inve­
stitionssumme gewährt werden .  

Siebentens: Voraussetzung der Förderung 
ist , daß auch andere Gebietskörperschaften , 
in denen d urch das Vorhaben die Abgabe 
von Wärme erfolgen sol l ,  aufgrund von Ver­
einbarungen zur F inanzierung in der Höhe 
eines Drittels der Bundesförderung beitragen .  

Achtens: F ü r  Bohrungen z u r  Erschl ießung 
geothermischer Quellen kann der Bund eine 
Ausfal lsbürgschaft in  der Höhe von maximal 
6 Mi ll ionen Schi l l ing je Projekt übernehmen. 
Für erfolglose Bohrungen können Zuschüsse 
in Höhe von maximal 8 Prozent der verlore-
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nen I nvestitionssumme, höchstens jedoch 
1 ,2 Mi l l ionen Sch i l l ing je Bohrung gewährt 
werden. 

Und neuntens: Von den gemäß Bundesfi ­
nanzgesetz für Zwecke der Fernwärmeförde­
rung veranschlagten Beträgen sind nach Ab­
zug für Zinsenzuschüsse aufzuwendende För­
derungsmittel 40 Prozent fü r Förderung von 
Wärmeausbau mit einer Investitionssumme 
von höchstens 20 Mi l l ionen Sch i l ling, aber 
60 Prozent für Förderungen von Wärmeaus­
bauprojekten mit einer 20 Mil l ionen Schil l ing 
überste igenden Investit ionssumme zu ve rwen­
den .  

Wird die Quote bis z u m  30. November des 
Finanzjahres nicht ausgeschöpft, erhöht sich 
die jewei ls andere Quote um den nicht in 
Anspruch genommenen Betrag. 

Diese Auf tei lung der Förderungsmittel so l l  
dazu dienen, auch kleine Anlagen verstärkt 
fördern zu können ,  da in der österreich ischen 
Fernwärmewirtschaft Landesgesel lschaften, 
Unternehmen der Gemeinden, aber auch, zu 
etwa e inem Fünfte l ,  privatwirtschaftl iche Ge­
sellschaften vertreten sind. Gerade aus die­
sem Grund sol lten wir uns überlegen, ob es 
nicht sinnvol l  wäre, auch auf dem Gebiet der 
Fernwärmeerzeugung auf mehr Privat und 
weniger Staat zu bauen, zumal bekannt ist. 
daß sich derartige p rivatwirtschaftl ich organi­
sierte Betriebe b islang auch ohne besondere 
Förderung durchaus positiv entwickeln.  Des­
halb sol lte ein Förderungsgesetz unbedingt 
Bedacht darauf nehmen, den Wettbewerb 
zwischen den Anbietern nicht zu verzerren. 

Gerade in  der heutigen Zeit, in  der welt­
weit  der Privatisierung das Wort geredet wird 
und in  der bereits auch erste positive Maß­
nahmen dahi n  gehend gesetzt wurden ,  sol lte 
man jedoch nach meinem Dafü rhalten gerade 
in diesem Fall ganz  besonderen Wert auf die 
Gleichbehandlung von privaten und öffentl i­
chen Fernwärmebietern legen, denn es gibt, 
wie schon gesagt, e ine ganze Reihe pr ivater 
Fernwärmeunternehmen, die auch ohne ge­
waltige Förderungsgelder durchaus reüssieren 
und auch schwarze Zah len schreiben können.  

Speziell für die einzelnen Bundesländer,  
die in Zukunft an der Fernwärme immer 
grö ßeres Interesse haben werden, wäre es ein 
großer Vortei l ,  dazu beizutragen. daß h in­
künftig noch mehr pr ivate Unternehmen zur 
Betreibung von Fernwärmeanlagen angeregt 
werden.  

Wir im Bundesrat sollten daher danach 
trachten ,  in diesem Punkt den privatwirt­
schaft l ic hen Gedanken mehr a ls b isher in den 
Vordergrund zu stel len ,  denn das hätte so­
wohl auf die Wirtschaftl ichkeit der Fernwär­
meanlagen als auch auf die Kassen der Ge­
bietskörperschaften durchaus wü nschenswerte 
Auswirkungen .  

Deshalb möchte ich abschließend noch ein­
mal betonen, daß ich die Fernwärme für eine 
wichtige, unterstützens- und förderungswür­
d ige Art der Energieversorgung halte. Des­
halb erheben wir gegen den vorliegenden Ge­
setzentwurf keinen Einspruch. - Danke. 
(Allgemeiner Beifall. ) 13.12 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist n icht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Berichterstattung e in Schluß­
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fall .  

Wir kommen zur Abstim mung. 

Bei der A b s ( i m m u n g beschließt der 
Bllndesrat mit Stimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r II C h zu erheben. 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Maß- und Eichgesetz geän­
dert wird (662 und 790/NR sowie 3634/BR 
der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 1 6 . Punkt 
der Tagesordnung: Besch luß des Nationalra­
tes vom 13. Dezember 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eich­
gesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist auch zu diesem Tages­
ordnungspunkt Herr Bundesrat Erich Holzin­
ger .  B itte . 

Berichterstatter Erich Holzinger: Hohes 
Haus! Durch die stürmische Entwicklung der 
Techno logie, insbesondere auf dem Gebiete 
der Meßtechnik,  die Notwendigkeit von rich­
tigen Messungen im Strahlenschutz,  im Ge­
sundheitswesen und im Umweltschutz, d ie 
Forderung der Wirtschaft nach der Rück-
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führbarkeit der i ndustrie l len Meßmittel auf 
d ie nationalen und internationalen Etalons 
sowie durc h  die Beschlüsse der Generalkon­
ferenz für Maß und Gewicht über neue Defi­
nitionen und Darste l lungsverfahren von Ein­
heiten ist  eine neuerliche Novel le des Maß­
und Eichgesetzes aus dem Jahre 1 950, zuletzt 
novel l iert 1 973,  dringend erforderlich. 

Mit dem gegenständlichen Beschluß des 
Nationalrates wird daher eine Anpassung die­
ses Gesetzes im S inne der Problemstellung 
zur Wahrung der Interessen der Öffentlich­
keit an richtig anzeigenden Me ßgeräten im 
amtlichen und im rechtsgeschäft/iehen Ver­
kehr, im Gesundheitswesen und im Umwelt­
schutz sowie im Sicherheitswesen vorgenom­
men.  

Im wesentl ichen enthält dieser Beschluß 
folgende Änderungen:  

Anpassung der E inheitendefinitionen an 
die neuen Besch lüsse der Generalkonferenz 
für Maß und Gewicht;  

Aufnahme einer Regelung über die Weiter­
gabe der Einheiten entsprechend der von der 
Wirtschaft geforderten Rückführbarkeit 
(Traceabi l ity) auf die nationalen Etalons des 
Bundesamtes für E ich- und Vermessungswe­
sen; 

Aufnahme der Eichpflicht für Meßgeräte 
für ionisierende Strahlung beziehungsweise 
zur Bestimmung der Aktivität von Radionu­
kl iden im Bereiche des Strahlenschutzes und 
in der Medizin sowie für Meßgeräte für den 
U mweltschutz; 

Aufnahme der Eichpflicht für Meßgeräte. 
die zur Bestimmung von Schadstoffen im 
Rauchgas von Kesselanlagen verwendet oder 
bereitgehalten werden; 

Anpassung der Nacheichfristen elnIger 
Me ßgeräte an die tech nische Entwicklung. 

Der Wirtschaftsausschu ß hat die gegen­
ständliche Vorlage in sei ner Sitzung vom 
1 9. Dezember 198 8  i n  Verhandlung genom­
men und einstimmig besch lossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen.  ke inen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis sei ner Beratung ste llt der 
Wirtschaftsausschuß som it den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle beschließen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Maß- u nd Eichgesetz geän­
dert wird, wird ke in  Einspruch erhoben .  

Präsident: Wir  gehen in d ie  Debatte ein. 

Ich erteile Herrn Bundesrat Josef Weichen­
berger das Wort. 

[3.26 
Bundesrat losef Weichenberger (SPÖ, 

Salzburg): Herr Präsident! Herr Bundesmini­
ster!  Meine seh r  verehrten Damen u nd Her­
ren! Die Tätigkeit des Bundesamtes für Eich­
und Vermessungswesen und der Eichämter 
erstrec kt sich entsprechend den gesetzlichen 
Aufgaben erstens auf die E rfüllung der eich­
behördl ichen Aufgaben ,  zweitens auf den 
physikal isch-techn ischen Prüfungsdienst und 
drittens auf die Aufgabe, die gesetzlichen 
Maßeinheiten mit der höchstmöglichen Ge­
nauigkei t  zu reproduzieren u nd der Öffent­
l ichkeit zur Verfügung zu stel len.  

Die gesetzlichen Maßeinheiten gehören 
zum größten Tei l  dem Internationalen Ein­
he itensystem an und entsp rechen daher den 
Beschlüssen der Generalkonferenz für Maß 
u nd Gewicht der Meterkonvention, e inem in­
ternationalen Abkommen ,  dem Österreich 
se it der Gründung dieser Organisation durch 
den Staatsvertrag vom 20. Mai 1 875 ange­
hört. 

Die richtige Anwendung der gesetzlichen 
Maßeinheiten im öffentl ichen  Leben ge­
schieht in erster Linie dadurch, daß der Ge­
setzgeber für bestimmte Meßgeräte, wenn s ie 
unter gewissen Bedingungen verwendet wer­
den , im Maß- und Eichgesetz eine "E ich­
pflicht" angeordnet hat. 

Der vorl iegende Entwurf e iner Gesetzesno­
ve lle enthält e inige dringend erforderliche 
Anpassungen im ersten und zweiten Tei l  des 
Gesetzes an die technischen und wirtschaftl i­
chen Veränderungen ,  die seit der letzten No­
vel le stattgefunden haben.  

Auf d ie wesentlichen i m  vorl iegenden Bun­
desgesetz erfo lgten Änderungen wurde von 
der Berichterstattung bereits h ingewiesen. 

Meine Damen und Herren!  Wie in der 
Debatte im Nationalrat und bei der Beratung 
im dafür zuständigen Ausschuß festgeste llt 
wurde, hat es wenig Sinn, wenn wir Messun­
gen verlangen,  bestimmte Grenzwerte vor­
schreiben, es aber andererseits nicht möglich 
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ist, d ie Geräte so herzustel len und so zu 
eichen, daß wir uns bei den durchzuführen­
den Messungen auch hundertprozentig darauf 
verlassen können. Die Wirtschaft ste l l t  an 
eine Maß- und Gewichtsregelung die Forde­
rung nach höchster Genauigkeit und Rück­
führbarkei t  i ndividueller Meßmitte l auf inter­
nationale Etalons, um auch den Lieferverträ­
gen gerech t  werden  zu können .  

D ie Überwach ung der  Genauigkeit der 
Meßgeräte obl iegt dem Staat. D ie lange Auf­
zäh lung von Geräten ,  die gemäß diesem 
Bundesgesetz zu eichen sind, umfaßt d ie ver­
sch iedenartigsten Geräte . 

Verehrte Damen und Herren !  Im abgelau­
fenen Jahr wurde vom österreichischen Parla­
ment eine Re ihe von Umweltgesetzen be­
schlossen; Gesetze, denen zufolge eine ge­
naue Messung von Emission und Immission. 
von Schadstoffen erforderlich wird.  Die dafü r 
notwendigen Meßgeräte entsprechen aber 
nicht mehr dem neuesten Stand der Technik 
und stellen oft e in Problem bei den Eichun­
gen dar.  Viele der heute notwendigen Geräte 
sind auch n icht mehr nach der herkömmli­
chen Art und Weise zu e ichen. Geräte zum 
Beispiel ,  die zur Luftmessung  an neuralgi­
schen Verkehrsstellen aufgestellt sind, kön­
nen nicht zum Eichamt gebracht werden.  Es 
wird daher notwendig se in,  d iese, da nicht 
anders möglich. an Ort und Ste l le einer stän­
dige n  Prüfung zu unterziehen . Für  d iese Tä­
tigkeit werden Experten, entsprechend ge­
schul te Fachleute in ausreichendem Ausmaß 
zur  Verfügung zu ste l len sein .  

Für  d ie persone l len Erfordernisse ist im 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
zu Lasten anderer Planstellenbereiche vorge­
sorgt worden .  Auch der finanziel le Bedarf 
kann vom derzeitigen B udget des Bundesam­
tes für Eich- und Vermessungswesen gemä ß 
den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
nicht abgedeckt werden.  

Meine Damen und Herren ! Vie le Aufgaben  
s ind  im Zusammenhang mi t  d iesen notwendi­
gen Prüfungen noch zu erfül len.  Dieses Ge­
setz wurde zum letztenmal 1 973 novel l iert .  
D iese begrü ßenswerte Novelle wol len  wir als 
e inen ersten Schritt einer wei teren Verbesse­
rung zu einer größeren Neuordnung auf d ie­
sem Gebiet betrachten . 

Verehrte Damen und Herren !  Die soziali­
stische Fraktion stimmt dem Maß- und Eich­
gesetz zu und hofft, daß damit ein weiterer 

Schritt zur Absicherung der Meßwerte, n icht 
zuletzt zum Schutze auch der Konsumenten, 
gewähr le istet wird. (Al/gemeiner Beifall. ) 13)1 

Präsident: Weitere Wortmeldungen  l iegen 
nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der  Berichterstattung e in  Sch luß­
wort gewü nscht? - Auch das ist nicht der 
Fal l .  

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s l i m m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Slimmeneinhelligkeit. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

17. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
über die Kontrolle und den gegenseitigen 
Schutz von Qualitätsweinen sowie von Retsi­
na-Wein samt Anhang, Protokoll und Brief­
wechsel (773 und 834/NR sowie 3635/BR der 
Beilagen) 

18. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Abkom­
men in Form eines Notenwechsels zwischen 
der Republik Österreich und der Europäi­
schen Wirtschaftsgemeinschaft über die ge­
genseitige Einführung von Zollkontingenten 
für bestimmte Qualitätsweine samt Anhang 
(772 und 833/NR sowie 3636/BR der Beila­
gen) 

Präsident: Wir gelangen zu den Punk­
ten 1 7  und 1 8, über die die Debatte ebenfal ls 
unter einem abgeführt wird . 

Es sind d ies: 

Beschlüsse des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 betreffend: 

e in Abkommen zwischen der Republik 
Österre ich und der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft über die Kontrol le  und 
den gegenseitigen Schutz von Qual itätswei­
nen sowie von Retsina-Wein samt Anhang, 
Protokoll und Briefwechsel sowie 
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e in  Abkom men in Form eines Notenwech­
sels zwischen der Republik Österreich und 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
über die gegenseitige Einführung von Zoll­
kontingenten für best immte Qualitätsweine 
samt Anhang. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr 
Bundesrat lng. Georg Ludescher .  Ich b itte 
ihn  um d ie Berichte .  

Berichterstatter lng.  Georg Ludescher: 
Herr Präsident !  Herr Minister !  Hoher Bun­
desrat! Ich bringe den Bericht des W irt­
schaftsausschusses über das Qualitätsweinab­
kommen. 

I m  Jahre 1 98 1  hat Österreich mit der Eu­
ropäischen Gemeinschaft e in  Abkommen 
über die Kontrol le und den gegenseitigen 
Schutz von Qualitätswei nen sowie best imm­
ten . mit e iner geographischen Angabe be­
zeichneten Weinen abgesch lossen (Qual itäts­
we i nabkommen 1 98 1 ) .  Der im Jahre 1 986 
erfo lgte EG- Beitritt Spaniens und Portugals 
sowie das neue österreichische Weingesetz 
1 985 führten zu e inschneidenden Änderun­
gen und machen einen neuen Abkommens­
text erforderlich. 

Im Hinblick auf wesentliche Änderungen 
gegen über dem Qual itätsweinabkommen 
1 98 1  wurde von einer Novell ierung des Ab­
kommens Abstand genommen und ein neuer 
Text erstel lt .  I nsbesondere erfo lgt durch das 
gegenständl iche Abkommen eine Präzisierung 
der Best immungen über die jewe i ls anzuwen­
denden Rechtsvorschr iften des Export- bzw. 
Importstaates sowie eine Verschärfung der 
Kontrol lvorschriften .  

Dem Nationalrat erschien bei der Geneh­
migung des Abschlusses des vorl iegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen B un­
desgesetzen im S inne des Art . 50 Ab­
satz 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­
inhaltes in d ie innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständl iche Vorlage in seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 i n  Verhandlung genom­
men und e instimmig beschlossen.  dem Hohen 
Hause zu empfeh len,  keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle b eschl ießen :  

Gegen den  Beschluß des Nationalrates vom 
1 3. Dezember 1 988 betreffend e in Abkom­
men zwischen der Republ ik  Österreich I,lnd 
der E uropäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
über die Kontrolle und den gegenseit igen 
Schutz von Qualitätsweinen sowie von Retsi ­
na-Wein samt Anhang, Protokoll und Brief­
wechsel wird kein Einspruch erhoben. 

Ich bringe weiters den Bericht des Wirt­
schaftsausschusses über die E inführung von 
Zollkontingenten für bestimmte Qualitätswei­
ne. 

Das gegenständliche Abkommen trägt dem 
U mstand Rechnung. daß Österreich schon 
sei t  langem die Bese itigung des Zolles für 
den Export österreichischer Qual itätswei ne in 
Behältnissen von zwei Litern oder weniger in 
die Gemeinschaft anstrebt, um den österrei ­
chischen Weinexport in  höherer Qualität so­
wie in  kleineren Gebi nden im Sinne einer 
erhöhten in ländischen Wertschöpfung zu  för­
dern. 

Das Verhandlungsergebnis beinhaltet die 
gegenseitige Einräumung von Zollfreikontin­
genten für Qual itätswei ne im Ausmaß von 
85 000 hl  sowie 2 000 hl Qualitätsschaum­
wein  jeweils i n  Behältnissen von zwei Litern 
oder weniger .  Das Abkommen ist vorerst mit 
30. Juni  1 992 befristet, wobei i n  der zweiten 
Jahreshälfte 1 99 1  Konsultationen hinsichtl ich 
dessen Verlängerung vorgesehen sind. D ie in­
nerstaatliche Durchführung obliegt dem Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft, 
wobei eine Verordnung nach dem Integra­
tions-Durchfüh rungsgesetz erforderlich ist. 

Dem Nationalrat ersch ien  bei der Geneh­
migung des Absch lusses des vorliegenden Ab­
kommens die Erlassung von besonderen Bun­
desgesetzen im Sinne .. des Art . 50 Ab­
satz 2 B-VG zur U berführung des 
Vertragsinhaltes in die innerstaatl iche Rechts­
ordnung nicht  erforderl ich .  

Der Wirtschaftsausschuß hat  d ie  gegen­
ständliche Vor lage in  seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in  Verhandlung genom­
men und e instimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt  der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t r a g, 
der Bundesrat wolle beschl ießen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 . Dezember 1 988 betreffend e in  Abkom­
men in Form eines Notenwechsels zwischen 
der Republik Österreich  und der Europäi­
sc hen Wi rtschaftsgemeinschaft über die ge­
genseitige ' E inführung von Zollkontingenten 
für bestimmte Qual itätsweine samt Anhang 
wird kein E inspruch erhoben.  

Präsident: Wir gehen in  d ie Debatte e in .  
d ie über die zusammengezogenen Punkte un­
ter e inem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Alfred Knal ler. Ich erte ile es ihm.  

13.37 

Bundesrat Alfred Knaller (ÖVP, Kärnten): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes­
minister !  Meine Damen und Herren !  Hoher 
Bundesrat !  Die beiden Gesetzesvorlagen, die 
heute zu besc hließen sind, sind, wie ich glau­
be, für unsere Weinwirtschaft und für die 
Weinbauern von besonderer Bedeutung. 

Aus dem Bericht geht hervor, daß sich 
zwei Ministerien damit zu befassen haben,  
näml ich das Wirtschaftsministerium und das 
Landwirtschaftsmin isterium,  das Landwirt­
sc haftsmin isterium im internen staatlichen 
Durc hführungsbereich. 

Wir haben auch gehört, daß es ein Qual i ­
tätsweinabkommen aus dem Jahre 1 98 1  gege­
ben hat. Das neue Weingesetz aus dem Jahre 
1 985 und der EG-Beitritt Spaniens und Por­
tugals machten ein neues Abkom men für 
Qualitätsweine erforderl ich. 

Das Verhandlungsergebnis beinhaltet die 
gegenseitige E inräumung zum Zollfre ikon­
t ingent für  Qual itätsweine im Ausmaß von 
85 000 Hektol iter sowie 2 000 Hektoliter 
Qualitätsschaumwein. jeweils in  Behältnissen 
von zwei Litern und wen iger. 

Ich glaube, daß gerade d ieser Hinweis das 
Wesentl iche ist, um einen besseren Preis zu  
erzielen. Wie w i r  wissen, erfolgte b isher der 
Export in Großgefäßen,  und deshalb wurde 
auch ein gewisser Preisverfal l  h ingenommen .  
Im Jahre 1 987  wurden 48 000 Hektoliter 
Qualitätswein in die EG exportiert. Es wird 
daher erforderlich sein,  daß unsere Weinbau­
ern auf diese neue Regelung einsteigen.  Das 
hei ßt. sie müssen mehr Qualitätswein erzeu­
gen,  und ich bin überzeugt davon, daß unse­
re Weinbauern mit ihrem Fleiß und Arbeits­
willen es auch schaffen werden .  

\tleine Damen und Herren!  Wie w i r  wissen ,  
sind gute Weinböden bei uns in  Österreich  
vorhanden . Ich nehme viel leicht nur  auf  das 
Burgenland Bezug, wo man scho n bestrebt 
war und in Zukunft noch mehr bestrebt sei n  
wird. solche Qualitätsweine z u  erzeugen . Ich 
sage das aber n icht deshalb,  wei l  der Herr 
Bundesminister aus dem Burgenland kommt. 

Durch diese beiden Gesetze wird das Ein­
kommen der Weinbauern verbessert werden 
können .  Dank für die geführten Verhandlun­
gen und für den zufriedenen Abschluß den 
beiden Ministerien und ihren Mitarbeitern! 

Ich möchte aber darauf verweisen ,  da ß die­
se neue Regelung keine E inbahnstraße für 
Österreich darstellt. sondern auch Qual itäts­
weine aus den EG-Ländern nac h Österreich 
importiert werden können.  Umsomehr wird 
man auf d ie Qualität beim gesamten Wein­
bau in  Österreich bedacht sein müssen.  

Die Vermarktung, sprich Marketing, muß 
auf die neuen Möglic hkeiten abgesti mmt wer­
den. damit der gute österreichische Wein i m  
gesamten wieder jenen Marktantei l  bekommt, 
den er vor dem Weinskandal gehabt hat. Ich 
bin zuversichtlich, daß dies im Einvernehmen 
mit den zuständigen Ministerien und ihren 
tüchtigen Mitarbeitern gel ingen wird. 

Somit geben wir von der Österreichischen 
Volkspartei diesen beiden Gesetzesbeschlüs­
sen gerne die Zustimmung. - Danke schön. 
(Allgemeiner Beifall. ) 13 .-+ !  

Präsident: Ich erteile weiters Herrn Bun­
desrat Franz Pomper das Wort. 

13.-+1 

Bu ndesrat Franz Pomper (SPÖ, Burgen ­
land) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Herr 
Minister! Meine sehr geschätzten Damen und 
Herren !  Als Burgenländer zu d iesem Tages­
ordnungspunkt zu reden, wo das Abkomme n  
mit der E G  i n  Sachen Wein hier behandelt 
wird ,  ist sicherl ich angenehm. Gestatten Sie 
mir daher auch einige Bemerkungen dazu. 

D ie Bemühungen um Anerkennung des 
österreichischen Qualitätsweines durch die 
Gemeinschaft gehen auf die Schaffung der 
gemeinsamen Marktorganisation für Wein ,  
EWG-Weinmarktordnung, i m  Jahr 1 970 zu­
rück. Die Gemeinschaft hat  schon 1 975 eine 
rechtl ic he Grundlage geschaffen, um mit  
Drittstaaten unter gewissen Voraussetzungen 
auf der Basis der Gegenseitigkeit Vereinba-
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rungen über die Anerkennung von Qual itäts­
weinen zu schließen. 

Österreich hat 1 98 1  mit der Gemeinschaft 
ein Abkommen über die Kontrolle und den 
gegense itigen Schutz von Qual itätsweinen ab­
geschlossen, we lches 1 982 wirksam wurde . 

Seither hat sich sicherl ich vieles geändert 
in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Die Wei nbauländer Spanien u nd Portugal 
wurden in die Gemeinschaft aufgenommen. 
D ieses Abkommen wird auch beitragen zur 
Kontrolle des gegenseitigen Schutzes vor un­
berechtigten Angaben von Gebieten, also des 
Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb durch 
I rreführung von Angaben von Namen, d ie 
besonders bekannt sind und die in anderen 
Ländern sind und dadurch als Verfälschung 
bezeichnet werden müssen. 

Über Verlangen Griechenlands und der 
Gemeinschaft wurde auch Retsina-Wein in 
das Abkommen aufgenommen. Wie wir aber 
alle wissen.  ist dieser Wei n  n icht als Quali­
tätswein zu betrachten und wird deshalb auch 
nur in  ger inger Menge in Österreich abge­
setzt werden. Daher konnte diesem Verlan­
gen entsprochen werden. 

Hoher Bundesrat! Der Tagesordnungs­
punkt " Notenwechsel über österreichische 
Qual itätswei ne" ist meiner Meinung nach für 
unsere Weinbauern ein gesamtwirtschaftl ich 
wichtiges Problem. Durch dieses Abkommen 
wird ihnen d ie Möglichkeit von Zollfreikon­
t ingenten für Qualitätsweine - wie ja mein  
Vorredner bereits ausgeführt hat - in  einem 
Ausmaß von 85 000 Hektol itern sowie 2 000 
Hektol iter Qualitätsschaumwein jeweils in  
Behältnissen von zwei Litern oder weniger 
eingeräumt. Dagegen darf nach dem Weinge­
setz 1 985 i n  Osterreich i n  Gebinde unter 
einem Liter nur Qualitätswein  gefüllt wet:den, 
bei uns besonders bekannt unter der 0.7-Li­
ter-Flasche oder Boutei l le. 

Durch d ieses Abkommen wird, glaube ich. 
dem Export unseres guten österreichischen 
Wei nes, welcher in der ganzen Welt geschätzt 
wird, eine neue Chance eingeräumt. Auf ver­
sch iedenen internationalen Veranstaltungen 
werden unsere Qualitätsweine mit Goldme­
daillen und ersten Preisen ausgezeichnet. 
Durch die große Zollbelastung hatten wir 
früher Schwierigkeiten,  diesen Wein  auch zu 
exportieren , was auch mein Vorredner bereits 
erwähnt hat. 

Mit der heutigen Beschlu ßfassung kann da­
her ein neuer Schr itt gesetzt werden ,  und ich 
b in  überzeugt davon,  daß auch das Ministeri­
um mit dem Herrn Bundesminister das Nöti ­
ge dazu beit ragen wird .  I n  diesem Sinne,  
glaube ich ,  ist d ies e ine gute Vorlage, und 
wir werden d ieser Vorlage d ie Zustimmung 
erte i len. - Danke schön .  (Allgemeiner Bei­
[alU 13../5 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Ing.  Johann Penz. Ich e rteile es 
ihm.  

13 .45 

Bundesrat Ing. Johann Penz (ÖVP, Nieder­
österreich) :  Sehr geehrter Herr P räsident! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren !  Wir al le erinnern uns 
noch an das Jahr 1 985 zurück. a ls in Öster­
reich die Wogen den Weinskandal betreffend 
hochgegangen sind . Es war für die österrei ­
chischen Weinbauern und für den österrei ­
chischen Weinhandel äußerst schwierig, Wein  
ins Ausland und insbesondere in d ie  benach­
barten Länder zu b ringen,  die unsere Abneh­
mer waren.  

Es ist daher heute bei  der Beschlußfassung 
dieser Abkommen dem Herrn Bundesmini­
ste r Dip l . - Ing.  Riegler e in besonderes Danke 
zu sagen, wei l  er es unmittelbar nach seinem 
Regierungsantritt in Verhandlungen mit 
Brüssel zustande gebracht hat, daß d ie bereits 
1 98 1  begonnenen Verhand lungen auch reali ­
siert werden konnten. 

Ich möchte aber in  diesem Zusammenhang 
auch darauf h inwe isen ,  daß es Minister Rie­
gIer nicht nur gel ungen ist, im Bereich des 
Weines Verbesserungen zu erreichen ,  son­
dern insbesondere auch beim Rinderabsatz 
und bei den Käsekontingenten.  

Meine sehr geeh rten Damen und Herren!  
Meine beiden Vorredner haben mehrmals 
darauf hi ngewiesen, wie d ie techn ischen Vor­
aussetzungen aussehen und daß wir n u nmehr 
d ie Möglichkeit haben. 85 000 Hektoliter 
zo llfrei i n  die EG zu exportieren . Die öster­
reichischen Wei nbauern p roduzieren etwa 
3 Mill ionen Hekto l iter Wein  pro Jahr, und 
wir haben i n  Österreich einen Bedarf i n  der 
Größenordnung von etwa 2,6 Mill ionen Hek­
toliter. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang dar­
auf h inweisen , daß wir im Jahre 1 986 
2.2 Mil l ionen Hektoliter geerntet haben. Es 
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war e in Jahr mit e iner der geringsten Wein­
ernten. Wir haben in diesem Jahr 249 000 
Hektoliter importiert, aber nur mehr 42 000 
Hektoliter exportieren,  können. Im Jahr vor­
her wurden noch 269 000 Hektoliter expor­
tiert, und im Jahre 1 984 konnten die öster­
reichischen Weinbauern 478 000 Hektoliter 
exportieren .  Das heißt, wir haben 1 986 nur 
mehr ein Zehnte l d ieser Menge exportieren 
können. Das war die Realität. 

U nd nun bietet diese� : ndelsabkommen 
der österreichischen WeinwIrtschaft e ine gro­
ße Chance , die eine besondere Herausforde­
rung darstel lt .  Denn, meine sehr  geeh rten 
Damen und Herren, wir dürfen nicht verges­
sen ,  daß in Österreich, wo - ich darf mich 
wiederholen - drei Mil lionen Hektoliter 
Wein  im Durchschn itt der letzten zehn Jahre 
geerntet wurden ,  nur etwa 1 5  Prozent der 
gesamten Weinernte als Qualitätswein geern­
tet wurde. 

Die Bemühungen der österre ich ischen Bau­
ernschaft und insbesondere jene des Herrn 
Bundesministers Dipl . - Ing.  Riegler, daß man 
die Qualität in  den Vordergrund stel len muß,  
daß man den Markt durch e in  professionel les 
Marketing zu beeinflussen hat, sind genauso 
bemerkenswert wie die Schaffung einer Qua­
l itätsprüfnummer, die ab 1 .  1 .  1 989 in Öster­
reich mögl ich sei n  wird und wofür 
31 Bedienstete zusätzlich eingestel lt werden, 
um diesem Erfordern is Rechnung tragen zu 
können. 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren !  
D iese Bemühungen werden aber auch von 
den Weinbauern zusätzl iche Maßnahmen er­
fordern. I nsbesondere wird es darum gehen, 
e ine Hektarhöchstertragsregel ung zu finden, 
den n  wir s ind überzeugt davon, daß durch 
eine Mengenbegrenzung höhere Qualität er­
zeugt werden kann. Wir sol lten auch sehr 
offen und n üchtern darüber d iskutieren, ob 
wir  in jenen Gebieten,  die heute als Randzo­
nen bezeichnet werden können, durch Flä­
chenstil legungen n icht  auch die Produktion 
von Wein aufgeben sollten. 

Meine seh r  geehrten Damen und Herren! 
Dieses Qualitätsweinabkommen stel lt - ich 
darf es zusammenfassend sagen - eine Her­
ausforderung für d ie österreichischen Wein­
bauern und für den österreichischen Wein­
handel dar. 

Wir würden es aber auch gerne sehen, 
wenn nicht nur Importl izenzen,  sondern auch 

die Exportl izenzen nach best immten Krite­
rien vergeben würden.  Das heißt,  es sol len 
nicht nur jene Betriebe in besonderer Weise 
gefördert werden ,  die Wei n  importieren ,  son­
dern es so llen jene Betriebe, die in besonde­
rer Weise in der Lage sind, österreich ischen 
Wein  an das Ausland zu verkaufen, d iese 
Importlizenzen erhalten .  - Das wäre d ie B it­
te der österre ichischen Weinbauern, die ich 
heute hier deponieren möchte .  

Ich darf mich den Schlußworten von AI­
fred Knaller anschlie ßen, der gemeint hat, 
die österre ichischen Weinbauern stimmen 
diesem Qual itätsabkommen sehr gerne zu, 
weil es neue Märkte im EG-Raum ermög­
l icht. - Danke. (Allgemeiner Beifall. ) 13.51 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor. 

Wünscht  noch jemand das Wort? - Das 
ist n icht der Fall .  

D ie Debatte ist geschlossen .  

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Auc h das ist nicht der 
Fal l .  

Wir  kommen daher zur Abst immung. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b s [ i m m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Scimmeneinhelligkeit, gegen die beiden Be­
schlüsse des Nationalrates k e i n e n 
E i f1 S P r II c h zu erheben. 

19. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz vom 1. Juli 
1981 zur Durchfü hrung des Übereinkom­
mens vom 3. März 1973 über den internatio­
nalen Handel mit gefährdeten Arten freile­
bender Tiere und Pflanzen geändert wird 
(787 und 835/NR sowie 3637/BR der Beila­
gen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 
1 9. Punkt der Tagesordnung: Besch luß des 
Nationalrates vom 1 3 . Dezember 1 988 betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das B u ndes­
gesetz vom 1 .  Jul i  1 98 1  zur Durchfüh rung 
des Übereinkommens vom 3. März 1 973 über 
den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten frei lebender Tiere und Pflanzen geän­
dert wird. 
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Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Dr.  h. c. Manfred Mautner Markhof über­
nommen. Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Dr.  h. c .  Manfred Mautner 
Markhof: Der vorliegende Besc hluß des Na­
tionalrates trägt dem Umstand Rechnung, 
daß sich die allgemei ne Verjährungsfrist für 
die Verfolgung von Verwaltungsübertretun­
gen bei der Durchführung des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens als unzurei­
chend erwiesen hat. Ferner hat sich als nach­
tei l ig herausgestel lt ,  daß e ine gesetzliche 
Grundlage fehlte, um Bewil l igungen und Be­
scheinigungen nach dem Durchführungsge­
setz befristet zu ertei len  und mit Bedingun­
gen und Auflagen versehen zu können. 

Die Frist für die Verfolgungsverjährung 
von Verstö ßen gegen das Durchführungsge­
setz zum Artenschutzübereinkommen sol l  auf 
drei Jahre angehoben werden.  Die Mögl ich­
keit, Bewil l igungen und Bescheinigungen be­
fristet zu ertei len und mit Bedingungen und 
Auflagen versehen zu können,  wird im Ge­
setz verankert.  

Durch den gegenständlichen Beschluß wer­
den die erforderlichen gesetzl ichen Grundla­
gen zur Beseitigung der vorstehend genann­
ten Mängel geschaffen.  

Der Wirtsc haftsausschuß hat d ie gegen­
ständl iche Vorlage in seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel lt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n t I' a g, 
der Bundesrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz ,  mit dem das Bundesgesetz .. vom 1 .  Jul i  
1 98 1  zur Durchführung des Ubereinkom­
mens vom 3 .  März 1 973 über den internatio­
nalen Handel mit gefährdeten Arten freile­
bender Tiere und Pflanzen geändert wird, 
wird kein E inspruch erhoben. 

Präsident: Wortmeldungen l iegen nicht 
vor. 

Wünscht trotzdem jemand das Wort? -
Das ist nicht der Fal l .  

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mü Scimmeneinhelligkeic. gegen den 
Geselzesbescliluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r II c h zu erheben. 

20. Punkt:  Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend einen Bericht 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
über die soziale Lage 1987 (111-88 und 
845/NR sowie III-86/BR und 3621/BR der 
Beilagen) 

2 1 .  Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz� mit dem das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz (46. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz)� das Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1 957 und das Opferfür­
sorgegesetz geändert wird (782 und 853/NR 
sowie 3622/BR der Beilagen) 

22. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz� mit dem das Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz geändert w ird ( 13. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz) (784, 
73/A - 11-880 und 849/NR sowie 361 1  und 
3623/BR der Beilagen) 

23. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14.  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gewerbliche Sozialversi­
cherungsgesetz geändert wird ( 15. Novelle 
zum Gewerblichen Sozialversicherungsge­
setz) (783 und 85 11NR sowie 3624/BR der 
Beilagen) 

24. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Beamten- Kranken- und 
Unfall versicherungsgesetz geändert wird 
( 18. Novelle zum Beamten- Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz) (785 und 852/NR 
sowie 3625/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir ge langen zu den Punkten 
20 bis 24, über die die Debatte gleichfalls 
unter einem abgeführt wird .  

Es sind dies: ein Bericht des Bundesmini­
sters für Arbeit und Soziales über die soziale 
Lage 1 987 und 

Beschlüsse des Nationalrates 
1 4 . Dezember 1 988 betreffend 

vom 

ein B undesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Kriegsopfer-
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versorgu ngsgesetz 1957 und das Opferfürsor­
gegesetz geändert wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz geändert wird, 

e in Bundesgesetz, mit dem das Gewerbl i ­
che Sozialversicherungsgesetz geändert wird, 
sowie 

e in  Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Kranken- und Unfal lversicherungsgesetz ge­
ändert wird. 

D ie Beric hterstattung über diese fü nf 
Punkte hat Herr Bundesrat Josef Weichen­
berger übernommen. Ich b itte ihn  um die 
Beric hte. 

Berichterstatter Josef Weichenberger: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren !  Ich 
bringe den Bericht des Soz ialausschusses über 
den Bericht des Bundesmin isters für Arbeit 
und Soziales über die soziale Lage 1 98 7. 

Der erste Tei l  des gegenständlichen Berich­
tes enthält eine Zusammenfassung der wich­
tigsten Ergebnisse und die sozialpolit ische 
Vorschau. 

Der zweite Teil ist der Sozialbericht, der 
die Abschnitte Arbeitsmarktlage 1987, Ar­
be itsze itdaten, Entwicklung und Verteilung 
der Einkommen,  Vertei lung der Aktivein­
kommen und Ruhebezüge (Pensionen) bei 
den Bediensteten des Bundes und neuere 
Entwicklungen im System der Sozialen Si ­
cherheit umfaßt. 

Der dritte Teil enthält den Tätigkeitsbe­
richt des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. Schließlich ist auch noc h  ein An­
hang beigeschlossen, der Beiträge der Interes­
senvertretungen enthält. 

Im Vorwort des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales wird darauf hingewiesen, daß 
ohne eine wirksame Strategie zur Erreichung 
e ines höchstmögl ichen Beschäftigungsniveaus 
die F i nanzierung der sozialen Sicherungssy­
steme nicht auf eine befried igende Art ge­
währ le istet werden kann. Der Bundesminister 
konstatierte zu der im Jahr 1 987  auf 
5,6 P rozent gestiegenen Arbeitslosenrate -

1 986: 5,2 Prozent - ,  daß bei der E rwähnung 
von Arbeitslosenraten ein gewisser gesell­
schaft l icher Gewöhnungsprozeß eingetreten 
ist. Von den Problemen des Arbeitsmarktes 
sind jedoch fast eine halbe Mil l ion Menschen 

- also etwa die Bevölkerungszahl des Bun­
deslandes Salzburg - betroffen, d ie inner­
halb eines Jahres mindestens einmal  in den 
Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstands­
hi lfe gekommen sind. 

Besonders besorgniserregend findet der 
Bundesminister die Zunahme der Langzeitar­
beitslosigkeit. 1 98 7  bezogen 84 000 Menschen 
länger a ls 6 Monate Leistu ngen aus der Ar­
beitslosenversicherung. D ies ist gegenüber  
dem Jahr 1 986 eine Steigerung um 
17  Pro zent. In diesem Zusammenhang betont 

der Bundesminister, daß die im Sozialberich t  
enthaltenen Daten e.�tgegen weit verbreiteten 
Vorurteilen in der Offentlichkeit zeigen,  daß 
Arbeitslosigkeit wen iger mit der Höhe der 
Arbeitslosengelder zu tun hat,  als vielmehr in 
erster Linie mit  e inem zu ger ingen Angebot 
an Arbeitplätzen und in zweiter Linie mit 
unzureichenden beziehungsweise n ic ht nach­
gefragten Qualifikationen. Der Bundesmini­
ster führt zu dieser Frage im Vorwort auch 
aus, daß zwei Dritte l aller offenen Stellen 
innerhalb eines Monats besetzt werden konn­
ten und nur 3 P rozent länger a ls  sechs Mona­
te unbesetzt b l ieben.  Im Jahresdurchschnitt 
entfallen auf e ine offene Stelle sechs vorge­
merkte Arbeitslose . 

In der Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse wird zur Arbeitsmarktlage ausge­
führt, daß gegenüber  1 986 die Zahl der Ar­
beitslosen um z irka 1 2  500 oder 8,2 Prozent 
auf 1 64 000 angestiegen ist. Etwas mehr als 
ein Fünftel der Arbeitslosen wies e ine Vor­
merkdauer von mindestens sechs Monaten 
und etwas mehr als ein Zehntel der Arbeits­
losen eine Vormerkdauer von mindestens ei­
nem Jahr  auf. Zur regionalen Vertei lung der 
Arbei tslosen wird bemerkt. daß es in allen 
Bundesländern mit Ausnahme Salzburgs eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit gab . D ie öster­
reichische Arbeitslosenrate von 5,6 Prozent 
lag weiter unter der voraussichtlichen Durch­
schnittsrate a l ler OECD-Staaten von 
8 Prozent und insbesondere unte r  dem er­
warteten EG-Durchschnittswert von 
1 1  Prozent - OECD-Europa: 1 0,8 Prozent. 
Hinsichtlich der Höhe des Arbeitslosengeldes 
wird ausgeführt, daß unter Berücksichtigung 
aller familienabhängigen Leistungen der Ar­
beitslosenversicherung das mittlere Arbeitslo­
sengeld für Frauen 4 696 S - Notstandshi lfe: 
4 1 30 S - und für Männer 6 738 S - Not­
standsh i lfe: 5 295 S - betrug. 

Zur Arbeitzeit wird in der zusammenfas­
senden Darste l lung angeführt, daß 1 98 7  
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204 000 Unselbständige - 90 Prozent Frau­
en,  10 Prozent Männer - wöchentl ich weni­
ger als  36 Stunden arbeiteten und bis zum 
1 .  1 .  1 990 zirka 1 , 1  Mil lionen Arbeitnehmer 
wöchentliche Nor·malarbeitszei ten zwischen 
38 und 38,5 Stunden haben werden. 

Zur Einkommensentwicklung und - vertei­
lung wird bemerkt, daß unter Einrechnung 
der Lohnsteuerentlastung 1987 das Netto­
Real-Einkommen je Beschäftigten um rund 
3,75 Prozent stieg. 

Zur E ntwicklung der sozialen S icherheit 
wird berichtet, daß die Ausgaben für soziale 
Wohlfahrt 1 987 4 1 2  Mill iarden Schi l l ing be­
trugen und sich gegenüber dem Vorjahr um 
65 Prozent vermehrt haben .  Der gesamte 
Aufwand des Bundes ( inklusive Ausgleichszu­
lagen) zur F inanzierung der Pensionsversi ­
cherung betrug 50,9 Mil l iarden Schi l l ing, das 
sind 30 Prozent der Gesamtausgaben der 
Pensionsversicherung. Da die Inflationsrate 
1 987  bei 1 ,4 Prozent lag und die Pensionen 
um 3,8 Prozent angehoben wurden, b l ieb den 
Pensionisten e in  realer E inkommensgewin n  
von brutto über 2 Prozent. 

Der Sozialausschuß hat den gegenständli­
chen Bericht des Bundesmin isters für Arbeit 
und Soziales in seiner S itzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in Verhandlung genom­
men und e instimmig beschlossen ,  dem Hohen 
Hause zu empfeh len,  d iesen Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der  So­
zialaussch u ß  somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wol le beschl ießen : 

Der Bericht des Bundesmi nisters für Arbeit 
und Soziales über die soziale Lage 1 987  wird 
zur Kenntnis genommen. 

Ich bringe weiters den Bericht des Sozial ­
ausschusses über den Besch luß des National­
rates vom 1 4. Dezember 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit  dem das Allgemeine So­
z ialversicherungsgesetz (46. Novelle zum All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetz) ,  das 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1 957  und das 
Opferfürsorgegesetz geändert wird. 

Durch die im gegenständlichen Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates vorgesch lagene No­
vel l ierung des ASVG sol l  auch für das Jahr 
1 989 unter Außerachtlassung der für die 
Pensionsanpassung zu berücksichtigenden Ar­
beitslosenrate eine Erhöhung der Ausg leichs-

zulagenrichtsätze um 2,6 vom Hu ndert an­
stelle von 2 , 1  vom Hundert erreicht werden .  
Der Richtsatz i n  der Pensionsversic herung 
soll für Alleinstehende 5 1 34 S und für Ehe­
paare 7 354 S betragen.  Aufgrund der vorl ie­
genden Novelle zum Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1 98 7  und zum Opferfürsorgegesetz 
sollen im Bereich der Kriegsopferversorgung 
die erhöhten Zusatz- und Waisenrenten so­
wie im Bereich der Opferfürsorge die U nter­
haltsrenten in gleicher Weise angehoben wer­
den. 

Zur Abgeltung der A ufwendungen der 
Pensionsversicherungsträger aus der Anrech­
n ung arbeits losenversicherungsrechtlicher 
Leistungszeiträume als Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung ist derzeit e ine Über­
weisung von 7,5 Prozent der Arbeitslosenver­
sicherungsbeiträge an den Ausgleichsfonds 
der Träger der Pensionsversicherung vorgese­
hen. An d iesen Fonds sol l  darüber hinaus für 
das Jahr 1 989 ein Betrag von 1 .2 Mil l iarden 
Schi l l ing vom Reservefonds der Arbeitslosen ­
versicherung überwiesen werden.  

Im Zusammenhang mit  der Beschlußfas­
sung über das E in kommensteuergesetz 1988, 
BGBI. N r. 400/1988, sol l neu geregelt wer­
den, welche Entschädigungen als sozialversi­
cherungspfl ichtiges Entge l t  zu betrachten 
sind. D urch die im gegenständlichen Geset­
zesbesch luß  vorgeschlagene Regelung sol l  un­
geachtet der geänderten Steuerpfl icht  für die 
Tages- und Nächtigungsgelder im wesentli­
chen d ie sozialversicherungsrechtliche Bei­
tragsfrei heit d ieser Entgeltteile annähernd im 
b isherigen Ausmaß beibe ha lten werden. 
Ebenso so llen Fehlgeldentschädigungen, so­
weit sie monatl ich 200 S nicht übersteigen, 
sowie Jub i läumsgeschenke und Zinsenerspar­
n isse be i  D ienstgeberdarlehen weiterhin von 
der Beitragspfl icht in  der Sozialversicherung 
befreit sein .  H ingegen sieht der Gesetzesbe­
schluß vor, daß bei Gewährung von freien 
oder verbi l l igten Wohnungen in  werkseige­
nen Gebäuden k ünftig analog zur Steuer­
pflicht auch eine sozialversieherungsreehtli­
ehe Bei tragspflicht eintreten so l l .  Umzugsver­
gütungen sollen ,  soweit sie von der Einkom­
mensteuer befrei t  sind, k ünftig beitragsfrei 
sein .  

Weiters so llen durch den vorl iegenden Ge­
setzesbeschluß Erfahrungen berücksichtigt 
werden ,  die sich aus der Anwendung der am 
1. Jän ner 1 988 in  Kraft getretenen 
44. ASVG-Novel le ergebe n  haben. Unter an­
derem so l len Härten,  die sich durch d ie Ein-
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füh rung gleicher Gru ndsätze - nämlich des 
50. Lebensjahres - bei der E rmittlung einer 
" vorzeitigen Bemessungsgrundlage" ergeben 
haben .  beseitigt werden.  H iebei wird durch 
e ine Übergangsbestimmung auch gesichert , 
daß sich für Männer der Geburtsjahrgänge 
b is 1 927 und für Frauen der Geburtsjahrgän­
ge bis 1932 keine Änderung bei der Berech­
nung der "vorzeitigen Bemessungsgrundlage" 
gegenüber dem Recht vor der Pensionsre­
form 1988 ergibt. 

Weiters so l l  d ie Ungleichbehandlung der 
(des) hinterb liebenen invaliden Witwe (Wit­
wers) bei Witwenpensionen gemäß § 258 
Abs. 2 Z 1 ASVG e inerseits u nd § 258 Abs. 2 
Z 2 und 3 ASVG andererseits beseitigt wer­
den. 

Im Zusammenhang mit der durch die 
l l . Novelle zum BSVG abgeschafften Son­
derregelung bei der Ermittlung der Beitrags­
grundlage bei  landwirtschaft lichen Pac htver­
hältnissen zwischen Eltern und Kindern sol l  
durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
eine dadurch bedingte Verringerung von 
Ausgleichszulagenansprüchen für bereits be­
stehende Ausgleichszu lagenansprüche ausge­
schlossen werden.  

Ferner sol len die Bestimmungen über die 
Genehmigungspfl icht von Bauvorhaben der 
Sozialversicherungsträger praxisgerechter for­
mul iert werden und nur solche Umbauten 
von Gebäuden einer Genehmigung unterlie­
gen ,  mit denen eine Änderung des Verwen­
dungszweckes im Sinne des § 3 1  Abs. 6 lit . a 
ASVG verbunden ist. Nur bei solchen Um­
bauten  so l l  e ine Bedarfsprüfung durch den 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger 
vorgenommen werden. Bei den anderen Um­
bauten ist nunmehr vorgesehen , daß der So­
z ialversicherungsträger jewei ls bis zum 
30. November eine Aufste l lung über die vor­
aussichtl ichen  Umbauten des nächsten Jahres 
dem Bundesminister ium für Arbeit und So­
ziales vorlegt. 

Aufgrund dieser Aufstellung soll dann vom 
Bundesmin isterium für Arbeit und Soziales 
im E invernehmen mit  dem Bundesmin iste ri­
um für Finanzen e in  Rahmen festgelegt wer­
den, der nicht übersch ritten werden darf. Für 
abgerechnete Umbauten im Rahmen dieser 
Höchstgrenze wird dann ein Bundesbeitrag 
bezahlt. Der Bundesbeitrag für die E rrich­
tung oder E rweiterung von Gebäuden bezie­
hungsweise für den genehmigten Erwerb von 
Liegenschaften so ll im Geschäftsjahr 1 988 in 

der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
beziehungsweise der Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestel lten je 1 2  M il l ionen Schi l ­
l ing und in der Versicherungsanstalt der 
Österreichischen E isenbahnen beziehu ngswei­
se der Versicherungsanstalt des Österreichi­
schen Bergbaues je 5 Mill ionen Sch i l l ing be­
tragen. 

Seit 1 .  Jänner 1 988 ist d ie Altersgrenze für 
die Angehörigeneigenschaft von in Schul­
oder Berufsausbildung befi ndlichen Famil ien­
angehörigen in  der Sozialversicherung und 
bei der Famil ienbeihi lfe nac h dem Famil ien­
lastenausgleichsgesetz gru ndsätzlich auf das 
25. Lebensjahr herabgesetzt worden . Die 
Voraussetzungen für e inen darüber h inausge­
henden Anspruch sind hinsichtlich der Fami­
l ienbeihilfe einerseits und der Sozialversiche­
rung andererseits unterschiedl ich umschrie­
ben und sol len  durch  den gegenständlichen 
Gesetzesbesc hluß vereinheitl icht werden .  

I m  Zusammenhang mit d e r  a b  Jänner 1 988 
neuen Form der Erhebung der Arbeitsmarkt­
statistik sol l  durch den gegenständl ichen Ge­
setzesbeschluß bei der Ermittlung des Richt­
wertes für die Festsetzung des Anpassungs­
faktors anstelle des Jahresdurchschni tts der 
Pflichtvers icherten in der Pensionsversic he­
rung der U nselbständigen der Jahresdurch­
schnittswert der Beschäftigten des jewei l igen 
Ausgangsjahres berücks icht igt werden. 

Seit der Novell ierung des Arbeitsmarktför­
derungsgesetzes durch BGBl .  Nr. 6 1 6/ 1 987 
sind Personen, die e ine Be ih ilfe zur Deckung 
des Lebensunterhalts beziehen, in der Ar­
beitslosen-, Kranken- und U nfallversicherung 
pflichtversichert. Solche Beih ilfen bleiben 
aber bei der Ermittlung der pensionsversiche­
rungsrechtlichen Bemessungszeit zur Vermei­
dung nachteil iger pensionsrechtlicher Wir­
kungen für den Be ih i lfenbezieher au ßer Be­
tracht. Hingegen ist gemäß § 242 Abs. 2 Z 2 
ASVG bei der Ermittlung der durchschnittl i­
chen Beitragsgrundlage diese Beih i lfe zur 
Deckung des Lebensunterhalts heranzuzie­
hen, sodaß der vom Gesetzgeber beabsichtig­
te Schutz dieser Personengruppe nicht er­
reicht wird. Der gegenständliche Gesetzesbe­
sch luß sieht e ine Beseitigung d ieses H inder­
nisses vor.  

Das E rgebnis der Einheitswerte des land­
und forstwirtschaftl ichen Vermögens soll auf­
grund des vorl iegenden Gesetzesbeschlusses 
erst dann im Bereich des Sozialversicherungs­
rechtes Geltung bekommen ,  wenn die über-
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wiegende Mehrheit der Eigentümer 
land(forst)wirtschaftticher Liegenschaften die 
Ergebnisse der neuen Hauptfestste l lung zuge­
stel lt  erhalten hat. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 
1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, ke inen Einspruch zu  erheben .  

Als  Ergebn is seiner Beratung ste llt der  So­
zialausschuß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle beschlie ßen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4 . Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Allgemeine Sozia lversiche­
rungsgesetz (46. Novel le zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz), das Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1 95 7  und das Opferfürsor­
gegesetz geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Weiters e rstatte ich den Bericht des Sozial­
ausschusses über den Beschluß des National­
rates vom 14. Dezember 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Sozialver­
sicherungsgesetz geändert wird ( 1 3. Novelle 
zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz) . 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbe­
sch luß sol l  ein Auszahlungsanspruch des 
E hegatten in der Höhe der Hälfte der Netto­
pension geschaffen werden, sofern die E he­
gatten den land(forst)wirtschaft l ic hen Betrieb 
auf gemeinsame Rechnung und Gefahr ge­
führt haben beziehungsweise der Ehegatte 
des Betriebsinhabers in diesem Betrieb 
hauptberuflich mitgearbeitet hat. E ine Hö­
herversicherungspension und die höchstper­
sönl iche Leistung des H ilflosenzuschusses so l l  
von d iesem Auszahlungsanspruch ausgenom­
men sein. E in  Auszahlungsanspruch sol l  wei­
ters nicht bestehen, wenn beide Ehegatten 
über einen Leistungsanspruch aus der Pen­
sionsversicherung der Bauern verfügen. Die 
vorgeschlagene Regelung sieht weiters vor, 
daß über den Antrag auf Geltendmachung 
des Auszahlungsanspruches in einer der 
Rechtskraft fähigen Weise abzusprechen ist 
und somit e ine Uberprüfung d ieser Entschei­
dungen im Verfahren vor den Arbeits- und 
Sozialgerichten möglich ist. Weiters wird aus­
drücklich normiert, daß der neugeschaffene 
Auszahlungsanspruch den Auszahlungsan­
spruch des Pensionsberechtigten im gleichen 
Ausmaß mindert, sodaß für d iese Neurege­
lung keine finanziellen Mehraufwendungen 

verbunden sein  werden.  Ferner wird in  einer 
Übergangsbestimmung e indeutig angeordnet. 
da ß ein Auszahlungsanspruch auch für be­
reits laufende Pensionen festgestellt werden 
kann. 

Ferner sol l  für den Bereich des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes ein Aufschub des 
Ergebnisses der Hauptfestste l lung der Ein­
heitswerte des lande forst )wirtschaftlichen 
Vermögens auf 1 .  Jänner 1 990 erfolgen.  

Für das Jahr 1 989 sol l  analog zum Geset-
zesbesch luß des Nationalrates vom 
1 4 . Dezember 1 988 betreffend die 
46. ASVG-Novelle u nter Außerachtlassung 
der für die Pensionsanpassung zu berücksich­
tigenden Arbeitslosenrate eine Erhöhung der 
Ausg leichszulagenrichtsätze um 2,6 vom 
Hundert anstelle von 2, 1 vom H undert er­
reicht werden .  

Der Bundesbeitrag für die Errichtung oder 
Erweiterung von Gebäuden beziehungsweise 
für den genehmigten Erwerb von Liegen­
schaften sol l  im Geschäftsjahr 1 988 in der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
10 Mil l ionen Schil l ing betragen .  

Weiters sol len d ie  im erwähnten Gesetzes­
beschluß betreffend d ie 46. ASVG-Novel le 
vorgesehenen Neuregel ungen betreffend 

d ie Genehmigungspflicht von Umbauten  
der Sozialversicheru ngsträger , 

die Anpassung der Voraussetzungen für so­
zialversicherungsrechtliche Leistungen an in 
Schu l- oder Berufsausbildung befindlichen 
Famil ienangehörigen über 25 Jahre an die 
Voraussetzungen für den Erhalt der Fami­
lienbeihi lfe . 

d ie Beseitigung von Härten im Zusammen­
hang mit der durch die 44.  ASVG-Novelle 
vorgesehenen "vorzeitigen Bemessungsgrund­
lage" mit dem 50. Lebensjahr und 

die Beseitigung der Ungleichbehandlung 
inval ider Witwen (Witwer) bei Witwenpen­
sionen gemäß § 1 2 7  Abs. 2 BSVG auch im 
Bereich des Bauern-Soz ia lversicherungsgeset­
zes P latz greifen.  

I m  Zusammenhang mit der durch die 
1 1 . Novelle zum BSVG abgeschafften Son­
der regelung bei der Ermittlung der Beitrags­
grundlage bei landwirtschaftlichen Pachtver­
hältnissen zwischen E ltern und Kindern sol l  
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durch den vorl iegenden Gesetzesbeschluß 
eine dadurch bedingte Verringerung von 
Ausgleichszulagenansprüchen für bereits be­
stehende Ausgleichszulagenansprüche ausge­
schlossen werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 
1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig besch lossen. dem Hohen Hause zu 
empfehlen,  keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der So­
zialausschuß som it den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle besch l ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember \ 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz geändert wird ( 1 3. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz) ,  wird kein 
Einspruch erhoben. 

Weiters br inge ich den Bericht des Sozial­
ausschusses über den Beschluß des National­
rates vom \ 4. Dezember 1 988 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche So­
zialversicherungsgesetz geändert wird 
( 1 5 .  Novel le zum Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetz ) . 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbe­
schluß soll auch für das Jahr 1 989 unter  
Außerachtlassung der  für d ie  Pensionsanpas­
sung zu berücksichtigenden Arbeitslosenrate 
eine Erhöhung der Ausgle ichszulagenric htsät­
ze um 2.6 vom Hundert anstelle von 2, 1 vom 
Hundert erreicht werden .  

Im Zusammenhang mit  dem am 1 .  Jänner 
1 989 in Kraft tretenden Einkommensteuerge­
setz 1 988 - insbesondere mit dem Wegfal l  
der vorzeitigen Abschre ibung und des Ent­
fa l ls der Rück lage für nicht entnommene Ge­
winne - sind Anpassungen im Bereich des 
GSVG vorgesehen . Dabei soll berücksichtigt 
werden,  daß derzeit e ine doppe lte Heranzie­
hung bei der Beitragsbemessung in jenen Fäl­
len e intritt, in  denen die Investitionsrücklage, 
der I nvestitionsfreibeitrag und die Rücklage 
für n icht entnommene Gewinne. nach dem 
sie steuerschonend geltend gemacht  wurden ,  
in der Folge gewinnerhöhend aufgelöst wer­
den. Die im E inkommensteuerrecht  vorgese­
hene gewinnerhöhende Auflösung hat zur 
Folge, daß die betreffenden Beträge der 
Steuergrundlage des Kalenderjahres der Auf­
lösung zugesch lagen werden und auf diese 
Weise zum zweiten  Mal bei der Beitragsbe-

messung Berücksichtigung finden . Der gegen­
ständliche Gesetzesbesch luß  sieht deshalb für 
den Versicherten ein Antragsrecht vor, d i.ese 
schon einmal berücksichtigten Beträge aus 
der Beitragsgrundlage auszusche iden. Durch 
eine Übergangsbestimmung sol l  d iese Mög­
lichkeit bei Einkünften der Jahre 1 986, 1 987  
und 1 988 auch be i  der im neuen E inkom­
mensteuerrecht nicht mehr vorgesehenen 
vorzeltlgen Abschreibung beziehungsweise 
der Rücklage für nicht entnommene Gewinne 
berücksichtigt werden. 

Weiters sol len die im Gesetzesbeschlu ß 
vom 1 4. Dezember 1 988 betreffend d ie 
46. ASVG-Novelle vorgesehenen Neuregelun­
gen betreffend 

die Genehmigungspflicht von Umbauten 
der Sozialversicherungsträger , 

die Anpassung der Voraussetzungen für so­
zialversicherungsrechtliche Leistungen an in  
Schul- oder Berufsausbildung befindlichen 
Familienangehörigen über 25 Jahre an die 
Voraussetzungen für den Erhalt der Fami­
l ienbe ih ilfe. 

die Beseitigung von Härten im Zusammen­
hang mit der durch die 44. ASVG-Novelle 
vorgesehenen "vorzeitigen Bemessungsgrund­
lage" mit  dem 50. Lebensjahr und 

die Beseitigung der U ngleichbehandlung 
der invaliden Witwe (des Witwers) bei Wit­
wenpensionen gemäß § 258 Abs. 2 Z. 1 
ASVG einerseits und § 258 Abs . 2 Z. 2 und 3 
ASVG andererseits 

auch im Bere ich  des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes Platz greifen .  

Der Bundesbeitrag für d ie  Errichtung oder 
Erweiterung von Gebäuden bez iehungsweise 
für den genehmigten Erwerb von Liegen­
schaften sol l  aufgrund des gegenständlichen 
Gesetzesbeschlusses im Geschäftsjahr 1 988 in 
der SozialversicherungsanstaIt der Gewerbl i­
chen Wirtschaft 10 Mi l l ionen Schi l l ing betra­
gen.  

Bei  der aufgrund des Bewertungsände­
rungsgesetzes 1 987. 8GBL Nr. 649, erstmals 
zum 1 .  Jänner 1 988 vorzunehmenden Haupt­
feststel lung der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaft l ic hen Vermögens wird die be­
scheidmäßige Feststel lung der neuen Ein­
heitswerte zu untersch iedlichen Zeitpunkten 
erfolgen, soda ß es dem Zufal l  überlassen ist , 
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ob für den Bereich der Sozialversicherung 
schon die neuen E inheitswerte oder noc h die 
alten E inheitswerte heranzuziehen sind .  Im 
vorliegenden Gesetzesbeschluß wird deshalb 
vorgesch lagen,  daß das E rgebnis der neuen 
Hauptfeststel lung erst dann im Bereich des 
Sozialversicherungsrechtes Geltung bekom­
men so l l ,  wenn die überwiegende Mehrheit 
der E igentümer land( forst )wirtschaftlicher 
Liegenschaften d ie Ergebnisse der neuen 
Hauptfeststel lung zugestellt erhalten haben. 

Im Zusammen hang m it der durch d ie 
1 1 . Novel le zum BSVG abgeschafften Son­
derregelung bei der Ermittlung der Beitrags­
grundlage bei landwirtschaft l ichen Pachtver­
hältn issen zwischen Eltern und Kindern soll 
eine dadurch bedingte Verringerung von 
Ausgleichszulagenansprüchen für bereits be­
stehende Ausgleichszulagenansprüc he ausge­
sch lossen werden .  

Seit der 1 3. GSVG-Novel1e werden bei der 
Ermittlung der Be itragsgrundlage d ie jährli­
chen Einkünfte nicht mehr d urch zwölf ge­
teilt , sodaß Härten für Saisonbetriebe ent­
standen sind, d ie durch den gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß beseitigt werden so l len.  

Ferner so llen Zitierungsberichtigungen 
vorgenommen werden, die aufgrund des So­
zialrechts-Änderungsgesetzes (44. Novelle 
zum ASVG),  BGBI. Nr. 609/ 1 987, erforder­
l ich sind. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in se iner Sitzung vom 19 .  D ezember 
1 988 in  Verhandlung genommen und ein­
stimmig beschlossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen ,  keinen Einspruch zu erheben. 

Als E rgebnis seiner Beratung stellt der So­
zialausschuß somit  den A n t r a g, der Bun­
desrat wolle besch l ie ßen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1 988 betreffend ein B undesge­
setz, mit dem das Gewerbl iche Soz ialversi­
cherungsgesetz geändert wird ( 1 5 .  Novel le 
zum Gewerblichen Sozialversicherungsge­
setz) ,  wird kein E inspruch erhoben. (Vizeprä­
sident Dr. S c h a m b e c k  übernimmt den 
Vorsitz. ) 

Bericht über den Besch luß  des Nationalra­
tes vom 14 .  Dezember 1 988 betreffend e in  
Bundesgesetz, mit  dem das Beamten-Kran ­
ken- und Unfallversicherungsgesetz geändert 

wird ( 1 8 . Novel le zum Beamten-Kranken­
und U nfal lversicherungsgesetz) .  

Durch den gegenständlichen Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates sollen die im Geset-
zesbesch luß  des Nationalrates vom 
14 .  Dezember 1 988 betreffend d ie 
46. ASVG-Novelle vorgesehenen Neuregelun­
gen 

über d ie Genehmigungspflicht von U mbau­
ten der Sozialversicherungsträger und 

die Anpassung der Voraussetzungen für so­
zialversicherungsrechtliche Leistungen an in 
Schul- oder Berufsausbi ld ung befindl ichen 
Famil ienangehörigen über 25  Jahre an die 
Voraussetzungen für den Erhalt der Fami ­
l ienbeih i lfe 

auch in das Beamten-Kranken- u nd Unfal l ­
versicherungsgesetz übernommen werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in  seiner Sitzung vom 19. Dezember 
1988 in  Verhandlung genommen und ein­
stimmig besch lossen ,  dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben.  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der So­
zialausschuß somit  den A n t I' a g,  der Bun­
desrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, m it dem das Beamten-Kranken- und 
Unfal lversicherungsgesetz geändert wird 
( 1 8. Novel le zum Beamten-Kranken- und 
Unfall versicherungsgesetz ) ,  wird kein E in­
spruch erhoben .  

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: Ich 
begrüße den im Hause erschienenen Herrn 
Bundesminister Alfred Dall inger. (Allgeme i­
ner Beifall. ) 

Wir gehen in d ie Debatte ein, die über d ie 
zusammengezogenen Punkte unter e inem ab­
geführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rätin Rosa GfÖller. Ich erteile es ihr .  

14 .25 
Bundesrät in Rosa Gföller (ÖVP, Tirol) :  

Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundes­
minister !  Meine sehr  geehrten Damen und 
Herren !  Die vorliegende 46. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz über­
nimmt d ie durch das Einkommensteuergesetz 
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1 988 notwendig gewordene Angleichung und 
- sowie auch schon in  den vergangenen Jah­
ren _ .  eine außertourliche Erhöhung der 
Ausgleichszulagenrichtsätze für das Jahr 
1 989. 

Mit der Entschl ie ßung des Nationalrates 
vom 7. Jul i  1988 wurde die Sicherstel lung 
gefordert, daß Entschädigungen, wie zum 
Beispiel Fehlgeldentschädigung oder Tages­
und Nächtigungsgelder weiterhin als nicht so­
zialversicherungspflichtige Leistungen gelten. 

Ausnahmen vom sozialversicherungspfl ich­
t igen Einkommen bei gle ichzeitiger Einko m­
mensteuerfreiheit, d ie unter den sozialversi­
c herungsrechtl ichen Begriff fal len, betreffen 
Tagesgelder .  Schmutzzulagen und Fehlgeld­
entschädigungen.  Eine Steuerbefreiung dieser 
Zulagen ist im Einkommensteuergesetz nicht 
mehr in dem Umfange wie bisher gegeben .  

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Obwohl schon in den vergangenen Jahren 
angestrebt wurde, eine Vereinfachung der 
Lohn- und Gehaltsverrechnung durch die 
weitgehende Anpassung des Steuerrechtes mit 
dem Beitragsrecht der Sozialversicherung zu 
erreichen, sind doch noch best immte Entgelt­
tei le in der Sozialversicherung anders als im 
Einkommensteuergesetz 1 972 oder überhaupt 
eigenständig  geregelt .  

Die Auswirkungen auf Geldleistungen im 
Bereich der Sozialversicherung sind in  ho­
hem Maße von der Höhe der Beitragsleistung 
abhängig. Aus diesem Grunde war eine um­
fassende Angleichung des Sozialversiche­
rungsrechtes an die Steueränderungen schon 
aus sozialpol itischen Gründen auch im Inter­
esse des Versic herten nicht zielführend .  

So wurde die Beitragsfreiheit für Jubi­
läumsgeschenke und für Zinsersparnisse . bei 
Dienstgeberdarlehen, die ab 1 .  Jänner 1 989 
der Beste uerung unterl iege n, aus sozialpoliti­
schen Gründen aufrecht erhalten. Ebenso 
konnte trotz der geänderten Steuerpfl icht des 
Tages- und Nächtigungsgeldes, d ie Be itrags­
freiheit im bisherigen Ausmaß erhalten blei­
ben. Diese Regelung steht in Übere instim­
m ung mit den Vorstel lungen der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer 
und der Dienstgeber. 

Der Entschädigungscharakter bei der Fehl­
geldentschädigung, wenn sie 200 S monatl ich 
nicht übersteigt, bleibt ebenso weiterhin auf­
recht und fäl lt nicht unter die Beitragspfl icht .  

Hoher B undesrat! Durch die Novel lierung 
des § 49 Abs. 3 ASVG hat der Bundesmini­
ster für Soziales der Entsch l ießung des Na­
tional rates vom 7. Jul i  1 988 entsprochen. 

Die 46. Novelle des ASVG entspricht auch 
der Regierungserklärung vom Jänner 1 987 .  
Damals wurde zwischen den Koalitionspart­
nern vereinbart. daß besonders die Lage der 
sozial Schwachen - das sind Mindestrentner, 
Behinderte und Kriegsopfer sowie Opferfür­
sorgeempfänger - in der Sozialgesetzgebung 
e ine außertourliche Berücksichtigung erfah­
ren so l l .  In d iesem Sinne wurde auch im 
Jahre 1 989 e ine au ßertourlic he Erhöhung der 
Ausgleichszu lagenrichtsätze vorgenommen . 

Auch die Anrechnung der Arbeitslosenrate 
von derzeit 6 Prozent bei der Errechnung des 
Aufwertungsfaktors wurde unterlassen.  Die 
Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze 
beträgt für das kommende Jahr 2,6 Prozent 
an Stel le von 2 . 1  Prozent. 

Es ist mit Genugtuung zu vermerken ,  daß 
d ie gesetzl ich vorgesehene und bis jetzt auch 
praktizierte An passung der Pensionen fortge­
führt wurde und die im Gespräch gewesenen 
Regelungen ,  wie F ixbeträge von 100 S bei 
Pensionen von über 8 800 S oder eine Erhö­
hung von 2,2 Prozent nur für Pensionen un­
ter 7 500 S,  nicht zum Tragen gekommen 
sind .  

Hoher Bundesrat! Nach § 293 Abs. 1 
ASVG beträgt der Richtsatz für Pensionsbe­
rec htigte aus eigener Versicherung, wenn sie 
mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haus­
halt leben ,  7 354 S, für Pensionsbezieher von 
Witwer- und Witwenpensionen beträgt die 
monatl iche Pension 5 1 34 S,  für Waisen bis 
zum 24. Lebensjahr 1 904 S oder, wenn beide 
E ltern verstorben sind, 2 860 S. 

Die sich aus dieser Erhöhung für das Jahr 
1 989 ergebende Mehrbelastung wird auf 
92 ,4  Mil l ionen Schi l l ing,  für Kriegsopfer- und 
Opferfürsorge auf 1 5 ,2 Mil l ionen Schi l l ing 
geschätzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  
U nter d iesem Aspekt wird man unweigerl ich  
mit dem Problem der  Pensionsreform kon­
frontiert. D ie Pensionsreform darf jedoch 
nicht nur das Ziel verfolgen,  die Sozialversi­
cherung zu konsolidieren und das Budget zu 
entlasten .  Zu denken geben ,  meine Damen 
und Herren ,  muß eine umfangreiche Studie 
" Ökonomische Analyse der Sozialversiche-

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 73 von 117

www.parlament.gv.at



22566 B u ndesrat - 5 1 0. S i tzu ng - 20. Dezember 1 988 

Rosa GfOller 

rung" unter Federführung des L udwig-Bo ltz­
mann-Institutes mit dem Ergebn is, daß das 
Ausgabenwachstum kaum d urch exogene 
Faktoren wie etwa die demograph ische Ent­
wicklung verursacht wurde, sondern weitge­
hend durch Faktoren ,  welche grundsätzlich 
im Bereich der politischen Steuerung l iegen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Die große Koalition muß s ich nun mit d ie­
sem Di lemma befassen und versuchen ,  Wege 
zu finden. d ie F inanzierungsprobleme der 
Pensionsversicherung in den Griff zu bekom­
men.  Es wird schwer gelingen ,  d ie rasante 
Zunahme der Zahl der Frühpensionisten ein­
zudämmen. Es ist Tatsache , daß in kaum 
einem westlichen Industriestaat der Ante i l  
der älteren erwerbstät igen Bevölkerung so 
gering ist wie in Österreich. Während die 
Erwerbsquote der 60- bis 65jährigen in  
Österreich bei 1 9, 1  Prozent liegt, beträgt sie 
in Deutsch land 33,3,  i n  Frankreich 3 1 , 1 ,  in  
Großbritannien noch 55. 1 ,  und in  Schweden 
sogar 76,2 P rozent. 

D azu kommt noch verschärfend, meine 
Damen und Herren ,  d ie  schon heute abzuse­
hende Entwicklung in der Altersstruktur un­
serer Bevölke rung u nd d ie dam it verbundene 
Verschiebung im Verhältnis zwischen Akti­
ven und Pensionisten.  

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Junge Menschen, d ie  i n  das Berufsleben ein­
treten ,  haben ein Recht darauf, heute schon 
zu wissen,  daß sie einst zwar mit einer mehr 
oder wenige r  n iedrigen Pension rechnen kön­
nen, jedoch für eine bessere A ltersversorgung 
frühzeitig sich selbst bemühen m üssen. 

Ein gründl iches U mdenken muß P latz 
greifen,  denn das derzeitige Pensionsalter 
wurde noch beschlossen, als die Lebenserwar­
tung wesentlich niedriger als heute war.. Es 
werden Wege zu suchen und auch zu finden 
sein,  auf denen der Mensch in  selbstgewähl­
ten Abschnitten in den Ruhestand hinein­
wachsen kann .  Wir können es uns vor a l lem 
menschl ich und auch wirtschaftl ich nicht lei­
sten ,  die älteren Bürger in die Wartezimmer 
der Ärzte abzuschieben .  

Hoher Bundesrat! E s  werden die Famil ien 
mit Kindern bei den Pensionsbeiträgen besser 
berücksichtigt werden müssen,  wei l  sie es ja  
s ind,  die die Belastungen tragen,  damit  es 
überhaupt i n  Zukunft noch Versicherungs­
zahler gibt. Es ist u nbestritten ,  daß die mit 
der Erhaltung und E rziehung von Kindern 

verbundenen Belastungen den Lebensstan­
dard der Famil ie umso mehr herunterdrük­
ken,  je  grö ßer die Kinderzahl der Fami l ie ist. 
Es wird ein Ausgleich zwischen denjen igen 
zu erfolgen haben, die die Lasten im Interes­
se der gesamten Gesel lschaft tragen,  und je­
nen, die solche Lasten nicht zu  tragen haben, 
jedoch daraus Nutzen ziehen, daß es andere 
für sie tun. 

Anerkannt müssen auch endlich die Zeiten 
der Kindererziehung für Mütter als beitrags­
freie Versicherungszeiten finden. 

Hoher Bundesrat! Tatsache ist weiters, daß 
eine Famil ie mit drei Kindern und einem 
durchschnittl ichen Verdienst e ines Alleinver­
dieners mit dem Pro-Kopf-Famil ieneinkom­
men unter die Arm utsgrenze fäl lt .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Gegen die Unterstel lung der  Abgeordneten 
im Nationalrat Astrid Kuttner verwahre ich 
mich auf schärfste. Sie unterste llt den von 
der ÖVP dominierten Ländern, daß sie d ie 
Frauen an den Herd zurückschicken. Frau 
K uttner ist Tirolerin, deshalb wird sie auch in 
erster Linie das Land Tirol gemeint haben .  
(Bundesrat 5 c h a c h  n e r :  Vielleicht ha t  sie 
letzthin den Partl gehört.') I n  Wirk l ic hkeit, 
meine Damen und Herren, hat das Land Ti­
rol beispielgebende famil ien politische Maß­
nahmen gesetzt. Als Ausdruck der Wertschät­
zung der Familie u nd besonders zur finan­
ziellen Ent lastung der Mehrkinderfami lie ge­
währt das Land Tirol einen Fami l ienzuschuß .  
Wie d ie E inkommenserhebungen des Statisti­
schen Zentralamtes beweisen, s ind es vor al­
lem Mehrkinderfamil ien  sowie die alleinerzie­
henden Mütter,  die unter der sogenannten 
neuen Armut am meisten zu leiden haben. 

Um ein weiteres Absinken des Lebensstan­
dards dieser Famil ien zumindest ein b ißchen 
abzufangen ,  kann das dri tte und jedes weitere 
Kind einen Zuschuß bekommen. Die Zuer­
kennung und die Höhe des Zuschusses ist 
abhängig von der finanziellen Situation der 
Fami l ie .  (Bundesrätin Dr. H ö d l: Wie Lan­
ge?) Der Zuschuß zwischen 1 000 S und 
3 500 S wird auf die Dauer e ines Jahres ge­
währt. fBundesrätin Dr. H ö d l: Was macht 
sie nach dem Jahr? Bundesrat 
5 c h a c h  n e r: Da wär 's gescheiter, mall 
gib t ihr eine Hostie statt dieser Bagatelle.' -
Weitere Zwischenrufe. )  Jetzt hören Sie,  meine 
Damen: Empfangsberechtigt ist jener E ltern­
tei l ,  der d ie Pflege und Erziehung d urch­
führt. Bei al leinerziehenden M üttern ist es 
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nicht Bedingung, daß sie sich nur der Erz ie­
hung und Pflege der Kinder widmen und 
keiner au ßerhäuslichen Berufstätigkeit nach­
gehen .  Das widerlegt auch Ihre Rede vom 
Vor mittag! ( Zwischenrufe bei Bundesrälinnen 
der SPÖ. )  

Wie die Praxis geze igt hat, ist d ie Zahl der 
alleinerziehenden Elternteile, die e inen An­
trag auf Familienzuschuß  stellen, nicht uner­
heblich.  Er liegt heute schon bei 4 Prozent. 

In vielen Fällen - da sind wir uns wieder 
einig - reichen die Al imentationszahlungen 
oder Versorgungsgenüsse nicht aus, um einen 
anständigen Lebensunterhalt bestrei ten zu 
können. 

Der Bericht über die soziale Lage ste l lt  
auch realistisch und drastisch d ie Lage der 
alleinerziehenden Mütter dar. Es wird aufge­
zeigt, daß ein Viertel der Mütter a l leinerzie­
hende sind und ein Einkommen beziehen ,  
das weniger als 4 900 S ausmacht. 
70 000 Mütter m üssen a l lein für ein Kind 
sorgen .  Fünf  Sechstel der alleinstehenden 
Mütter müssen einem Beruf nachgehen, um 
überhaupt ihren Lebensunterhalt sichern zu  
können. 

Der Aktion des Landes Tirol kommt daher 
eine enorm große fam il ienpolitische u nd 
auch sozialpol itische Bedeutung zu,  womit 
auch der Bund sozialpolitisch unterstützt 
wird. Diese Aktion belastet das Landesbudget 
mit 1 1  Mil lionen Schi l l ing. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Uh.' Das ist ein " Haufen ".' 
Wieviel Prozem sind das im Landesbudget? ) 

Hoher Bundesrat! Aus al l  diesen Überle­
gungen heraus, welche wahrhaftig schl üssig 
aufze igen, daß das Land Tirol alles andere als 
eine rückständige Position einnimmt, er­
scheint es auch besonders bedauerl ich,  daß 
das sozialistische Tiroler Mitglied des Bun­
desrates die Rede des Tiroler Landeshaupt­
mannes in diesem Hohen Haus, in welcher er 
die Präambel der Tiroler Landesordnung zi­
tierte - diese enthält bekanntl ich das Be­
kenntnis zu Gott und dem Erbe der Väter 
und zur geordneten Fami l ie (Bundesrätin Dr. 
K a r  I s s  0 n: Noch haben wir keine Staatsre­
ligion.') - mit hämischen Randbemerkungen 
versehen zu m üssen glaubte. 

Meine Damen und Herren !  Das läßt a uf 
einen Mangel an Toleranz und Verständnis 
für die Haltung des Andersdenkenden sch l ie­
ßen (Bundesrärin A c h  1 z:  Aber wir sind ja 

mehrere. das ganze Land!). genau jenen Man­
gel an Toleranz (Bundesrat S c h a c h  Il e r: 
Jetzt kommt ' das Anderle von Rinn auch 
floch!) . den etwa die Staatssekretärin Dohnal 
für ihre Position nie einzufordern müde 
wird. (Beifall bei der Ö VP. ) 

Hoher Bundesrat ! Wenn h ier gegenüberge­
stel lt wird, daß für 2 900 Personen im Jahre 
1987 aus der "Aktion 8000" zirka 
500 Mill ionen Schil l ing aufgewendet wurden ,  
dann ist es für mich unbegreifl ich, daß für 
die al leinerziehenden E lternteile nicht mehr  
getan wird. 60 000 S Aufwand für  einen Be­
schäftigten .  D ie Notwendigkeit der Unterstüt­
zung in diesem Ausma ße wäre schon über­
prüfenswert und auch, welche Vereine in den 
Genuß  d ieser Zuwendungen kommen. Wenn 
zum Beispie l ein Verein 6 bis 1 0  Mädchen 
aus zugegeben schwierigen Fami l ienverhält­
nissen im Alter von 14 bis 18 Jahren betreut 
und h iefür drei  Erzieher in nen, e ine Sozialar­
beiterin und e ine Wirtschafterin anstellt ,  wo­
bei das Land auch noch die Tagessätze be­
zahlt, so muß ich schon fragen, ob die Mitte l  
der Arbe itsmarktförderung zielführend einge­
setzt werden. (Bundesrat K 0 n e Vc n y: Ja.') 
Ich b in  der Meinung, daß die Kritik und die 
Bedenken von Vizekanzler Dr. Mock nicht 
ganz zu unrecht erfolgen .  (Bundesrätin 
A c h  a t z: Aber auch nicht ganz recht.') 

Das Sozialsystem darf nicht überfordert 
werden, um für jene leistungsfähig zu sein ,  
die auf  d ie  sozialen Hilfen nach dem Subsi­
diaritätsprinzip angewiesen sind. 

Hoher Bundesrat ! Wenn der Herr Sozial­
minister die Absicht äußert, in  Zukunft nicht 
sosehr  quantitative Veränderungen,  sondern 
qual itative Verbesserungen des Sozialrechtes 
durchzuführen,  so hat er sicher die volle Un­
terstützung der  Österreichischen Volksparte i .  
(Bundesrat S c h a c h  n e r :  Das schreiben 
�t'ir uns auf! GOlt sei Dank. daß Sie nichts zu 
reden haben an der Spitze der Ö VP!J 

Ein Problem,  das sicher geändert werden 
muß, ist d ie E inrechnung des fiktiven Ausge­
dinges und die GestaItungs- und Zuerken­
nungskriterien für den Hilflosenzuschuß der 
Bauernpensionisten. Soziale Härten treffen 
nicht nur  den Hofübernehmer mit seiner Fa­
mil ie, sondern auch d ie Ausgedingsbezieher. 
Den n  gerade bei der Leistung des Ausgedin­
ges kann der Verpflichtete mit mehreren 
Kindern oft beim besten Wil len seiner Pflicht 
nicht nachko mmen, denn der Ertrag der 
Bauernschaft und das E inkommen ,  zumin-
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dest bei den Bergbauern, langt oft n icht ein­
mal für den Unterhalt der jungen Bauernfa­
mil ie .  Hier muß ehestens e ine Anderung her­
beigeführt werden. (Bundesrat 5 c h a c h  -
n e r: 50 früh übergibt "eh"  keiner, daß der 
Bauer noch kleine Kinder hat.' Die wollen 
doch .. eh"  alle bis 70, 80 am Hof sitzenblei­
ben.' ) 

Hoher Bundesrat ! Zusammenfassend ist 
festzustel len, daß mit der 46. ASVG-Novelle 
e ine Verbesserung der E inkommensituation 
durch die au ßertourl iche Erhöhung der Aus­
gleichszulagenrichtsätze und d ie Anhebung 
bestimmter Versorgungsleistungen nach dem 
Kriegsopferfürsorgegesetz 1 95 7  und der U n­
terhaltsrente nach dem Opferfürsorgegesetz 
erreicht wird. 

Die sozialen Bedürfn isse und wirtschaftli­
chen Verhältnisse sind einem ständigen Wan­
del unterworfen. 

Obwohl  Österreich ein fortschrittliches So­
zialversicherungsgesetz hat, stehen manche 
Bevölkeru ngsschichten im gesel lschaftlichen 
Abseits. 

Als Funktionärin der "Katastrop henhi lfe 
österreich ischer F rauen" muß ich und kann 
ich aus Erfahrung feststel len, daß al leinerzie­
hende F rauen ,  Bergbauern, gewerbl iche und 
bäuerliche Pension isten und besonders kin­
derreiche Famil ien als Notstandsgruppen zu 
betrachten sind. 

Meine Damen und Herren! Es  wird den 
Bemühungen al ler Kräfte der großen Koali­
tionsregierung, der Sozialpartnersc haft, der 
I nteressenvertretu ngen und der im Parlament 
vertretenen Parteien bedürfen .  die ungelösten 
Probleme e iner gerechten  Lösung z uzufüh­
ren.  D ieser Appel l  richtet s ich auch an den 
Herrn Sozialminister. 

Die Österreichische Volkspartei wird auch 
im Jahre 1 989 konstruktiv ihren Beitrag zur 
sozialen Sicherheit leisten.  (Beifall bei der 
Ö VP. ) J.f.4/i 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Zum Wort hat sich weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Karl Drochter .  Ich erte i le es ihm. 

14.48 
Bundesrat Kar! Drochter (SPÖ,  N ieder­

österreich) :  Herr Präsident! Sehr geehrter 
Herr Bundesmin ister !  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren des Bundesrates! D ie 
Frau Bundesrat Gföller hat richtig erwähnt, . 

daß Fami l ienpolitik wichtige Aspekte bein­
halten sol l .  Ich glaube auch, daß entschei­
dend für die sozialen Verhältnisse in einer 
Famil ie zum großen Tei l  d ie Sozialpolitik ist. 
Familienpolitik sol l  auch sozial sein .  Am 
Vormittag hatten wir Gelegenheit, d ie Frau 
Bundesminister F lemming in einigen Beiträ­
gen zu hören. Aus diesen war das nicht im­
mer sehr k lar zu erkennen, ich hatte sehr oft 
den Eindruck. daß es ihr in erster Linie 
darum geht, politische Dogmen ihrer Partei 
zu vertreten und durchzusetzen .  

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Schwerpunkt meines Beitrages und meiner 
Betrachtungen wird der vorliegende Bericht 
zur soz ialen Lage Österreichs sein .  An die 
Spitze meiner Ausführungen möchte ich stel­
len, daß die Politik unseres Sozialministers 
Dall inger besonders in den vergangenen Jah­
ren wesentlich dazu beigetragen hat, daß der 
soziale Friede in Österreich trotz vieler re­
gionaler und schwerwiegender, branchenweise 
gelagerter Probleme im großen und ganzen 
erhalten werden konnte. (Beifall bei der 
SPÖ. )  

Auch d ie Sparmaßnahmen der Bundesre­
gierung im Bereich des Budgets haben durch 
den Einsatz unseres Ministers Dall inger einen 
weiteren Fortschritt i n  der österreichischen 
Sozialpolitik ermöglicht, wenn auch in klei­
neren Schritten .  

So kann man als  Gewerkschafter o hne wei­
teres sagen und feststel len. daß es i m  Jahre 
1 987 zu nur sechs Arbe itskämpfen gekom­
men ist - im Vergleich zum Vorjahr um 
fünf weniger - ,  ich möchte aber nicht ver­
heimlichen ,  daß d ie Zahl der strei kenden 
Kolleginnen und Kollegen insgesamt  größer 
geworden ist. Gestreikt wurde im Bereich der 
Metallarbeiter. im Bereich der Angestellten, 
im Bereich der Bauarbeiter, aber es gab auch 
Arbeitsn iederlegungen im öffentl ichen 
Dienst, vor allem im Bere ich der Richter ,  der 
Staatsanwälte und der Hochschullehrer.  Die 
durchsch nittliche Streikdauer betrug pro 
Tei lnehmer 5 Stunden und 2 1  Minuten oder 
umgerechnet auf alle Arbeitnehmer in Öster­
reich sind das e in  Vierte lprozent, die im Jahr 
1 987 gestreikt haben.  Das sind in Zahlen 
ausgedrückt rund 7 200 im Vorjahr, im Jahre 
1 986 waren es 3 222. 

Ein Meßpunkt für uns Gewerkschafter ist 
aber auch, wie weit müssen Gewerkschaften 
und Gewerkschaftsvertreter i n  Arbeitsverhält­
nisse e ingreifen, um den Kolleginnen und 
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Kollegen zu ihren Ansprüchen zu verhelfen .  
Und hier darf ich feststellen ,  daß für  das 
Jahr 1987  i n  Arbeitsgerichtsprozessen i n  Ver­
gleichen und auf dem Weg der Intervention 
über 993 Mi l l ionen Schil l ing erstritten und 
erkämpft wurden. Ich wage n icht zu schät­
zen ,  meine sehr geeh rten Damen und Herren 
des Bundesrates, wie hoch d ie Dunkelziffer 
der vorenthaltenen Ansprüche der Kol legin­
nen und Kollegen überhaupt se in könnte. 

In erster Linie ging es bei d iesen Streitfäl ­
len um Lohn- und Gehaltsansprüche , um 
Ü berstundenle istu ngen ,  um Ansprüche nach 
Auflösung eines D ienstverhältnisses bei 
Überstunden zahlungen,  Abfertigungen ,  An­
sprüche nach dem Inso lvenz-Entgel tsiche­
rungsgesetz u nd dem E ntgel tfortzahlungsge­
setz. 

In den 993 Mil l ione n  Schi l l ing sind nicht 
die Beträge drinnen, d ie durch Rechtshi lfefäl­
le beim öffentlichen Dienst. vor allem bei 
Post und E isenbahner, erstr itten wurden .  
Nach wie vor gilt es  für  uns beziehungsweise 
ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, daß 
wir eine Politik, d ie Bestrebungen u nd die 
Maßnahmen zur E rreichung einer höchst­
möglichen Beschäftigung vorsieht, unterstüt­
zen. Daß diese Politik sehr oft miesgemacht 
wird, möchte ich festhalten.  ich möchte aber 
auch festhalten, daß wir kein Verständnis da­
für haben ,  sich mit einer Arbeitslosenrate 
von 5,6 oder 5.4 Prozent zufriedenzugeben. 
Wir werden uns auch weiterhi n  einer gewis­
sen Gewöhnung an d ie Arbeitslosigkeit ent­
gegenstel len . 

Es ist heute scho n erwähnt worden ,  daß im 
vergangenen Jahr ungefähr 500 000 Men­
sc hen arbeitslos geworden sind und Arbeits­
losenge ld und Notstandshi lfe bezoge n  haben; 
das sind so viele Menschen. wie das Bundes­
land Salzburg Einwohner ausweist. 

Besondere Sorgen macht uns aber die Ent­
wicklung der Langze itarbeitslosigkeit. Im Jah­
re 1 987 haben 84 000 Menschen länger  als 
sechs Monate Leistungen aus der Arbeitslo­
senversicherung bezogen; es ist d ies e ine Stei­
gerung um 17 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 1986. Bemerkenswert ist aber auch, 
wenn man die Arbe itslosenzahlen genauer 
betrachtet. daß sich drei Fünftel aller Ar­
beitslosen im großen und ganzen auf vier 
Wirtschaftsbereiche vertei len: das ist die Bau­
wirtschaft mit 1 9.3 Prozent, das Gaststätten­
gewerbe mit 14.5 Prozent, der Handel mit 
1 3 , 1  Prozent und der Metal lbereich mit 

1 0,5 Prozent. Mehr als ein D rittel der Ar­
be itslosen ist in Saisonbetrieben zu finden. 
vor allem im Gastgewerbe und in der .ßau­
branche. 

Ich glaube. man sol lte auc h  e inma l  k lar 
und deutlich sagen,  wie hoch eigentlich das 
durchschnittliche Arbeitslosenge ld in Öster­
re ich ist: I m  Jahre 1 987 hat es für Frauen 
4 696 S betragen. für Männer 6 738 S.  D ie 
Höhe der durchschnittlichen Notstandshilfe 
beträgt für Frauen 4 1 30 S und für Männer 
5 290 S. Für einen großen Teil  der Arbeitslo­
sen der 1 5- bis 1 8jährigen beträgt das Ar­
beitslosenge ld 3 667 S und d ie Notstandshilfe 
2 095 S. Für  die A ltersgruppe der 19- bis 
24jährigen beträgt das Arbeitslosengeld 
5 1 76 S und d ie Notstandshilfe 4 03 1 S .  

Diese finanziellen Leistungen ,  meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Bundesra­
tes, bedingen mit gro ßer Sicherheit und mit 
einer sehr hohen Wahrsche inl ichkeit, daß es 
zu sehr gro ßen Einschränkungen  der Betrof­
fenen und deren Angehörigen in allen Le­
bensbereichen kommen muß. Wir Sozial isten 
werden es nicht zu lassen.  daß die Arbeitslo­
sen zum Spielbal l von Politikern werden, die 
ein sehr  unterentwickeltes soziales Empfin­
den haben oder sich auf Kosten der Arbeits­
losen pol itisch profil ieren wollen .  (Beifall bei 
der SPÖ. )  

Ich kann daher nur  betonen, daß es für 
uns nach wie vor eine Selbstverständlichkeit 
ist, daß wir e ine Wirtschaftspolitik verlangen,  
anstreben und auch bereit s ind ,  an  dieser 
Wirtschaftspolitik mitzuwirken,  die die Vol l­
beschäftigung zum Ziel hat. Wir wollen und 
können uns mit e iner  Zweidrittelgesel lschaft 
n icht anfreunden und wollen sie auch nicht 
zur Kenntnis nehmen .  Es gibt vielleicht eini­
ge Österreicher, die von dieser Zweidrittelge­
sel lschaft träumen. 

Im großen und ganzen können wir auch 
mit der wirtschaftlichen E ntwicklung der 
Jahre 1 987/88 zufrieden sein.  Wir können 
zufrieden sein  mit e inem Wirtschaftswachs­
tum von zirka 4 Prozent, einer Inflationsrate 
von weniger a ls 2 Prozent. Wir freuen uns 
ganz besonders über die 32 000 zusätzl ichen 
Beschäftigten im Jahre 1 988 im Vergleich 
zum Vorjahr.  

N icht zufrieden - und das habe ich sc hon 
erwähnt - können wir trotz der positiven 
Wirtschaftsentwic klung in den Jahren 
1 98 7/88 und auch der Vorsc hau für das Jahr 
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1 989 mit der Entwick lung der Arbeitslosen­
rate sein .  E ine Senkung der Arbeitslosenrate 

trotz e ines Wirtschaftswachstums von 
4 P rozent - um nur 0,2 Prozent ist für uns 
zuwenig. 

Für uns s ind 1 60 000 Arbeitslose zu vie l ,  
wei l  wir wissen, daß e ine Vie lzahl von ihnen 
Arbeit finden könnte, wenn sie ihre Qualifi­
kationsprobleme bewältigen könnten,  wei l  
uns auch bekannt ist, daß es  in  allen Regio­
nen und B ranchen an hochqualifizierten 
Facharbeitern und Arbeitskräften mangelt .  

In diesem Zusammenhang s ind daher al le 
Bemühungen der Arbeitsmarktverwaltung zu 
begrüßen, d ie es den Arbeitslosen ermögli ­
chen,  s ich Kenntnisse und Fähigkeiten anzu­
eignen, die in der Wirtschaft gefragt sind. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Sehr geeh rte Damen und Herren des Bun­
desrates! Dazu gehört auch die " Aktion 
8000" - neben vielen anderen bewährten 
Maßnahmen der Arbeitsmarktverwaltung. 
Die "Aktion 8000" bietet den Arbeitslosen, 
besonders den jugendl ichen Arbeits losen und 
den Langzeitarbeitslosen neue Chancen für 
eine Wiedereingliederung in das Erwerbsle­
ben, für ihre Qual ifikationsverbesserung, 
Chancen für die Erlangung der notwendigen 
Berufserfahrung, Chancen für eine neue Be­
schäftigung und - was vor allem politisch 
wichtig ist - auch eine Chance, durch  Ein­
kommen, durch Arbeit selbst für den e igenen 
Lebensunte rhalt zu sorgen, was nach meinem 
Dafürhalten besondere Bedeutung hat. 

D ie Arbeits- und E insatzschwerpunkte sind 
längst bekannt. Sie l iegen vor allem im sozia­
len Bereich, im Bereich des Umweltschutzes, 
im Bereich von Sanierungsmaßnahmen und 
im Bereich der Stadterneuerung. 

D ie positiven Reaktionen aus allen politi­
schen Lagern zur "Aktion 8000" haben die 
polemisch geführte D iskussion hierüber oh­
nedies längst und bald verstummen lassen .  

E i n  weiterer Beitrag zur Beschäftigungsla­
ge ist sicherlich die erfreul ic herweise doch 
rascher fortschreitende Arbeitszeitverkür­
zung. Am 1. Jänner 1 987  hatten zirka 
500 000 Arbeitnehmer mittels Kollektivver­
trages eine vereinbarte Arbeitszeit zwischen 
38 und 38,5 Stunden.  Im Jahre 1 988 kamen 
zirka 1 00 000 dazu,  u nd ab dem 1 .  Jänner 
1 989  werden weitere 500 000 Arbeitnehmer 
dazu kommen, sodaß wir nun sehr bald 

1 1 00 000 Arbeitneh mer in unserer Wirt­
schaft vorfinden werden ,  d ie eine wöchentli­
che Arbeitszeit haben ,  d ie unter 40 Stunden 
l iegt. 

Für den ÖGB und seine 1 5  Fachgewerk­
schaften ist aber nun der Zeitpunkt gekom­
men, den nächsten Schritt der Arbeitszeitver­
kürzung einzuleiten .  Es so l len  Gespräche 
und Verhandlungen angestrebt werden ,  die 
zum Ziel haben ,  b is zum Jahre 1 99 1  Schritte 
zur 35-Stunden-Woche mittels Generalkol­
lektivvertrages zu rege ln und in  einer geeig­
neten Form mittels Gesetzesänderungen auch 
den öffentlichen Dienst mite inzuschließen. 
(Ruf bei der Ö VP: Das wird den Lacina freu­
en.' )  Alle erforderl ichen Regelungen m üssen 
- ob Sie wol len oder nicht, lieber Herr 
Kollege Bundesrat - ohne Lohn- und Ge­
haltseinbußen abgeschlossen werden,  um die 
Kaufkraft und Nachfragekraft unserer Fami­
l ien für unsere Wirtschaft zu erhalten. 

Und nun einige Bemerkungen zum Pen­
sionsrecht. Mit der 40. Novelle, die am 
1 .  Jänner 1 985 in Kraft getreten ist, und mit 
der 44.  ASVG-Novelle, die am l .  Jänner 
1 988 in Kraft getreten ist, wurden unserer 
Meinung nach zwei bedeutende Reform­
schritte gesetzt. Diese Maßnahmen der bei­
den Novellen werden dem Bund im Zeitraum 
1 985 bis 1 995, a lso innerhalb von zehn Jah­
ren,  202 Mil l iarden Schi l l ing an Ausgaben er­
sparen.  

Es ist daher aus unserer S ic ht nur recht 
und bi l l ig, wen n  wir für die nächsten Jahre, 
also für einen längeren Zeitraum, weitere re­
striktive Veränderungen im Pensionsrecht aus 
der Sicht der Arbeitnehmer ablehnen. 

Wir sind auch der Meinung, daß der Zeit­
punkt einer Reformpause im Pensionsrecht 
gegeben ist und daß dieser bis zum Jahr 1 992 
andauern könnte, denn bis zu diesem Zeit­
punkt ge lten d ie Übergangsbestimmungen 
der 44. ASVG-Novel le .  In  diesem Zeitraum 
würde s ich sicherlich auch die derzeit vor­
herrschende g,ro ße Verunsicherung bei den 
Menschen in  Osterreich legen beziehungswei­
se sie würde zumindest abklingen .  

Diese Reformpause könnte auch dazu ge­
nützt werden ,  gemeinsam längerfristige Fi ­
nanzierungsmodelle zu erarbeiten. D iese Mo­
delle sollten aber den Grundsatz beinhalten ,  
daß d ie  Pension Ersatz für  e in entfal lenes 
Arbeitseinkommen ist. 
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Momentan steht an - und das ist der 
zweite Schritt in unserer Reform - ,  im Be­
reich der Ruhensbest immungen eine Lösung 
zu finden. 

Unser Standpunkt dazu ist im wesentlichen 
d ie Forderung nach Aufrechterhaltung der 
Ruhensbestimmungen  bei Zusam mentreffen 
von Pension und Erwerbseinkommen sowie 
bei den Doppelpensionen, unter Einbezie­
hung des öffentl ichen Dienstes. 

Die Pensionsanpassung - und das ist von 
meiner Vorrednerin schon erwähnt worden 
- wird mit 1 .  Jänner 1 989 für die Normal­
pensionen 2 , 1 Prozent an  Erhöhung bringen 
u nd für die Ausgleichszulagenbezieher 
2,6 Prozent. Die Pensionisten können froh 
sein,  daß es zu  dieser Lösung gekommen ist 
und nicht die Vorschläge. die seitens der 
Österreich ischen Volkspartei dazu gekommen 
sind, durchgesetzt wurden. 

Diese finanziellen Leistungen sind aber nur  
möglich ,  wei l  aus der Arbeitslosenversiche­
rung für das Jahr 1 989 1 ,2 Mil l iarden Schi l ­
l ing zur Verfügung gestel lt wurden.  Diese 
Vorgangsweise bei der F inanzierung kan n  
nach unserer Auffassung und nach meiner 
Auffassung sicherlich nur eine einmalige sein .  

Mei ne sehr geehrten Damen und Herren 
des B undesrates ! In  Zukunft sollten wir uns 
solche Diskussionen ,  die zur Verunsicherung 
von Hunderttausenden Mensc hen in  Öster­
reich führen, überhaupt ersparen ,  denn die 
heute betroffenen Menschen, die Pensioni­
sten, haben i n  der Vergangenheit, in .. ihrer 
beruflich aktiven Zeit. sehr viel für Oster­
reich getan.  Sie sind eigentlich die wahren 
Baumeister des Sozial- und Wohlfahrtsstaates 
Österreich. Für  sie ist und war Sozialpolit ik  
ein I nstrument der U mvertei lung, und dieser 
Grundsatz hat auch heute noch Gü ltigkeit. 

Umvertei lung heißt, Maßnahmen zu set­
zen ,  bereit zu sein ,  etwas zu tun für sozial 
Schwächere in  unserem Lande. Es gibt noch 
immer Bürger und Famil ien, die in Armut 
leben oder an  den Rand der Armut  gedrängt 
werden .  Das sind vor allem Arbeitslose, ar­
beitslose Jugendliche. Famil ien mit mehreren 
K indern,  Alleinverdiener. besonders Frauen ,  
die als Alleinverdiener und Alleinerhalter 
von Famil ien  gelten,  Beh inderte , F lüchtl inge 
und Gastarbeiter .  

Frauen s ind - trotz a l ler  bereits erfolgten 
gesetzlichen und kollektivvertraglichen Maß-

nahmen - noch immer sehr stark benachtei­
ligt in unserer Gesel lschaft und besonders 
benachteil igt in unserer Wirtschaft. So ver­
dienen sie um zirka ein Drittel weniger; aus­
genommen jene Kolleginnen. die im öffentl i­
chen Dienst beschäftigt sind. D ie Folge da­
von ist, daß F rauen auch mit einem weit 
geringeren Einkommen im Alter aus dem 
Titel der Pension auskommen müssen .  

Schon diese wen igen von mir aufgezeigten 
Beispiele zeigen,  daß es auch in Zukunft 
keinen Stillstand in unserer Sozialpolitik ge­
ben darf. 

Auch h ier wieder unser Dank an Bundes­
minister Dall inger und an seine gesamte Be­
amtenschaft, denen es im vergangenen Be­
richtszeitraum gelungen ist, eine positive So­
zialpolitik zu gestalten, vor allem positive 
Maßnahmen zu setzen und Entwicklungen 
einzule iten . 

So war es möglich. e in Gesetz zur Arbeits­
stiftung zu beschließen ,  für die Frauen einen 
besseren Zugang zur Notstandshilfe zu schaf­
fen :  es wurde d ie Abfertigung für die Bauar­
be iter beschlossen. Wir kamen nach 1 6jähri­
ger Auseinandersetzu ng zu  e inem Arbeits­
kräfteüberlassungsgesetz, in dem der Versuch 
unternommen wird, d ie Le iharbeit zu regeln, 
wo wir aber heute schon wissen ,  daß wir 
Probleme bei dessen U msetzung haben wer­
den und es daher einer baldigen NovelIierung 
bedürfen wird. Wir haben das Ausländerbe­
schäftigungsgesetz beschlossen ,  wir haben die 
Lohnpfändungsgrenzen angehoben. Auch für 
die Kol legin nen und Kol legen, die in der 
Land- und Forstwirtschaft beschäftigt sind. 
sehr  oft vergessene Kol leginnen u nd Kolle­
gen. welche von den Durchführungsbestim­
mungen  der e inzelnen Landtage abhängig 
sind, konnten mehr Mitwirkungs- und Infor­
mationsrechte durchgesetzt werden. Neue 
Schutzbestimmungen im Kinder- und J u­
gendbeschäftigungsgesetz im Zusammenhang 
mit der Ausbi ldung von Berufskraftfahrern 
konnten auch verwirklicht werden .  Besonders 
wichtig scheint mir die Sicherung der Bun­
deskompetenz für das Behinderteneinstel­
lungsgesetz zu sein .  

Ich glaube, wir sollten es uns zum Ziel 
machen ,  auch weiterhin e ine gemeinsame So­
zialpol it ik zu betreiben, in  der qualitative 
Aspekte Vorrang haben sollten .  Es müßte 
auch mögl ich sein,  gemeinsam Prioritäten zu 
setzen . Aber wir  haben auch die Sozialpolitik 
im Auge zu behalten, wei l  wir wissen,  daß 
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die österreichische Bundesregierung bestrebt 
ist. dem Gemeinsamen Europäischen Markt 
beizutreten .  Dieser Umstand darf n icht heute 
schon und schon gar nicht in Zukunft dazu 
führen, daß die Sozialpolit ik in Österre ich 
behindert wird oder daß es zu  einer Verlang­
samung der Entwicklung der Sozialpolit ik 
kommt. 

Die Sozialpolit ik,  vor al lem die Arbeits­
marktpolit ik sol lte schon jetzt ein Instrument 
sein, Osterreich insgesamt auf d iese kü nftigen 
Herausforderu ngen, vor al lem auf dem euro­
päischen Markt, auf dem asiat ischen und 
amerikanischen Markt besser vorzubereiten ,  
indem u nsere Kolleginnen und Kollegen hö­
here Qual ifikationen erwerben .  

Am 6 .  Dezember hat unser Präsident Ver­
zetnitsch in einer Pressekonferenz ein Me­
morandum vorgestel lt, das sich an d ie Bun­
desregierung richtet und aus der Sicht des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes fo l­
gende Pr inzipien schon vor AntragsteI lung 
außer Streit geste llt wissen wil l  - Bundesrat 
Sommer war auc h bei der Vorstel lung dabei 
- : Alle künftigen Integrationsschritte müssen 
unter Wahrung der immerwährenden Neutra­
l ität erfolgen. Die sich ergebenden Wachs­
tumsfortschritte und Integrationsvorteile 
m üssen zur Hebung von E inkommen. Be­
schäftigung  und Wohlfahrt genützt werden.  
Auch die Grü ndungsverträge der EG sehen 
den wirtschaftl ichen und sozialen Fortschritt, 
die stete Verbesserung der Lebens- und Be­
schäftigungsbedingungen ausdrückl ich als 
wichtiges Ziel .  Das Bekenntnis zur Vollbe­
schäftigung als Priorität der Wirtschafts- und 
Sozialpol it ik .  Sozialpolit ik bleibt grundsätz­
l ich in nationaler Kompetenz.  Keine nationa­
le Politik des Abbaus sozialer Standards zur 
Erleichterung von Wettbewerbsvorteilen. E in 
k lares Bekenntnis zu e iner aktiven Arbeits­
marktpol it ik .  Für den Fall des Beitrittes zur  
EG ergibt s ich - und das ist auch einmal 
sehr klar zu sagen - eine Nettobelastung der 
öffentl ichen Haushalte in Mi l l iardenhöhe. 

D iese neue Regelung und die neuen Struk­
turen des Steueraufkom mens dürfen nicht 
ausschl ie ß l ich  zu Lasten der Arbeitnehmer 
gehen .  Wir legen auch Wert darauf, daß wir 
in  die politischen Entscheidungsprozesse mit­
eingebunden sind. Wir sind auch bereit, in 
diesem Zusammenhang den Antei l  unserer 
Verantwortung mitzuübernehmen. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Wir s ind in  Österreich b isher mit  e iner aus-

geglichenen u nd gemeinsamen Sozialpolitik 
insgesamt sehr gut gefahren. Wir konnten 
dadurch unseren sozialen Frieden ,  der für 
uns selbst und für unsere Wirtschaft von 
großer Bedeutung ist, erhalten. Das sol lte 
auch das Ziel unserer künftigen Polit ik sein .  
Daher wird meine Fraktion den heute vorl ie­
genden Sozialgesetzen ihre Zust immung ge­
ben. ( Beifall bei der SPÖ. )  15. 1 7  

Vize p räsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Man­
fred Krendl .  Ich erte ile es ihm. 

1 5 . 1 ':'  

Bundesrat Manfred Krendl (ÖVP,  Ober ­
österreich): Herr Präsident! Herr Bundesmi­
nister!  Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Ich möchte mich gleich am Beginn mei­
ner Ausführungen für mei ne etwas 
angegriffene Stimme entschuldigen, aber in  
Zeiten wie diesen ,  meine Damen und Herren, 
in  denen das Wetter Kapriolen schlägt, ist 
auch ein Bundesratsmitgl ied vor solchen Be­
schwerden nicht gefeit. 

Meine Damen und Herren! Die jetzt zur  
Debatte stehenden Gesetzesbesch lüsse sind 
für mich Anlaß ,  nicht nur darauf zu  verwei­
sen, daß endl ich die soziale Lage der Bäue­
rinnen verbessert wurde. daß eine E rhöhung 
der AZ-Richtsätze um 2,6 Prozent anstelle 
von 2 , 1  Prozent erreicht wurde und daß bei 
Umbauten Genehmigungspflicht besteht, um 
nur e inige Punkte herauszugreifen,  das wäre 
zu einfach für mich.  Darüber und über ande­
re Änderungen,  die notwendig waren bezie­
hungsweise sind, wird und wurde bereits ge­
sprochen.  

Ich wi l l  heute über zwei Best immungen im 
Sozialbereich reden und diese dann auch an­
hand von einigen Beispielen erläutern, die 
mir besonders am Herzen l iegen und von 
denen ich wil l ,  daß s ie eheb?-ldigst im Sinne 
meiner Ausführungen einer Anderung unter­
zogen werden.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren !  
Wenn i ch  jetzt zu der aus allen Bevölke­
rungskreisen heftigst, und dies mit  Recht,  
k ritisierten Berechnungsmethode des soge­
nannten fiktiven Einkommens kom me, muß 
ich bei  d ieser Gelegenheit auf die S itzung des 
Nationalrates vom 1 6. Dezember 1 972 ver­
weisen. 

Das l iegt zieml ich  wei t  zurück, ich nehme 
aber an, daß sich aber doch einige daran 
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erinnern können. Denn  in dieser National­
ratssitzung vom 1 6. Dezember 1 972 wurde 
die 29. Novelle zum ASVG allein mit den 
Stimmen der SPÖ nach der dritten Lesung 
im gesam ten besch lossen .  

In  den Tei labst immungen wurde e in Abän­
deru ngsantrag, den Kollege Dr. Halder und 
einige andere Abgeordnete e ingebracht ha­
ben, betreffend den § 292 Abs. 8 abgelehnt, 
der im wesentl ichen zum Inhalt hatte, das 
fiktive Ausgedinge nur mit 8 Prozent des 
Einheitswertes festzulegen.  

Wahrscheinlich - so nehme ich zumindest 
an - war diese Ablehnung auf e in E rkennt­
n is des Verfassungsgerichtshofes vom 
27 .  Februar 1 969 zurückzuführen. In diesem 
E rkenntnis wird ausgeführt, daß die Annah­
me, wonach sich die Höhe der Ausgedingelei­
stungen im al lgemeinen nach der Grö ße der 
E rtragsfähigkeit des übergebenen Betriebes 
richtet, nicht den Erfahrungen des täglichen 
Lebens widerspricht und es daher nicht un­
sachl ich ist, bei der Pauschal ierung von Aus­
ged inge leistungen den Einhe itswert als Maß­
stab heranzuziehen .  

Meine Damen und  Herren !  Die Real ität 
sieht folgendermaßen aus; da möchte ich, wie 
angeführt ,  zwei Be isp iele bringen.  

Wen n  wir davo n ausgehen ,  daß e in Land­
wirtsehepaar mit einem Kind, einem Sohn 
zum Beispiel ,  einen Betrieb führte, der einem 
Durchschn ittseinheitswert von 1 00 000 S ent­
�pricht, d iesen Betrieb dann übergibt und als 
Ubergeber u nd Anwärter auf eine Pension 
424 Versicherungsmonate nachweisen kann, 
dann hat er im Jahre 1 989 mit einer Pen­
sionshöhe von brutto 4 932,20 S zu rechnen. 
Davon zieht man noch 3 P rozent für die 
Kran kenversicherung ab. 

Meine Damen und Herren !  4 932 S l iegen 
unter dem jeweiligen Famil ienrichtsatz.  

Bei der Berec hnung des fiktiven Ausgedin­
ges wird nun bei dem Einheitswert von 
1 00 000 S bei der Prüfung der Ausgleichszu­
lage ein monatliches E inkommen von 
4 002 S mitberücksichtigt ,  was dazu füh rt ,  
daß der Betreffende zu seiner Pension ,  die 
um etwas mehr als 2 000 S unter dem Richt­
satz liegt, keine Ausgleichszulage erhält und 
fo lglich mit den 4932,20 S b rutto monatlich 
sei nen Lebensunterhalt bestreiten muß.  

Meine Damen und Herren!  Wenn man nun 
umgekehrt jetzt feststel lt, wiederum aufgrund 
dieser Bestimmungen für die Berechnung .des 
fiktiven E inkomme ns, mit welchem monatli­
chen Einkommen der Betriebsführer zu  rech­
nen hat, das ist, meine Damen und Herren , 
bei 1 00 000 S Einheitswert derzeit e in Betrag 
7 591 S, so frage ich mich ,  wer nun  von 
diesen beiden, der Betriebsführer oder der 
Überne hmer, mit einem Mindesteinkommen 
auskommen sol l  und unter die Armutsgrenze 
fäl lt, ob das jetzt der Übernehmer ist, wenn 
er dem Übergeber den Auszug in  der Höhe 
von 4 002 S leisten sol l ,  oder der Übergeber, 
wenn er von einer Pension von nur 4 932 S 
leben sol l .  

Meine Damen und Herren !  Ein zweites 
Beispiel dazu, den n  ich meine, da geht es 
n icht um landwirtschaftliche Betriebe , bei de­
nen die Betriebsführer auch einem Nebener­
werb nachgehen, sondern es dürfte sich in 
vielen Bereichen unserer Heimat um Be­
triebsführer hande ln ,  die ausschl ießl ich aus 
dem Einkom men aus ihrer Landwirtschaft ih­
ren Lebensunterhalt bestreiten müssen .  

Bei 80 000 S Einheitswert i s t  bei 
424 Monaten eine Pension , und jetzt gehen 
wir wieder von dem vorher gebrachten Bei­
spiel aus, von 3 904,60 S zu erwarten .  Der 
Richtsatz l iegt derzeit bei 7 1 68 S. Bei 
80 000 S Einheitswert wird das sogenannte 
fiktive Ausgedi nge mit 3 202 S bewertet , so­
daß der Betreffende e igentl ich nur mehr ei­
nen ganz kleinen Betrag an Ausgleichszulage 
erhält und hier i m  Grunde genommen die 
gleiche Situation wie bei dem zuerst genann­
ten Beispiel zustande kommt. 

Meine Damen und Herren !  Eine Herabset­
zung dieser fiktiven Beträge erscheint mir  
daher mehr als gerechtfertigt .  Herr  Bundes­
min ister,  Sie haben in I hrem "Bericht über 
die soziale Lage", glaube ich ,  zu wissen ,  doc h 
davon gesprochen,  daß auch Sie bereit wären,  
einige Veränderungen in diesem Bereich zu 
bringen. Ich hoffe, daß dies in der nächsten 
Zeit geschehen wird. 

Und nun das zweite Problem. Das ist die 
jährliche Pensionsan passung. Da muß ich 
wieder etwas zurückblenden,  denn mit dem 
Pensionsanpassu ngsgesetz 1 965 wurde damals 
dem jährlic hen Feilschen um eine Pensions­
erhöhung ein Ende bereitet .  Damals sagten 
al le: Gott sei Dank !  20 Jahre lang, meine 
l ieben Damen und Herren,  hat sich diese 
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seinerzeit festgelegte Berechnungsmethode 
bestens bewährt. 

1 985 erfand man zum Nachte i l  der Pensio­
nisten und zum Vortei l  des F inanzministers 
e ine neue Berechnungsmethode. Diese neue 
Berechnungsmethode legt fest, daß ab diesem 
Zeitpunkt bei der jewei l igen Pensionserhö­
hung die Arbeitslosenrate zu berücksichtigen 
ist. Im Jahre 1988 hat man die Pensionserhö­
hung um ein halbes Jahr verschoben. 

Für 1 989 erfolgt wohl eine Pensionserhö­
hung, wie bere its von meinen Vorrednern 
ausgeführt wurde, für d ie Ausgleichszulagen­
bezieher in der Höhe von 2,6 Prozent, aber 
für alle anderen Pensionisten nur von 
2 , 1  Prozent. 

Im Nationalrat hatte man in der Debatte 
über die Pensionserhöhung die Stirn, zu be­
haupten - ich lese das vor - :  Der Regie­
rungserklärung vom Jänner 1 98 7  Rechnung 
tragend werden die sozial Sch wachen beson­
ders bevorzugt und die Ausgleichszulagen­
richtsätze um 2,6 Prozent erhöht werden .  
U nter Berücksichtigung der Steuerreform 
wird das Jahr  1 989 ein gutes Jahr für die 
Pension isten sein.  

Meine Damen und Herren!  Es dürfte sich 
ein kleiner I rrtum in die Begründung einge­
schl ichen haben. Denn die 2,6 Prozent Pen­
sionserhöhung, Ausgleichszulagenrichtsatzer­
höhung sind jener Prozentsatz, der sic h ohne 
Berücksichtigung der Arbe itslosenrate erge­
ben hat. Diese 2,6 Prozent hätten alle Pensio­
nisten bekommen müssen.  Um der Regie­
rungserklärung jetzt gerecht zu werden, in 
der gefordert wird, d ie sozial Schwachen be­
sonders bevorzugt zu behande ln ,  müßten die 
Ausgleichszulagenbezieher eine E rhöhung ih­
rer Pensionen um mehr als 2,6 Prozent be­
kommen. Denn nur dann ,  meine Damen und 
Herren, könnte man behaupten,  die sozial 
Schwachen besonders bevorzugt behandelt zu 
haben. 

Dazu kom mt dann noch die Festste l lung, 
daß die E inrechnung der Arbeitslosenrate 
nur im Bereich der Sozialversicherung An­
wendung findet, nicht aber bei den Lohn­
und Gehaltsverhandlungen zu berücksichti­
gen ist. Es wird daher meines E rachtens auch 
in  d iesem Bere ich mit zweierlei Maß gemes­
sen.  (Bundesrat D r 0 c h t e r: Beim Milch­
preis.' ) Herr Kollege ! Wir rede n  hier  nicht 
vom Milchpre is ,  wir reden hier ausschl ießl ich 
von der Pensionserhöhung der Vergangenheit 

und auch der Zukunft. Daher sol l  diese un­
gleiche Behandlung u nserer Bürger abge­
schafft werden und das Pensionsanpassun.gs­
gesetz in seiner ursprünglichen Form, wie 
man es seinerzeit beschlossen hat, wieder An­
wendung finden. 

Herr Bundesminister !  Diese von mir aufge­
zeigten Lösungsvorschläge könnten sicherlich 
bei etwas gutem Willen in  absehbarer Zeit 
realisiert werden. Man muß in diesem Zu­
sammenhang auc h  n icht gleich wieder auf die 
Kosten verweisen.  Den n  die ältere Genera­
tion hat in den letzten Jahren - u nd das 
wurde heute auch schon andeutungsweise 
vermerkt - genug zur Verbesserung der 
budgetären Lage des Bundes beigetragen und 
hat sicherl ich  das Recht,  nicht i mmer als 
Stiefkind der Nation behandelt zu werden. 

Meine Damen und Herren! Wir von der 
Österreichischen Volkspartei werden den vor­
l iegenden Gesetzesbeschlüssen unsere Zu­
stimmung geben . (Beifall bei der Ö VP. ) 15 .31 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: 
Zum Wort hat sich weiters gemeldet Herr 
Bundesrat Rudolf Sommer. Ich ertei le es 
ihm .  

15 .31 

Bundesrat Rudolf Sommer (ÖVP, Wien) :  
Herr Präsident! Herr Bundesmi n ister !  Meine 
sehr  geehrten Damen u nd Herren !  Ich wollte 
zu zwei speziel len Problemen Ste ll ung neh­
men, bin aber durch die Ausführungen mei­
nes Vorredners, des Bundesrates Drochter, 
doch zu etwas längeren Ausführungen verlei­
tet worden. 

Wen n  ich Revue passieren lasse, was im 
Zusammenhang mit der sozialen Lage, im 
Zusammenhang mit dem Sozialbericht, aber 
auch im Zusammenhang m it u nserer gemein­
samen Tätigkeit im Österreichischen Gewerk­
schaftsbund zu sagen ist, dann glaube ich, 
hier zunächst einmal völ l ige Übereinstim­
mung feststellen zu können, was den Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit und das gemeinsa­
me Bemühen betrifft , zu einer Vollbeschäfti ­
gung zu kommen - trotz aller Schwierigkei ­
ten, die damit verbunden sind. Doch ist die 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit in  erster Li­
nie nur möglich durch eine gut florierende 
Wirtschaft e inerseits u nd durch eine gute 
Qualifikation des Arbe itnehmers andererseits. 
Wenn es auf einem d ieser Sektoren fehlt, 
n ützt das andere sicher wenig. (Vizepräsident 
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5 t r u t z e n  b e r g e r übernimmt den Vor­
sitz. ) 

Daher sind unterschwel lige Hinweise auf 
U nternehmen u nd auch das Schlagwort 
" Zweidrittelgesel lschaft" e her unpassend. Ich 
verweise darauf, daß wir den höchsten Be­
schäftigtenstand der Zweiten Republik ver­
zeichnen können,  womit wir n icht zufrieden 
sind, weil wir ja noch immer zuviel Arbeits­
lose haben; u nd im Rahmen dieser Arbeitslo­
sen zu viele Langze it-Arbeitslose. Aber auch 
der Sozialbericht spricht ja ganz offen von 
der feh lenden Qualifikatio n, d ie jetzt im An­
gebot nachgebracht werden kann. Es ist aber 
die Frage, ob dieses Angebot von allen ange­
nommen wird. Auf der anderen Seite kann 
man natürlich bei einem Antei l  von 
5,4 Prozent Arbeitslosen wohl  kaum von ei­
ner Zweidrittelgesellschaft sprechen. Ich war 
zwar nie im Rechnen gut, aber das scheint 
mir doch noch überschaubar zu sein. 

Unser gemeinsames Bemü hen könnte 
schon bei der Schulpo l it ik e insetzen .  Ich 
habe mich immer dazu bekannt, daß im 
Zuge der  Technologie einerseits und der All­
gemeinbildung i m  gewissen Rahmen anderer­
seits auch die Berufsschu len ein qualifizierte­
res Angebot zu erbringen haben. Ich habe 
das ja auch bei meiner Wortmeldung in der 
letzten Bundesrats-Sitzung vertreten .  

Auf  der anderen Seite muß natürlich ne­
ben dem Angebot auch jemand da sein,  der 
dieses Angebot annimmt. Wir werden wahr­
scheinl ich zur Kenntnis nehmen müssen,  daß 
e in geringer Tei l  das halt doch nicht an­
nimmt, und daher werden wir die Vollbe­
schäftigung nicht so wie früher auf 
1 00 Prozent bringen ,  sondern es wird halt 
immer ein kleiner Prozentsatz an Arbeitslo­
sen da sein .  Soweit sind wir zu diesem Pro­
blem sicherlich in Übere instimmung. 

Was die Arbe itsze itverkürzung betrifft, ha­
ben wir ja den Besch luß  auf dem ÖG B­
Kongre ß gefaßt, den General-Kollektivver­
trag bis 1 99 1  zustande zu bringen. Dazu 
stehen wir, und es wird jetzt darauf ankom­
men, daß wir  in der Sozialpartnerschaft den 
Weg vorbereiten,  den wir uns a ls Österreichi­
seher Gewerkschaftsbund vorgenommen ha­
ben. Ich glaube, daß Auseinandersetzungen 
über Prestigestandpunkte das Problem kaum 
lösen werden, sondern da ß es sinnvoller er­
scheint,  jetzt die Zeit zu nützen, wie es ja 
auch die einzelnen Fachgewerkschaften bei 
i hren Lohn- und Gehaltsabsch lüssen,  bei i h-

ren Kollektivvertragsverhandlungen tun, 
nämlich schrittweise vorzugehen.  Der Sozial­
bericht beweist ja auch,  wie sich die Arbeits­
zeit jetzt schon verkürzt, sodaß ich doch fest­
stellen wil l ,  daß der Generalkollektivvertrag 
letzten Endes ja auch nicht sagen wird: Jetzt, 
zur Stunde X, haben alle sofort die 35-Stun­
den-Woche, sondern sie wird wahrschein l ic h  
auch e i n  Verhandlungs- und Kom pro mißer­
gebnis sein,  das die Wirtschaft verkraften 
kann.  Aber s ie hat einen wesentliche n  
Aspekt, zu dem ich mich als Gewerkschafter 
voll bekenne: Daß nämlich Randgruppen bei 
der Arbeitszeitverkürzung nicht überbleiben ,  
sondern eben durch einen Generalkol lektiv­
vertrag oder eine gesetzliche Maßnahme i m  
Bereich der öffentlichen Dienste wirklich 
auch miteinbezogen werden, wobei uns be­
wu ßt ist, daß wir natürl ich  auch daran den­
ken müssen, daß wir auf der anderen Seite 
mithelfen,  d ie Vorbereitung fü r e inen euro­
päischen B innenmarkt zu treffen .  Hier hast 
du ja, Kollege Drochter, das Memorandum 
des Österreich ischen Gewerkschaftsbundes 
erwähnt. Wir werden mithelfen,  auch die 
Wirtschaftskraft so zu gestalten ,  daß wir in 
einem europäischen Binnenmarkt konkur­
renzfähig sind. 

Ich möchte das auch im Bundesrat wieder­
holen möchte, was ich in der Öffentlichkeit 
schon mehrmals gesagt habe: Wir wollen ein 
wirtschaftl ich starkes Europa, wir s ind an ei­
ner Teilnahme an einem europäischen Bin­
nenmarkt interessiert, wir wollen aber mit­
helfen an der Gestaltung e ines sozialen Euro­
pas. Hier könnte gerade Österreich aufgrund 
seiner guten sozialen Situation eine Vorbild­
funktion für verschiedene EG-Staaten e in­
nehmen.  (Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  

Beim Pensionsrecht wehre ich m ic h  aller­
dings entsch ieden gegen eine Wiedereinfüh­
rung von Ruhensbestimmungen im Bereich 
des Beamten-Pensionsrechtes. Der Verfas­
sungsgerichtshof hat eben anders entschieden ,  
und ich halte e s  nicht für sinnvol l ,  in  einem 
Rechtsstaat zu versuchen , E ntscheidungen ei­
nes Höchstger ichtes vom Gesetzgeber aus zu 
korrigieren. Aber ich wehre mich  auch aus 
einem sachl ichen Grund dagegen: Gerade die 
Einführung der Ruhensbestimmungen hat 
uns ja in einem überschaubareren Bereich die 
Auswirkungen geze igt, nämlich im besonde­
ren die Witwen um einen Teil ihrer Witwen­
pension gebracht. Denn hat eine Frau in  re­
lativ jungen Jahren ihren Lebenspartner ver­
loren. dann m ußte sie als Witwe arbeiten und 
ein Erwerbse inkommen beziehen .  In  weiterer 
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Folge hat man ihre Witwenpension ,  die ja 
auch nur klein war. gek ürzt und hat das als 
großen "Erfolg" der Ruhensbest immungen 
verkaufen wollen.  Ich habe mich immer mit 
Überzeugung dagegen gewehrt. 

Ich weiß,  daß es bei den Ruhensbestim­
mungen ein Problem gibt, das wir be im öf­
fentlichen Dienst n icht haben und nicht ken­
nen; daß nämlich der Betreffende am Stich ­
tag x ,  wenn er seine Pensionsansprüche gel ­
tend machen kann, seine E rwerbstätigkeit 
aufgibt, aber dann unter U mständen - theo­
retisch zumindest - eine Woche später wie­
der die Arbeit aufnehmen könnte u nd neben 
seinem vollen Arbeitsbezug. den er vorher 
auf d iesem Arbeitsplatz gehabt hat, auch 
noch die Pension in Anspruch nehmen könn­
te .  Das gibt's aber da nicht. (Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Sind Sie ganz davon über­
zeugt. daß es das nicht gibt?) Da wird man 
sich halt auch etwas überlegen m üssen, aber 
das sol l  ja n icht hei ßen, daß man jetzt, we i l  
man dieses eine Problem im privatwirtschaft­
l ichen Bereich hat, zur Lösung desselben wie­
der die Ruhensbestimmungen im öffentlichen 
Dienst e inführt .  

Man sollte auch im Rahmen der laufenden 
Besprechungen versuchen ,  zu einer sachad­
äquaten und nicht emotionsgestalteten Lö­
sung zu kommen. Hier möchte ich gleich ,  
wei l  w i r  von Emotionen reden, auf diesen 
leicht unterschwell igen oder doch deutl ichen 
Vorwurf an die Frau Bundesmin ister Flem­
ming kommen, sie hätte in ihrer Rede ÖVP­
Dogmen - wenn ich richtig gehört habe -
vertreten .  Hätte sie die "Roten Markierun­
gen" vorlesen sol len? 

Ihr von der SPÖ vertretet ja auch eure 
Dogmen und erwartet. daß man das zur 
Kenntnis n immt. (Beifall bei der Ö VP. ) Es ist 
doch klar, daß jeder Politiker seine Übel:zeu­
gung vertritt. 

Wenn wir uns mit dem Sozialbericht weiter 
beschäftigen, es sind ja darin folgende Zahlen 
gena nnt: Durchschnittsarbeitslosengeld, 
Durchschnittsnotstandshilfe. Es hat ja Bun­
desminister Dal l inger das letzte Mal  auch 
darauf Bezug genommen. Der Durchschnitts­
wert ist halt leider n icht der M indestsatz. Der 
Mindestsatz l iegt naturgemäß noch darunter.  
Und wir haben von Notstandshi lfen gehört 
von 50 S bis 70 S Tagsatz .  

Ich  habe mich auch schon dafür verwendet 
und tue es auch gerne weiterhin,  daß man 

sich doch vielleicht auch in sozialpartner­
schaftl ieher Hinsicht zu e in igen versucht, 
Grundsätze, d ie für die Ausgleichszulage 
maßgebend sind, anzuerkennen, das heißt 
also Berücksichtigung und strenge Überprü­
fung von Einkommen von im Haushalt le­
benden Angehörigen und ähnliches mehr, 
nicht e in Mindestarbeitslosengeld für al le -
dafür kann ich mich wirkl ich nicht erwärmen 
- ,  aber wirkliche Hilfe dort, wo der Betref­
fende oder die Betreffende. meistens  sind es 
ja Frauen, in  Not sind. Ich kenne jetzt solch 
einen Fal l .  wo e ine Frau, al leinge lassen mit 
einem K ind. offiziel l  von e iner Notstandshilfe 
von 2 000 S leben sol l .  Wenn sie Eltern oder 
sonstige Verwandte hat. werden die ihr hel­
fen ,  oder sie muß betteln  gehen zur Sozial­
hi lfe. was auch nicht gerade ein Idealzustand 
ist. 

So, glaube ich ,  mü ßte es doch möglich se in 
- und vielleicht wäre die Zeit vor Weih­
nachten auch moral isch besonders dazu ge­
eignet - ,  daß man diesen soz ial Schwächsten 
doch die Sicherheit angedeihen läßt,  daß sie 
das Existenzminimum oder den Richtsatz der 
Ausgleichszulagenempfänger in Anspruch 
nehmen können. Ich kann mir  nicht  vorstel­
len - wen n  man das wirkl ich sorgfältig über­
prüft und n icht nur nach dem Gießkannen­
prinzip darüberschüttet - ,  daß man das 
nicht auch finanzieren kann. Es ist nicht 
richtig, wenn man gleich wieder schlagwort­
artig meine Vorste l lungen in den Medien kol­
portiert und sagt. das se i  unfinanzierbar, 
ohne zu wissen,  wie gro ß der Personenkreis 
wäre, wieviel Kosten dadurch wirksam entste­
hen würden,  wobei ,  wie gesagt, das Existenz­
minimum oder der Richtsatz auch eine Frage 
von Verhandlungen wären .  

Ich u nd sicherlich viele, i c h  glaube, viel­
leicht sogar sagen zu dürfen, al le in diesem 
Saal, können sich kaum damit abfinden, daß 
wir auf der einen Se ite e ine gute Wirtschaft, 
e ine gute Sozialpol it ik haben, einen Wohl ­
stand geschaffen haben, aber auf  der  anderen 
Seite zusehen, wie Menschen am Rande unse­
rer Gesellschaft - und das hat mit  einer  
Zweidrittelgesel lschaft überhaupt nichts zu 
tun,  Gott se i Dank nicht  - i n  e iner Notsi­
tuation alleingelassen werden.  Ich glaube, wir 
sollten uns gemeinsam bemühen, hier wi rk­
l ich Abhilfe zu schaffen. (Beifall bei der Ö VP 
und bei Bundesräten der SPÖ. - Bundesrat 
S c h a c h  n e r: Einverstanden.') Anschei­
nend ist d ie Aufforderung zum Bem ühen auf 
Ihrer Seite nicht auf fruchtbaren Boden ge­
fal len,  so wie ich eigent l ich gehofft habe , 
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noch dazu, wo der Herr Bundesminister das 
letztemal gewisse Hoffnu ngen auf meinen 
E insatz in  dieser Frage gesetzt hat. Also ich 
bemühe mich gerne weiter ,  und wenn es 
mehr werden so llten. dann wird man auch 
d ieses Problem lösen können .  

Nun aber zu etwas ganz anderem . (Bundes­
rat S c h a c h  n e r: Bei uns ist der Boden 
fruchtbar und aufbereitet.' Da drüben müßl ihr 
reden.') Ihr habt das also nur nicht gleich 
richtig verarbeitet, als ich das noch einmal 
gesagt habe. Der Zwischenruf kommt jetzt 
e in  b isserl zu spät. 

Ich darf mich e inem anderen Problem zu­
wenden. Ich habe anläßl ich der Behandlung 
der 44. ASVG-Novel le und der Unterwerfung 
al ler Liegenschaftsveränderungen , um das 
viel leicht e inmal umfassend zu sagen,  unter 
die Genehmigungspfl icht darauf aufmerksam 
gemacht, daß das e ine sehr schwierige admi­
nistrativ zu  bewältigende Frage sein wird und 
letzten Endes auch allen Bemühungen einer 
Verwaltungsvereinfachung, e iner Stärkung 
der Selbstverwaltung, einer rasc hen Abwick­
l ung von notwend igen Maßnahmen zuwider­
laufen wird. 

Es könnte mich jetzt freuen, festzustellen. 
daß ich offenbar nicht unrecht gehabt habe. 
wei l  in  der vorliegenden Gesetzesnovel le e ine 
Erleichterung auf d iesem Gebiet Platz gegrif­
fen hat, da man offenbar gesehen hat, zu 
welchen Schwierigkeiten das führt, wen n  man 
a lles und jedes einem sehr  umfangreichen 
und, man muß ja sagen, drei  Inst itutionen 
befassenden Genehmigungsprozeß unterwirft. 
dem Hauptverband der Osterreichischen So­
zialversicherungsträger, dem Bundesministeri­
um für Arbeit und Soziales und dem B undes­
m inisteriu m  für Finanzen.  Daß das bei Groß­
projekten seinen Sinn und seine Berechtigung 
hat, wird niemand in Zweifel  ziehen. 

Nun gibt es aber, wie immer, Detailproble­
me. Es gibt halt ein altes Sprichwort: Der 
Teufel  steckt im Detai l .  (Zwischenruf des 
Bundesrates S c h a c h  n e r. )  Ja, das ist für 
Banken angenehm. Ich bin kein Banker. Ich 
b in auch kein Bundeskanzler, der eine solche 
F unktion schon innegehabt hat, der wird ger­
ne bestätigen, daß das eine s innvolle Überle­
gung ist. Nur, damit hat es wirk l ich n ichts zu 
tun. Ich habe damals zwei Be ispiele gebracht, 
und ich werde sie heute auch noch bringen. 

n icht, wo es n icht um einen Umbau geht 
ohne Veränderung des Verwendungszwec kes . 
Es kann dei' Sozialversicherungsträger jetzt 
Mauern umreißen oder Fenster verändern, 
we i l  der Verwendungszwec k des Gebäudes ja 
gleichbleibt. Wenn er aber in  die Notsitua­
tion kom mt - ich habe mir erst bestätigen 
lassen ,  daß mei ne Auslegung und meine Be­
sOl'gnis zu Recht besteht; dieses Beispiel habe 
ich das letzte Mal schon gebracht - ,  eine 
Garage für ein Behindertenfahrzeug zu bau­
en, dann ist das leider kein Umbau, sondern 
ein Neubau. Er muß also wegen der Garage 
um angenommen 1 50 000 S diesen ganzen 
gewaltigen Bewil l igungsweg gehen, hingegen, 
wenn er im Haus umbaut, kann er natürlich 
e ine Mi ll ion ausgeben und kann das dann 
nachträglich vorlegen,  und das ist dann wie­
der in Ordnung. 

Oder die sogenannten in  Österreich oft a ls 
"F I  urberei nigung" bezeichneten k leinen 
Grenzveräußerungen oder Ankäufe, wenn es 
um einen Weg geht oder um eine B rücke 
oder um irgend etwas, wo man dann sagt, ich 
kaufe mir etwas dazu, 14 m2, wie wir das 
schon erlebt haben, oder ich verkaufe 20 m2, 
damit die den Weg schön gestalten können. 
Da muß ich jetzt e hrlich sagen: Wegen d ieser 
Kleinigkeit muß  wieder al les in Bewegung 
gesetzt werden,  mit Berichten,  mit Vermö­
gensoffen legung und all d iesen Dingen , es 
muß ein Bewill igungsverfahren eingeleitet 
werden.  

Daher appelliere ich noch einmal - aus 
tiefster Überzeugung, daß das ja m it Miß­
brauch nichts zu tun hat - ,  doch Regeln zu 
finden, die das erle ichtern, eventuel l  durch 
Einführung einer Betragsgrenze für solche 
Maßnahmen, ob das dann fünf, zeh n  oder 
irgendeine Anzahl von Mil l ionen sind, damit 
man nicht d ie Sorge hat, man kann insge­
heim e in  neues Rehabil itationszentrum bauen 
oder etwas ähnliches. Aber, b itte , belasten S ie 
doch nicht den Gesamtapparat mit solchen 
Kleinigkeiten, nur wei l  es halt das Gesetz 
jetzt befiehlt und weil man offenbar im er­
sten Schritt der Erleichterung, die ich ja da­
mals schon als notwendig bezeichnet habe , 
n icht so weit gehen wollte und trotzdem für 
Kleinigkeiten e ine Genehmigungspfl icht von 
drei Institutionen braucht, um die Aufgabe, 
die man eben in der Sozialversicherung in  
der  Selbstverwaltung zu erfüllen hat, dann 
auch wirklich durchführen zu können. 

So wie es jetzt dasteht, ist es sicher ein Ich darf dich ,  Herr Bundesminister, wirk-
Fortschritt, aber es löst das Problem dort ' l ich bitten .  bei einer der nächsten Novellen 
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diese Sache vielleicht i m  Rahmen einer klei­
nen finanziellen Bewegu ngsmögl ichkeit so zu 
bereinigen ,  daß auf dieses kleine Verfahren 
dann verzichtet werden kann. 

Natürl ich, wenn wir jetzt alles in allem 
sehen, die Pensionserhöhung, die bessere fi­
nanzielle Ausstattung der Ausgle ichszulagen­
empfänger, wenn wir den Sozialbericht lesen, 
wenn wir wissen, daß sich die Arbeitslosigkeit 
verringert, wenn wir wissen, daß die Wirt­
schaftskraft gestärkt wird, und wenn wir uns 
alle miteinander bemühen i m  Rahmen der 
Möglichkeiten einer sparsamen Budgetpoltik 
einerseits und einer Fortentwicklu ng der So­
zialpolitik andererseits, dann können wir die­
sen Gesetzesvorlagen d ie Zustimmung ertei­
len. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit .  
(Beifall bei Ö VP und FPÖ sowie bei Bundes­
räten der SPÖ. ) j 5 .5() 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Bundesrat 
Schachner das Wort. 

15.50 

Bundesrat Adolf Schachner (SPÖ, Steier­
mark) :  Herr Präsident !  Herr Minister !  Meine 
sehr verehrten Damen und Herren !  Gestatten 
Sie, daß ich auf die Worte meiner beiden 
Vorredner in einigen Belangen eingehe. Ich 
möchte dem Kollegen Krendl sozusagen ein 
b ißchen auf die Sprünge helfen und ihn dar­
an erinnern, daß die Bauern die Letzten wa­
ren ,  die sich dem sozialen System,  nämlich 
der Pensionsversicherung, anzuschließen ver­
mochten. 

Ich kann m ich noch daran erinnern, als in  
der Zeit meiner Jugend Bauernbündler ans 
Rednerpult gegangen s ind und gesagt haben :  
Der fre i Bauernstand wird s ich nicht zu 
Staatspensionären degradieren lassen.  Lange 
haben das die Freunde nicht ausgehalten. 
Dann haben sie es modifiziert und hatten die 
Zuschußrentenversicherung. Heute haben 
auch die Bauern endlich eine Pensionsversi­
cherung, zu der aber der Staat, wei l  sie sich 
so spät entschließen konnten,  von allen Be­
rufsgruppen die al lerhöchsten Beiträge zu­
schießen muß .  Das se i hier nur  gesagt, um 
der Wahrheit die Ehre zu geben.  

Kollege Krendl !  Das es im Pensionsversi­
cherungssystem Veränderungen geben mu ßte, 
ist auch Ihren Strategen nicht verborgen ge­
bl ieben. Ich kann mich erinnern, daß der 
Sozialsprecher Ihrer Partei ,  Herr Abgeordne­
ter Schwimmer, dazu gesagt hat: Es ist eben 

einfach eine Tatsache, daß wir auf der einen 
Seite einen Geburtenrückgang haben ,  daß 
aber glücklicherweise auf der anderer Seite 
die Menschen nicht mehr erst mit 65 Jahren 
in Pension gehen dürfen,  sondern bei langer 
Versicherungsdauer bereits mit 60 gehen 
können. Es ist glücklicherweise auch eine 
Tatsache, daß unsere Alten immer älter wer­
den. Daß das natürl ich auf das gesamte So­
zialbudget , auf die F inanzierung unserer so­
zialen Sicherheit Auswirkungen hat, kann 
doch keinem Mensc he n  verborgen bleiben. 
Das und nichts anderes war , neben dem Dik­
tat der leeren Kassen, der Grund dafür,  daß 
man sich eben zu versch iedenen Änderungen 
entschl ießen mu ßte. 

Wenn ich mich n icht täusche, sind es wie­
der ÖVP-Leute, die von der Notwendigkeit 
baldiger weiterer Veränderungen reden .  Sie 
haben nicht unrecht. Man kann über den 
Zeitpunkt und über das Ausmaß streiten, 
aber daß es irgendwann in  der Zukunft zu 
weiteren Veränderunge n  kom men muß,  kann 
man nicht bestreiten .  

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  
Z u  der Anmerkung des Kol legen Sommer, 
der von den Bagatellen, wie etwa von einer 
1 50 000 S-Garage gesp rochen hat, die nun 
von drei Stel len bewi l l igt werden muß. lie­
ber Kollege Som mer!  Wer hindert die Beam­
ten in den M i nisterien und in den Selbstver­
waltungskörpern daran,  solche Bagatellen 
einfach, unbürokratisch und sch nell abzuwik­
kein? Man muß ja nicht, wenn man um 
1 50 000 S eine Garage baut, e inen Bericht 
mit 800 Se iten verfassen ,  sondern da genügt 
ein DIN A4-Blatt, auf das man draufschreibt: 
Im gesamten ist es notwendig. E ine kurze 
Begründung dazu. U nd im übrigen dürften 
sich wegen der Wertgrenze oder wegen des 
geringen Wertes des Objektes weitere U nter­
suchungen und weitere Berichterstattungen 
erübrigen .  N iemand h indert also den denken­
den Beamten daran, da schnell und unproble­
matisch vorzugehen. 

E ine Anmerkung auch noch zur Bauern­
pension. Die heute z u  beschließende Novelle 
räumt die Möglich ke it ein, ü ber Antrag die 
halbe Pension der Bäuerin zu  überweisen. 
Jetzt denken wir doch e in mal  darüber nach :  
Wenn die  Ehe, d ie  die F rau Familienministe­
r in  heute so hoch gelobt und ins Zentrum 
ihrer Überlegungen, ja i ns Zentrum des Le­
bens gestel lt und gemeint hat, es m üsse die 
Ehe in so markanter Form verfassungsrecht-

. lich verankert werden, daß jedermann merkt, 
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daß nur die E he das Ideal sei n könnte, wirk­
l ich so gut funktioniert, warum müssen wir 
dann der Bäuerin die Hälfte über Antrag 
überweisen? - Weil der Herr Altbauer am 
Brieftaschel s itzt, ·kann ja die E he nicht in­
takt sein .  Das ist halt so im ländlichen Be­
reich .  Das ist mir auch erst vor kurzem be­
wußt geworden. ( Zwischenruf bei der Ö VP: 
Dann haben Sie das Gesetz nicht gelesen. 
Herr Kollege!) Es ist noch nicht modern wor­
den,  daß man sich scheiden läßt. (Bllndesrä­
[in G f ö I l e r: Das muß einmal den Mä/l­
/lern bewußt werden.') 

Frau Kol legin,  ich nehme I hren Vorwurf 
ohne E inspruch zur Kenntnis. I m  Rege lfal l  
oder i m  weitaus überwiegenden Tei l  der Fälle 
wird es der Bauer sein ,  denn der hat bisher 
den " Gulden" bekommen und hat ihn seiner 
Frau nicht weitergegeben. Also ich unter­
scheide nicht zwischen braven Männern u nd 
schlechten Frauen oder sage, wir s ind alle 
gleich b rav. Ich klopfe an die Brust der Män­
ner und sage: Es ist wirkl ich so . Aber das ist 
doch e in Ausdruck dafür, daß die Ehe, die so 
hochgelobt ins Zentrum gerückt wird, in die­
sem Bereich ,  wo noch dazu , nebenbei be­
merkt, d ie gläubigsten Menschen angesiede lt 
sind, gar nicht so ausgezeichnet funktioniert. 
Denn würde s ie nur halbwegs funktionieren,  
dann hätten wir diese Gesetzesänderung ja 
nicht herbeifüh ren müssen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  
Es wurde von meinen Vorrednern schon 
mehrfach darauf verwiesen, daß wir uns im 
Jahr 1 988 e inem respektablen,  mehrfach  
nac h  oben h in  korrigiertem Wirtschafts­
wac hstum gegenübersehen, mit  3,8 Prozent 
zuletzt, daß die Arbeitslosigkeit zurückgeht, 
aber,  so meine Anmerkung, bei weitem nicht 
in dem Maße, in  dem sie zurückgehen könn­
te. 

Ich habe mir  Gedan ken darüber gemacht: 
Warum ist das so? Und da habe ic h in einer 
Zeitung gelesen,  daß von den Arbeitsinspek­
to raten eine große Anzahl von Anzeigen -
ich glaube, es war von 1 500 oder 2 000 die 
Rede - erstattet wurde, wei l  d ie Unterneh­
mungen nicht zusätzliches Personal einstel­
len, sondern die Leute Überstunden machen 
lassen auf Teufel komm raus, was der Sozial­
gesetzgebung, dem Arbeitsrecht im speziel­
len, Hohn spricht. 

Oder: Man muß sich auch e inmal damit 
auseinandersetzen, daß es wirklich in jedem 
Netz, das gewoben wird, noch e in paar Lö-

cher gibt, wo Unschuldige durchfallen kön­
nen. Aber genauso hat d ieses Netz wenigstens 
nach kurzer Zeit auch Schlupflöcher, wo be­
sonders F ind ige durchfliegen können; ihr  
Sturz geht n icht  nach unten,  sondern sie fl ie­
gen nach oben.  

Wissen Sie ,  was mir  vor kurzem passiert 
ist? - Eine Baufirma hat eine halbfertige 
Baustelle am 7. Dezember um 1 4  Uhr verlas­
sen, und die Bauarbeiter dort haben sich bei 
den Anrainern, die seh r  darauf gehofft ha­
ben, daß die Künette zugegraben und über 
den Schmutz der da entstanden ist, noch drü­
berasphaltiert wird, abgemeldet und gesagt: 
Heuer nichts mehr, nächstes Jahr sehen wir 
uns wieder. Am 7 .  Dezember! B is jetzt hätte 
es auch in unserer Gegend, die k l imatisch 
nicht besonders bevorzugt ist, ohne weiteres 
noch die Mögl ichkeit gegeben, zu asphaltie­
ren ,  denn wir haben heuer mit Ausnahme 
eines e inzigen Tages n ie so niedrige Tempe­
raturen gehabt, daß nicht M ischgut hätte ver­
arbeitet werden können. 

Meine Damen und Herren!  Es ist sehr oft 
die mangelnde Flexibi l i tät, die dazu führt, 
daß der im Juli schon weiß :  Am 7. Dezember 
um 14 Uhr hört mein Arbeitsleben für dieses 
Jahr auf, und - bitteschön, das sage ich jetzt 
ganz leise dazu - am 8 .  muß ich ja bei m  
Lift anfangen ,  weil d a  beginnt der Winter­
fremdenverkehr .  Schwarz - versteht sich 
wohl ,  weil auch hier gibt es steuerschonende 
Arbeitsbeschaffungsverfahren. U nd besonders 
in der Fremdenverkehrswirtschaft geht es 
halt noch leichter. da werden nicht al lzu viele 
Belege gefordert. Und wenn ich mir . . . 
(Bundesrätin Dr. B a s s  e t t i - B a s t  i -

11 e l l i: Nicht nur don') 

Frau Kol legin ,  haben Sie das noch n ie ge­
sehen? Nein, Sie sind Steuerberaterin, Sie 
dürfen das nicht,  sonst würden Sie sich ja . . .  

( Weiterer Zwischenruf der Bundesrälin Dr. 
B a s s  e i l  i - B a s t i n e l l i. ) 

Frau Kollegin !  Ich wil l  nicht den Genossen 
Sal laberger hier verteidigen ,  ich zeige nur 
auf, daß es auch noch andere Möglichkeiten 
gibt, wie man zu Geld kommen kann, ohne 
daß der Herr Finanzminister etwas davon 
erfährt, oder d ie Sozialversicherung oder wer 
immer sich e inen Beitrag erwartet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  
Richtigerweise wurde auch vom Kollegen 
Sommer die Qual ifikationsfrage angespro­
chen. Kollege Sommer, hier kann ich nur 
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unterstreichen, was Sie gesagt haben. Daß 
man auch im Sozial ministerium beziehungs­
weise in der Regierung d iese Auffassung tei lt ,  
geht daraus hervor, daß bei schrumpfendem 
Budget und bei ·restriktiven Ausgaben die 
Ausgaben für diese Post weiter gesteigert 
werden ,  nämlich von 4,05 Mi lliarden im Jahr 
1 988 auf 4,35 Mi l l iarden im Jahr 1 989. 

Nur eins, b itte , Kol lege Som mer,  mag ich 
nicht gelten lassen: daß die Unternehmungen,  
d ie dynamischen ,  flexib len ,  wirtschaftl iche n  
Unternehmungen dann d iese Leute, die so 
ausgebi ldet wurden, nicht annehmen könn­
ten .  Das möchte ich also wirklich n icht gel­
ten lassen ,  denn dann sind sie nicht dyna­
misch, wirtschaftlich und so weiter. (Bundes­
rat 5 0 m m e r: Das ist ein Mißverständnis.' 
Ich habe gesagt: Nicht jeder wird dieses Schl.d­
angebot annehmen.' Ich habe nicht gesagt. daß 
die Unternehmen das nicht annehmen kön­
nen.' ) 

Sie meinen also ,  von den minderqualifizier­
ten Arbeitskräften werden es n ic ht alle an­
nehmen .  - Das wird also eines Prozesses 
bedürfen,  um die Leute dementsprechend 
aufzuklären ,  auf sie einzuwirken,  und ihnen 
ganz drastisch ,  aber real istisch vor Augen zu 
führen,  daß sie sich auf d iese Art und Weise 
aus dem Wettbewerb - wenn ich so sagen 
darf - oder aus dem Arbeitsmarkt selber 
h inauskatapult ieren würden. 

Wir wissen schon seit langer Zeit, daß man 
heute nicht mehr einer Denkweise anheimfal­
len darf, daß ich das, was ich ge lernt habe 
und wofür ich mit 1 8  Jahren meinen Fachar­
beiter- oder Gesellenbrief bekommen habe. 
also diese Tätigkeit , die ich unmittelbar nach 
der Auslehre ausgeübt habe, dann unverän­
dert bis zur Pensionierung mit 60 oder 
65 Jahren fortführen kann. Das wird es in 
der Zukunft nicht geben: " Ich  bin ja 20 Jahre 
mit dem schweren Krampen gefahren, also 
hat die Firma die Verpfl ichtung, m ich auch 
noch weitere 20 Jahre in dieser Art zu be­
schäftigen . . •  

Die Technik  schreitet fort. Die Wirtschaft 
schreitet fort. U nd das Arbeitskräfteangebot 
muß auch dementsprechend mitschreiten. 
Sonst werden sie aus dem Produktionsprozeß 
ausgesp ieen und verfallen dann der Langzeit­
arbeitslosigkeit. 

Insgesamt aber, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen,  glaube ich , kann ich sagen ,  daß wir 
uns mit unserem sozialen Netz in  Österreich 

keinesfal ls zu verstecken brauchen, wenn wir 
über unsere G renzen h inausschauen. 

Kollege Som mer hat ja berechtigterweise 
hier Zweifel angemeldet, ob es mit der EG 
so gut gehen könnte, ob wir hier weiteren 
Fortschr itt in unserer ganzen Sozialgesetzge­
bung haben würden. Ich stimme Ihnen auch 
hier vol lkommen bei. denn ich befasse mich 
auch mit so lchen Dingen und sehe, daß in 
den uns umgebenden Ländern mitunter ein 
Stopp im Fortschritt eingetreten ist, ja in 
manchen Ländern sogar ein Rückschritt ge­
geben war in den letzten Jahren. U nd wenn 
nun die al lmächtige EG dann über uns be­
stimmen könnte, dann fürchte ich auch, so 
wie Sie - vielleicht noch ein wenig mehr als 
Sie - ,  daß e in  Rücksc�.ritt in der Sozialge­
setzgebung auch in Osterreich e intreten 
könnte. 

Geänderte Verhältnisse erfordern geänder­
te Methoden,  um ihnen begegnen zu können. 
Und deshalb, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, möchte ich heute ein mal mehr 
der von unserem verehrten Herrn Sozialmini­
ster in d ie Diskussion gebrachten Wertschöp­
ftmgsabgabe das Wort reden . 

Ich möc hte nicht sagen ,  das muß  jetzt auf 
der Ste lle e ingeführt werden. Ich wei ß  auch, 
daß es im Beamtenbereich also gewisse 
Schwierigkeiten gibt. Aber Schwierigkeiten 
sind eben da, um überwunden zu werden, 
und ich glaube, daß d ie Wertschöpfungsabga­
be für d ie Wirtschaft insgesamt ein gerechte­
res System wäre als das heutige . Ich kann 
mich ganz gut an die Argumentation erin­
nern, die man al lseits gebraucht hat, als die 
Mehrwertsteuer e ingeführt wurde. Eine 
Wertschöpfungsabgabe wäre also vom System 
her - ich betone: vom System her - nichts 
anderes als eine Mehrwertsteuer, das hei ßt, 
sie würde allen U nterneh mungen die gleiche 
Startchance ermöglichen. 

Meine sehr  verehrten Damen und Herren ! 
E in  Wort auch zu den betrieblichen oder sei 
es überbetriebl ichen Pensionskassen,  von de­
nen man jetzt al lenthalben spricht . 

Ich komme aus einer Gegend, in der die 
VOEST ein Werk hat. Hier gibt es bei etwa 
1 000 Beschäftigten,  800 Treuepensionisten 
- gab es 800 Treuepensionisten - .  die auch 
glaubten ,  sich darauf verlassen zu  können , 
daß ihr  Lebensabend über das ASVG hinaus 
etwas vornehmer abgesic hert sei .  Ich war 
dort jahrzehntelang als Betriebsrat tätig, und 
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ich weiß,  daß ich selbst im Sinne des U nter­
nehmens hinausgegangen bin und Arbeits­
kräfte angeworben habe, denen ich gesagt 
habe: Leute schaut's ,  ihr kriegt 's  zwar nicht 
mehr als auf eurem vorherigen Arbeitsplatz, 
ihr kriegt's v ielleicht am Anfang sogar ein 
bissei weniger, wei l  wir ein stufenweises Ge­
halts- und Lohnsystem haben ,  aber, wenn ihr 
in Pension geht, dann seid ihr abgesichert, da 
seid ihr fein  heraußen,  da kriegts ihr eine 
Treuepension .  Und mancher hat sich dadurch 
bewegen lassen und ist zu uns gekommen in 
e iner Zeit ,  Anfang der siebziger Jahre, wo 
man so nst inländische Arbeitskräfte 
(Bundesrat H o l z i n g e r: Das war eine Ab­
werbung bei anderen Betrieben.') Ja, gut, Herr 
Kollege , wie kommt man denn anders zu gut 
ausgebi ldeten Arbeitskräften, als daß man sie 
beim anderen, wo sie sich bewährt haben, 
abwirbt, oder man b ildet sie selber aus. Aber 
das ist ein mühsamer Proze ß .  Wenn ich 
schnell jemanden brauche, werbe ich ab. Sie 
werden es vice versa auch nicht anders ma­
c hen, wen n  Sie die Möglichkeit dazu haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren !  
Die Treuepension der VOEST-Pensionisten 
ist in einem bescheidenen Maße abgefunden 
worden, und dann war sie pfutsch .  Aber 
nicht nur das, sondern wir haben lange Zeit 
in  der Steiermark d ie 10 Prozent Selbstbehalt 
bei Spitalsaufenthalten nicht zu bezahlen ge­
habt. Das ist auch in denselben Zeitraum 
h ineingefallen, daß das eingeführt wurde . 
Dann sind die 50 Schil l ing gekommen, die 
28mal im Jahr zu erlegen sind bei Kranken­
hausaufenthalt, dann ist der Zuschuß für die 
Wohnungen,  der früher gegeben wurde, weg­
gefallen u nd der Zuschuß für die Zusatz­
krankenversicherung auch. 

G lauben Sie, meine Damen und Herren, 
daß man die Leute für ein betriebl iches Pen­
sionssystem,  eine betriebliche Pensionskasse 
bege istern  kann? Die kann man auch für 
eine überbetriebliche, so mißtrauisch sind sie 
geworden, n icht mehr begeistern, und man 
tut sich schon schwer ,  die Glaubwürdigkeit 
staat l icher Pensionskassen ihnen klarzuma­
chen.  

Meine sehr  verehrten Damen und Herren!  
Damit möchte ich schließen, u m  ein bißehen 
zeitökonom isch zu sein. Ich möchte abschl ie­
ßend dem Herrn Sozialminister und seiner 
Beamtenschaft für die Erstell ung des Sozial­
berichtes 1 987 sehr herzlich danken. Ich muß 
sagen, es ist kein Bericht, der schönfärbt, 
sondern es ist ein Bericht, der das Spiegelbild 

dessen, was sich auf dem sozialen Sektor im 
Jahr 1 987  ere ignet hat,  wiedergibt und der 
eine ausgezeichnete Arbe itsunterlage sowohl 
für den Nationalrat als auch für uns sein 
kann in unserem Bemühen, für weitere Ver­
besseru ngen zu sorgen.  

Eine dieser möglichen Verbesserungen 
möchte ich hier noch anführen .  Es ist heute 
auch schon von einem meiner Vorredner da­
von gesprochen worden, daß es eine Bundes­
kompetenz gibt, was das Behindertenwesen 
anlangt. Hier würde ich den Herrn Minister 
ersuchen, Vorarbeiten zu leisten, damit es zu 
einer bundeseinheitl ichen Behindertenrege­
lung kommt, wobei ich mir  wünsche, daß 
nicht unterscheiden wird zwischen jenen ,  die 
im Krieg eine Verletzung oder Invalidität er­
l itten haben, jenen, d ie schon von Geburt an 
behindert sind, und jenen, die durch i rgend­
weiche Verkehrsunfäl le oder was immer sonst 
in späterer Folge eine Behinderung erl itten 
haben. 

Ich glaube, es ist e ine Verpfl ichtung für 
uns, die wir gesund sind u nd arbeiten kön­
nen, daß wir auch für die eintreten - auch 
finanziel l  e intreten, so meine ich - ,  die das 
nicht können. 

Wenn die Behindertenfrage bei uns in  den 
Fünfzigern und Sechzigern an und für sich 
eine mindere Rolle gespielt hat, so lag das 
wohl daran - mir hat das vor kurzem ein 
Funktionär einer Behindertenorganisation 
sehr drastisch vor Augen geführt - ,  daß 
auch in unserem Land so vor fünfzig, sechzig 
Jahren behindertes Leben ja nicht lebenswert 
war. Ich kann mich er in nern daran, daß Be­
hinderte, geistig Behinderte, aus der Gesell­
schaft abgesondert wurden, daß auf sehr  dra­
stische Art und Weise dafür gesorgt wurde , 
daß sie sich nicht fortpflanzen können, daß 
sie in Lager gekommen sind, auch körperlich 
Beh inderte. Dann haben die Eltern die trau­
rige Nachricht erhalten,  daß ihr Nachfahre 
an einer "Lungenentzündung" gestorben ist. 
Das hat eben dazu geführt, daß es geistig 
Behinderte besonders nac h  dem Krieg in  
Österreich sehr wenig gegeben hat. Nun  ho­
len wir aber hier auf, daß hei ßt, wir nähern 
uns dem Prozentsatz, der in E uropa allge­
mein üblich ist. Jetzt wäre es an der Zeit ,  so 
finde ich,  unser ganzes Augenmerk diesem 
besonderen Problem zu widmen .  

In diesem Sinne danke i ch  sehr herzlich. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP. ) 16 .13 
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Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich F rau Bundesrätin 
Schierhuber .  Ich erte ile ihr dieses. 

/6 ./3 

Bundesrät in Agnes Schierhuber (ÖVP, 
Niederösterreich) :  Herr Präsident! Herr Bun­
desmin ister !  Meine sehr  geschätzten Damen 
und Herren ! Einleitend möchte ich schon 
sagen ,  daß es für mich sehr erschreckend 
war, wie manche Kollegen über andere Be­
rufstände argumentieren oder abwertend ur­
teilen. (Bundesrat S c h a c h  n e r: Frau Kol­
legin.' Das haben �vir von euch gelernt! Ihr 
habt mit den Eisenbahnern angefangen.') Ich 
persö nlich, Herr Kol lege Schachner, würde 
mir nie erlauben, über eine andere Berufs­
gruppe, der ich nicht angehöre, so zu reden. 
Ich möchte h ier schon feststel len,  da ß es ein 
U nterschied ist ,  ob man von etwas als Betrof­
fene redet, oder nur über etwas redet, was 
man hört. Ich bitte, das schon zu verstehen. 
( Beifall bei der Ö VP. ) 

Hohes Haus! Mit der 13 .  Novelle zum Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetz wird eine lang­
jährige Forderung der bäuerlichen Interessen­
vertretung verwirklicht. Die geteilte Auszah­
lung der Bauernpension an beide E hepartner 
ist für mich eine Anerkennung des Berufes 
des Bauern und der Bäuerin und ihrer Lei­
stung fü r die Gesel lschaft. 

Ich möchte hier schon sagen,  daß dabe i 
immer wieder falsch von der sogenannten 
Bäuerinnenpension gesprochen wird, obwohl 
ich schon z ugebe, daß die meisten der Be­
troffenen Bäuerinnen sind, wei l  meistens der 
Bauer der Pflichtversicherte war und ist und 
daher auch der Anspruchsberechtigte für die 
Pension. 

Voraussetzu ng für den getrennten Auszah­
lungsanspruch ist auch, daß die Ehepartner 
mindestens 1 20 Versicherungsmonate auf ge­
meinsame Rechnung und Gefahr den land­
wirtschaftlichen Betr ieb geführt haben und 
beide im Betrieb gearbeitet haben. Der E he­
partner selbst darf selber nicht pensionsversi ­
c hert sein oder eine eigene Pension beziehen.  
Er ist auch nicht berechtigt, den Betrieb wei­
terzuführen .  

Ein Bauernhof wurde und wird nur  dann 
gut  geführt, wenn e r  partnerschaftl ich ge­
führt wird. Das Verlangen nach getrennter 
Auszahlung beruht auch darauf, daß es in 
der Landwirtschaft e igentlich üblich  ist , daß 
während der aktiven Zeit der Bauern be ide 

e ine gewisse Aufgabentei lung haben und da­
her auch beide immer über ein gewisses Ein­
kom men verfügt haben ,  das jeder der beiden 
E hepartner persönlich verwaltet hat. (Bun­
desrat S c h a c h  n e r: Frau KoLLegin.' Das ist 
eine Verbrämung!) Das ist keine Verbrä­
mung! Im Ausgedinge wäre es dann so , daß 
eigentlich n ur einer der Anspruchsberechtigte 
ist und der zweite der B ittste ller. 

Hohes Haus! Wir haben diese Regelung 
vor allem auch deshalb angestrebt. wei l  wir 
durc h  diese Regelung keine Beitragserhöhung 
bekommen. Für die Landwirtschaft wären 
zur  Zeit Beitragserhöhungen überhaupt nicht 
tragbar, das wurde in der letzten Sitzung 
festgestellt ,  als der Grüne Bericht behandelt 
wurde. 

Wir haben die getrennte Auszahlung auch 
bewußt so gefordert, . .  wie wir sie gefordert 
haben,  daß es dem Ubergeberehepaar frei­
steht, den Auszahlungsmodus zu wählen. Sie 
m üssen beide gefragt werden, und sie können 
sich frei entscheiden ,  wei l  wir einfach der 
Meinung sind, es m u ß  erwachsenen oder 
mündigen Menschen möglich se in ,  sich selbst 
für das zu entscheiden ,  was ihrer Meinung 
nach das Richtige ist. 

Ich möchte mich schon dagegen verwah­
ren, daß es heißt, d ie getrennte Auszahlung 
der Bauernpension ist nur dadurch notwen­
dig geworden, wei l  unsere Familien nicht 
mehr intakt sind. Im Gegenteil :  Für eine 
echte Partnerschaft - davon b in  ich wirklich 
überzeugt - ist das überhaupt keine Frage 
u nd kein Thema. Ich wiederhole mich jetzt 
sehr bewußt, wenn ich sage, daß hier mit 
d ieser getrennten Auszahlung die Leistungen 
des Ehepartners des pflichtversicherten Be­
triebsführers im Vollerwerbsbetrieb aner­
kannt wird. 

Ich stehe in diesem Zusammenhang n icht 
an, Herr Bundesmi nister,  Ihnen zu danken 
für das Verständnis, das Sie der bäuerlichen 
I nteressenvertretung entgegengebracht haben, 
als wir mit d iesen Anliegen  d irekt zu Ihnen 
gekommen sind. Herr Bundesminister! Wir 
wissen es noch mehr zu schätzen, da uns 
bekannt ist, daß es Gruppierungen gegeben 
hat, die uns d iesen Auszahlungsmodus nicht 
gegönnt haben. 

Die soz iale Sicherheit aller Menschen in 
unserem Land, insbesondere auch der bäuer­
l ichen Bevölkerung - da sind wir uns sicher 
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wieder einig - ,  muß e in  Hauptanl iegen al ler 
Verantwortlichen in d iesem Staate sein .  

Ich möchte jetzt das unterstreichen, was 
Kollege Kreindl gesagt hat: Die Berechnung 
des fiktiven Ausgedinges stellt eine Härte dar 
und ist eigentlich überhaupt nicht mehr reali­
stisch .  

Ich bitte S ie, sehr geschätzter Herr  Bun­
desminister, mit  entsprechenden Verhandlun­
gen zu begin nen, um die Absc haffung dieses 
fiktiven Ausgedinges zu ermöglichen .  S ie wis­
sen .  daß die durchschnittl iche Bauernpension 
in Österreich 3 045 S beträgt. 

Vieles konnte für d ie bäuerl ichen Versi­
cherten erreicht werden, doch es gibt noch 
große Probleme, dessen sind wir uns alle 
bewußt. Wir Bauern sind gewillt und in der 
Lage . einen intakten Lebensraum im ländli­
chen Raum zu erhalten .  Aber wir erlauben 
uns doch, als Gegenleistung von den anderen 
Berufsgruppen und I nteressenvertretungen zu 
verlangen, daß man uns mit Solidarität be­
gegnet. die auch wir brauchen. 

Ich möchte namens der ÖVP-Fraktion d ie 
Zustimmung zu dieser 1 3 . BSVG-Novel le 
gerne geben. (Allgemeiner Beifall. ) 16.20 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Als 
nächster Rednerin ertei le ich Frau Bundesrat 
Dr. Karlsson das Wort. 

16.20 

Bundesrätin  Dr. Irmtraut Karlsson (SPÖ. 
Wien) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Minister!  Hoher Bundesrat! 
Für uns, die wir uns mit den Problemen der 
Frauen in unserer Gesellschaft und auch mit 
den Problemen der berufstätigen Frau be­
schäftigen. ist Jahr für Jahr der " Bericht zur 
sozialen Lage" von der gleichen Enttäu­
schung begleitet. Es ze igt sich näml ich, daß 
die rechtliche G le ichstel lung der F rauen zwar 
vorangeht - vor al lem seit den siebziger 
Jahren und den gro ßen Rechtsreformen - ,  
daß aber die wirtschaftliche Gleichstellung 
ein noch lange unerfü l lter Wunschtraum ist. 

Ich sage das jetzt nicht, um irgend jeman­
dem die Schuld zuzuweisen, denn auch der 
beste Sozialminister kann die U nternehmer 
nicht zwingen,  den Frauen gleiche Löhne zu 
zah len.  Ich möchte das nur an einem Beispiel 
- es ist ohnehin schon in vielen Zah len  
gesagt worden - aufzeigen:  Diese Benachtei­
ligung der Frau zieht sich durch den ganzen 

" Bericht zur sozialen Lage" .  Der Einkom­
mensvortei l  der Männer beträgt 37 Prozent 
bei den Arbeitern, 43 Prozent bei den Al1ge­
stel lten ,  bei den öffentlich Bediensteten,  die 
ja formal eine Gleichheit haben ,  9 Prozent. 
Diese Nachtei le setzen sich - auch das wur­
de gesagt - in  der Altersversorgung fort, die 
Nachteile setzen sich fort im geringeren Ar­
beitslosengeld , außerdem sind - das ersieht 
man am Ende des Berichtes aus dem Bericht 
des Arbe itsinspektorates - die F rauen in  je­
nen prekären Arbeitsverhältn issen zu finden ,  
wo besonders v iele Verletzungen des Arbeits­
rechtes vorkommen, nämlich bei den Reini­
gungsfirmen und im Bereich der Heimarbeit. 
Hier gibt es D ienstverhältnisse , die nicht als 
solche deklariert sind. Es werden d ie Frauen 
ausgebeutet und ausgenützt, und hier ist der 
Keim zu weiterer Diskriminierung mit neuen 
Methoden ge legt. 

Jetzt kann man aus d iesem ganzen Dilem­
ma zwei Auswege finden:  Der eine Ausweg 
besteht darin, weiterzukämpfen für eine bes­
sere Entlohnung für die Frauen ,  für gleichen 
Lohn für gleiche Leistung, aber auch für 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Möglich­
keiten der Qualifikation ,  um dadurch den 
Frauen bessere Berufschancen zu bieten,  der 
andere ist, s ie mit einem - wie der Landes­
hauptmann-Stel lvertreter Prior in Tirol sagte 
- .. kleinen Dankeschön" nach Hause zu lok­
ken. 

Ich finde es e ine derartige U nterstel lung zu 
sagen,  nur die nicht berufstätigen Mütter er­
ziehen ihre Kinder und bekommen dafür für 
ein Jahr . . .  (Ruf bei der Ö VP: Das ist eine 
Lüge. was Sie da sagen!) Das war ein Zitat in  
der  Zeitung, und  im Radio hat e r  es  auch 
gesagt: e in "k leines Dankeschön" .  Im Radio 
habe ich es gehört. Vie lleicht war ein Dar­
steller des Herrn Landeshauptmann-Stel lver­
treters im Radio, aber so haben wir es ge­
hört. (Bundesrätin Dr. B a s s  e l [ i - B a -

s l i n e L l i: A ber nicht für das Nachhause­
locken.' ) Es wird immer so getan,  als würden 
berufstätige Mütter ihre Kinder nicht erzie­
hen. Und jetzt in der Pensionsversicherung 
zu sagen ,  nur den nicht berufstätigen Frauen 
wird d ie Kindererziehung anerkannt, ist, fin­
de ich ,  eine weitere Diskriminierung der ar­
be itenden Frauen .  Und das werden wir nicht 
zulassen !  (Beifall bei der SPÖ. J  

.,D ie Armut ist weibl ich." - Auch d ieses 
Zitat stammt n icht von unserer Seite, son­
dern ist e ine der Überschriften in  der Diskus­
sionsgrundlage zum Sozialhirtenbrief. 
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Es wurde ein iges über d ie S ituation der 
Alle inerzieherinnen gesagt. Es sol l  auch noch 
einiges über die Situation der arbeitslosen 
Frauen gesagt werden ,  denn der Zuwachs der 
Arbeitslosigke it ist bei den F rauen in einem 
weitaus höheren Maß gegeben als bei den 
Männern. Das trifft Frauen der unterschied­
l ichsten Qualifikationen,  und es ist daher 
auch wieder zynisch ,  wen n  man sagt: Denen 
fehlt ja nur die Qual ifikation ! ,  denn auch bei 
Akademikerinnen und bei F rauen mit höhe­
rem Berufsabschluß ist die Arbeitslosenrate 
höher als bei gleich qualifiz ierten Männern.  
Nur beim Pflichtschulabschluß,  also bei  der 
n iedrigeren Qual ifikation ,  ist  es umgekehrt. 
Und das zeigt wieder, in welchen Arbeitsver­
hältnissen Frauen zu finden sind. 

Daneben kommt es auch vor, daß Frauen 
sehr wohl  - Kollege Sommer kommt gerade 
herein - die Qualifizierungsangebote anneh­
men,  sich umschulen lassen ,  Facharbeiteraus­
bildungen machen, dann aber keinen Arbeits­
platz finden ,  wei l  Frauen zum Beispiel in  
technischen Berufen nicht genommen wer­
den .  Auch Frauen mit technischem Studien­
abschluß ,  also höchstqualifizierte Frauen , ha­
ben Schwierigkeiten,  einen entsprechenden 
Arbeitsplatz zu finden.  Auch da muß man 
sagen: Es ist nicht die Schuld der Frauen ,  es 
ist nicht die Schuld der Arbeitnehmerinnen, 
sondern es ist d ie Schuld jener,  d ie noch 
immer nicht erkannt haben,  daß Frauen ge­
nauso gute und qualifizierte Arbeitnehmer 
sein können wie Männer. (BeifaLL der Bundes­
rätin Dr. B a s s  e t l i - B a s t  i n e I I i. ) 

Darüber h inaus gibt es - und das darf 
man bei diesen Qualifikationen nicht überse­
hen; es ist gerade eine neue Studie herausge­
kommen - einen sogenannten Verdrän­
gungseffekt. Durch den Druck auf den Ar­
beitsmarkt werden für Arbeitsplätze, für die 
früher zum Beispiel Maturanten qualifiziert 
genug waren ,  jetzt Akademiker gesucht, und 
so weiter die Leite r  nach unten, bis dann der 
letzte auf dem Arbeitsmarkt keine Chance 
mehr hat. 

Hier muß man all jene Bestrebungen be­
grüßen , die darauf abzielen,  gerade diesen 
Schlechtestqualifizierten zu helfen .  Gerade 
wegen dieser flexiblen Hi lfe- und Lösungs­
modelle erfo lgen immer wieder Angriffe ge­
gen den Sozialminister - und das finde ich 
besonders bedrückend. Denn über e ines müs­
sen wir u ns ganz klar sein :  E ine Bürokratisie­
rung dieser Hilfeleistung - und das wird ja 
immer gefordert: noch mehr Kontrol le ,  noch 

ein Formular, noch, noch,  noch - führt 
nicht dazu, daß d ie Ärmsten der Armen und 
die, die es am nötigsten brauchen,  diese Hj lfe 
bekommen, sondern es führt dazu ,  daß der 
die Hi lfe bekommt, der mit der Bürokratie 
am besten umgehen kann .  U nd da, glaube 
ich, hält sich unser derzeitiger Sozialminister 
- das möchte ich von h ier  aus sagen -
wirklich tapfer gegenüber all diesen Angrif­
fen, die gerade jene experimente l len Hilfs­
rnaßnahmen abwürgen wollen, denn die So­
zialsch marotzer sind nicht unter uns, sondern 
über u ns. (Beifall bei der SPÖ. )  

Noch etwas möchte ich erwähnen: Es gibt 
einen Journalisten ,  der in  seiner Kolumne 
sehr gerne und sehr  unqualifiziert über soge­
nannte Sozialsch marotzer loszieht. Derselbe 
Journal ist - und das ist der ganzen Branche 
bekannt, aber keiner der Kol legen hebt gegen 
den Kol legen einen Stein - besitzt im 
2. Bezirk eine geförderte Genossenschafts­
wohnung, die er um 7 000 S - vielleicht ist 
das jetzt schon etwas mehr - an Ausländer 
vermietet. (BUlldesrätin P a  i s e h e  r.· Hört.' 
Hört!) Ob da Steuer gezahlt wird , weiß ich 
auch n ic ht. Aber  das so l l  man auch einmal 
sage n, denn das ist etwas, was n irgendwo in 
der Öffentlich keit weitergetragen wird, wei l  
jeder sich fürchtet, daß er dann i n  der Zei­
tung steht .  Ich fürchte mich nicht. (Ruf bei 
der Ö VP. Jetzt kommt das ins Protokoll.') 

Es gibt eine weitere Gruppe von Arbeit­
nehmern, die ebenfalls immer wieder als so­
genannte Schmarotzer bezeichnet wird. Es 
sind jene Arbeitnehmer, die wir ins Land 
gerufen haben, als es uns gar n icht darauf 
ankam, ob den n  nun der Arbeitnehmer ein 
Inländer oder e in  Ausländer ist, und von 
denen wir zwar a l le E inzahlungen und al le 
Steuerzahlungen gerne in der vollen Höhe 
genommen haben,  die wir aber von den So­
zialleistungen möglichst ausgeschlossen sehen 
wollen. Denn sol lte einmal ein ausländischer 
Arbeitnehmer in  Not geraten ,  so hei ßt es oft: 
E r  soll dort h ingehen, wo er hergekommen 
ist! 

Deshalb glaube ich,  daß die Forderung der 
Ausdeh nung der Notstandshilfe auf die aus­
ländischen Arbeitnehmer, die Verbesserung 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes und die 
Verknüpfung der Arbeitsbewil l igung nicht an 
d ie Firmen - denn diese nützen das aus - ,  
sondern an den arbeitsuchenden Ausländer 
Reformen sind, die dringend notwendig sind. 
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Zuletzt möchte ich noch jemanden zitie­
ren . der n icht unserer Bewegung zuzurech­
nen ist, der das aber so schön gesagt hat 
heute früh, das ist der Pater Innerlohinger 
aus Kucking bei Linz, den man immer im 
Radio hort. Er hat seine heutige Ansprache 
damit abgeschlossen, daß er gesagt hat: "Die 
Ausgleichszulagenbezieher, die Arbeitslosen 
brauchen zu Weihnachten nicht unsere Ge­
schenke: Sie brauchen eine Änderung des Sy­
stems." (Beifall bei der SPÖ. )  16 .JI 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Ing. Penz. Ich erteile 
es ihm. 

16 .JI  

Bundesrat Ing. Johann Penz (ÖVP, Nieder­
österreich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! 
Herr Bundesminister !  Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich bin nicht immer 
e iner Meinung mit dem Herrn Bundesrat 
Schachner. Er hat aber in seiner Wortmel­
dung recht, als er  gesagt hat, daß die Bauern 
und die Bauernvertreter nicht unbedingt für 
d ie Einfü hrung der Bauernpension gewesen 
sind. Ich glaube, diesen historischen Hinter­
grund muß man ausleuchten und heute auch 
sagen.  

Es war aber ein großer Bauernbündler und 
Bauernvertreter, nämlich Alois Scheibenre if. 
nicht nur ein Kämpfer für die Zuschußrente, 
sondern er  hat es auch im Jahre 1969 e rmög­
licht, daß die Bauernpension eingeführt wur­
de. 

Wenn ich Herrn Bundesrat Schachner 
recht gebe, sollte man noch einen zweiten 
Aspekt sehen:  Die Bauern der damaligen Zeit 
haben für die Bauernpension oder für die 
Zuschußrente deswegen wenig Verständnis 
gehabt, weil ganz andere wirtschaftliche Vor­
aussetzungen vorhanden waren ;  Frau Bun­
desrat Schierhuber hat bereits darauf h inge­
wiesen.  

Wir haben in  der letzten Sitzung des Bun­
desrates über den Grünen Bericht 1 98 7  dis­
kutiert, und ich habe auch h ier deponiert. 
daß die Bauern im Jahre 1 975 die Hälfte 
dessen verdient haben ,  was e in Industriebe­
schäftigter erhalten hat, und diese Einkom­
mensdisparität hat sich bis zum Jahre 1 987 ,  
wahrsche inlich auch b is  zum Jahre 1 988 
n icht verkleinert, sondern - im Gegenteil -
vergrößert. 

Ich möc hte auch festhalten - es tut mir 
leid, daß Herr Kollege Schachner nicht da ist 
- ,  daß es heute nach wie vor die Bauern 
sind, die einen 20prozentigen Se lbstbehalt zu 
leisten haben.  Die Bauern bekennen sich zu 
diesem System.  Ich glaube sogar, daß dieses 
System an und für sich richtig ist und daß 
wir auch bei anderen Bereichen nachdenken 
sollten, ob dieses System des Se lbstbehaltes 
nicht auch unsere Sozialversicherung bezie­
hungsweise für Leistungen der Krankenversi­
cherung zu überlegen wäre. 

Ich möchte aber e ines korrigieren :  Es wur­
de hier gesagt, die Bauern bekommen die 
höchsten Zuschüsse. Meine sehr  geehrten 
Damen und Herren !  Wenn man sich hier die 
absoluten Beträge vor Augen füh rt ,  so 
stimmt das, daß bei den Pensionsleistungen 
an die Bauern heute 62,2 P rozent der Bund 
bezahlt und daß 37,8 Prozent die Bauern 
d urch E igen leistungen erbringen .  Es gibt 
aber durchaus auch  andere Pensionistengrup­
pen, die, relativ gesehen, weitaus höhere 
staatliche Zuschüsse bekommen. 

Wir sollten aber nicht auf den einen oder 
anderen hinweisen und sagen ,  der hat mehr, 
der hat weniger,  sondern wir sollten die Fak­
ten heute auf den Tisch legen und uns bemü­
hen - und da bin ich auch weitgehend Ihrer 
Ansicht, Sie werden sich wundern, Frau 
Dr. Karlsson - ,  das System zu ändern.  

Herr Bundesminister !  Ich habe mich nicht 
deshalb zu Wort gemeldet, um heute aufzu­
zeigen,  wie gering d ie d urchschnittlichen  
Bauernpensionen sind. Das wissen S ie  selbst . 
Es gibt e ine Reihe von Fakten,  die das bele­
gen,  und es würde auch eine Reihe weiterer 
Fakten be legen, daß es in anderen Berufs­
gruppen weitaus höhere Pensionen gibt. 

Ich möchte vielmehr nur einen einzigen 
Aspekt herausgreifen,  nämlich jenen des fik­
tiven Ausgedinges. Es ist heute schon in 
zahlreichen Wortmeldungen darauf eingegan­
gen worden .  Es hat auch der Herr Bundesrat 
Krendl in bemerkenswerter Weise dieses Sy­
stem aufgeze igt. 

Wie widersinnig d ie Berechnung des fikti­
ven Ausgedinges ist, darf ich Ihnen an dem 
Problem der Frau Josefine Hieß darstellen .  
Frau Josefine Hieß ,  Jahrgang 1 9 1 1 ,  bekommt 
heute eine Bruttopension von 2 463 S, m inus 
Krankenversiche rung, das heißt, netto be­
kommt die F rau 2 388 ,90 S .  
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Sie hat einen landwirtschaft l ichen Betrieb 
mit einem Einheitswert von 1 00 000 S ge­
habt, (Jen sie im Jahre 1 980 ihrem Sohn 
übergeben hat. U nd aus diesem landwirt­
schaftlichen Betrieb , den sie im Jahre 1 980 
übergeben hat, werden Frau Hieß heute 
4 63 1 S Einkommen angerechnet. 

Das ist aber nicht d ie Gesamtheit des Pro­
blems, Herr B undesminister . F rau Hieß hat 
einen Sohn, der aufgrund eines Arbeitsunfal­
les seit 1 98 1  querschnittgelähmt ist, der seit 
d ieser Zeit erwerbsunfähig ist. Wegen dieses 
tragischen Schicksalschlages hat die Familie 
Hieß sämtlichen landwirtschaftl ichen Grund 
verkauft , u m  das Haus a uszubauen und ro11-
stuhlgerecht einzurichten. 

D ie Familie Hieß hat heute überhaupt kei­
nen Grundbesitz mehr, aber t rotzdem wer­
den ihr aus diesem Betrieb, der mehr oder 
weniger untergegangen ist, monatlich 4 63 1 S 
angerec hnet. 

U nd das, sehr geeh rter Herr Bundesmini­
ster, ist al les andere als verständlich, denn es 
kommt ja noch weiteres hinzu: Nicht nur, 
daß diese Frau heute von 2 388 S leben so ll .  
hätte sie ja auch keinen Anspruch auf eine 
Reihe anderer Begünstigungen, die selbstver­
ständlich sind, zum Beispiel Rundfunkgebüh­
renbefre iung, Fernsehgebührenbefreiung ,  Te­
lefongrundgebührbefreiung. All das steht die­
ser Frau Hie ß nicht zu .  

Ich habe wahl los e in Beispiel herausgegrif­
fen.  Ich habe leider, leider, Herr 
Bundesminister, sehr ,  sehr viele derart ige 
Fälle, die eigentlich alle genannt werden so ll­
ten. Ich darf mir das aber e rsparen, denn 
F rau Bundesrat Schierhuber hat sich bei Ih­
nen bedankt, daß es auch dank Ihrer U nter­
stützung möglich war, die getei lte Bauern­
pension zu erhalten. 

Ich habe diese Dinge heute gar nicht vor­
wurfsvoll  vorbringen wollen, denn ich b in  ja 
nicht allein mit dieser Meinung. Ich darf nur 
sagen,  daß der Kollege Farthofer auch bei 
der Diskussion des Grünen Berichtes gemeint 
hat: Die Bauern in Österreich sind sozial 
schlecht abgesichert. - Ich weiß  mich daher 
auch sicher der Unterstützung der sozialisti­
schen Fraktion.  

Ich möchte daher abschließend nur an Sie, 
Herr Bundesminister, appel l ieren,  d ieses Un­
recht und, ich möchte sogar sagen :  diese 
Schande für den Sozialstaat Österreich dem-

nächst zu beseitigen . - Ich danke Ihnen im 
v.!=>raus für Ihr Verständnis. (Beifall bei der 
O VP und bei Bundesräten der SPO. J /6.39 

Vize präsident Walter Strutzenberger: Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesmin ister 
Dall inger. Ich erteile ihm dieses. 

/6.39 

Bundesminister für Arbeit u nd Soziales AI­
fred Dallinger: Herr Präsident !  Meine sehr 
geehrten Damen und Herren !  Da mehrfach 
in der Diskussion auf das fiktive Ausgedinge 
Bezug genommen worden ist, möchte ich 
ausdrücklich darauf hinweisen ,  daß ich bei 
den letzten zwei Plenarsitzungen des Natio­
nalrates erklärt habe , daß ich bereit b in ,  über 
diese F rage demnächst mit den Bauernvertre­
tern in Verhandlungen einzutreten,  um eine 
sozia l  gerechte Lösung zu finden .  

I ch  gebe zu,  daß es aufgrund der  seinerzei­
tigen Best immunge n  und der Fortführung 
der Anrechnung des fiktiven Ausgedinges zu 
Verzerrungen bei den Barleistungen gekom­
men ist und sich daher Einzelfäl le - das ist 
allerdings e in besonderer Fall ,  den Sie ge­
schildert haben - i n  der dargestel lten Form 
gestalten können. 

Ich möchte aber darauf hinweisen,  da ß die 
Sozialversic herungsanstalt der Bauern durch­
aus bereit und in der Lage ist, in diesem 
konkreten Fall ,  den Sie geschildert haben, 
auch Zuschüsse bei der Umgestaltung, beim 
U mbau der Wohneinheiten , in  denen der Be­
hinderte wohnt, zu geben und dafür nicht 
unbeträcht liche Mittel zur Verfügung stehen. 

Ich möchte aber ganz allgemein sagen : Bei 
der letzten P lenarsitzung habe ich bei der 
Behandlung der heute auf Ihrer Tagesord­
n ung stehenden Fragen gesagt - es ist schon 
einmal zitiert worden - ,  daß wir uns im 
Augenblick nicht so sehr quantitativ weiter­
entwickeln können  als qual itativ. 

Das wird bedingen ,  daß wir in den ver­
schiedenen gesetzlichen Bereic hen,  die auch 
h ier behandelt werden. das eine oder andere 
verändern. daß wir aufhören, einer dem an­
deren etwas gegenzurechnen, sondern ge­
meinsam versuchen, die Lücken, die es da 
und dort gibt, doch zu finden und sie zu 
sch ließen, weil man in individuellen Fällen 
he lfen muß. Ich bekenne mich dazu .  Ich tue 
das umso lieber in dieser Zeit, wo wir ja al le 
doch offenere Herzen für Vorhaben besitzen, 
die wir ansonsten vielleicht etwas kritischer 
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beurte i len . - Ich danke Ihnen . (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP. ) 16  . .J2 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: 
Nächste Red nerin ist Frau Bundesrätin 
Dr .  Höd l .  Ich erteile ihr das Wort. 

16 . .J2 

Bundesrätin Dr. Eleonore Hödl (SPÖ. Stei ­
ermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Wer­
ter Herr Minister !  Hoher Bundesrat! Mei ne 
Damen und Herren ! Ich möchte gleich auf 
das nun angesprochene Thema der Anrech ­
nung des fiktiven Ausgedinges ganz kurz Be­
zug nehmen und möchte das Thema ein b iß­
ehen relativieren. Es entsteht ja fast der  Ein­
druck ,  als ob die Landwirte da besonders 
benachtei l igt wären,  mehr benachte i l igt wä­
ren,  als dies andere Pensionisten sind. 

Es ist sicher richtig, daß ein Prozentsatz im 
Gesetz verankert ist, wonach der jeweiligen 
Höhe des E inheitswertes ein besti mmter fik ­
tiver Ertragswert ermittelt und dem Pension i ­
sten angerechnet wird. Der Landwirt, der sei ­
ne Landwirtschaft übergibt, bekommt ja  auch 
tatsächlich in der Regel ein Ausgedinge .  Und 
was ist das Ausgedinge? - In der Regel e ine 
freie Wohnung mit freier Beheizung und 
freier Verpflegung. 

Wenn ich dazu den ASVG-Pensionisten 
vergleiche, zum Beispiel den Arbe iter oder 
Angestel lten,  der auch e ine Pension unter 
dem AZ-Richtsatz bekommt, also sozusagen 
mit der Erhöhung der Ausgleichszulage gera­
de eine Mindestpension in der Höhe des Aus­
gleic hszulagenrichtsatzes, dann muß ich fest­
stel len, daß dieser keine freie Wohnung und 
keine freie Beheizung bekommt, sondern da­
für etwa 3 000 S, 4 000 S aufwenden muß .  
Also es  bleibt ihm dann herzl ich wenig zum 
Leben .  

Daher g laube ich sc hon, daß man dieses 
Thema nicht nur einseitig von einer Berufs­
gruppe aus sehen kann, sondern eine Rege­
lung finden müßte ,  die für alle e ine Besser­
stel lung bringt. 

Ich persönlich meine auch, daß d iese fikti­
ven Anrechnungsbestimmungen,  die ja seh r  
zahlreich sind - ich komme noch auf einige 
andere zu sprechen - ,  sicherlich viele soziale 
Härten bringen.  

Ich möchte zum Beispiel nur  erwähnen:  
Wenn ein Kind noch bei den E ltern lebt und 
die E ltern in Pension gehen und auch eine 

Ausgle ichszu lage bekommen, so wird hier so­
gar vom Einkommen des Kindes ein fiktiver 
Unterhaltsbetrag zugunsten der E ltern, aber 
in dem Fall natürlich zu ihrem Nachtei l ,  an­
gerechnet, und zwar 1 5  Prozent des Einkom­
mens des Kindes. Ich glaube, das ist auch 
eine Härte. 

E ine zweite Härte ist, daß zum Beispiel 
einer gesch iedenen F rau,  die bei der Schei­
dung nicht verlangt hat, daß ihr Unterhalt 
gerichtlich festgeste l lt wird, sodaß sie keinen 
Unterhaltstitel hat. den sie im E xekutionswe­
ge geltend machen kann, daß also d ieser 
Frau auch ein fiktiver Unterhalt angerechnet 
wird, obwohl sie ihn gar nicht realisieren 
kann,  weil sie gar nicht weiß ,  wo der geschie­
dene Ehegatte lebt und wieviel e r  verdient. 

Ich möchte daher den anwesenden Herrn 
Sozialminister bitten, daß man auch diese 
Fälle m iteinbezieht, denn es ist nicht so, daß 
hier nur die Landwi rte benachteil igt werden. 
Ich würde sogar meinen ,  die werden noch am 
wenigsten durch das Ausgleichszulagenrecht 
benachteil igt. Die gesch iedene Frau, die kei­
nen U nterhalt bekommt, sich aber de facta 
diesen Unterhalt von der Ausgleichszulage 
abziehen lassen muß, die ist viel schlechter 
gestellt ,  denn dem Landwirt wird das Ausge­
dinge zwar von der Ausgleichszulage abgezo­
gen ,  aber er  bekommt ja auch etwas: Er  
bekommt d ie  Ausgedingeleistung, die ihm 
doch erleichtert, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten. 

Ich möchte nun auf die uns vorliegenden 
Novellen noch ganz kurz zu sprechen kom­
men. Die Zeit ist schon vorgeschritten, und 
ich werde mich daher bemühen ,  mich kurz 
zu fassen.  

Ich möchte insbesonders noch e in ige Ände­
rungen  ansprechen, die sich d urch alle No­
ve l len  durchziehen, die sowohl die ASVG­
Novelle betreffen als auch das Bauern-50zial­
versicherungsgesetz und das Gewerbliche 50-
zialversicherungsgesetz. Es ist d ies die 
Änderung der Bemessungsgrundlage zum 
50. Lebensjahr, die m it der Pensionsreform 
1 988 eingeführt wurde und die b is damals 
bestehende Bemessungsgrundlage zum 
45 .  Lebensjahr ersetzt. 

Es hat sich in der Praxis leider gezeigt, daß 
es hier zu e inigen Härtefällen gekommen ist, 
und um diese Härtefäl le zu verringern bezie­
hungsweise zu  verhindern und um zu ver­
meiden, daß diejenigen ,  die unter diese Be-

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 95 von 117

www.parlament.gv.at



22588 B u ndesrat - . s  l O. Sitzu n g  - 20.  Deze m be r  1 988 

Dr. Eleonore Hödl 

stimmungen fal len, e ine niedrigere Pension 
bekommen, wird nun hier e ine Novellierung 
vorgenommen. Den n  es war ja d ie Absicht 
der Pensionsreform 1 988, einen möglichst 
schonenden Übergang zu den neuen Bestim­
munge n  zu finden .  Es wurde sogar eine 
Übergangsbestimmung festgelegt, die nun d ie 
Jahrgänge 1932 bei den F rauen und 1 927 bei 
den Männern von dieser vorzeitigen Bemes­
sungsgru ndlage zum SO. Lebensjahr aus­
nimmt. 

Ein weiterer Punkt, den ich noch anspre­
chen möchte, ist d ie Vereinheitlichung der 
Anspruchsvoraussetzungen bezüglich der 
Kindeseigenschaft über das 25.  Lebensjahr 
hinaus, die ja seine Auswirkungen auf die 
Familienbeihi lfe , auf das Pensionsrecht und 
auch auf die Angehörigeneigenschaft in  der 
Krankenversicherung hat. 

Ich möchte daran erinnern , daß mit 
1. Jänner 1 988 die Altersgrenze für die Kin­
deseigenschaft nach dem Familien lastenaus­
gleichsgesetz von 27 Jahren  auf 25 Jahre her­
abgesetzt wurde und a na log dazu auch im 
Sozialversicherungsrecht d ie  Ansprüche mit 
25 Jahren begrenzt wurden .  

Die Verlängerung bis z u m  27 .  Lebensjahr 
ist allerdings möglich, aber nur bei Vorl iegen 
von "wichtigen Gründen" . Bei der Interpre­
tation d ieser "wichtigen Gründe" hat es ver­
schiedene  Auslegungen gegeben , und zwar 
versc hiedene Auslegungen nach dem Fami­
lienlastenausgleichsgesetz und nach den so­
zialversicherungsrechtIichen Best immungen,  
und diese sollen jetzt vereinheitlicht  werden 
mit den vorl iegenden Novellen. 

Das ist ein sehr erfreul icher Schritt. Damit 
wird in  Zukunft verh indert werden, daß zum 
Beispiel e ine Studentin oder ein Student, der 
über das 25 .  Lebensjahr hinaus studiert, zwar 
eine Familienbehilfe bekommt, aber zum 
Beispiel keine Waisenpension und damit dar­
an gehindert wird, sei n  Studium abzuschlie­
ßen. D iese Härtefälle werden in  Zukunft da­
durch vermieden werden .  

U nter den Begriff " wichtige Gründe" fal­
len in Zukunft nicht nur Krankheit und 
Schwangerschaft , sondern auch aufwendige 
und umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten, 
wie dies bei der D issertation oder D iplomar­
beit der Fall ist im Sinne des § 2 Abs. 4 des 
Studienförderungsgesetzes. Das ist ein erfreu­
l iches Faktum, daß es h ier zu einer Verein­
heitl ichung gekommen ist. 

Erfreulich ist auch die Verbesserung der 
Witwenpensionsansprüche . Die durch die 
Pensio nsreform 1 988 getroffene Maßnahme 
für die j üngeren Witwen,  das heißt für Wit­
wen unter 35 Jahren, d ie wegen zu kurzer 
Ehedauer keinen vollen Pensionsanspruch er­
langt haben, gibt ihnen die Berechtigung, daß 
sie im Falle der I nvalidität einen Weiterge­
währungsantrag auf Weiterzahlung der Wit­
wenpension stellen können.  D ieses Recht 
wurde aber nur  den Witwen unter  35 Jahren 
eingeräumt. Nach der nunmehr vorliegenden 
Novelle kommt dies auch den älteren Witwen 
zugute , nämlich das Recht, daß sie, wenn sie 
arbeitsunfähig, das heißt i nvalid im Sinne des 
ASVG sind, auch diesen Antrag auf Weiter­
gewährung der Witwenpension ste l len kön­
nen .  

Diese Neuregelung gilt natürl ich in  glei­
chem Maße für d ie Witwer.  

Damit  ist nicht nur eine Gleichbehandlung 
erreicht, sondern es werden in Zukunft auch 
viele Härtefälle vermieden werden können.  
Es wird dadurch verhindert, daß Frauen nach 
einem arbe itsreichen Leben mit Haushalts­
führung und Kindererzieh ung im Alter ohne 
Pension und ohne Erwerbseinkommen daste­
hen. Das ist ein erfreulicher Fortsc hritt, den 
wir seh r  begrüßen. 

Meine Damen u nd Herren!  Ein weiterer 
besonders erfreulicher Fortschritt in unserer 
Sozialgesetzgebung ist die Neuregelung h in­
sichtlich der Anweisung der  Bauernpensio­
nen. E i n  langjähriger Wunsch der Bäuerin ­
nen geht damit früher, viel früher als erwar­
tet, in Erfül lung. Mit dieser 1 3 .  Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz wird 
endlich die Gleichberechtigung am Bauern­
hof h insichtl ich der Altersversorgung ver­
wirklicht. - Dies wurde auch schon von 
meinen Vorrednerinnen angesprochen. 

In  Zukunft wird eine Bäuerin ,  d ie gemein­
sam mit i hrem Mann mindestens zehn Jahre 
auf gemeinsame Rechnung und Gefahr den 
Betrieb geführt hat, das Recht haben ,  d ie 
Hälfte der Netto-Bauernpension direkt ange­
wiesen zu bekommen. Sie wird sozusagen 
Zahlungsempfängerin der halben Pension ,  
das ist etwas, was es  bisher im Sozia lversiche­
rungsrecht nicht gegeben hat, was undenkbar 
war u nd b isher immer für unmöglich erklärt 
wurde. 

Es ist hier eine echte Weiterentwicklung 
des Sozialrechtes erfolgt, eine tatsächliche 
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Anerkennung der Arbeitsleistung der Bäue­
rinnen, und es wurde damit auch dem 
Wunsch der Bäuerin nen nach einer eigen­
ständigen Altersversorgung, das wurde heute 
schon gesagt, entsI3rochen . 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit  nicht 
versäumen, auch die Forderungen der Haus­
frauen beziehungsweise der haushaltsführen­
den Ehegatten nach einer analogen Anwei­
sungsmögl ichkeit beim ASVG in Erinnerung 
zu rufen.  Eine Forderung, d ie ich schon vor 
e inem Jahr hier im Bundesrat unterstützt 
habe. 

Die rechtliche Situation zwischen der 
Bäuerin und der Hausfrau ist sicher versc hie­
den. Es gibt aber viele Paralle len,  und die 
faktische Situation ist fast gleich.  

Auch die Hausfrau mit Kindern hat eine 
Reihe von unbezahlten Arbeiten, die n icht in 
die Sozialversicherung einbezogen  werden,  zu 
verrichten;  zum Beispiel die ökonomische 
Haushaltsführung, die Pflege und Erziehung 
von Kindern , die gesundheitl iche Betreuung 
von kranken Fami l ienmitgl iedern, i nsbeson­
dere d ie  Pflege älterer Familienangehöriger. 
All das sind Arbeiten,  die wir heute auch 
schon in der vormittägigen Diskussion ange­
sprochen haben und von denen wir meinen,  
daß durch s ie  das Wohl  unserer Kinder ver­
bessert wird und eine heile und intakte Fami­
lie geschaffen werden kann. Es sind dies Ar­
beiten,  die gesellschaftspolitisch  sehr  wichtig 
sind. 

Nach dem neuen Familienrecht werden 
d iese Arbeiten ebenfalls als Beitrag zum Fa­
milienunterhalt anerkannt und einer außer­
häuslichen Erwerbstätigkeit gleichgesetzt. 
Daraus resultiert auch der U nterhaltsan­
spruch der Frau gegenüber dem E hegatten 
und später der Witwenpensionsanspruch ge­
nauso wie be i der Bäuerin. 

Gegen die Umwandlung dieses bestehenden 
z ivilrechtlichen U nterhaltsanspruches der 
Hausfrau gegenüber ihrem E hegatten in ei­
nen sozialversicherungsrec htlichen Anspruch 
auf Anweisung jenes Teiles der Pension des 
Mannes, der dem gesetzlichen Unterhaltsan­
spruch entspricht, bestehen also auch aus 
verfassungsrechtl icher Sicht keine Bedenken, 
was im Analogiesch luß den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage dieser 1 3 . Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz entnommen 
werden kann. 

Meine Damen und Herren !  Die Hausfrau­
en möchten genauso wie die Bäuerinnen die 
Möglichkeit haben, im Alter über eine eigene 
Altersversorgung zu verfügen ,  und möchten 
nicht, wie das leider oft Real ität ist, als Bitt­
stellerin dastehen. 

Wir alle wissen ja, daß es nicht nur gut 
funktionierende E hen gibt, und auch Frauen 
in solc hen Lebensverhältnissen sollen das 
Recht haben, nach einem arbe itsreichen Le­
ben im Alter auch entsprechend gut versorgt 
zu sein .  

Dazu kommt noch der Umstand , daß  die 
Hausfrau beziehungsweise der haushaltsfüh­
rende E hegatte zwar mit Zustimmung des 
E hegatten hinsichtlich dessen Gehaltskonto 
verfügungsberechtigt sein kann, dies aber 
nach der Gesetzeslage beim Pensionskonto 
nicht mehr möglich ist, sodaß viele Hausfrau­
en im Alter nur über das Geld verfügen ,  das 
ihnen ihr  Ehegatte freiwillig zukommen läßt, 
was in vielen Fällen sehr, sehr wenig, zuwe­
nig ist. Der Weg zum Gericht, der den Frau­
en natürl ich  offensteht, wird in dieser Situa­
tion wohl  kaum beschritten werden. denn 
keine Frau will im Alter durch e inen Unter­
haltsprozeß vielleicht noch einen Scheidungs­
prozeß auslösen. 

Wir sehen also , daß es zwischen der Bäue­
rin und der Hausfrau sehr viele Parallelen 
gibt, sodaß eine analoge Regelung für die 
Hausfrauen beziehungsweise für den haus­
haltsführenden E hegatten durchaus gerecht­
fertigt wäre. 

Auch wenn diese Forderung heute noch 
für viele utopisch kl ingen mag, so glaube ich 
doch, daß wir Abgeordneten verpfl ichtet 
sind. über die Wünsche u nd Forderungen,  
die an uns herangetragen werden ,  nachzuden­
ken und Lösungen zu erarbeiten.  U nd wer 
sich von uns zu einer partnerschaftlichen Fa­
mil ie bekennt und wer für eine stärkere An­
erkennung und Aufwertung d ieser Haushalts­
führung ist, der wird sich sicherlich d iesen 
Forderungen und Wünschen nicht verschl ie­
ßen können. 

Daß eine Regelung durchaus durchführbar 
wäre , zeigt uns das schweizerische Pensions­
recht, wonach eine Ehefrau im A. l ter  von 
62 Jahren den Antrag ste llen kann , daß ihr 
ein Tei l  der  sogenannten E hepaarrente direkt 
ausbezahlt  wird. 
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Meine Damen und Herren!  Das Sozial recht 
wird immer wieder an die geänderten Be­
dürfnisse und Wünsche der Menschen anzu­
passen sein .  U nd ich hoffe, daß es eines 
Tages auch eine analoge Regelung für die 
haushaltsfüh renden Ehegatten oder vielleicht 
sogar eine eigenständige Altersversorgung 
gibt. 

D ie vorl iegende 1 3 . Novelle zum BSVG ist 
jedenfalls e in  gro ßer sozialer Fortschritt. 
über den wir  uns alle sehr freuen und dem 
wir gerne u nsere Zustimmung geben. (Beifall 
bei SPÖ und Ö VP. ) 1 6.59 

Vizepräsident Walter Strutzenberger: Ich 
begrüße den im Hause erschienen Herrn 
Bundesmin ister Dr.  Foregger. (Allgemeiner 
Beifall. ) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr lng. 
Penz. Ich erte i le ihm dieses. 

1 6.59 

Bundesrat l ng. Johann Penz (ÖVP, Nieder­
österreich) :  Herr Präsident! Herr Bundesmi­
nister! Ich darf nur eine Berichtigung jenes 
Beitrages, den Frau Dr .  Hödl in Richtung 
Bewertu ng des fiktiven Ausgedinges bei den 
Bauern gebracht hat, vornehmen. ( Vizepräsi­
dent Dr. S c h a m b e c k  übernimml den 
Vorsitz. ) 

F rau Dr. Hödl hat gemeint, daß die Bau­
ern gegenüber anderen Berufsgruppen sogar 
bevorzugt wären, wei l  sie ein Ausgedinge be­
ziehen.  Es ist richtig, wir haben das n iemals 
in Abrede gesteHt, daß die Bauern auch ein 
Ausgedinge beziehen ,  und dieses Ausgedinge 
wird steuerlich auch bewertet. wird steuerlich 
maximal mit 2 400 S bewertet. 

Wir haben aber im sozia lversicherungs­
rechtl ichen Bewertungsdenken einen wei taus 
höheren Satz, und h ier sind d ie Bauern we­
sentl ich benachteiligt: Erstens einmal bei der 
Grundannahme dieser Bewertung. d ie im 
Jahre 1 983 2 1 ,6 Prozent betragen hat und in 
der Zwischenzeit durch die Dynamisierung 
auf 48 Prozent angewachsen ist. Das heißt, 
mit 4 Prozent monatlicher Zunahme wird je­
nes Vermögen bewertet, das übergeben wur­
de. Ich habe Ihnen das Beisp ie l  der Frau 
Hieß gebracht. Ich könnte, wie gesagt, auch 
viele andere Beispiele aufzählen , wo auch bei 
untergegangenen Betrieben - durch Ver­
kauf, durch Schenkung oder d urch Konkurs 
- d iese 4 P rozent angerechnet werden.  Und 

dagegen wehren wir uns! - Danke. (Beifall 
bei der Ö VP. ) 1 7.01 

Vize präsident Dr. Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldu ngen l iegen n icht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesch lossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht 
gegeben. 

Die Abstimmung über den vorl iegenden 
Bericht und die gegenständlichen Beschlüsse 
des Nationalrates erfolgen getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b S l i m m II n g beschließt der Bundesrat 
mit Slimmeneinhelligkeic. den Berichl über die 
soziale Lage 1 987 zur Kenntnis zu nehmen 
sowie gegen die vier Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates k e i n e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

25. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14 .  Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitsmarktf'orderungsgesetz und das Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert 
werden, und das Bundesgesetz, mit dem das 
ArbeitsmarktIörderungsgesetz, das Allgemei­
ne Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbli­
che Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz und das Bundesge­
setz BGBL Nr. 638/1982 geändert werden, 
geändert werden (Beihilfenverlängerungsge· 
setz) (753, 754 und 847/NR sowie 3626/BR 
der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 25. Punkt der Tagesord­
nung: Beihi lfenverlängerunggesetz. 

Die Berichterstattung hat F rau Bundesrat 
Anna Elisabeth Haselbach übernommen.  Ich 
ersuche sie um den Bericht. 

Berichterstatterin Anna El isabeth Hasel­
bach: Herr Präsident!  Herr Bundesmi nister !  
Meine Damen und Herren!  Durch das B un­
desgesetz BGBl. Nr. 638/ 1 982 wurden die 
§ § 39a und 39b in das Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz e ingefügt, um rasche und unbü­
rokratische I nterventionen auf dem Arbeits­
markt in Fällen von volkswirtschaftlichem In­
teresse zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den 
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übrigen Förderungsansätzen des Arbeits­
marktförderungsgesetzes, d ie aus Dienstge­
ber- und Dienstnehmerbeiträgen i m  Rahmen 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ge­
speist werden ,  erfolgt die Mitte laufbringung 
für diese Förderungen aus allgemeinen B ud­
getmitteln. Der zeitliche Geltungsbereich die­
ser Norm war zunächst bis 3 1 . Dezember 
1 984, dann bis 3 1 .  Dezember 1 98 7  und zu­
letzt b is 3 1 .  Dezember 1 988 verlängert wor­
de n. Durch den gegenständlichen Beschlu ß  
des Nationalrates sollen d ie gesetzl ichen Vor­
aussetzungen geschaffen werden, um die zeit­
l iche Geltungsdauer für diese Förderungen 
gemäß den §§ 39a und 39b Arbeitsmarktför­
derungsgesetz bis zum 3 1 .  Dezember 1 989 zu 
verlängern. 

Der Sozialausschuß hat d ie gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 
1 988 in Verhandlung genommen und ein­
stimmig besch lossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der So­
zialausschuß somit den A n t r a g, der Bun­
desrat wol le beschl ieße n :  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend e in  Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz, mit dem das 
Arbe itsmarktförderungsgesetz und das Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1 97 7  geändert 
werden ,  und das Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Al lgemei­
ne Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbli­
che Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz und das Bundesge­
setz BGBL Nr .  638/ 1 982  geändert werden 
(Beih i lfenverlängerungsgesetz) ,  wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gehen in  die Debatte e in .  

Zum Wort gemeldet hat  sich Herr  Bundes­
rat Kar l  Schlögl. Ich erteile es ihm.  

1 7.07  

Bundesrat Karl Schlögl (SPÖ , N iederöster­
reich) :  Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Herr Minister !  Meine Damen und 
Herren !  In gebotener Kürze e in ige wenige 
Bemerkungen zu den vorl iegenden Gesetzes­
novel len .  

Die Geltungsdauer der §§  39a und 39b des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes sol l  b is 
3 1 .  Dezember 1 989 verlängert werden.  Wie 

wir von der Frau Berichterstatter in bereits 
gehört haben, hat die im Jahre 1 983 einge­
ric htete Möglichkeit den Sinn,  rasch und un­
bürokratisch Interventionen auf dem Arbeits­
markt zu tätigen und Beihilfen zur Lösung 
von Beschäftigungsproblemen mit besonderer 
volkswirtschaftlicher Bedeutung zu gewähren. 

Diese Einrichtung hat sich in  der Vergan­
genheit bestens bewährt. Im Gegensatz zu 
den übrigen Förderungsansätzen ,  die aus den 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung dotiert 
werden,  erfolgt die Mittelaufbringung für 
Förderung von Betrieben nach dem § 3 1  aus 
dem Bundesbudget - unter der Vorausset­
zung, daß d ie Lösung der entsprechenden 
Beschäftigungsprobleme von volkswirtschaft­
l icher Bedeutung ist. 

Meine Damen und Herren!  Wie schaut 
nun die Situation auf dem Arbei tsmarkt 
überhaupt aus und welche Perspektiven zei­
gen sich  für das nächste Jahr? 

Der Herr Bundesminister hat in der heuti­
gen Debatte schon sehr viel  - ich würde 
sagen,  ungewöhnlich viel - Lob für seine 
Tätigkeit erhalten. Ich möchte dieses Lob 
und diesen Dank fortsetzen und glaube, be­
haupten zu können, daß Österreich durch die 
Politik der Bundesregierung und vor allem 
durch das aktive Hande ln gute Strukturen 
auf dem Arbeitsmarkt gelegt hat. Österreich 
wird durch eine aktive Arbeitsmarktpolit ik 
und durch Förderung in Höhe von insgesamt 
4,3 Mi l l ionen Schil l ing pro Arbeitsplatz im 
nächsten Jahr  wesentliche Impulse setzen. 
Mit diesen Förderungsmaßnahmen werden 
im Jahre 1 989 rund 550 0000 Personen ge­
fördert. 

Die Arbeitsmarktpol it ik des Sozialmin iste­
riums und der österreichischen Bundesregie­
rung verfolgt dabei im wesent l ichen eine 
doppe lte Strategie: 

E rstens  eine Unterstützung des Struktur­
wandels im Zuge des gegenwärtigen Wirt­
schaftsaufschwunges, m it dem Ziel .  durch 
Oualifizierungsmaßnahmen und durch be­
darfsorientierten Ausbau der Beratung und 
des I nformationswesens und durch die Ein­
richtung und die Heranziehung von Experten 
und externen Stellen die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern.  

Wie bereits e rwähnt, werden im Gesamt­
budget 4,3 Mi l l iarden Schil l ing für Oualifizie­
rungsmaßnahmen und für die damit verbun-
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denen Investitionen in den einzelnen Berei­
chen zur  Verfügung geste llt. Das ist e ine 
wesentl iche Steigerung gegen über dem Bud­
get des Jahres 1 988. 

Die zweite Strategie - und die halte ich 
für noch wichtiger - ist die, daß im Jahre 
1 989 wesentliche M ittel zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit beziehungsweise der 
Beschäftigungsprobleme besonderer Problem­
gruppen auf dem Arbe itsmarkt eingesetzt 
werden .  

E i n  wesentl iches I nstrument hiefür ist die 
"Aktion 8000" , für die im Jahre 1 989 viele 
Mil l ionen Schi l l ing ausgegeben werden.  Die 
. ,Aktion 8000" schafft neue und zusätzliche 
Arbeitsp lätze durc h  zeitl ich begrenzte Förde­
rungen.  Vor allem zwei P roblemgruppen, Ju­
gendl ichen und Langzeitarbeitslosen,  werden 
dadurch sinnvol le und zusätz liche Arbeits­
p lätze angeboten .  

Die Arbeitsplatzmöglichkeiten sind in ver­
sch iedenen wichtigen gesel lschaftlichen Berei­
chen gegeben :  im Sozialbereich,  im Umwelt­
sch utzbereich und im Bereich der Stadter­
neuerung. 

Diese Maßnahmen im Kampf gegen die 
Langzeitarbe itslosigkeit s ind ohne Zweifel e in 
wesentlicher Beitrag zur Senkung der Ar­
beitslosigkeit. Nach vielfä ltiger Diskussion in  
den letzten Wochen ist u nbestritten .  daß die 
Regierungsmitglieder beider Fraktionen für 
eine Fortsetzung der "Aktion 8000" im Jahre 
1 989 sind; auch das ist wichtig. 

Seit 1 984 wurden im Rahmen der "Aktion 
8000" mehr als 1 1  000 Jugendliche und 
Langzeitarbeitslose auf Arbeitsp lätzen unter­
geb racht, und - das ist besonders wichtig -
rund die Hälfte dieser Langzeitarbeitslosen 
und J ugendlichen hat aufgrund der "Aktion 
8000" e inen Dauerarbeitsplatz gefunden. 

Meine Damen und Herren ! Das ist - auch 
im internationalen Vergleich - eine ganz 
signifikante und enorm hohe Quote .  

In Schweden und in  der Bundesrepublik 
Deutschland l iegen Weiterbeschäftigungsquo­
ten ähnlicher Projekte knapp über 
40 Prozent, in  den Niederlanden liegen sie 
bei 35 Prozent, in Großbritannien sind es gar 
nur 1 8  Prozent. 

Oft wurden in der Vergangenheit d ie ho­
hen Ausgaben der "Aktion 8000" diskutiert. 

Dieses Vorurteil  stimmt meiner Meinung 
nach n icht: E rstens kostet jeder Förderfa l l  
durchschnittlich 1 1 1  000 S im Jahr. Drei Mo­
nate nach Auslaufen eines einjährigen Pro­
jektes haben sich diese Kosten durch Erspar­
nis an Arbeits losengeld und durch Einnah­
men über Steuern und Soz ialversicherung be­
reits amortisiert. 

Die abso lute Grenze der förderbaren 
Lohn- und Lohnnebenkosten beträgt 
25 000 S brutto pro Monat. Tatsäch lich je­
doc h zeigt s ich eine signifikante Korrelat ion 
zwischen der E ntlohnungshöhe und der Qua­
I ifikationsanforderung. 42 Prozent der durc h  
die "Aktion 8000" Beschäftigten verd ienen  
weniger a l s  1 0  000 S brutto , 96  Prozent a l ler  
durch die "Aktion 8000" Geförderter verdie­
nen weniger als 16 000 S brutto. 

Meine sehr  geehrten Damen und Herren !  
Das vorliegende Gesetz dient meiner  Mei­
nung nach vor al lem auch dazu,  Förderungs­
mittel offensiv für die Ansiedlung zukunfts­
orientierter U nternehmungen, vor allem im 
High-tec h-Bereich . in  den versch iedensten 
Bundesländern einzusetzen .  

In der Regierungserklärung der österreichi­
schen Bundesregierung sind beide Koalitions­
parteien übereingekommen, den offensiven 
Charakte r  arbeitsmarktpolitischer Mittel zu 
forcieren.  Mit  kaum einem anderen gesetzl i­
chen Förderungsinstrument sind solche maß­
geschne iderte Lösungen möglich wie mit § 39 
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes. 

Wenn wir heute diese gesetzlichen Best im­
mungen für  e in  weiteres Jahr sichern, dann 
setze n  wir meiner Ansicht nach den richtigen 
Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube 
aber, Herr Minister, daß diese Befristung 
überhaupt beseitigt werden sol lte und daß 
diese Maßnahmen für den Arbeitsmarkt not­
wendig sein  werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herre n !  
Gerade im Gedenkjahr 1 988 dürfen wir mei­
ner Ansicht nac h  nicht vergessen ,  daß der  
Verlust der Eigenstaatlichkeit Österreichs, d ie  
Greuel des Zweiten Weltkrieges und der  Dik­
tatur n ic ht etwas waren ,  was unvorbereitet 
über Österreich gekommen ist. Es waren dies 
Dinge, die das Ergebnis e ines langen Prozes­
ses waren. 

Das Jahr 1 938 war der logische Abschnitt 
unserer Gesch ic hte . Vorangegangen waren 
eine tiefe Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit ,  
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Verelendung breiter Bevölkerungskreise und 
e ine tiefe Not in der Bevölkerung. Die Auf­
gabe unserer Politik ist es, diese Ursachen im 
Keime zu ersticken. Wir  müssen den Anfän­
gen wehren!  Die heute zu beschl ieße nden 
Neuregelungen  verdichten das soziale Netz 
u nd fördern die r ichtige Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt. 

In diesem Sinne gibt die sozial istische 
Fraktion dem vor liegenden Gesetzesbesch luß 
ihre Zust immung. (Beifall bei der SPÖ. J r.r 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen l iegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
d ies nicht der Fal l .  

Die Debatte ist geschlossen .  

Wird von der  Beric hterstattung ein Sch luß­
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht 
gegeben.  

Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeir. gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e Tl 
E i 11 S P r u c h zu erheben. 

26. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
13.  Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Mietrechtsgesetz geändert 
wird (205/A-II-5985, 207/A-II-5995 und 
844/NR sowie 3617/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr. Herbert Schambeck: Wir 
gelang�.n nun zum 26. Punkt der Tagesord­
nung: Anderung des M ietrechtsgesetzes. 

D ie Berichterstattung hat Frau Bundesrätin 
Dr .  Eleonore Hödl übernommen. Ich e rsuche 
sie um den Bericht. 

Berichterstatter in Dr. E leonore Hödl:  Sehr 
geehrter Herr Präsident! Werter Herr Mini­
ster! Meine Damen und Herren !  Nach § 49 
Abs. 1 des M ietrechtsgesetzes in  der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGB!.  Nr. 559/ 1 985, 
läuft der K ündigungssch utz für P latzmieten 
- und damit insbesondere für gemietete 
Sportplätze - mit  3 1 .  Dezember 1 988 aus. 
Dieser Termin war 1 985 mit der Begründung 
verlängert worden,  daß die ursprünglich vor­
gesehene fünf jährige Übergangsfrist zu kurz 
gewesen sei .  

Der vorliegende Beschluß des Nationalrates 
sol l  im Interesse der Erhaltung der Widmung 
von Grundflächen als Sportstätten ,  Kind.er­
spielplätze oder Verkehrsübungsplätze den 
Ländern Maßnahmen im Zuge der Raumord­
nung ermöglichen, wie sie in einzelnen Bun­
desländern schon verwirkl icht wurden . So 
etwa in der Weise, daß eine ausdrückl iche 
einschlägige Widmung von Grundflächen lan­
desgesetzlich vorgesehen und die Änderung 
dieser W idmung erschwert oder untersagt 
wird. Hiezu wird für die Bundesländer, in 
denen solche Maßnahmen zur Raumordnung 
vorbere itet werden ,  eine E rmächtigung des 
Bundesministers für Justiz geschaffen,  den 
Kündigungsschutz für Platzmieten durch 
Verordnung bis 3 1 .  Dezember 1 990 zu  ver­
längern . 

Für viele Sportvereine. die Mieter von 
Sportplätzen sind. bedeutet der Wegfal l  des 
Kündigungsschutzes eine besondere Härte , 
wenn sie auf dem gemieteten Platz bauliche 
Investitionen - Zuschauertribünen, Umklei­
deräume, Beleuchtungse inrichtungen ,  P latz­
befestigungen und dergleichen - vorgenom­
men haben .  Diese Härte soll für sie, aber 
auch für al le anderen Mietverhältnisse , für 
die der Kündigungsschutz ausläuft , wie folgt 
gemildert werden :  

In Anlehnung an  die Vorschriften des 
Mietrechtsgesetzes über den Ersatz von Auf­
wendungen auf eine Wohnung sollen derarti­
ge baul iche Aufwendungen abgegolten wer­
den. wen n  sie der M ieter mit Einwil l igung 
des Vermieters vorgenommen hat. N icht er­
satzfähig sind Aufwendungen,  die der M ieter 
gegen den Wil len  des Vermieters oder ohne 
dessen Wissen oder mit der Zusage, sie wie­
der zu beseitigen ,  vorgenommen hat. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 
19 . Dezember 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu  empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben.  

Als Ergebnis seiner  Beratung stel lt  der 
Rechtsausschuß somit  den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschl ießen:  

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 3 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit  dem das M ietrec htsgesetz geändert 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 
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Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: Zu 
Wort gemeldet ist Frau Bundesrät in Dr. Hei­
de Schmidt, die aber nicht anwesend ist und 
daher das Wort ver l iert. 

Als nächster ist daher am Wort Herr Bun­
desrat Dr. Mi lan Linzer .  

17.2IJ 

Bundesrat Dr. M ilan Linzer (ÖVP, Bur­
genland): Herr Präsident !  Herr Bundesmini­
ster !  Hoher Bundesrat ! Meine Damen und 
Herren! Der vorliegende Gesetzesbesch luß  
beinhaltet e ine  sehr sensible Materie mit 
mehreren rechtlichen und sachlichen Proble­
men.  Die Hauptproblematik l iegt in der In­
teressenüberschneidung d urch die Wahrung 
des Grundrechtes des freien Eigentums einer­
sei ts und durch die im öffentl ichen Interesse 
ge legene E rhaltung von Sportstätten anderer­
seits . 

Ich darf kurz die Ausgangslage darstellen. 
Wir hatten den Schutz des Bestandes sport­
l ich genutzter F lächen bereits im Jahre 1 920 
erstmals in der österreichischen Rechtsord­
nung normiert, und zwar durch das im Jahr 
1 920 besch lossene Spie lplatzschutzgesetz. 

Dieses Gesetz normiert, da ß Bestandverträ­
ge über Grundstücke, die als Spiel-, Sport­
oder Turnplätze zwecks Körperpflege und 
Vornahme von Leibesübungen Verwendung 
finden, K ü ndigungs- u nd Mietzinsschutz ge­
n ießen sol len.  Schon damals war man der 
Meinung, daß im Interesse der Al lgemeinheit 
eine ausre ichende Zahl von Sportplätzen aus 
gesundheitspflegerischen, sozialhygien isc hen 
und volkswirtschaftl ichen Grü nden vorhan­
den und in Betrieb sei n  sol l .  

D ieses Gesetz aus dem Jahre 1 920 ist  der­
zeit nur a uf jene G rundflächen und Sport­
p lätze anzuwenden, welche bereits 1 920 be­
standen. 

Meine Damen und Herren!  Da das M iet­
rechtsgesetz 1 98 1 ,  novel l iert 1 985, seinen 
Geltungsbereich nur mehr auf Raummieten, 
etwa Geschäftsräumlichkeiten ,  erstreckt, sind 
selbständig gemietete Grundflächen nicht 
mehr vom Anwendungsbereich des Miet­
rechtsgesetzes und damit auch nicht vom 
K ündigungsschutz erfaßt .  

Der § 49 Mietrechtsgesetz brachte eine 
Übergangsregelung,  zunächst eine Verlänge­
rung des Kündigungsschutzes für Sportstätten 
auf fü nf Jahre.  Da das Auslangen nicht ge-

funden werden ko nnte. gab es e ine abermali­
ge Verlängerung b is 3 1 .  1 2. 1 988 .  

Meine Damen u nd Herren !  Für  sportl ich 
genutzte Grundstücke ergibt sich demnach 
vorerst per 1 .  l .  1 989 folgende Situation:  
S portp lätze aus dem Jahre 1 920 beziehungs­
weise aus früheren Jahren - das sind aller­
d ings ganz wen ige in Österreich - gen ie ßen  
an sich den  vol len Kündigungsschutz. Sport­
l ich genutzte Grundstücke. die unter den Be­
griff "Geschäftsräumlichkeit" im Sinne des 
§ 1 Mietrechtsgesetz fal len, das sind vor al­
lem Sporthallen , das heißt ,  S portstätten,  bei 
denen Haus und Halle beziehungsweise Bau­
lichke iten überwiegen,  genießen auch Kündi­
gungsbeschränkungen nach § 30 Mietrechts­
gesetz. 

Sportlich genutzte Grundstücksflächen, die 
keine Raummiete darstellen, das sind etwa 
F u ßball- ,  Tennisplätze, Freibäder und der­
gleichen, würden nunmehr ohne diesen vor­
l iegenden Gesetzesbeschluß den Kündigungs­
schutz verl ieren und bei unbeschränkter Be­
standsdauer aufgekündigt werden bezieh ungs­
weise würde das Bestandverhältnis bei 
Vereinbaru ng nach einer best immten Zeit en­
den. 

Meine Damen und Herren!  Ich glaube, wir 
sind uns al le darüber einig, daß dem Sport in 
u nserer Zeit höchste Bedeutung zukommt, 
was die körperliche u nd geistige E rtüchtigung 
u nd die Persönl ichkeitsformung insbesondere 
der Jugend anlangt. 

Selbstverständlich dürfen wir aber auch 
nicht die volkswirtschaftl iche Komponente 
außer acht lassen .  Unter diesen Gesichts­
punkten m üssen wir alle dafür Sorge tragen, 
daß eine befriedigende und ausreichende In ­
frastruktur an sportlichen Anlagen im I nter­
esse unserer gesamten Bevölke ru ng gegeben 
ist. 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht ist zu sa­
gen, daß d ie Angelegen heiten des Sports ge­
mäß Artikel 15 unserer Bundesverfassung in 
Gesetzgebung und Vol lziehung Landessache 
s ind .  Da der vorl iegende Gesetzesbesch luß 
aber Mietrechtsnormen zum Gegenstand hat 
und sozusagen unter den Kompetenztatbe­
stand "Zivi lrechtswesen" zu subsumieren ist, 
bestehen auch hier keinerlei verfassungsmä­
ßige Bedenken. 

Ich darf auch erwähnen, daß die Landes­
hauptleutekonferenz im Jänner 1 98 7  den 
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Bund um entsprechende gesetzliche Regelung 
zur Erhaltung unserer Sportstätten in Hin­
bl ick auf das Auslaufen der Frist laut § 49 
Mietrechtsgesetz mit 3 l .  1 2 . 1 988 ersucht hat. 

Meine ' Damen und Herren!  Lassen Sie 
mich aber auch die andere Seite ein wenig 
beleuchten und die grundrechtliche Kompo­
nente hinsichtlich des Eigentümers bez ie­
h ungsweise Vermieters untersuchen. 

So sehr wir an den dem Sport gewidmeten 
Grundstücksflächen hängen beziehungsweise 
wir sie erhalten möchten ,  darf d ies natürl ich 
nicht allein auf dem Rüc ken und zu Lasten 
der Vermieter ,  respektive Eigentümer gesche­
hen. Ich verweise in d iesem Zusammenhang 
auf Artikel 5 des Staatsgrundgesetzes und 
auch auf d ie Europäische Menschenrechts­
konvention. D ie Organe in Straßb urg haben 
festgestellt, daß die E igentumsregelung der 
Euro päischen Menschenrechtskonvention auf 
e inem ausgewogenen G le ichgewicht zwischen 
dem Schutz des Allgemeininteresses der Ge­
meinschaft und der Ac htung des Grundrech­
tes des E igentumes des einzelnen basiert. 

Meine Damen und Herren!  Bei der Nor­
mierung der Grundsätze über die zukünft i ­
gen Regelungen zur E rhaltung der Sportstät­
ten wird man mit besonders großem 
Augenmaß nach dem Verhältnismäßigkeits­
prinzip und unter besonderer gegenseitiger 
Interessenabwägung vorzugehen haben .  

Ich glaube, daß wir an folgenden Grund­
sätzen nicht vorbeigehen werden können: Die 
Eigentumsbeschränkungen sol len so gering 
wie möglich gehalten werden. Diese Eigen­
tumsbeschränkungen m üssen im Interesse der 
Allgemeinheit u nd u nter Gesamtabwägung 
zwischen der Schwere des Eingriffs und der 
rechtfertigenden Gründe andererseits I ieg�n .  

Hoher Bundesrat! Dennoch sol lten wir nur 
jene Sportp lätze als schützenswert erachten .  
auf denen der  Sport im Rahmen e iner ge­
meinnützigen Tätigkeit ausgeübt wird. wobei 
Gemeinnützigkeit nur dann gegeben sein 
kann, wenn e ine dem Gemeinwohl nützende 
Tätigkeit auf geistigem ,  k ulturel l-sittlichem 
oder auch materiellem Gebiet vor l iegt. 

Besonderes Charakteristikum der Allge­
meinheit ist meiner Ansicht nach der offene 
Personenkreis, sodaß jedermann Zutritt zu 
den einzelnen Sportstätten hat, u m  s ich dort 
sportlich betätigen zu können. 

Sportstätten aber. die ausschl ießlich nur  
Vereinsmitgl iedern mit geschlossener Mitglie­
derzahl ,  Betriebsangehörigen,  Personen einer 
bestimmten Gemeinschaft oder Gemeinde 
zur Verfügung stehen, sollten in Zukunft 
demnach nicht den Schutz des Gesetzgebers 
genießen. 

Meine Damen und Herren!  Als Föderal i­
sten begrüßen  wir von der Österreichischen 
Volkspartei die Tatsache, daß im Hinbl ick 
auf die bereits gegebene verfassungsmäß ige 
Zuständigkeit der Länder betreffend Sport 
und Sportausübung nunmehr auch die gegen­
ständliche Problematik des Kündigungs­
schutzes bei Sportstätten auf die Landesebene 
transferiert wird. 

Die Länder aber werden im Zuge der 
durchzuführenden Maßnahmen u nd Regelun­
gen im Rahmen der Raumordnu ng, wie es 
der Gesetzesbeschluß vorsieht, betreffend 
den Weiterbestand und den Ausbau der 
Sportstätten mit allerhöchstem Verantwor­
tungsbewußtse in  vorzugehen haben. 

Geschützt werden so llen die vielen Sport­
vereine, deren Tätigkeit getragen ist vom 
Charakter der Gemeinnützigkeit. dem al lge­
meinen Wohl zu dienen .  Vereine. die der 
ehrl ichen,  echten körperlichen Ertüchtigung 
unserer Jugend dienen, offen für jedermann,  
Vereine eben,  auf  d ie  unsere Gesellschaft 
heute nicht mehr verzichten kann.  

Keinen Schutz aber verdienen meiner An­
sicht nach jene Gruppen und jene Vereine,  
Hobbyklubs m it el itärem Charakter, in  denen 
nur eine bestimmte Lobby quasi dem Fre i­
zeitvergnügen frönt.  

Meine Damen und Herren!  Wir im Bur­
genland haben über 300 Sportstätten ,  wo 
mehre re Hundert Vereine eine Sportaus­
übung ermöglichen. Wie Sie alle durch die 
Medien wissen , haben wir abe r a uch mit dem 
Flugp latz Trausdorf e inen Präzedenzfal l ,  bei  
dem sich die Geister - sprich :  Vermieter 
beziehungsweise Eigentümer auf der e inen 
Seite. und Mieter auf der anderen Seite -
scheiden. 

Entstanden ist der Streit dadurch, daß eine 
el itäre Lobby seit mehreren Jahren dem 
Hobby Kunst- und Motorflug huldigt, wobei 
die Trausdorfer Gemeindebürger - zumeist 
Landwirte, b iedere Bauern - als E igentümer 
und Vermieter durch den Fluglärm in einem 
nicht zumutbaren Maß gestört s ind und sich 
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darüber hinaus in ihrem E igentumsrecht ver­
letzt füh len.  

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
man in Zuku nft bei  der gesetzlichen Rege­
lung i m  Rahmen der Raumordnung, inwie­
weit und welche Sportstätten laut Sportstät­
tenplan in die Infrastruktur einzubauen sind , 
sehr wohl  zu prüfen haben wird, ob die wei­
tere Erhaltung d ieser Sportstätte unter den 
gegebenen Umständen mit dem Grundrecht 
des Eigentums nach unserem Staatsgrundge­
setz u nd im Sinne der e ingangs erwähnten 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
noch in Einklang zu bringen ist. - Ich glau­
be, daß Kunst- u nd Motorflug als Hobby 
keine unbedingt sc hutzwürdige Sportaus­
übung ist, wenn darüber hinaus auch nach 
Eigentumsrechte verletzt werden . Man sol lte 
den Weiterbestand dieser Kunst- und Motor­
fliegerei meiner Ansicht nach dem freien 
Kräftespiel der Partner - sprich: Vermieter, 
Eigentü mer auf der einen Seite, und Mieter 
auf der anderen Se ite - überlassen.  

Meine Damen und Herren !  Hochverehrter 
Herr Minister !  Ich bin froh darüber, daß der 
vorl iegende Gesetzesbeschluß vorsieht, die 
Entscheidung über die Verordnung Ihnen zu 
überlassen .  Ich wei ß, dadurch ist Ihnen na­
türlich sehr hohe Verantwort ung in dieser 
besonders sensiblen Materie übertragen.  Ich 
darf in diesem Zusammenhang vielleicht 
auch den Umstand nur kurz erwähnen, daß 
nach dem Wortlaut des Gesetzes d ie Verlän­
gerung bis längstens 3 1 .  1 2 . 1 990 vorgesehen 
ist. Draußen, quasi an der Front, an der 
Basis, herrscht die Sprachregelung: N un ja,  
jetzt haben die Sportstätten beziehungsweise 
die Vereine ohnehin eine Galgenfrist wieder 
auf zwei Jahre bekommen.  

Ich bin ja se lbst Sportfunktionär seit  - zig 
Jahren und war auch in einem konkreten 
Fall mit kündigungsrechtl ichen Problemen 
beschäftigt. Ich rede natürlich in erster Linie 
auch diesen Vereinen das Wort, aber wir 
haben eben diesen schwierigen Fall im  Bur­
genland, auf den ich hinweisen möchte. Auch 
möchte ich anregen, ob es nicht möglich 
wäre, diese Verordnung zunächst vielleicht 
kurzfristiger zu erlassen, denn leider zeigt 
figura, daß es einmal eine Verlängerung um 
fünf Jahre gegeben hat, einmal  um zwei Jah­
re. Es ist schon etwas geschehen, aber  meiner 
Ansicht nach hat man sich da immer auf den 
andere n  verlassen. N unmehr haben wir diese 
Verordnungsermächtigung mit einer Frist 
von längstens zwei Jahren,  und in dieser Zeit 

wird wohl etwas geschehen müssen ,  und es 
soll natürlich auch geschehen, und zwar im 
Interesse aller Beteil igten ,  nicht  nur  der 
Sportvereine, sondern eben auch der E igen­
tümer und  Vermieter. Herr Bundesminister, 
ich würde Sie sehr darum bitten .  Ich wei ß, 
daß diese Entscheidung i n  besten Händen 
l iegt. 

Vielleicht ist das auch e ine übergeordnete , 
ich wil l  nicht sagen, erzieherische Maßnah­
me, aber doch eine Kontrol lmaßnahme, d ie 
es dann auf der e inen Seite erleichtert, d ie 
betroffenen Partner an den Ver handlungs­
tisch zu bringen,  auf der anderen Seite aber 
den Landesgesetzgeber doch ein wenig auc h  
unter Druck setzt, auf Landesebene diese 
Raumordnungsprobleme zu bereinigen. 

Meine Damen und Herren !  In diesem S in­
ne darf ich  namens meiner Fraktion sagen , 
daß dieser Gesetzesbeschluß unter den gege­
benen Umständen einen sehr guten Kompro­
miß darstel lt. Wir bekennen uns dazu; wir 
sehen aber die nach wie vor offene Proble­
matik. Mit dem Appell an die Länder, sich 
eben der Lösung differenzierter Probleme 
unbedingt sofort zuzuwenden und d ie Zeit 
h iefür zu nützen ,  möchte ich sch l ie ßen und 
danke Ihnen für I h re Aufmerksamkeit. (Bei­
fall bei Ö VP und SPÖ. ) 1 7.38 

Vizepräsident Dr.  Herbert Scharnbeck: 
Weiters zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Josef Veleta. Ich erteile es ihm. 

1 7.38 

Bundesrat losef Veleta (SPÖ, Wien):  Herr 
Präsident !  Herr B undesminister !  Sehr  geehrte 
Damen und Herren !  Mit dem vorliegenden 
Gesetzesbesch luß  wird der derzeit bestehende 
Rechtszustand auf die Dauer von zwei Jahren 
verlängert. Diese Entscheidung war notwen­
dig, wei l  der Sc hutz von Sportstätten ,  Kin­
derspielplätzen und Ver kehrsübungsplätzen 
mit Jahresende 1 988 abgelaufen wäre. 

Dieses Ablaufen der Kündigungsbeschrän­
kung hätte für viele Sportorganisationen ent­
scheidende Mehrausgaben bedeutet, u nd zwar 
für jene Organisationen, d ie ihre Tätigkeit i m  
Interesse der Volksgesundheit durchführen. 
Sie wären bei dieser Tätigkeit stark  behindert 
worden .  Diese Ausgaben wären vor al lem 
durch höhere P latzmieten e ntstanden.  

Dadurch hätten s ich zwangsläufig Forde­
rungen der Sportorganisationen nach Förde­
rung durch zusätzl iche Subventionen erge-
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ben, nämlich Subventionen seitens der öf­
fentlichen Hand. Die F inanzierung von sol ­
chen erhöhten oder zusätzlichen 
S ubventionen wäre - und das ist uns allen 
bekannt - derzeit nicht möglich .  Daher hal­
te ich d iese Krompromiß  der Verlängerung 
des derzeit igen Rechtszustandes um zwei Jah­
re im Interesse sowohl  der Bundes-Sportorga­
n isation a ls auc h der verschiedenen Dach­
und Fachverbände für gut und zweckmäßig. 

Durch den heutigen  Gesetzesbeschluß be­
steht die Möglichke it, in dieser vor uns lie­
genden Frist von zwei Jahren, die n icht ver­
längert werden kann,  in Form von zwei We­
gen den Sportstätten den notwendigen Schutz 
angedeihen  zu lassen.  

Der erste Weg wäre die Schaffung e ines 
S portstättenschutzgesetzes, der zweite Weg 
eine Regelung in Form von entsprechenden 
Raumordnungen in den einzelnen Bundeslän­
dern. Es m üßte der Landeshauptmann einen 
entsprechenden Antrag stellen, der dann im 
Verordnungswege d urch den Justizminister 
erlassen werden würde. 

Desha lb halte ich d iesen Komprorniß für 
zweckmäßig, wei l  bereits der Entwurf eines 
Sportstättenschutzgesetzes vorl iegt . Dieser 
Entwurf wurde vom Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport gemeinsam mit 
der Bundes-Sportorganisation ausgearbe itet. 
Das Justizministerium hat im Zuge der Be­
gutachtung diesem Sportstättenschutzgesetz 
seine Zust immung gegeben. 

Natürlich gibt es bei der Schaffung dieses 
Sportstättenschutzgesetz einige Punkte, die 
noch gek lärt werden m üssen. Das neue Ge­
setz sol l  e inersei ts dem berec htigten Allge­
meininteresse an der Erhaltung e iner ausrei­
chenden sportl ichen Infrastruktur Rechnung 
tragen,  andererseits auch den Eigentümern 
der Grundstücke, die sport l ich genützt wer­
den, nur solche Beschränkungen bei der Nut­
zung dieses E igentums auferlegt werden kön­
nen. die auch anderen Vermietern zugemutet 
werden kann .  Bei den Beratungen über das 
neue Gesetz so l l  auch berücksichtigt werden,  
wer Betreiber e iner solchen Sportanlage ist. 

Herr B undesrat Linzer hat bereits d iese 
Problematik angeführt, und er hat das einge­
engt darauf, daß gemeinnützige Vereine hier 
nur besonders behandelt werden sollen, da 
jene Vereine,  die keine Gewinnerzielungsab­
sicht im Sinne der gewerberechtlichen Be­
stimmungen vorgeben und i n  d iesem Sinne 

tätig sind. Er hat aber auch gemeint .  Be­
triebsplätze, Plätze, die für Betriebssportver­
ein igungen genützt werden sol len, sol lte man 
keinen Schutz angedeihen lassen .  Ich glaube , 
daß das eine offene Frage ist. die bei der 
Verhandlung über das neue Sportstätten­
sch utzgesetz eben behandelt werden sol l .  Das 
ist e ine offene Frage, die e iner Klärung zuge­
führt werden muß .  

Im neuen Gesetz sollte auch k lar ausge­
drückt werden, daß es sich nicht nur u m  
Freiflächen.  sondern auch um Sporthallen.  
Bäder und sonstige Fit- und Freizeitanlagen 
handelt. Ich glaube, daß das jene Dinge sind, 
die be i der Schaffung und Erarbeitung dieses 
neuen S portstättenschutzgesetzes noch einer 
entsprechenden Behandlung zugefüh rt wer­
den sol len.  

In der Nationalratsdebatte hat die Opposi­
tion Kritik am vorliegenden Komprorniß  ge­
übt. Ich möchte feststel len: Natürlich wäre es 
besser gewesen, wenn noch vor Ablauf der 
Geltungsdauer ein entsprechendes Gesetz für 
den Sch utz der Sportstätten hätte geschaffen 
werden können. Aber uns allen - ich habe 
e ine der Prob lematiken angeführt - ist die 
Problematik und die Schwierigkeit der Schaf­
fung e ines solchen Gesetzes bekannt. Daher 
halte ich es im Interesse a l ler Sportorganisa­
tionen für zweckmäßig und gut, daß wir heu­
te zur Verlängerung des derzeitigen Rechts­
zustandes für die Dauer von zwei Jahren 
unsere Zustimmung geben, noch dazu,  wo es 
sich um einen annehmbaren Kompromi ß  
handelt. 

Es ist das ein Mietrecht  auf Zeit; eine 
Verlängerung nach  Ablauf dieser Fr ist ist 
nicht mehr möglich. Daher soll der vom 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport ausgearbeitete Gesetzentwurf für 
e in  Sportstättenschutzgesetz möglichst bald in  
den gesetzgebenden Körperschaften beschlos­
sen werden. 

Wenn es auch ein Komp rorniß ist, zu dem 
wir heute unsere Zustimmung geben,  bedeu­
tet das doch für 16 000 Sportvereine, in de­
nen rund 200 000 Funktionäre mitarbeiten ,  
b i s  zur  Schaffung dieses neuen Gesetzes eine 
gewisse Sicherheit. Von diesem Kompromi ß 
sind rund 5 476 Sportstätten betroffen, auf 
denen rund 2,2 M il l ionen S portler ihre sport­
l iche Tätigkeit betreiben. 

Ich glaube, daß daher dieser Kompromi ß 
wirklich e in  entscheidender Schritt dafür ist, 
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daß meh r  Sicherheit auch für die Vereine 
und für d ie sporttreibenden Menschen ge­
schaffen wird. 

Ich darf aber auch die Beratung über d iese 
heutige Gesetzesvorlage zum Anlaß nehmen, 
um all  den ehrenamtlich tätigen Funktionä­
ren und M itarbeitern in diesen Sportverbän­
den zu danken für i hre oft unbedankte eh­
renamtliche Tätigkeit. - Die sozialistische 
Fraktion wird der Gesetzesvorl�ge ihr�. Zu­
stim mung geben. (Beifall bei SPO und O VP. ) 
1 7.44 

Vizepräsident Dr.  Herbert Schambeck: 
Zum Wort ist weiters gemeldet Herr Bundes­
rat Ji:trgen Weiss . Ich ertei le es ihm. 

1 7.45 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP,  Vorarl­
berg) :  Herr Präsident! Herr Bundesminister!  
Herr Staatssekretär !  Bei der Festlegung der 
Rednerliste für die heutige Sitzung hat mein 
Kollege Schachner gemeint, ich werde wohl 
jetzt unter diesem Tagesordnungsp unkt über 
d ie Verländerung des Mietrechtes reden. E r  
hat natürlich recht, der gute Mann. E s  wäre 
fast ein b ißc hen fahrlässig, käme man nicht 
auf d iesen Länderwunsch zurück. Dies gilt in 
besonderer Weise deshalb, weil d ie heute zu 
beschließende Regelung ganz offenkundig 
darauf abstel lt ,  daß es eben in  Tei lbereichen 
des Mitrechtes unterschiedliche Gegeben hei­
ten in  den Bundesländern gibt und ein u nter ­
schiedlicher Regelungsbedarf besteht. Ich will 
darauf jetzt im Detail gar nicht weiter e inge­
hen. 

Wir hatten in der letzten Sitzung des Bun­
desrates Gelegenheit, e inige wichtige Punkte 
des Forderungskatalogs 1 985 der Bundeslän­
der als erled igt abzuhaken.  

Punkt 3 des Forderungskatalogs ist  aber 
l eider gänzl ich uner ledigt. Sie wissen ,  es wird 
dort von den Ländern gefordert, daß entwe­
der im Wege der Ausführungsgesetzgebung 
oder der delegierten Gesetzgebung die Län­
der ermächtigt sein  so llen, Tei lbereiche des 
Mietrechtes - da werden genannt: Mietzinse 
u nd deren Verwendung, Kündigungsgründe 
wegen Eigenbedarfes, Mietrec ht in  Altstadt­
gebieten - zu regeln ,  wobei die Landes­
hauptleute ausdrückl ich  betonen, daß nicht 
an eine Beseitigung des Kündigungsschutzes 
gedacht sei .  

Das ist nun  keineswegs, wie man vorder­
gründig viel leicht meinen möchte, ein Anlie-

gen der westlichen Bundesländer: Ein bedeu­
tender Vorkämpfer fü r die Verländerung von 
Teilen des M'ietenrechtes ist der Wiener Lan­
deshauptmann Dr. Zilk, auch sein Wohnbau­
stadtrat Edl inger hat im Zusammenhang mit 
der Verländerung der Wohnbauförderung 
erst kürzl ich darauf hingewiesen, daß nun 
zwar die Förderung Landessache sei ,  doch 
die regionalen Gebietskörperschaften keine 
Möglichkeiten hätten ,  die Mieten zu gestal­
ten.  

Ohne E influß auf diesen entscheidenden 
Bereich kön ne man aber, so E ndlinger, keine 
erfolgre iche Wohnbaupolit ik betreiben .  -
Das ist vol lkommen richtig, was da aus Wie­
ner Sicht ausgefü h rt wird. (Bundesrat Dr. 
B ö s c h: Das ist seltsam, wenn Sie den Wie­
nern zustimmen.') Ja warum nicht, wenn es 
sachlich richtig ist. Wir haben diesbezüglich 
keine Bedenken, Herr Kollege Bösch.  Es 
wundert mich, daß I hnen das auffällt. (Bun­
desrat V e i e  t a: Das ist, weil Weihnachten 
ist.' ) 

Nun ist es natürl ich keineswegs bei d iesen 
Forderungen der B undesländer geb l ieben, 
sondern es gibt auch ein ganz klares Verspre­
chen der Bundesregierung, die sich in ihrem 
Arbeitsübere inkommen in Beilage 15 Punkt 3 
ganz ausdrücklich z u  einer Dezentralisierung 
- in Klammer: Verländerung - nicht nur  
der Förderungsbest immungen ,  sondern auch 
der Zinsbi ldungsbefugnisse ausgesprochen 
hat. 

Herr Min ister!  Da nun etwa die Halbzeit 
der Regierungsperiode vorüber ist, scheint es 
mir nicht verfrüht zu sein ,  die Erfü l lung die­
ses Versprechens e inzumahnen .  (Allgemeiner 
Beifall. ) /7.47 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: 
Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesminister 
Dr. Foregger .  Ich ertei le es ihm.  

17.47 

Bundesminister für Justiz Dr. Egmont Fo­
regger: Herr Präsident!  Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren !  Die gegenständliche Ge­
setzesvorlage basiert auf drei Initiativanträ­
gen, nicht auf einer Regierungsvorlage. Der 
Justizminister erhält mit dem Gesetzesbe­
schluß eine neue Aufgabe , nämlich die, nach 
Anhörung der Landeshauptleute, gegebenen­
fal ls für ein bestimmtes Bundesland, die Gel­
tung von Bestim mu ngen des Mietrechtes für 
bestimmte F lächen letztmalig auf weitere 
zwei Jahre auszudehnen.  

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)106 von 117

www.parlament.gv.at



B u ndesrat - 5 10. Sitzung - 20. Deze mber 1 988 22599 

Bundesminister für Justiz Dr. Egmont Foregger 

Da es sich nicht um eine Regierungsvorla­
ge handelt, gestatten Sie, meine Damen und 
Herren, dem Justizminister vielleicht ein ige 
grundsätzliche Bemerkungen. 

Erstens: Der Mieterschutz ist in seinen 
Grundzügen auf lange Sicht - vielleicht auf 
i mmer, jedenfalls auf die für uns überschau­
bare Sicht - völlig unverzichtbar. 

Zweitens :  Der Sport, die Sportausübung 
beziehungsweise die Förderung der Sportaus­
übung ist eine der wesentlichen Staatsaufga­
ben. 

Drittens: Der Schutz des E igentums ist 
gleichfalls ein wesentlicher Staatszweck.  Der 
E igentumsschutz ist auch verfassungsrecht­
l ich untermauert. 

Und viertens und letztens: Wir wol le n  
nicht h inter die Jahre 198 1 /82 zurückkehre n  
und d iese hier in  Rede stehenden Flächen 
schlechthin wieder auf Dauer dem Mieter­
schutz unterstel len, sondern für sie in Zu­
kunft eine neue Regelung suchen .  

Das war mit  dem Mietrechtsgesetz 1 98 1 so 
vorgesehen .  Dabei wurde, um berechtigten 
Interessen zum Durchbruch zu verhelfen . 
e ine Bestimmung befristet, und diese Befri­
stung ist einmal hinausgeschoben worden. 

Freil ich scheint es - und ich glaube, wir 
können das, ohne einze lne Persönlichkeiten 
oder I nstitutionen einer Kritik zu unterzie­
hen, sagen - ,  daß diese Frist zunächst länge­
re Zeit hindurch nicht sehr gen ützt worden 
ist. 

Ich habe noch im ersten Jahr meiner Mini­
sterschaft, also vor rund 1 4 , 15 Monaten, ver­
sucht, da für die Zukunft etwas zu erreichen.  
obwohl für die Zukunft meine Zuständigke it. 
die des Justizressorts, wenn überhaupt, so 
jedenfalls nur in  Randbereichen gegeben 
wäre. 

Es stand dann längere Zeit nach einer Sit­
zung, die bei mir i m  Hause stattgefunden 
hat, zur Erwägung, e in Sportstättengesetz zu 
schaffen ,  und es noch so rechtzeitig zu be­
sch l ie ßen. daß e ine Ver längerung der F rist 
des Mietrechtsgesetzes n icht erforderlich ist. 
Dazu kam es nicht mehr. Es sind inzwischen 
andere Gedanken aufgetaucht, vor allem der 
Gedanke, die Länder h ier  e inzubeziehen ,  sich 
ihre Raumordnung zunutze zu machen und 
je nachdem, wenn es e ine Umwidmung von 

Flächen gibt, dann die entsprechenden ge­
setzlichen Bestimmungen zu schaffen .  

Ich  habe , als dieser Gesetzesbeschluß im 
Nationalrat gefaßt worden ist, ja  ich glaube 
sogar, als sich der Aussc huß damit abschlie­
ßend befaßt hat, sofort al le Landeshauptleute 
angeschrieben und sie - sicher ü berflüssiger­
weise, we il sie die Gesetzgebung und Gesetz­
werdung sicher verfolgen  - im besonderen 
darauf aufmerksam gemacht. daß ein nahtlo­
ser Übergang in  die Übergangsfrist, also ein 
Weitergelten der bisherigen Regel ungen nur  
dann gewährleistet ist, wenn sie sozusagen 
postwendend e inen Antrag an den Justizmini­
ster ste l len .  

Ich kann Ihnen hier  u nd heute sagen, daß 
mit  heutigem Tag von drei B undesländern,  
nämlich dem Burgenland, der Steiermark 
und Niederösterre ich. ein entsprechendes Er­
suchen an den Justizminister gestel lt worden 
ist. dem durch eine Verordnung Rechnung 
getragen werden wird, die noch in diesem 
Jahr verlautbart werden kann und noch in 
diesem Jahre in Rechtskraft erwachsen wird. 

Wenn weitere Bundesländer e in  ähnliches 
Ersuchen an den Justizminister stel len, so 
wird es. wen n  nicht inzwischen vielleicht. so­
lange ich hier b in .  e in  derartiges Ersuchen 
ei ngelangt ist, nicht meh r  mögl ich sein ,  noch 
im Dezember die entsprechende Verordnung 
zu er lassen .  

Ich möchte kurz zur Verordnung etwas 
sagen.  Die Verordnungsermächtigung ist zu­
nächst eine Ermächtigung. Es heißt dort, daß 
der Bundesmin ister für Justiz entsprechende 
Verordnungen erlassen kann .  Ich meine aller­
d ings nicht, daß e ine solche Maßnahme in  
das Ermessen des Justizministers gestel lt ist, 
sondern dann, wenn ein Landeshauptmann 
mitteilt, daß d ie entsprechenden Bemühun­
gen im Lande im Gange sind. ist meines 
Erachtens der Justizminister verpflichtet, eine 
solche Verordnung zu erlassen. 

Zur Frage, die Herr Bundesrat Dr .  Linzer 
angeschnitten hat, ob die Gültigkeitsdauer 
dieser Verordnung jeweils mit zwei Jahren 
festgesetzt werden muß.  möchte ich sagen :  
Ich war zunächst - wie offenbar auch Herr 
Bundesrat Dr. Linzer - der Meinung, man 
könne vielleicht etappenweise vorgehen.  Ich 
meine aber jetzt nach näherem Bedenken der 
Sache, daß man doch gleich die zweijährige 
Frist ausschöpfe n  sol l ,  denn es geht nicht nur 
daru m, daß ein entsprechendes Gesetz ge-
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schaffen wird . es geht nic ht nur darum, daß 
die Raumordnung mit allen ihren Tücken, 
die ein neues Raumordnungskonzept mit sich 
bringt, einige Zeit währt ,  sondern daß dann 
auch noch die entsprechenden Verträge abge­
schlossen werden müssen .  Ich glaube daher, 
daß die Frist von zwei Jahren ohnedies 
k napp ist. Wenn ich sage, sie ist knapp. so 
meine ich alle rd ings. daß diese F rist ausrei­
chen muß.  Und ich glaube, daß es kei ne gute 
Art wäre, dann gegen Ende dieser zwei Jahre 
etwa durch  eine neuerl iche Novel l ierung des 
Mietrechtsgesetzes die Fr ist neuerlich hinaus­
zuschieben. 

Ich bekenne mich dazu,  daß diese Neuord­
nung, soweit die Justiz davon betroffen und 
soweit die Justiz eingeschaltet ist, den beider­
seitigen Interessen tunl ichst auf e ine gerechte 
und bil l ige Art entspricht, da ß sowohl die 
Eigentumsinteressen der Flächenbesitzer, der 
Flächeneigentümer tunlichst gewahrt werden 
als auch die Interessen der Allgemeinheit, 
Sportstätten zur Verfügung zu haben .  

Ich hoffe und erwarte , daß i n  der endgülti­
gen Regelung dann beiden Interessenberei ­
chen gleichermaßen - soweit es  immer geht 
- Gerechtigkeit widerfährt. 

Ich möchte aber auch zu einer Bemerkung 
des Herrn Bu ndesrates Weiss noch etwas sa­
gen ,  der mit Recht auf Erklärungen im Ar­
beitsüberein kommen und auf die Erklärung 
der Bundesregierung hingewiesen hat, wo­
nach auf mietrechtlichem Gebiete zwei Än­
derungen vorzusehen sind, nämlich einerseits 
die, die unter dem Tite l "Verländerung der 
Mietzinsbefugnisse" firmiert, und die andere, 
die e ine Vermehrung der Mitbestimmung der 
Mieter ins Auge faßt. 

Wir sind auch auf d iesem Gebiete nic ht 
untätig gewesen .  Ich war ursprünglich der 
Meinung, daß - weil man ja oft Kritik am 
Mietrecht hört - vielleicht weiteq�ehende 
Gesetzesänderungen im Wege der Uberein­
stimmung durchgeführt werden können. Ich 
hatte eine gro ße Enquete einberufen, die 
frei lich sehr viel Verschiedenartiges und we­
nig Gleiches zutage brachte.  Und ich glaube , 
es ist jetzt nicht mehr d ie Zeit, zu warten, ob 
noch da und dort eine Ein igung zu verzeich­
nen ist. bevor das lustizministerium eine ent­
sprechende Vorlage ausarbe itet. 

Wir werden eine Vorlage ausarbeiten, wir 
werden sie zur Begutachtung versenden.  Bei ­
des wird in absehbarer Zeit - sagen wir 

viel le icht ein bi ßchen unbestimmt, aber doch 
eine n ahe Frist umschreibend: in e in igen Wo­
chen - soweit sein .  Es kann sein ,  daß gerade 
bei der Begutachtung d ieses Gesetzentwurfes 
Vorsch läge möglichst ü bereinstimmend von 
versc h iedenen Interessengruppen kommen,  
sodaß wir diese Novelle durchaus auch anrei­
chern können.  

Aber ich möchte vorkehren, daß wir jeden­
falls n ic ht säumig sind gegenüber der Regie­
rungserklärung und daß wir eine Handhabe 
dafür bieten, am Begin n  des dritten Jahres 
d ieser Bundesregierung und am Beginn des 
dritten Jahres vor allem der gesetzgebenden 
Körperschaften ,  daß hie r  die gemeinsamen 
Vorhaben der Regieru ngsparteien verwirk­
l icht werden können.  - Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. (Allgemeiner Beifall . )  / 7.59 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: 
Weitere Wortmeldungen l iegen nicht vor .  

Wünscht noch jemand das  Wort? - Es ist 
dies n icht  der Fal l .  

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von der Berichterstattung e in Schluß­
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht  
gegeben .  

Wir  gelangen daher zu  Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Slimmeneinhelligkeit, gegen den 
Geselzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

27. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Kunstförderungsbeitrags­
gesetz 1981 geändert wird (816 und 829/NR 
sowie 3638/BR der Beilagen) 

Vizepräsident Dr .  Herbert Schambeck: Wir 
gelangen nun zum 27 .  Punkt der Tagesord­
nung: Beschluß des Nationalrates vom 
1 4. Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit  dem das Kunstförderungsbe itragsge­
setz 1 98 1  geändert wird. 

Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Adolf Schachner übernommen. Ich ersuche 
ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Adolf Schachner: Herr 
Präsident !  Herr Staatssek retär !  Meine sehr 
verehrten Damen und Herren !  Durch  den 
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vorliegenden Gesetzesbesch luß des National­
rates sol l  normiert werden, da ß d ie Inhaber 
e iner unbefristeten Rundfunk-Hauptbewill i­
gung künftig anstelle von bisher 40 S nun­
mehr eine Abgabe in der Höhe von 48 S pro 
Jahr zu entrichten haben. Nach den E rläute­
rungen der Regierungsvorlage sind hiedurch 
Mehreinnahmen in der Höhe von rund 
1 6  Mi llionen Schil l ing zu erwarten .  (Der 
P r ä  s i d e n  l übernimmt wieder den Vor­
sitz. ) 

Der Finanzausschuß hat d ie gegenständli­
che Vorlage in  se iner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in Verhandlung genom­
men und einstimmig besch lossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben .  

Als Ergebnis seiner Beratung stel l t  der F i­
nanzausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle besch l ießen: 

Gege n den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4 . Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Kunstförderungsbeitragsge­
setz 1 98 1  geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Präsident: Ich begrü ße den im Hause er­
sch ienenen Herrn Staatssekretär im Bundes­
ministerium für F inanzen Dkfm. Dr. Günter 
Stummvo ll. (Allgemeiner Beifall. ) 

Wir gehen in  d ie Debatte ein .  

Zum Wort gemeldet hat s ich Frau Bundes­
rätin Anna E l isabeth Haselbach .  Ich  erteile es 
ihr .  

/8.112 
Bundesrätin Anna El isabeth Haselbach 

(SPÖ, Wien) :  Herr  Präsident!  Herr Staatsse­
kretär! Meine Damen und Herren !  Der uns 
vorl iegende Gesetzesbeschlu ß sol l  dazu bei­
tragen, daß zeitgenössische Kunst, museale 
Einrichtungen und denkmalgeschützte Objek­
te weiter im bisherigen Ausmaß gefördert 
werden können. 

Der Kunstförderungsbeitrag, der über die 
Rundfunk- und Fernsehgebühr zu entrichten 
ist ,  ist im einzelnen gesehen ein wirkl ich ge­
r inger Betrag. der jedoch in Summe viele 
Maßnahmen in kulturellen, musealen und 
denkmalpflegerischen Bela ngen erst ermög­
licht. Insgesamt werden die Mittel ,  d ie durch 
den Kunstförderungsbeitrag zur Verfügung 
ste hen,  über 1 00 Millionen Schil l ing betra­
gen. 63 Mi l l ionen Schil l ing davon werden 

dem Unterrichtsressort für d ie Belange der 
Kunst zur Verfügung gestellt ,  1 1  Mi l lionen 
Schilling werden dem Wissenschaftsressort 
für Museen und Denkmalpflege zukommen, 
den Rest erhalten die Bundesländer für ein­
schlägige Maßnahmen über den F inanzaus­
gleich. 

Die Förderung seitens des Unterrichtsres­
sorts kam und kommt vielen KuIturschaffen­
den in Österreic h zugute . Arbeiten heute 
weltweit anerkannter Künstler wurden früh­
ze itig angekauft, lange bevor diese Künstler 
- wie man so schön sagt - etabliert waren .  
Im Laufe der Jahre haben sich diese Ankäufe 
zu einem wahrlich gro ßen Kunstschatz ange­
sammelt. Ein ige von Ihnen h ier im Haus 
werden sich daran erinnern :  I m  Jahre 1 979 
wurden diese Schätze in der vielbeachteten 
Ausstel lung "Die unbekannte Sammlung" 
präsentiert. In der , .unbekannten Sammlung" 
befinden sich in der Zwischenzeit zirka 
20 000 Objekte. 

Allen Kritikern sei gesagt, daß es nicht gut 
ist - es ist das im Nationalrat und auch 
außerhalb geschehen - ,  daß man den Kunst­
förderungsbeitrag in Re lation zur Abdeckung 
des Bundestheaterdefizites stel lt ,  denn unbe­
stritten ist es doch,  daß durch den Kunstför­
derungsbeitrag vielen Kleinbühnen und freien 
Theatergruppen geholfen werden kann .  

Die dem Unterrichtsressort zur Verfügung 
stehe nden Mittel werden n icht nur für An­
käufe oder Subventionen an Einzelpersonen,  
Gruppen und Kulturinitiativen verwendet, 
sondern auch für bed ürftige Künstler .  

Nun zum Bereich des Bundesministeri ums 
fü r Wissenschaft und Forschung, der Museen 
und Angelegenheiten des Denkmalschutzes 
betrifft. Immer wieder wird Kritik laut, daß 
im Museumsbereich nicht oder zu spät ge­
handelt wird. Ein weiterer häufiger Kritik­
punkt ist, daß denkmal pflegende Maßnah­
men in  unzureichendem Maße durchgefüh rt 
werden.  

Daß die kulturellen Belange die österrei­
chische Öffentlichkeit stets stark beschäfti­
gen, das kann u ns, glaube ich, nur recht sein .  
Bei  a l ler  Kritik muß man aber doch folgen­
des beden ken:  Wir verfügen in Österreich 
über z irka 900 M useen und Sammlungen.  
Das re icht von den großen Bundesmuseen 
über die Landes-, Stadt- und Bezirksmuseen 
bis hin zu den Heimatstuben und Frei l ic ht­
museen. Dazu kom men noch Spezialmuseen 

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 109 von 117

www.parlament.gv.at



22602 B undesrat - 5 1 0 .  Sitzung - 20. Dezember 1 988 

Anna Elisabeth Haselbach 

für Berufe .  Wissenschaftsgebiete und Kultur­
epochen. 

Öster re ic hs Museen gehören zu den vie lfäl­
tigsten in ganz Europa; und die Museen al ler 
Gattungen erfreuen sich wachsender Beliebt­
heit. Allein die Bundesmuseen wurden im 
Jahre 1 98 7  von 2 348 996 Menschen besucht. 
Im Jänner 1 988 wurden allein im Kunsth isto­
rischen Museum 24 000 Besucher gezählt .  
Den Museen  erwachsen daraus vielsch ichtige 
und zum Teil neue Aufgaben ,  die u ngeheuer 
große finanzielle Mitte l erfordern. Daß über 
den Kunstförderungsbeitrag ein kleiner Teil 
der Mittel aufgebracht werden kann, ist zu 
begrü ßen.  

Im Denkmalbereich dürfen wir  aber bei 
al lem Bestreben, Altes zu pflegen und zu 
erhalten,  n ic ht vergessen .  daß der natürl iche 
Verfalisprozeß nur verzögert, aber nicht auf­
gehoben werden kann. Daraus ergibt sich 
zwangsläufig,  daß wir - wollen wir unser 
kulturel les E rbe halbwegs bewahren - enor­
me Summen brauchen werden und es trotz­
dem allen ,  denen an Denkmalschutz gelegen 
ist, immer z u  wenig sein wird .  Der Kunstför­
derungsbeitrag trägt auch hier zur Aufbrin­
gung eines Tei les der erforderlichen M ittel 
bei. 

Meine Fraktion begrüßt, daß nach vielen 
Jahren gleichbleibenden Betrages e ine Anhe­
bung, und zwar eine äu ßerst maßvolle Anhe­
bung, erfolgt .  Diejenigen. die über eine Er ­
höhung der Rundfun kgebühr wettern, erwei­
sen kulture l len Anliegen einen wahrl ich 
sch lechten D ienst. 

Im Nationalrat wurde bei der Debatte über 
diese Vorlage seitens der FPÖ kritisiert. daß 
die Art der Einhebung des Kunstförderungs­
beitrages unbefriedigend sei und man sich 
etwas Besseres einfallen lassen müsse. Als 
weiteres Argument für ihre Ablehnung haben 
sie gebracht,  daß doch in der Regierungser­
klärung beziehungsweise im Koalitionsab­
kommen versprochen wurde, keine Gebühren 
zu erhöhen .  Ich darf noch e inmal  in Eri n ne­
rung rufen: Es handelt sich h ierbei um eine 
E rhöhung von 8 S i m  Jahr. 

Es wurde zwar von seiten der FPÖ. spric h  
von Holger Bauer, versprochen.  nachzuden­
ken. An sich ist Nachdenken immer eine gute 
Sache.  Besser wäre es zweifellos, wen n  mitge­
dacht würde. Denn nur zu sagen, daß Kultur 
gefördert gehört, aber so nicht, das ist b i l lige 
Effekthascherei .  Nach der derzeitigen Rechts-

lage ist die Form, in der der Kunstförde­
rungsbeitrag eingehoben wird, durchaus ziel­
führend. 

Meine Damen und Herren !  Kunst muß 
nicht zuletzt auch durch materielle H ilfe er­
möglicht werden. In Österreich hat neben 
dem privaten Mäzenatentum der Staat noch 
immer die Rolle des ersten Förderers. 

Daß der Staat diese Rolle nicht in  zensu­
rierender oder richtungsgebender Weise miß­
braucht hat ,  erfüllt uns gerade heuer. wo wir 
der Ereignisse vor fünfzig Jahren gedenken. 
mit wirklicher Gen ugtu ung. 

Wir bekennen uns zur Freiheit der Kunst, 
sie muß  aber materiell gesichert sein ,  um sich 
entfalten zu können .  Auch dazu trägt dieser 
Gesetzesbeschluß bei, und wir werden daher 
dem Antrag, keinen Einspruch zu erheben, 
gerne zustimmen. (Beifall bei SPÖ und 
Ö VP. I 18.09 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iegen 
nicht vor .  

Wünscht noch jemand das Wort? - Das 
ist nicht der Fall .  

Die Debatte ist gesch lossen .  

Wird von eier Berichterstattung e i n  Schluß­
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fall .  

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m II n g beschließt der 
Bundesrat mit Slimmeneinhelligkeit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister Dr. Rudolf Streicher. 
(Allgemeiner Beifall.) 

28. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Dezember 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972, das Gewerbesteuergesetz 1953 sowie 
die Einkommensteuergesetznovelle 1975 ge­
ändert werden (Abgabenänderungsgesetz 
1988) (202/A - 11-5945 und 830/NR sowie 
3639/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nun zum 
28.  Punkt der Tagesordnung: Abgabenände­
rungsgesetz 1 988.  
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Die Berichterstattung hat Herr Bundesrat 
Josef Veleta übernommen. Ich bitte ihn  um 
den Bericht. 

Berichterstatter losef Veleta: Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Herr Staatssekre­
tär ! Hoher Bundesrat! Im Zusammenhang 
mit der Beschlu ßfassung über das Einkom­
mensteuergesetz 1988 wurde die dort ab 1 989 
vorgesehene Herabsetzung des zu lässigen 
Höchstsatzes der Investitionsrücklage von 
25 Prozent auf 1 0  Prozent wegen der in Zu­
ku nft eingesc hränkten Verwendu ngsmöglich­
keiten schon für 1 988 vorgesehen .  

Mit dem vorliegenden Gesetzesbesch luß  
des Nationalrates soll h insichtl ich des Ein­
kommensteuergesetzes 1 972 klargestellt wer­
den, daß lediglich die Gewerbeertragssteuer, 
nicht jedoch die Lohnsummensteuer bei der 
Ermittlung der Bemessungsgru ndlage für die 
Investitionsrücklage zu berücksichtigen ist 
und diese Herabsetzung des zulässige n Pro­
zentsatzes auch für den steuerfreien Betrag 
gemäß § 9 Abs. 3 E inkommensteuergesetz 
1 972 gilt .  

Mit der vorl iegenden Änderung des Gewer­
besteuergesetzes 1 953 soll eine Bestimmung 
zur Regelung von Mantelkäufen vorgesehen 
werden ,  die bei der Beratung der Einkom­
mensteuerreform 1 988 durch ein redaktionel­
les Versehen entfie l .  Durch die im Artikel  I 
Z 2 vorgesehene Zitierungsänderung wird si­
chergestel lt ,  daß gemeinnützige Wohnbauver­
e inigungen weiterhin von der Lohnsummen­
steuerpflicht befreit sind. Die Absenk ung des 
Steuersatzes bei der Abgabe von Zuwendun­
gen steht mit der Neugestaltung der Steuerta­
!'ife im Einkommensteuergesetz 1 988, BGB\ .  
NI'. 400, und im Körperschaftsteuergesetz 
1 988, BGBL NI' .  40 1 ,  im Zusammenhang. 
Diese Absenkung sol l  gleichzeitig mit dem 
Wirksamwerden der erwähnten Tarifsenkung 
in Kraft treten .  

Der  Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 
1 9. Dezember 1 988 in  Verhandlung genom­
men und einstimmig beschlossen,  dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen E inspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der F i ­
nanzausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
1 4 .  Dezember 1 988 betreffend ein Bundesge-

setz, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1 972,  das Gewerbesteuergesetz 1 953 sowie 
die Einkommensteuergesetznovelle 1 975 ge­
ändert werden (Abgabenänderungsgesetz 
1988) , wird ke in  Einsp ruch erhoben. 

Präsident: Wortmeldungen l iegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall .  

Wir kommen daher zur Abstimm ung. 

Bei der A b s t i m  m II n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n 
E i n  s p r II c h zu erheben. 

29. Punkt: Selbständiger Antrag der Bundes­
räte Dkfm. Dr. Frauseher, Strutzenberger 
und Genossen betreffend Gleichbehandlung 
von Pensionisten bei der Befreiung von der 
Telefongrundgebühr (S3/A(E) - II-78S/BR 
und 3640/BR der Beilagen) 

Präsident: Wir kommen nun zum 
29. Punkt der Tagesordnung: Selbständiger 
Antrag der Bundesräte Dkfm. Dr. Frauseher, 
Strutzenberger und Genossen betreffend 
Gleichbehandlung von Pensionisten bei der 
Befreiung von der Telefongrundgebühr. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Erich 
Holzinger. Ich bitte ihn um de n Bericht. 

Berichterstatter Eric h  Holzinger: Herr Prä­
sident!  Herr Minister! Herr Staatssekretär !  
Meine sehr geehrten Damen und Herren !  Im 
gegenständl ichen Selbständigen Antrag wird 
der Bundesmin ister für öffentl iche Wirtschaft 
und Verkehr ersucht, eine zeitgemäße Anpas­
sung der Befreiungsbestimmungen von der 
Telefongrundgebühr in  d ie Wege zu leiten, 
bei der auc h  Bewohner von Pensionistenhei­
men mit geringem Einkommen angemessen 
berücksichtigt werden. 

In der Begründung wird ausgeführt, daß 
außer im Falle von Hi lflosigkeit und b l inden 
beziehungsweise praktisch bl inden Personen 
für Pensionisten,  die in Pensionistenheimen 
ihren Lebensabend verbringen,  keine Mög­
l ichkeit besteht, e ine Befreiung von der Tele­
fongrundgebühr zu erreichen. Pensionisten. 
die nach den Bestimmungen des Fernmelde­
gebührengesetzes von der Telefongrundge­
bühr  befreit sind, wei l  ihre Pension den 
Richtsatz nach den pensionsrechtlichen Be-
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stimmungen um nicht mehr als 1 2  Prozent 
überschreitet, verlieren ihre Befreiung mit 
der Übersiedlung in  e in  Pensionistenheim.  
Dies bedeutet eine Ungleichbehandlung ge­
genüber Pension isten, d ie nicht in Pensioni­
stenheimen wohnen.  Seitens der Generaldi­
rektion der Post- und Telegraphenverwaltung 
wird diese Ungleichbehandlung von älteren 
Menschen damit begründet, daß Pensionisten 
in Pensionistenhe imen 20 Prozent ihrer Pen­
sion für persön liche Verwendung verbleiben 
und eine Bedürftigkeit im Sinne des Fern­
meldegebührengesetzes somit nicht vorliegt. 
Es erscheint allerdings unzumutbar, von Pen­
sionisten zu verlangen , daß im Regelfall e in  
wesentlicher Teil des verbleibenden Geldes 
für die Bezahlung der Telefongrundgebühr  
beziehungsweise der Fernsprechgebühren 
aufgewendet wird. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung vom 1 9. Dezember 1 988 in  
Verhandlung genommen und e instimmig be­
sc hlossen, dem Hohen Hause die Annahme 
dieser Entscheidung zu empfeh len.  

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr somit den A n t r a g , der Bundesrat 
wolle der folgenden Entschl ie ßung die verfas­
sungsmäßige Zustimmung ertei len.  

Entschl ießung 

Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr wird ersucht, e ine zeitge­
mäße Anpassung der Befreiungsbestimmu n­
gen vo n der Telefongru ndgebühr in die Wege 
zu leiten, bei der auch Bewohner von Pensio­
nistenheimen mit geringem Einko mmen an­
gemessen berücks ichtigt werden .  

Präsident: Wir gehen in  d ie  Debatte ein. 

Ich ertei le Herrn Bundesrat Norbert Tmej 
das Wort. 

18. 1 7  

Bundesrat Norbert Tmej (SPÖ,  Wien) :  
Sehr  geehrter Herr Präsident! Herr  Bundes­
minister !  Sehr geehrte Damen u nd Herre n !  
M i t  dem heute zur D iskussion stehenden 
Entschl ießungsantrag wird der Bundesmin i­
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
aufgefordert, eine zeitgemäße Anpassung der 
Befreiungsbestimmungen in  die Wege zu le i ­
ten, bei  der auch in Pensionistenheimen 
Wohnende mit geringem Einkommen ange-

messen berücksichtigt werden. Als langjähr i ­
ger  M itarbeiter der Post b in ich in der  Lage, 
dem Hohen Haus einige weitere Details ?ur 
Abrundung seines Informationsstandes darzu­
legen .  

Lassen Sie m ich kurz e inen Überblick über 
die Entwick lung der Befreiung von der Tele­
fongrundgebühr geben: 

Begonnen hat es 1 970 mit der Befreiung 
für Bl inde. H ilf- und Mittellose. D iese waren 
von der Telefongrundgebühr - u nd nur von 
d ieser - befreit .  Als Basis galt der Aus­
gleichszulagenrichtsatz mit  einem Zuschlag 
von nur 2 Prozent. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen ,  daß es 
die damalige sozialistische Alleinregierung 
war, die d ie Befreiungsbestimmungen erwei­
tert u nd so einem größeren Personenkreis 
zugänglich gemacht hat, so zum Beispiel i m  
Jahre 1 975, als der Zuschlag a u f  den Aus­
gleichszulagenric htsatz von 2 auf 1 2  Prozent 
erhöht wurde . Im Jahre 198 1  wurden auch 
taube Personen, für deren Telefone es ent­
sprechende Zusatze inrich tungen gibt, in den 
Kreis der Befreiungsberechtigten aufgenom­
men und allen Befreiten von der  Grundge­
bühr auch e ine Stunde Sprechzeit zur Orts­
gebüh r  zugestanden .  

Die Anzahl der  Befreiungen stieg von rund 
61 000 im Jah re 1 975 auf derzeit 3 1 2  000; 
das sind bereits mehr als 10 Prozent der Te­
lefonte i lnehmer in ganz Österreich. 

Der damit verbundene Gebührenentgang  
beträgt damit heute rund 800 Mill ionen 
Schi l l ing. Ich betone: Nur aus dem Titel der 
Gebührenbefreiung übernimmt die Post i m  
Rahmen ihrer gemeinwirtschaftlichen Aufga­
bensteIlung 800 Mi l l ionen Schill ing. 

Die derzeitige Rechtslage bietet aber Be­
wohnern eines Pensionistenheimes eine Be­
freiung nicht an - m it Ausnahme von Bezie­
hern eines H ilflosenzuschusses. Das sind 
österre ichweit 33 Prozent der Betroffenen, in 
Wien 50 Prozent. Der G rund liegt darin, daß 
nach der geltenden Rechtslage, nach § 47 
Fernmeldegebührenordnung, e ine Befreiung 
von der Telefongrundgebühr und e iner Stun­
de Ortsgebühr  nur dann zulässig ist, wenn 
der  notdürftige Lebensunterhalt durch Ent­
richtung d iese Gebühr gefährdet ist. Bei Be­
wohnern von Pensionistenheimen wird davon 
ausgegangen ,  daß ihnen durch den Heimplatz 
Unterkunft und volle Verpflegung zute i l  
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wird.  sodaß von einer Gefährdung des not­
dü rftigen Lebensunterhaltes nicht gesprochen 
werden kann. - Soviel zur Entwicklung der 
Bestimmung über Befreiung von der Tele­
phongrundgebühr und zu den damit verbun­
denen Zahlen. 

Zum zur  Diskussion stehenden Entschl ie­
ßungsantrag darf ich der Vollständigkeit hal­
ber darauf hinweisen . daß die Post schon 
jetzt besonderes Augenmerk auf die Bewoh­
ner von Pension istenheimen legt und deren 
Kommunikationsbedürfnisse durch Münz­
fernsprecher, eventuell  auch als Rückrufzel­
len und Nebenstel lenanlagen,  sowie durch die 
bevorzugte Errichtung von Telefonanlagen 
begünstigt. 

Auch im Zuste l ld ienst wird für die Bewoh­
ner von Pensionistenheimen ein erweitertes 
Postservice angeboten.  

Wie d ie angeführten Beispiele der Erweite­
rung sowohl  des Inhaltes als auc h des Um­
fanges der Gebührenbefreiung gezeigt haben.  
bekennt s ich die SPÖ im Rahmen ihrer So­
zialpo lit ik zu diesen Sozialleistungen, welche 
die Post im Rahmen ihres gemeinwirtschaftli­
chen Auftrages zu erfü l len  hat. 

Es ist daher keine Frage, daß wir diesem 
Antrag gerne zustimmen; dies umso mehr, 
als wir die Auffassung vertreten, daß es not­
wendig ist, gesetzliche Bestimmungen in ge­
wissen Abständen zu prüfen und a llfäl l ige 
zeitgemäße Anpassungen vorzunehmen. 

Unter Berücksichtigung der bereits vom 
Herrn Bundesmin ister Oe Streicher angekün­
d igten Reduktion der Telefongebühren im 
nächsten Jahr glaube ich mich mit Ihnen 
einer Meinung in den Grundsätzen und 
Überlegungen ,  unter welchen wir uns ' eine 
Anpassung der gegenständlichen Bestimmun­
gen vorste llen könnten.  Ich möc hte sie nur 
k urz andeuten. 

Erstens: Eine Sch lechtersteI lung der Be­
wohner von Pensionistenheimen muß grund­
sätzl ich vermieden werden. Daher auch ein 
Ja zu diesem Antrag. Selbstverständlich sol­
len aber auch andere Bevölkerungsgruppen 
durch e ine ,  nur auf diesen Personenkreis ab­
gestellte Rege lung nicht schlechter gestellt 
werden.  Ich p lädiere daher für eine ganzhe it­
l iche Betrachtung der Befreiungsbestimmun­
gen.  

Zweitens: Es muß daher auch der Kreis 
der Anspruchberechtigten insgesamt disku­
tiert werden, wobei in verstärktem Maße die 
soziale Komponente der Bezieher im Vorder­
grund stehen so l l .  In  diesem Zusammenhang 
wäre eine Anlehnung an bestehende soziale 
Regel ungen vorste llbar, wie sie zum Beispiel 
im Studienförderungsgesetz und im Arbeits­
losenversicherungsgesetz bereits bestehen . 

Ohne die schwierige Situation hi lfloser 
Personen zu verkennen: Man versteht aber in 
der Öffe ntlichkeit nicht, daß ein Hi lfloser 
auch dann befreit werden kann ,  wenn er ein 
monatliches Nettoeinkommen von 20 000 S 
und meh r  bezieht. Auch da so llte die soziale 
Komponente überdacht werden. 

Alles in  a l lem ist der Preis, den die Post 
für ihre,  auch international anerkannten,  bei­
spielhaften Befreiungsbestimmungen bezahlt, 
mit den bereits erwähnten 800 Mi l l ionen 
Schi l l ing enorm. 

Wenn ich sage, daß Österreich damit inter­
national anerkannt und beispielgebend ist, so 
heißt das: Nach den Informationen der Post 
gibt es in keinem europäischen Land derart 
gro ßzügige Befreiungsbestimmungen .  In  
Großbritannien ,  in der Schweiz und in Italien 
kennt man derartige Bestimmungen über­
haupt nic ht. In der Schweiz werden für ein­
kommensschwache Personen lediglich die 
Herste l lungsgebühren erlassen,  das heißt, 
wenn das Telefon instal l iert wird, braucht 
man für d iese Gebühren n icht aufzukommen. 
In Luxemburg kann eine Begleichung der 
Fernmeldegebühren beim Sozialamt bean­
tragt werden.  In Belgien, Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland wird lediglich 
eine Ermäßigung auf die Grundgebühr ge­
währt - also nur e ine Ermäßigung, n ic ht der 
volle Wegfal l  - und die Zahl der kostenlo­
sen Gebühreneinheiten ist weit geringer als 
in Österreich.  

Absc hl ießend möchte ich noch feststellen, 
daß es u nser Le itziel sein muß ,  einen - wie 
so oft im Leben - tragbaren Kompromi ß 
aus Sozialpol itik und gemeinwirtschaftl icher 
Last zu finden. Aufgrund der dargelegten Er­
wägungen wird d ie sozialistische Fraktion 
dem vor l iegenden Entsch l ie ßungsantrag, ger­
ne zust immen. ( Beifall bei SPO und 0 VP. J  
lfC.J 

Präsident: Weiters zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesrat Okfm. Oe Helmut 
Frauseher. Ich ertei le es ihm.  

510. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 113 von 117

www.parlament.gv.at



22606 B u ndesrat - 5 10. S i tzu ng - 20. Deze mber 1 988 

Dkfm. Dr. Helmut Frauseher 

18.24 

B undesrat Dkfm. Dr .  Helmut Frauseher 
(ÖVP, Salzburg) : Sehr  geehrter Herr Präsi­
dent!  Sehr geehrter Herr Bundesminister !  
Hoher Bundesrat! Es sind heute schon sehr 
viele kurze Reden gehalten worden ,  und ich 
möchte mir dieses gute Beispiel zum Vorbild 
nehmen und mich ebenfalls sehr  kurz halten. 

Ich bin sehr  dankbar dafür, daß der An­
trag, den wir gemeinsam e inbr ingen konnten. 
die allgemeine Zustimmung findet .  Es ist ja 
für alte Menschen, wenn S ie in  e in Heim 
übersiede ln,  wirklich sehr,  sehr  wichtig, daß 
sie de n Kontakt zu ihren Verwandten und 
Bekan nten aus der alten und vertrauten Um­
gebung wenigstens telefonisch laufend auf­
rechterhalten können .  Die alten Menschen 
wünschen sich allerdings schon ,  daß sie ein 
eigenes Te lefon in ihrem Zimmer haben und 
ungestört telefonieren können.  

D ies so l l  nun für die Bez ieher n iedriger 
Pensionen er leichtert werden ,  denn es ist ja 
wirklich n icht einzusehen, daß man die Be­
frei ung in Anspruch nehmen kann,  solange 
man noch i m  eigenen Haushalt lebt, daß man 
dies aber als Heimbewohner nicht mehr tun 
kann.  Begründet wurde dies immer damit, 
daß Heimbewohnern sowieso 20 Prozent der 
Pension bleiben. Dabei muß man aber wis­
sen ,  wie Kollege Krendl heute schon ausge­
führt hat, daß viele Heimbewohner,  beson­
ders jene aus dem bäuerlichen Bereich, ledig­
l ich eine Pension von 3 500, 4 000 S bezie­
hen. Denen bleiben 700, 800 S .  Damit ist 
zwar für Unterkunft und Verpflegung ge­
sorgt, aber ich glaube, wir würden uns alle 
seh r  bedanken,  wen n  uns nach den Aufwen­
dungen für Wohnung und Nahrung nur 
20  Prozent für die Deckung al ler  übrigen Be­
dürfn isse übrigbleiben.  

I n  den Altersheimen leben halt doch n icht 
nur alte, gebrechl iche Menschen,  die kaum 
mehr Wünsche haben,  sondern Gott sei 
Dank auch noch viele j üngere, rüstige Senio­
ren ,  die durchaus noch einmal e i ne n  Ausflug 
machen oder in e in Gasthaus gehen wollen, 
um ein Bier oder ein Viertel Wein zu trinken 
oder einen Kaffee zu konsumieren ,  oder die 
an  einer k ulturel len Veranstaltung tei lneh­
men wollen,  s ich e in paar Süßigkeiten oder 
etwas zum Lesen kaufe n  möchten . Außerdem 
haben sie ja  Wäsche anzuschaffen ,  müssen 
sich Toilettartikel, die S ie brauc hen,  kaufen.  
Und wen n  einer von ihnen e in  neues Klei­
dungsstück oder ein Paar neue Schuhe 

braucht, ist das ohnehin schon ein grö ßeres 
Problem. Auf diese Gegebenheiten sol l te man 
daher Rücksicht nehmen und von diesen 
Menschen n icht auch noch die Telefongrund­
gebühr verlangen.  Ich bin daher der Mei­
nung, daß man sehr  rasch diesen Befreiungs­
anspruch für Heimbewohner einführen so llte, 
um damit auch ein Zeichen zu setzen ,  daß 
man auf d ie unbefriedigende finanzie l le Si­
tuation d ieser �enschen Rücksicht n immt. 
Die Mindestrentner gehöre n  sowieso zu den 
Ärmsten in unserem Land . Deshalb haben 
auch die Regierungsparteien in i hrem Ar­
beitsübere inkommen festgelegt, daß für die 
Bezieher kleinster Pensionen e ine zusätzliche 
Leistung erbracht werden sol l .  Ich darf dazu 
noch ein paar Sätze sagen.  

Meiner Meinung nach hätte man dieses 
Versprechen mit Anfang nächsten Jahres ein­
halten sollen ,  denn nächstes Jahr profitieren 
ja al le Pensionisten ,  die e ine Pension von 
mehr als 6 200 S beziehen. von der Steuerre­
form, entweder dadurch ,  daß sie aus der 
Steuerpflicht herausfallen ,  oder dadurch, daß 
sie e in paar Hundert Schi l l ing netto mehr 
bekommen .  Die M indestpenisonisten zahlen 
bisher keine Steuer ,  auch in Zukunft n ic ht, 
ihr  E inkommen bleibt gle ich . Für  sie ist lei­
der wieder nichts geschehen.  

Man sagt zwar jetzt, d ie  Bezieher einer 
Ausgleichszulage bekämen sowieso 2 ,6 Pro­
zent mehr, während die allgemeine Pensions­
erhöhung nur 2, 1 Prozent beträgt. N u n  hat 
mein Kol lege Krendl heute schon gesagt, daß 
nach der alten Berechnungsformel für die 
Pensionsanpassung ohne Einbeziehung der 
Arbeitslosenrate a l le Pensionisten d ie 
2,6 Prozen t  hätten bekommen sol len. Man 
kann also n icht  sagen :  D ie einen bekommen 
ein halbes Prozent mehr. Es ist vielmehr so , 
daß alle e in  halbes Prozent weniger bekom­
men. Wenn nach der alten Berechnungsfor­
mel alle 2,6 Prozent erhalten hätten,  hätte 
man s icher für Mindestrentner darüber h in­
aus den Ausgleichszulagenrichtsatz auf 
3 , 1 ,  3 ,2 Prozent erhöhen müssen. 

Angesichts al l  der gesch ilderten Umstände 
b in  ich der Meinung,  daß man diese Befrei­
ungsmögl ichkeit für Heimbewohner so rasch 
wie möglich e inführen sollte, u nd ic h bitte 
Sie,  Herr Bundesmi n ister, alles zu tun,  daß 
dies auch tatsächl ich gesch ie ht .  - Danke. 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ. )  18.28 

Präsident: Weitere Wortmeldungen l iege n  
n ic ht vor. 
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Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
d ies nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesch lossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fal l .  

Wir  kommen daher zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die der dem Ausschußbericht angesch losse­
nen Entsch l ießung betreffend Gleichbehand­
lung von Pensionisten bei der Befre iung von 
der Telefongrundgebühr zustimmen, um ein 
Handzeichen. - Es ist dies Stimmeneinhei­
ligkeit. 

Der E ntschl ießungsantrag ist somit 
a n g e n  0 m m e n. 

30. Punkt: Wahl der beiden Vizepräsidenten 
des Bundesrates sowie von zwei Schriftfüh­
rern und zwei Ordnern für das 1 .  Halbjahr 
1989 

Präsident: Wir gelangen nun zum 
30. Punkt der Tagesordn ung: Wah l  der bei­
den Vizepräsidenten des Bundesrates sowie 
von zwei Schriftführern und zwei Ordnern 
für das erste Halbjahr 1 989. 

Mit 1. Jänner 1 989 geht der Vorsitz des 
Bundesrates auf das Bundesland Salzburg 
über. Zum Vorsitz berufen ist gemäß Art. 36 
Abs. 2 B-VG der an erster Stel le entsandte 
Vertreter dieses Bundeslandes, Herr Bundes­
rat Dkfm. Dr. Helmut Frauscher, dem ich an 
dieser Stelle schon viel Glück und Erfolg 
wünschen möchte .  (Allgemeiner Beifall. ) 

D ie übrigen Mitglieder des Präsidiums des 
Bundesrates sind anläßl ich  jedes Wechsels im 
Vorsitz neu zu wählen. 

Es liegt nur  e i n  Wahlvorsch lag für jede 
der zu besetzenden Funktionen vor. 

Wird die Durchführung der Wahlen mittels 
Stimmzettel gewünscht? - Es ist dies n ic ht 
der Fall .  

Ich werde daher die Wahl der beiden Vize­
präsidenten durch Erheben von den Sitzen 
und die Wah l  der übrigen zu bestel lenden 
Mitglieder des Präsidiums des Bundesrates 
durch Handzeichen vornehmen. 

Wir kommen zur Wahl  der be iden Vize­
präsidenten des Bundesrates. 

Es l iegt mir der Vorsch lag vor, die Bundes­
räte Walter Strutzenberger und Dr. Herbert 
Schambeck für das erste Halbjahr 1 989 zu 
Vizepräsidenten zu wählen. 

Falls kein E inwand erhoben wird, nehme 
ich d ie Wah l  unter e inem vor. - Einwand 
wird nicht erhoben.  

Ich bitte daher jene M itglieder des Bundes­
rates, die diesem Wahlvorschlag ihre Zustim­
mung geben,  sich von den Sitzen zu erheben.  
- Das ist Stimmeneinhel ligkeit. Der Wahl­
vorschlag ist somit a .':"' g e n  0 m m e n .  (Bei­
fall bei O VP und SPO. ) 

Ich frage die Gewählten ,  ob sie die Wahl  
annehmen. 

B undesrat Walter Strutzenberger: Ich neh­
me die Wahl  an. 

Bundesrat Dr. Herbert Schambeck: Ich 
neh me d ie Wahl an.  

Präsident: Ich gratuliere den beiden Vize­
präsidenten zu diesem gro ßen Vertrauensbe­
weis. (Allgemeiner Beifall. ) 

Wir kommen nun zur Wahl  der beiden 
Schriftführer. 

Es l iegt mir der Vorsch lag vor, Frau Bun­
desrätin Johanna Sch icker und Herrn Bun­
desrat lng.  Anton N igl für das e rste Halbjahr 
1 989 zu Schriftführern des Bundesrates zu 
wäh len .  

Falls kein E inwand erhoben wird, nehme 
ich die Wahl  unter einem vor. - Einwand 
wird n icht erhoben. 

Ich bitte daher jene M itglieder des Bundes­
rates, die diesem Wah lvorschlag ihre Zustim­
mung geben,  um ein Handzeichen. - Das ist 
Stimmeneinhell igkeit. Der Wahlvorsch lag ist 
som it a n g e n  0 m m e n .  

Ich frage die Gewählten ,  ob s ie  d ie  Wahl 
annehmen. 

B undesrätin Johanna Schicker: Ich nehme 
die Wahl an.  

Bundesrat Ing.  Anton Nigl:  Ich nehme die 
Wahl an. 
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Präsident: Ich gratu liere den beiden Ge­
wählten. (Beifall bei SPÖ und Ö VP. )  

Wir kommen nunmehr zur  Wahl der bei­
den Ordner. 

Es l iegt mir  der Vorschlag vor, die Bundes­
räte Jürgen Weiss und Ado lf Schach ner für 
das erste Halbjahr 1 989 zu  Ordnern des Bun­
desrates zu wählen. 

Falls kein E inwand erhoben wird, nehme 
ich diese Wahl ebenfalls unter einem vor. 
E inwand wird n icht erhoben .  

Ich bitte daher jene Mitglieder des Bundes­
rates, die diesem Wahlvorschlag ihre Zustim­
mung geben ,  um ein Handzeichen .  - Auch 
das ist Stimmeneinhell igkeit. Der Wahlvor­
schlag ist somit a n g e n  0 m m e n .  

I ch  frage d ie  Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Jürgen Weiss: Ich nehme die 
Wahl  an.  

Bundesrat Adolf Schachner: Ich nehme die 
Wahl an.  

Präsident: Ich gratuliere auch den beiden 
gewählten Ordnern.  (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ.) 

Die Tagesordnung ist erschöpft .  

Ich  gebe noch bekannt ,  daß seit der  letzten 
beziehungsweise in der heutigen Sitzung i ns­
gesamt vier Anfragen ,  nämlich 625/J b is 
628/J eingebracht wurden. 

Den Selbständigen Antrag der Bundesräte 
Albrecht Konecn y  und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz über das Verbot wirtschaft­
licher Beziehungen mit der Republ ik  Südafri­
ka habe ich, dem Vorsch lag der A ntragsteller 
entsprechend, dem Wirtschaftsausschuß zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behand­
lung z u g  e w i e  s e n. 

D ie E inberufung der n ä c h -
S t e n Sitzung des Bundesrates wird auf 
schriftlichem Wege erfolgen .  

Als Sitzungstermin ist  Donnerstag, der 
2 .  Feber 1 989, 9 Uhr,  in  Aussicht genommen .  

F ür d ie Tagesordnung  d ieser S itzung kom­
men jene Vorlagen in Betracht,  d ie der Na­
tionalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 

soweit sie dem E inspruchsrecht des Bundes­
rates u nterl iegen. 

Die Ausch ußvorberatungen sind für Diens-
tag, den 3 1 .  Jänner 1 989, ab I S  Uhr 
30 Minuten vorgesehen .  

Schlußansprache des Präsidenten 

Präsident Erwin Köstler: Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren !  Hoher Bundesrat! 
Ein Jahr neigt sich dem Ende zu und damit 
auch meine Präsidentschaft. 

Ich hatte die E hre, aufgrund der Änderung 
der Geschäftsordnung als erster Präsident 
dieses Hauses zu fungieren,  und es wird das 
letzte Mal sein ,  daß ich von dieser Stelle aus 
zu I hnen sprechen kann .  

Es war bisher so übl ich, daß der jeweil ige 
Vorsitzende eine Bi lanz über seine Tätigkeit 
gezogen hat. Ich werde mit diesen Usancen 
etwas brechen ,  denn ich möchte bei Ihnen i n  
guter Erinnerung bleiben und n u r  einige Be­
merkungen machen .  Dies umso mehr, als ge­
rade heute hier Dr.  Schambeck die vergange­
ne B-VG-Novelle in einigen Worten darge­
legt hat und in weiterer Folge , da ja mein  
Nachfo lger Präsident Dr.  Frauseher schon 
auf dem Gebiet der Fortschritte des Bundes­
rates Erfahrung hat, wenn ich etwa nur an 
die B-VG-Novelle 1 984 denke, als er den 
Vorsitz hatte. 

Verehrte Damen und Herren!  Man so l l  
sich, wen n  man ein halbes Jahr h ier  d ie  Ehre 
hat, Präsident zu sein, nicht zu viel vorneh­
men.  Ich habe mir eines vorgenommen: das 
Verhalten der Medien uns gegenüber zu ver­
bessern.  Und Sie können mir glauben ,  es ist 
das eine mühsame Arbeit. Das beweist schon ,  
daß heute der ORF trotz Ein ladung hier 
nicht anwesend war. Aber ich darf Ihnen 
sagen: E ine Einladung des gesamten Bundes­
rates in das ORF-Zentrum auf den Kü­
niglberg ist bereits fixiert, und ich darf nicht 
nur Dr .  Frauscher, sondern auch die nachfol ­
genden Präsidenten ersuchen, n ie  müde zu 
werden und weiter auf diesem Gebiet tätig zu 
sein .  

Meine Präsidentschaft war auch geprägt 
durch einige Auslandsreisen.  Ich stehe nicht 
an, an dieser Stelle meinem , wen n  ich ihn so 
nennen darf, " Reisemarschall" Dr .  Ruckser 
herzlich zu danken, der mich begleitet hat i n  
die B undesrepublik Deutschland, nach Bonn 
und Berl in und dann in  die Tschechoslowa-
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kei .  Hier auch mein Dank an die Kollegin 
Schierhuber und an die mich beglei tenden 
Bundesräte Pomper und VeJeta, die mich bei 
den nicht immer leicht zu führenden Gesprä­
chen sehr  maßgeblich  unterstü tzt haben. 

Ich möchte weiters - und bitte das nicht 
als eine Phrase zu betrachten - den beiden 
Vize präsidenten, überhaupt dem gesamten 
Bundesratspräsid ium danken. Es wurde ja 
schon mehrmals gesagt. daß dort ein vorbi ld­
liches Klima der Zusammenarbeit herrsc ht, 
und ich bin fest davon überzeugt, daß sich 
das kontinuierlich fortsetzen wird. 

Mein Dank gilt auch den Damen und Her­
ren des Bundesratsbüros für Ihre vorbildl iche 
Arbeit sowie allen Bediensteten des Hauses . 

Zum Abschluß noch folgendes, meine Da­
men und Herren: Wir Politiker sind in den 
letzten Wochen wieder zum Gegenstand sen­
satio neller Medien-Berichterstattung gewor­
den. Ich glaube, es wäre nicht angebracht, 
h ier irgendwelche Sc hadenfreude unsererseits 
gegenüber anderen Kollegen aufkom men zu 
lassen.  Es ist klar: Für uns l iegt die Latte 
höher als für "gewöhnl iche" Staatsbürger.  
wenn ich das so sagen darf; aber wir sollen 

keineswegs in den Fehler verfallen, den Me­
d ien gegenüber e ine dienende Funktion ein­
zuneh men .  Wem wir zu dienen haben, ist 
ausschließlich die Bevölkerung, die wir die 
Ehre haben ,  h ier  vertreten zu dürfen .  (Allge­
meiner Beifall. ) 

Wenn wir uns jetzt in den kommenden 
Tagen gegenseitig al les Gute wünschen ,  so , 
glaube ich , unterl iegen wir schon einer gewis­
sen Automat ik .  Wir  sollten eine vielleicht 
jetzt noch ausn ützen vor dem Weihnachts­
fest: eine besinnl iche Stunde auch für das 
e igene Ich zu verwenden. 

Und wen n  auch ich jetzt Ihnen friedvolle 
Weihnachten wünsche, so geschieht das auch 
namens der beiden Vize präsidenten Strutzen­
berger und Dr. Schambeck. 

Friedvol le Weihnachten und vor allen Din­
gen viel  Gesundheit, die man ja erst dann zu 
schätzen weiß ,  wen n  man sie nicht mehr hat. 

Und viel Schaffenskraft für das Jahr 1 989! 
Wir werden diese Schaffenskraft benötigen!  
(Allgemeiner Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s c h i  0 s s e n . 

Schluß der Sitzung: 1 8  Uhr 40 Minuten 

Besetzung von Ausschußmandaten gemäß § 13  GO-BR 
(mit Wirksamkeit vom 1 4. Dezember 1 988) 

Ausschuß für Familie und Umwelt 

E r s a t z  m i t  g I i e d :  Kövari Susanne 
(bish. Hieden-Sommer, Dr.  Helga) 

Geschäftsordn ungsaussch uß 

Unterrichtsausschuß 

M i t  g I i e d: Kövari Suanne (bish. Hie­
den-Sommer, Dr. Helga) 

E r s a t z  m i t  g I i e d: Kövari Susanne Ausschuß für Verfassung und Föderalismus 
(b ish. Hieden-Sommer, Dr. Helga) 

Rechtsausschuß 

M i t  g I i e d: Kövari Susanne (bish . Hie­
den-Sommer, Dr .  Helga) 

Sozialausschuß 

E r s a t z  m i t  g I i e d: Kövari Susanne 
(bish. Hieden-Sommer, Dr. He lga) 

M i t  g I i e d: Kövari Susanne (b ish. Hie­
den-Sommer,  Dr.  Helga) 

Ständiger gemeinsamer Ausschuß im Sinne 
des § 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

M i t  g I i e d: Großmann Franz, Dr. (bish. 
H ieden-Sommer, Dr .  Helga) 

Österreich ische Staatsdruckerei. 23 10 8 
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